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Vorbemerkung

Angeboten wird eine Beteiligung an der dii. Wohnim-
mobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene In-
vestment-KG, einem geschlossenen Publikums-AIF 
nach deutschem Recht mit Sitz in Wiesbaden (nach-
stehend „die Gesellschaft“ genannt). Das vorliegen-
de Beteiligungsangebot richtet sich grundsätzlich an 
einzelne, in Deutschland ansässige natürliche und ju-
ristische Personen. Mit Zustimmung der externen Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft d.i.i. Investment GmbH, 
Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, (nachstehend 

„die AIF-KVG“ genannt) können auch außerhalb von 
Deutschland ansässige Personen der Gesellschaft bei-
treten, sofern dies nicht zu rechtlichen, steuerrechtli-
chen oder administrativen Belastungen oder Risiken 
für die Gesellschaft führt. 

Die Zeichnung von Anteilen an der dii. Wohnimmobilien 
Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-
KG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage dieses Ver-
kaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformati-
onen und der Anlagebedingungen in Verbindung mit 
dem Gesellschaftsvertrag und  Treuhand- und Verwal-
tungsvertrag („Treuhandvertrag“). Das Verkaufspros-
pekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind 
dem am Erwerb eines Anteils Interessierten (nachste-
hend „Anleger“ genannt) vor Vertragsschluss kosten-
los zur Verfügung zu stellen. Von diesem Verkaufspro-
spekt und von den wesentlichen Anlegerinformationen 
abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht 
abgegeben werden. Jeder Kauf von Anteilen auf der 
Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht 
in diesem Verkaufsprospekt oder den wesentlichen 
Anlegerinformationen enthalten sind, erfolgt aus-
schließlich auf Risiko des Käufers.

Jedem interessierten Anleger wird empfohlen, das 
vorliegende Beteiligungsangebot insgesamt und ins-
besondere die rechtlichen und steuerlichen Auswir-
kungen vor einem Beitritt in die Gesellschaft durch 
einen persönlichen Rechts- und Steuerberater prüfen 
zu lassen.

Das Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, der 
Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag und die we-
sentlichen Anlegerinformationen, sowie die aktuellen 
Jahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der d.i.i. In-
vestment GmbH, Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden. 

Zudem können die Verkaufsunterlagen auch im Inter-
net unter www.dii.de/investment/private-investoren/ 
abgerufen werden. Gemäß § 303 Absatz 1 des KAGB 
sind sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften 
in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deut-
schen Übersetzung zu versehen.

Dem Vertragsverhältnis zwischen der Gesellschaft 
und dem Anleger sowie den vorvertraglichen Bezie-
hungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Ge-
richtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Gesellschaftsverhältnis ist der Sitz der Gesell-
schaft.

Das Beteiligungsangebot ist ein sogenanntes Blind-
Pool-Konzept, d.h. die Immobilien stehen zum Zeit-
punkt des Beitritts der Anleger in die Gesellschaft 
noch nicht fest. Die Gesellschaft investiert ihr Kom-
manditkapital in mindestens zwei Tochtergesellschaf-
ten (nachstehend „Zielgesellschaften“ genannt), deren 
Gesellschafterin sie ist. Die Beteiligung der Gesell-
schaft an weiteren Zielgesellschaften ist im Bedarfs-
fall möglich.

Bisher werden von der AIF-KVG zehn geschlosse-
ne Spezial-AIF und ein geschlossener Publikums-AIF 
verwaltet.

Die im Verkaufsprospekt dargestellten Informatio-
nen sind bis zur Bekanntgabe von Änderungen gültig. 
Wesentliche und wichtige Änderungen im Verkaufs-
prospekt werden als Nachtrag zum Verkaufsprospekt 
bekannt gegeben. Die wesentlichen Anlegerinforma-
tionen werden entsprechend aktualisiert.

30.06.2021
(Datum der Aufstellung des Verkaufsprospekts)
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I.   Beteiligungsangebot im Überblick

FIRMA, GESELLSCHAFT dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co.  
Geschlossene Investment-KG

GESCHÄFTSANSCHRIFT Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden

FONDSTYP Geschlossener Publikums-AIF

ART DER BETEILIGUNG Beteiligung als mittelbarer Kommanditist

ANLAGEZIELE UND ANLAGESTRATEGIE Als Anlageziele der Gesellschaft werden Erträge aufgrund 
zufließender Erlöse aus der Vermietung der einzelnen Ob-
jekte sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt. 
Aus der langfristigen Vermietung und späteren Veräuße-
rung der Immobilien sind Überschüsse zu erzielen und 
diese an die Anleger auszuschütten. Die Gesellschaft in-
vestiert ihr Kommanditkapital in mindestens zwei Toch-
tergesellschaften (Zielgesellschaften) in der Rechtsform 
von Personengesellschaften. In einer Zielgesellschaft kann 
mehr als ein Objekt gehalten werden. Die Beteiligung der 
Gesellschaft an weiteren Zielgesellschaften ist im Bedarfs-
fall möglich. Die Zielgesellschaften dienen dazu, während 
des vorgesehenen Investitionszeitraums Wohnimmobilien 
zur Bestandshaltung und Erzielung von Mieterträgen zu 
erhalten (Bestandsentwicklung).  

GEPLANTES PORTFOLIO Die Gesellschaft wird sich an mindestens zwei Zielgesell-
schaften in der Rechtsform von Personengesellschaften 
mit Sitz in Deutschland beteiligen, um mittelbar in die Ver-
mögensgegenstände nach § 1 Nummer 1 a) der Anlagebe-
dingungen mit insgesamt mindestens 60 % des investier-
ten Kapitals nach folgenden Kriterien zu investieren:

a)  in Deutschland belegene und zu wohnwirtschaftlichen 
Zwecken bebaute Grundstücke oder belegenen beste-
henden Wohnimmobilien;

b)  in Wohnimmobilien, die mindestens 25 Wohnein-
heiten und einen Verkehrswert von mindestens 
EUR 2.000.000,00 pro Immobilie aufweisen.

Die Personengesellschaften werden nachfolgend als „Ziel-
gesellschaften“ bezeichnet. Die synonyme Bezeichnung Ob-
jektgesellschaft kann auch vorkommen.
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Die noch zu erwerbenden Wohnimmobilien und damit die 
tatsächliche Zusammensetzung des Gesamtportfolios ste-
hen noch nicht fest. Daher kann sich der Anleger kein ge-
naues Bild von sämtlichen Investitionsobjekten, ihrer vo-
raussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und den mit 
den konkreten Investitionsobjekten verbundenen Risiken 
machen. Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es 
sich insoweit um einen sogenannten „Blind-Pool“. Die Inves-
titionsphase endet am 31.12.2023. Der Publikums-AIF wird 
nach Ablauf der 18 Monate ab Beginn des Vertriebs nach 
dem Grundsatz der Risikomischung investiert sein.

EXTERNE KAPITALVERWALTUNGSGESELL-
SCHAFT

d.i.i. Investment GmbH

VERWAHRSTELLE Das Verwahrstellengeschäft wird von der CACEIS Bank 
S.A., Germany Branch durchgeführt.

ZIELGRUPPE Das Beteiligungsangebot richtet sich grundsätzlich an ein-
zelne, in Deutschland ansässige natürliche und juristische 
Personen. Mit Zustimmung der AIF-KVG können auch au-
ßerhalb von Deutschland ansässige Personen der Gesell-
schaft beitreten, sofern dies nicht zu rechtlichen, steuer-
rechtlichen oder administrativen Belastungen oder Risiken 
für die Gesellschaft führt. Der Anleger muss bereit und 
wirtschaftlich in der Lage sein, bei einem nicht planmäßi-
gen Verlauf der Beteiligung auch einen Totalverlust seiner 
Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag hinzunehmen.

GEPLANTES KOMMANDITKAPITAL EUR 20.000.000,00

GEPLANTES INVESTITIONSVOLUMEN  
(KUMULIERT FÜR DIE ZIELGESELLSCHAFTEN 
UND DEN PUBLIKUMS-AIF)

Geplant rd. EUR 40.334.700,00

FREMDFINANZIERUNG Für die Gesellschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 150 % 
des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht 
eingeforderten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, be-
rechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug 
sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getrage-
nen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen, aufgenommen werden, wenn die Be-
dingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. Bei der 
Berechnung der vorgenannten Grenze sind Kredite, wel-
che Gesellschaften im Sinne des § 261 Absatz 1 Nummer 
3 KAGB aufgenommen haben, entsprechend der Beteili-
gungshöhe der Gesellschaft zu berücksichtigen. § 3 Num-
mer 2 der Anlagebedingungen enthält weitere Bestim-
mungen betreffend die Fremdfinanzierung.
Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme gelten 
nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Ge-
sellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Mo-
naten ab Beginn des Vertriebs. Das geplante Fremdkapital 
wird auf der Ebene der Zielgesellschaften aufgenommen.
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MINDESTZEICHNUNGSSUMME EUR 10.000,00

EINZAHLUNG Der Gesellschafter ist berechtigt und verpflichtet, die gemäß 
der Beitrittserklärung gezeichnete Einlage innerhalb einer 
Zahlungsfrist von 14 Kalendertagen nach Zahlungsauffor-
derung durch den geschäftsführenden Kommanditisten mit 
schuldbefreiender Wirkung gegenüber der Treuhandkom-
manditistin unmittelbar an die Gesellschaft auf das in der 
Beitrittserklärung angegebene, für die Gesellschaft einge-
richtete Konto zu zahlen. Einzahlungen erfolgen durch vor-
behaltslose und spesenfreie Banküberweisungen.

NACHSCHUSSPFLICHT Es besteht keine Nachschusspflicht.

PLATZIERUNG Die Beitrittsphase kann vom geschäftsführenden Kom-
manditisten ohne Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung mit Wirkung für alle Gesellschafter in einem 
oder mehreren Schritten bis längstens 31.12.2022 ver-
längert werden. Die Verlängerung der Beitrittsphase über 
den 31.12.2022 hinaus bedarf der Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung. Sollte bis zum 30.09.2022 
oder im Falle der Verlängerung der Beitrittsphase über 
den 31.12.2022 hinaus das Zielkapital auch nach einer 
Inanspruchnahme der Platzierungsgarantin – gleich aus 
welchem Grund – nicht erreicht sein, so kann der ge-
schäftsführende Kommanditist die Erreichung des Unter-
nehmenszwecks mit einem niedrigeren Kommanditkapi-
tal verfolgen.

GRÜNDUNG UND BETEILIGUNGSDAUER Die Gesellschaft ist am 14.10.2020 in das Handelsregister 
des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRA 11152 eingetra-
gen worden und gilt an diesem Tag als gegründet. Die Ge-
sellschaft dauert bis zum 31.12.2033. Eine Verlängerung 
der Grundlaufzeit kann durch Beschluss der Gesellschafter 
mit 50 % der abgegebenen Stimmen einmalig oder in meh-
reren Schritten um insgesamt bis zu zwei Jahre beschlossen 
werden. Zulässige Gründe für eine Verlängerung der Grund-
laufzeit sind:

a)  wenn der bei einer Liquidation der Gesellschaft zu er-
zielende Erlös für die Anlageobjekte unter Zugrundele-
gung einer Prognose der Wertentwicklung unattraktiv 
erscheint oder 

b)  wenn während der Verlängerung der Grundlaufzeit der 
Gesellschaft eine bessere als die bereits im Verkaufs-
prospekt angenommenen durchschnittliche Prognose 
der Wert entwicklung zu erwarten ist.

Während der Grundlaufzeit und im Fall der Verlängerun-
gen sind ordentliche Kündigungsrechte der Anleger aus-
geschlossen. Eine Kündigung der Gesellschaft durch den 
Anleger oder ein sonstiger Austritt sind während der Be-
teiligungsdauer nur aus wichtigem Grund möglich.
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STEUERLICHE BEHANDLUNG/EINKUNFTS-
ART

Der Publikums-AIF ist grundsätzlich vermögensverwaltend 
ausgestaltet und erzielt Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung sowie aus Kapitalvermögen. 

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergeb-
nis (Gewinn und Verlust) der Gesellschaft gemäß ihrer Be-
teiligungsquote gemäß dem Gesellschaftsvertrag teil. Mit 
der Anlage in die Gesellschaft sind neben den Chancen auf 
Wertsteigerung und Ausschüttungen auch Risiken verbun-
den. Es ist nicht möglich, Kommanditanteile während der 
Laufzeit der Gesellschaft zurückzugeben.
Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteili-
gung eine langfristige Kapitalbindung ein. Er sollte in seine 
Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken 
einbeziehen. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist 
ausschließlich dem Kapitel II. Risikohinweise zu entnehmen.

GESAMTMITTELRÜCKFLUSS FÜR DEN AN-
LEGER (PROGNOSE – PROGNOSEN SIND 
KEIN ZUVERLÄSSIGER INDIKATOR FÜR DIE 
ZUKÜNF TIGE WERTENTWICKLUNG)

Gesamt rd. 187 % bezogen auf das Kommanditkapital vor 
Steuern gemäß dargestelltem Basisszenario in den we-
sentlichen Anlegerinformationen

VERZINSUNG (ERGEBNISUNABHÄNGIGE AUS-
ZAHLUNG)

2,00 % der Pflichteinlage (ohne Ausgabeaufschlag) p.a. für 
die Zeit von vollständiger Gutschrift der Pflichteinlage zzgl. 
Ausgabeaufschlag bis zum Ablauf der Zeichnungsphase

KOSTEN Mit einer Beteiligung an der Gesellschaft entstehen Kosten 
für den Anleger. Diese Kosten reduzieren das Wachstums-
potential der Beteiligung und mögliche Rückflüsse der An-
leger aus der Beteiligung.
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II.   Risikohinweise 

Hinweis
Der am Erwerb eines Anteils Interessierte kann von 
der AIF-KVG Informationen über die Anlagegrenzen 
des Risikomanagements, die Risikomanagementme-
thoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Ri-
siken und Renditen der wichtigsten Kategorien der 
Vermögensgegenstände des Investmentvermögens 
verlangen. Die AIF-KVG ist nach § 300 Absatz 1 Ziffer 
3 des KAGB verpflichtet, das aktuelle Risikoprofil der 
Gesellschaft und die von ihr zur Steuerung der Risiken 
eingesetzten Risikomanagementsysteme regelmäßig 
offenzulegen. Diese Informationen können in Papier-
form von der AIF-KVG angefordert oder als PDF-Datei 
zum Download auf der Internetseite der AIF-KVG her-
untergeladen werden.

Die Investition in die Gesellschaft stellt eine 
langfristige, unternehmerische Beteiligung dar, 
die mit erheblichen Risiken verbunden ist, wel-
che zum teilweisen oder vollständigen Verlust 
(Teil- bzw. Totalverlust) des eingesetzten Eigen-
kapitals nebst Ausgabeaufschlag führen können. 
Es besteht insoweit das Risiko, dass Auszahlun-
gen reduziert werden müssen oder vollständig 
ausbleiben. Darüber hinaus kann es für den An-
leger zu einer Gefährdung seines weiteren Ver-
mögens kommen, wenn er für seine Beteiligung 
an der Gesellschaft eine persönliche Fremdfinan-
zierung aufgenommen hat, hinsichtlich derer die 
Zahlungsverpflichtungen des Anlegers (Zins und 
Tilgung) fortbestehen. Ferner kann es auf Ebene 
des Anlegers zu Zahlungsverpflichtungen auf-
grund einer wiederauflebenden Haftung oder auf-
grund von Steuerzahlungspflichten kommen. Dies 
alles kann Zahlungsverpflichtungen des Anlegers 
aus seinem weiteren Vermögen begründen, was 
letztlich zur Privatinsolvenz des Anlegers führen 
kann (Maximalrisiko).

Das Ergebnis der in diesem Verkaufsprospekt an-
gebotenen Beteiligung ist von verschiedenen, in der 
Zukunft liegenden, tatsächlichen, rechtlichen, steu-
erlichen und wirtschaftlichen Parametern abhängig, 
die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und 
Annahmen beruhen und sich während der Beteili-
gungsdauer verändern können, ohne dass dies zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Verkaufsprospekts 
vorhersehbar war. Erweisen sich eine oder mehrere 
Parameter als unrichtig oder treten unvorhergese-
hene Veränderungen oder Ereignisse ein, so ist nicht 
auszuschließen, dass die tatsächlichen künftigen Ent-
wicklungen und Ergebnisse wesentlich von dem ab-
weichen, was in diesem Verkaufsprospekt für die Zu-
kunft angenommen wurde. Die geplante Tätigkeit der 

Gesellschaft kann hierdurch tatsächlich, rechtlich oder 
finanziell erschwert oder unmöglich sein oder es kön-
nen nicht unerhebliche Verzögerungen auftreten.

Nachfolgend werden die von der AIF-KVG und der Ge-
sellschaft als wesentlich erachteten Risiken im Zu-
sammenhang mit dem vorliegenden Beteiligungsan-
gebot dargestellt. Individuelle Aspekte des einzelnen 
Anlegers werden nicht berücksichtigt.

Die dargestellten Risiken sind nicht nach der Wahr-
scheinlichkeit ihres Eintreffens, ihrer Ergebnisauswir-
kung oder anderen Kriterien geordnet. Die einzelnen 
Risiken bestehen unabhängig voneinander und kön-
nen kumulativ auftreten, sich auf den Eintritt anderer 
Risiken auswirken oder sich wechselseitig verstärken.

Angesichts der mit künftigen Entwicklungen verbun-
denen Unwägbarkeiten kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch weitere, nachfolgend nicht be-
schriebene Risiken entstehen oder sich realisieren. 
Zusätzliche Risiken, die sich aus der individuellen Si-
tuation des Anlegers ergeben, und von denen die AIF-
KVG und die Gesellschaft keine Kenntnis haben, kön-
nen nicht erfasst werden.

Das Beteiligungsangebot und diese Risikohinweise 
beruhen auf den zum Zeitpunkt der Ausstellung die-
ses Verkaufsprospekts verfügbaren wirtschaftlichen 
Daten und geltenden rechtlichen und steuerrechtli-
chen Vorschriften. Änderungen, z.B. in der Rechtspre-
chung, der Gesetzgebung oder der Verwaltungspraxis 

– jeweils ggf. auch rückwirkend –, sowie tatsächliche 
Entwicklungen können sich auf die Beteiligung an der 
Gesellschaft und auf Art und Umfang der im Zusam-
menhang mit der Beteiligung bestehenden Risiken 
nachteilig auswirken oder neue Risiken begründen.

Der Eintritt eines oder mehrerer Risiken kann jeweils 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft ha-
ben und bis zum teilweisen oder auch vollständigen 
Verlust des eingesetzten Eigenkapitals nebst Ausga-
beaufschlag führen.

Entsprechend ihrem Unternehmensgegenstand und 
ihren Anlagebedingungen plant die Gesellschaft die 
Investition in Immobilien. Dies soll plangemäß mit-
telbar über Beteiligungen an mindestens zwei Zielge-
sellschaften erfolgen. Die Bonität und die Liquidität 
der Gesellschaft hängen damit letztlich entscheidend 
davon ab, ob die jeweiligen mittelbaren Investitionen 
in Immobilien plangemäß durchgeführt werden kön-
nen und die Gesellschaft hieraus genügend Liquidi-
tätsrückflüsse erzielen kann, um neben ihren sons-
tigen Aufwendungen, Steuern und Verbindlichkeiten 
auch die geplanten Auszahlungen an die Anleger vor-
nehmen zu können. Die Gesellschaft ist daher von 
der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Ziel-
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gesellschaften und der hierüber erfolgten mittelba-
ren Investitionen in Immobilien abhängig. Sämtliche 
Risikofaktoren, die unmittelbar die Immobilien und 
die Zielgesellschaften betreffen, können sich mittel-
bar negativ auch auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft auswirken und für den An-
leger bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten 
Eigenkapitals nebst Ausgabeaufschlag führen. Daher 
sollten alle Risikofaktoren, die im Folgenden im Zu-
sammenhang mit den Immobilien und den Zielgesell-
schaften beschrieben werden, immer auch als unmit-
telbare Risikofaktoren für die Gesellschaft und damit 
für die Anleger verstanden werden. Deshalb ist die Be-
teiligung an dieser Anlage nur im Rahmen einer ge-
eigneten Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. 

Interessierten Anlegern wird dringend empfohlen, vor 
Erwerb einer Beteiligung an der Gesellschaft alle Risi-
ken eingehend und unter Berücksichtigung ihrer jewei-
ligen persönlichen Situation zu prüfen und den Rat ei-
nes sachkundigen Beraters, z.B. eines Rechtsanwalts 
und/oder Steuerberaters, einzuholen. Es wird aus-
drücklich von einer persönlichen Fremdfinanzierung 
eines etwaigen Beteiligungserwerbs abgeraten.

1. Risikoprofil
Die nachfolgend im Einzelnen dargestellten Risiken 
können einzeln oder kumuliert die Vermögens- und 
Ertragslage der Gesellschaft und damit die Werthal-
tigkeit der Beteiligung des Anlegers erheblich nega-
tiv beeinflussen und zu deutlichen Abweichungen von 
den dargestellten Ergebnissen bis hin zu einem Total-
verlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen.

2. Wesentliche Risiken
Die mit dem Beteiligungsangebot verbundenen we-
sentlichen Risiken werden wie folgt dargestellt:

Platzierungsrisiko

Die Gesellschaft strebt die Platzierung von Kom-
manditkapital (sogenanntes Zielkapital) in Höhe von 
EUR 20.000.00,00 an. Es wurde eine Platzierungs-
garantie für die Beschaffung des Kommanditkapi-
tals abgegeben. Es besteht das Risiko, dass es der 
Gesellschaft nicht gelingt, das Zielkapital im geplan-
ten Umfang und/oder in geplanter Beitrittsphase zu 
platzieren. Für den Fall, dass nur ein Minderbetrag an 
Kommanditkapital platziert werden kann, besteht das 
Risiko, dass der übrige Kapitalbedarf der Gesellschaft 
nicht oder nicht vollständig über die Platzierungsga-
rantie – gleich aus welchem Grund – gedeckt werden 
kann. Die Platzierungsgarantin kann ausfallen. All dies 
kann zur Folge haben, dass die Gesellschaft ihre Inves-
titionen nicht oder nicht in der geplanten Höhe oder 
entsprechend später tätigen kann, was zu entspre-
chend geringeren Einnahmen der Gesellschaft füh-
ren kann. Ferner ist es möglich, dass die beabsichtig-
te Risikomischung nicht wie beabsichtigt umgesetzt 

wird. Es besteht das Risiko, dass es zu einer Rückab-
wicklung oder zur Insolvenz der Gesellschaft bzw. zum 
Totalverlust des investierten Kapitals nebst Ausgabe-
aufschlag kommt. 

Unternehmerische Risiken

Die Beteiligung an der Gesellschaft bietet weder eine 
feste Verzinsung noch eine feststehende Rückzahlung 
des eingesetzten Kapitals zu einem festen Zeitpunkt 
oder in einer bestimmten Höhe. Die prognostizier-
ten Mittelrückflüsse und die Ausschüttungen an die 
Anleger sind nicht garantiert. Die Beteiligung an der 
Gesellschaft stellt eine langfristige Gesellschaftsbe-
teiligung dar, die überwiegend aus dem Erwerb, dem 
Halten und dem Verwalten unmittelbar und mittelbar 
gehaltener Immobilien resultiert. Wert- und Ertrags-
entwicklungen hängen wesentlich von den zukünfti-
gen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerrechtli-
chen Entwicklungen ab. Veränderte Marktstrukturen, 
insbesondere ungünstige Markt- und Konjunkturent-
wicklungen, können den künftigen wirtschaftlichen 
Erfolg der Gesellschaft negativ beeinflussen. Hier-
durch kann es zu negativen Auswirkungen auf das 
wirtschaftliche Ergebnis für die Anleger kommen.

Prognoserisiken

Bei sämtlichen in diesem Verkaufsprospekt enthal-
tenen Annahmen zu den geplanten Investitionen und 
zum erwarteten Investitionsverlauf handelt es sich 
um zukunftsgerichtete Prognosen, die auf Annah-
men und Erfahrungen der AIF-KVG aus der Vergan-
genheit beruhen. Die Prognosen bzw. Erfahrungen aus 
der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für 
die künftige Wertentwicklung.

Prognosen sind zukunftsbezogene Aussagen, die auf 
einer Vielzahl von Annahmen beruhen, die immer mit 
gewissen Unsicherheiten verbunden sind. Es kann da-
her nicht ausgeschlossen werden, dass die zugrunde 
gelegten Annahmen sich später als unzutreffend er-
weisen. Künftige Ereignisse und Entwicklungen lassen 
sich nur schwer im Voraus einschätzen und werden 
unter Umständen durch Faktoren beeinflusst, die nicht 
berücksichtigt wurden oder sich der Kontrolle durch 
die AIF-KVG, die Zielgesellschaften oder sonstige Be-
teiligten entziehen.

Die in diesem Verkaufsprospekt getroffenen, zu-
kunftsgerichteten Aussagen betreffen insbeson-
dere die Erwartungen in Bezug auf die zukünftige 
Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, die wirt-
schaftliche Konzeption, die Durchführung und das Er-
gebnis des in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten 
Investitionsangebots, die Durchführung der mittelba-
ren Immobilieninvestitionen der Gesellschaft zu den 
erwarteten Investitionsvolumen sowie zu den erwar-
teten Konditionen, und die Erwartungen in Bezug auf 
wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Risiken so-
wie deren jeweilige Auswirkungen.

Die in diesem Verkaufsprospekt prognostizierten In-
vestitions- und Finanzierungspläne der Gesellschaft 
und der Zielgesellschaften stellen lediglich eine Kalku-
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lation der voraussichtlich anfallenden Kosten, Inves-
titionen und Ausschüttungen dar. Die in den Berech-
nungen zugrunde gelegten Größen dieser Faktoren 
basieren auf Schätzungen, welche zum Teil auf der 
Expertise von Dritten beruhen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 
den Prognosen zugrundeliegenden Annahmen in Zu-
kunft als unzutreffend erweisen werden. Dies betrifft 
insbesondere die Annahmen zu den Regionen und 
Städten, zu Ankaufspreisen der Immobilien, zu Zins-
sätzen für Fremdfinanzierungen, zu Mietentwicklun-
gen, zu Kosten für Baumaßnahmen und Sanierungen 
sowie Instandhaltungen und zu Verkaufspreisen und 

-geschwindigkeiten der Wohnungen.

Die tatsächliche Entwicklung des Investments kann 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufspros-
pekts nicht vorhergesagt werden, insbesondere da 
die Investitionsobjekte nicht gegenwärtig bekannt 
sind (Blindpool). Auch zeigen die Erfahrungen der seit 
einigen Jahren anhaltenden Finanz- und Wirtschafs-
krise, dass künftige Entwicklungen erheblich negativ 
von den historischen Erfahrungswerten abweichen 
können.

Weichen die tatsächlichen Kosten, Investitionen und 
Ausschüttungen oder darauf anfallende Steuern von 
der hier dargestellten Prognoserechnung ab, so kann 
die durch Kostenüberschreitungen entstehende Fi-
nanzierungslücke die Aufnahme zusätzlichen Fremd-
kapitals, eine Reduzierung der Liquiditätsreserve oder 
eine spätere Ausschüttungsreduzierung notwendig 
machen. Auch durch den Ausfall von Vertragspart-
nern, eine verzögerte Eigenkapitalplatzierung, höhe-
re Steuern oder sonstige unvorhergesehene Kosten 
kann sich der Finanzierungsbedarf erhöhen bzw. das 
Investitionsvolumen verringern und die Investition in 
Wohnimmobilien insgesamt verringern.

Es besteht daher das Risiko, dass der tatsächliche Ver-
lauf der Beteiligung deutlich negativ von den Progno-
sen abweicht. Es besteht für den Anleger das Risiko 
einer Reduzierung der Auszahlungen bis zu deren To-
talausfall oder auch das Risiko eines Totalverlustes 
des investierten Kapitals nebst Ausgabeaufschlag.

Blindpool-Risiken

Die einzelnen noch zu erwerbenden Wohnimmobilien 
und die tatsächliche Zusammensetzung des Gesamt-
portfolios stehen noch nicht fest. Daher kann sich der 
Anleger kein genaues Bild von den Investitionsobjek-
ten, ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwick-
lung und den mit den konkreten Investitionsobjekten 
verbundenen Risiken machen. Bei der vorliegenden 
Vermögensanlage handelt es sich insoweit um einen 
sogenannten „Blind-Pool“.

Es steht somit nicht fest, wie das Kapital der Höhe 
und dem Vorhaben nach verteilt wird und wann ge-
nau die einzelnen Investitionen erfolgen werden. Der 
Anleger kann sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bei-
trittserklärung kein Bild über die Zusammensetzung 

der einzelnen Investments machen. Sofern das Markt-
umfeld nicht ausreichende Investitionsmöglichkeiten 
bereithält, ist es möglich, dass sich die Gesellschaft an 
weniger Investitionen beteiligen kann, als dies vorge-
sehen ist. Dies kann dazu führen, dass das eingewor-
bene Kapital nicht vollständig in Immobilienprojekte 
investiert werden kann. Zudem besteht die Möglich-
keit, dass das von den Anlegern eingezahlte Kapital 
erst später als vorgesehen zum Ankauf vom geeig-
neten Anlageobjekt genutzt werden kann. Können die 
vorgesehenen Investitionen in Bestandsentwicklun-
gen nicht oder nur nach erheblicher Verzögerung ge-
tätigt werden, so verringern sich entsprechend über 
die Laufzeit der Gesellschaft die Rückflüsse aus den 
lmmobilieninvestitionen. Diese Abweichungen können 
dazu führen, dass die hier prognostizierten Ergebnisse 
und Renditeziele der Gesellschaft nicht erreicht wer-
den. Es besteht das Risiko, dass der tatsächliche Ver-
lauf der Beteiligung deutlich negativ von den Progno-
sen abweicht. Es besteht für den Anleger das Risiko 
einer Reduzierung der Auszahlungen bis zu deren To-
talausfall oder auch das Risiko eines Totalverlustes 
des investierten Kapitals.

Erwerbsrisiken, Grundsatz der Risikomischung

Der Erfolg des Beteiligungsangebotes hängt wesent-
lich davon ab, dass die AIF-KVG für die Gesellschaft 
genügend potenzielle Investitionsobjekte findet, die 
einerseits den für dieses Beteiligungsangebot festge-
legten Anlagebedingungen entsprechen, und bei de-
nen sich andererseits ein Investment wirtschaftlich 
rentiert. Darüber hinaus hat die AIF-KVG den Grund-
satz der Risikomischung i.S.d. § 262 KAGB einzuhal-
ten. Für den Fall, dass die AIF-KVG Vermögensgegen-
stände für den Publikums-AIF erwirbt, die nicht dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Grundsatz der Risikomi-
schung entsprechen, würde dies zu einem erhöhten 
Ausfallrisiko mangels Risikomischung führen bzw. es 
müsste aus aufsichtsrechtlichen Gründen eine Rück-
abwicklung des Publikums-AIF durchgeführt werden, 
was für den Anleger zu einer Verringerung bis hin zum 
Ausfall des investierten Kapitals führen kann. 

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Gesell-
schaft plangemäß für die ersten 18 Monate nach Be-
ginn des Vertriebs noch nicht risikogemischt inves-
tiert ist.

Es besteht das Risiko, dass die AIF-KVG das Portfo-
lio nicht in der vorgesehenen Zeit oder nicht zu den 
geplanten Einkaufspreisen oder Einkaufs-Multiplika-
toren aufbauen kann oder das von den Anlegern zur 
Verfügung gestellte Eigenkapital nicht vollständig 
investiert werden kann, z.B. weil schwierige Markt-
bedingungen oder der Umstand, dass viele Käufer in 
denselben Regionen kaufen wollen oder die Kaufprei-
se aus sonstigen Gründen erheblich steigen. Dies kann 
alles negative Auswirkungen auf das Renditeziel der 
Gesellschaft haben und es ist auch nicht auszuschlie-
ßen, dass das nicht investierte Kapital dann durch Be-
schlussfassung der Gesellschafter nach anderen Anla-
gebedingungen investiert werden oder an die Anleger 
zurückgegeben werden muss, wobei eine Rückzahlung 
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vom Eigenkapital an die Anleger aufgrund gezahlter 
Anlaufkosten zu einem Totalverlust des investierten 
Kapitals nebst Ausgabeaufschlag führen kann.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass 
Immobilienkaufverträge erst zu einem viel späte-
ren Zeitpunkt als geplant oder nicht wie vorgesehen 
durchgeführt werden können oder es sogar zu einer 
Rückabwicklung solcher Verträge kommt, wobei je-
weils zusätzliche Kosten für die Gesellschaft entste-
hen können oder bereits entstandene Kosten mögli-
cherweise nicht zurückgefordert werden können.

Durch erhöhte Anschaffungskosten, durch erhöhte 
Aufwendungen zur Mängelbeseitigung oder aufgrund 
nicht behebbarer Mängel, die zu einem dauerhaften 
Wertverlust der betroffenen Immobilie führen können, 
kann sich das prognostizierte wirtschaftliche Ergebnis 
der Gesellschaft deutlich verschlechtern.

Bei der Prüfung des Ankaufs von Wohnimmobilien (so-
genannte Due Dilligence) durch die Deutsche Invest 
Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsform-
wechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Han-
delsregister als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG) 
(nachstehend „der Geschäftsbesorger“ genannt) be-
steht das Risiko, dass prüfungsrelevante Tatsachen 
falsch erfasst werden, Erwerbsrisiken falsch bewer-
tet oder gänzlich übersehen werden (z.B. technische 
Mängel, Mängel von Verträgen, grundbuchrechtliche 
Mängel) oder relevante Daten/Verträge, aber auch 
Mieteinheiten nicht oder nicht vollständig zugänglich 
sind. Sehr oft besteht bei Immobilien das Risiko der 
eingeschränkten Zugänglichkeit verschiedener techni-
scher Elemente wie verkleidete Versorgungsleitungen. 
Dadurch können erhöhte Kosten für die Gesellschaft 
und die Zielgesellschaften, z.B. aufgrund erforderli-
cher Mängelbeseitigung, entstehen. Dies gilt auch in 
Bezug auf die in den Erwerbsprozess eingeschalteten 
externen Sachverständigen und Berater. Sollte sich die 
Gesellschaft für den Erwerb von Wohnimmobilien im 
Rahmen eines Share Deals entscheiden (d.h. für den 
Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft, die Eigen-
tümerin von Wohnimmobilien ist), so könnten weite-
re in dieser Gesellschaft vorhandene Risiken wie stille 
Lasten, latente Steuern oder andere Belastungen mit 
übernommen werden, was sich mittelbar negativ auf 
die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesell-
schaft auswirken kann.

Risiko des Standorts, Mikro- und Makrolage

Der Standort einer Immobilie ist ein wesentlicher Fak-
tor für den wirtschaftlichen Erfolg der Immobilie. Die 
Attraktivität des Standorts wirkt prinzipiell preisbe-
stimmend und wird von den lokalen Gegebenheiten 
wie Infrastruktur, bspw. in Form der Anbindung an den 
ÖPNV oder die Erreichbarkeit von Versorgungseinrich-
tungen, aber auch allgemeiner Attraktivität bestimmt. 
Es besteht das Risiko, dass es bei Fehlen oder Beein-
trächtigung eines oder mehrerer Standortkriterien 
aufgrund mangelnder Attraktivität zu stagnierenden 
oder nachlassenden Immobilienpreisen kommen kann. 
Dies würde sich negativ auf zu erwartende Erlöse und 

prognostizierte Renditen der betroffenen Immobilie 
auswirken. Ein zusätzliches Risiko besteht dadurch, 
dass die Gesellschaft gezielt in Wohnimmobilien in be-
stimmten Regionen Deutschlands investiert. Sofern 
sich der Wohnungsmarkt gerade in diesen Regionen 
im Vergleich zu anderen Regionen negativ entwickeln 
sollte, droht eine Verstärkung der negativen Auswir-
kungen für die Ertragslage der Gesellschaft.

Fremdfinanzierungsrisiken

Es ist beabsichtigt, dass Zielgesellschaften zur Fi-
nanzierung des Erwerbs und ggf. der Sanierung von 
Wohnimmobilien unter Beachtung der Anlagebedin-
gungen jeweils Bankdarlehen aufnehmen, die durch 
entsprechende Grundpfandrechte auf den zu erwer-
benden Wohnimmobilien abzusichern sein werden. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die geplan-
te Aufnahme des Fremdkapitals nicht in dem geplan-
ten Umfang, nicht zum geplanten Zeitpunkt oder nicht 
zu den angenommenen Konditionen erreicht werden 
kann, so dass höhere Kosten für die Aufnahme von 
Fremdkapital aufgewendet werden müssen. Weiter-
hin können höhere Fremdkapitalzinsen im Vergleich zu 
den angenommenen Konditionen aufgrund eines er-
höhten Marktzinses oder im Fall von Vereinbarungen 
mit variablen Zinssätzen durch stetige Veränderungen 
(Zinsänderungsrisiko) entstehen.

Ebenso besteht das Risiko, dass die finanzierenden 
Banken möglicherweise nicht bereit sind, für den Ob-
jektankauf Darlehen bis zur geplanten Höhe zur Ver-
fügung zu stellen, so dass die Realisierung der ge-
planten Fremdkapitalquote teilweise oder vollständig 
fehlschlagen kann. Die Folge wäre, dass man weniger 
Investitionen tätigen kann und die Anleger dadurch 
geringere Auszahlungen erhalten.

Weiterhin besteht das Risiko, dass man notwendige 
Sanierungen nicht, nicht rechtzeitig oder nur zu un-
günstigeren Konditionen durchführen kann, weil man 
die erhoffte Finanzierung nicht oder nicht zu den er-
warteten Konditionen bekommt oder ggf. auf andere 
Finanzierer ausweichen muss. Sanierungen werden 
ausbleiben bzw. verschoben oder es werden weniger 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dies kann zu 
negativen Abweichungen gegenüber den Planungen 
der Gesellschaft führen und erheblich negative Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertrags-
lage der Gesellschaft haben.

Sollte sich die geplante Fremdkapitalquote nicht re-
alisieren lassen, so können potenzielle Investitions-
objekte nicht angekauft werden. Die Aufnahme vom 
Fremdkapital ist mit einem sogenannten „Leverage-
Effekt“ („Hebeleffekt“) verbunden. Es können nied-
rigere Bewirtschaftungsüberschüsse als prognosti-
ziert dazu führen, dass Auszahlungen an die Anleger 
in Prozent, bezogen auf die Kapitaleinlage ohne Aus-
gabeaufschlag, durch die Aufnahme von Fremdkapi-
tal entsprechend niedriger ausfallen können, als diese 
ohne den Einsatz von Fremdkapital wären (negativer 
Leverage-Effekt).
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Im Falle des Ankaufs mit einem geringeren Fremdka-
pitalanteil kann die niedrigere Fremdkapitalquote zu 
deutlichen Abweichungen der angenommenen Rendi-
teziele führen, da der durch die Fremdmittelaufnahme 
erzielte Leverage-Effekt (Erhöhung der Eigenkapital-
rendite durch Fremdfinanzierung von Investitionen, 
deren Gesamtkapitalrendite über dem Fremdkapi-
talzins liegt) geringer ausfallen würde oder ausbleibt. 
Sollte nur weniger Fremdkapital oder überhaupt kein 
Fremdkapital als geplant eingesetzt werden kann, so 
kann das Renditeziel und somit die Auszahlungen an 
die Anleger entsprechend niedriger ausfallen. Die glei-
che Rechtsfolge würde eintreten, wenn die finanzie-
rende Bank - aus welchen Gründen auch immer - aus-
fallen würde.

Die Auszahlung von Bankdarlehen wird regelmäßig 
durch die finanzierenden Banken an bestimmte Aus-
zahlungsvoraussetzungen geknüpft, die von den Ziel-
gesellschaften erfüllt werden müssen. Auch während 
der Laufzeit der Finanzierung sind bestimmte Bedin-
gungen der Banken zu erfüllen. Es besteht das Risiko, 
dass Banken bei Nichterfüllung dieser Voraussetzun-
gen oder Bedingungen Darlehen nicht auszahlen oder 
ausgezahlte Darlehen vorzeitig ganz oder teilweise 
kündigen. Dies kann dazu führen, dass die betroffene 
Zielgesellschaft vom Immobilienkaufvertrag zurück-
treten muss oder eine bereits erworbene Immobilie 
veräußern muss, um ihre Zahlungsverpflichtungen zu 
erfüllen. Es besteht insoweit das Risiko, dass die be-
troffene Zielgesellschaft diese Zahlungsverpflichtun-
gen nicht oder nicht vollständig erfüllen kann, was zur 
Zwangsvollstreckung in die Immobilie und in das üb-
rige Vermögen der Zielgesellschaft bis hin zu ihrer In-
solvenz führen kann. Dies kann sich mittelbar negativ 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft auswirken.

Sollten Bankdarlehen vor Ablauf ihrer Laufzeit vorzei-
tig abgelöst werden, z.B. bei einem vorzeitigen Verkauf 
von Objekten, so können Vorfälligkeitsentschädigun-
gen und damit weitere Kosten für die Zielgesellschaf-
ten entstehen, die den Nettoerlös aus der Veräuße-
rung für die Wohnungen signifikant reduzieren können.

Sollte nach Ablauf der Bankdarlehen eine Anschluss-
finanzierung notwendig sein, bspw. weil Wohnun-
gen nicht wie geplant veräußert werden können, so 
besteht das Risiko, dass eine geeignete Anschluss-
finanzierung überhaupt nicht oder nur zu deutlich 
schlechteren Konditionen erfolgen kann. Im Falle einer 
vorzeitigen Kündigung von Bankdarlehen oder im Falle 
einer fehlenden Anschlussfinanzierung können die be-
troffenen Zielgesellschaften gezwungen sein, Immo-
bilien bzw. Wohnungen zu einem Verkaufspreis unter-
halb des tatsächlichen Verkehrswertes zu veräußern.

Für den Fall, dass sich der Marktwert der Wohnim-
mobilien gegenüber dem Fremdfinanzierungsbetrag 
oder sich die Summe der Mieteinnahmen gegenüber 
dem zu leistenden Kapital verschlechtert, kann zudem 
nicht ausgeschlossen werden, dass die finanzierenden 
Banken Sondertilgungen und Vorfälligkeitsentschädi-
gungen verlangen oder weitere Sicherheiten fordern. 

Auch können die Banken möglicherweise eine höhere 
Kreditmarge fordern, was zu höheren Zinszahlungs-
pflichten führen kann. Durch dies alles können für die 
Zielgesellschaften nicht unerhebliche Zusatzkosten 
entstehen.

Sofern es nicht möglich ist, Sondertilgungen zu leisten 
oder geforderte zusätzliche Sicherheiten zu bestel-
len oder bestehende Sicherheiten zu erhöhen, kann 
es zur Kündigung von Darlehen kommen. Im Extrem-
fall kann es zu einer zwangsweisen Verwertung der 
als Sicherheit dienenden Wohnimmobilien durch die 
finanzierenden Banken kommen. In einem solchen Fall 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erlös der 
Zwangsverwertung nicht ausreicht, um die bei der fi-
nanzierenden Bank aufgenommenen Fremdmittel zu-
rückzuzahlen. Dies alles kann letztlich zum Verlust des 
Eigenkapitals der Zielgesellschaften und der Gesell-
schaft sowie damit zum teilweisen oder im Extremfall 
zum vollständigen Verlust eingesetzten Eigenkapitals 
nebst Ausgabeaufschlag führen.

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für den 
realen Wert aller Vermögensgegenstände. Entspre-
chend können auch die realen Werte der künftig im 
Vermögen der Gesellschaft gehaltenen Vermögens-
gegenstände durch Inflation negativ beeinflusst wer-
den. So können – jeweils bei entsprechender vertrag-
licher Kopplung an die Inflation - bspw. die laufenden 
Bewirtschaftungskosten und die Mieten von der Ent-
wicklung der Inflation nachhaltig beeinflusst werden. 
Die Inflationseinflüsse könnten ggf. über dem Wert-
zuwachs des Gesellschaftsvermögens liegen. Dieses 
Risiko kann die Wertentwicklung des Gesellschafts-
vermögens bzw. der im Gesellschaftsvermögen ge-
haltenen Vermögensgegenstände beeinträchtigen 
und sich damit nachteilig auf den Anteilswert und auf 
das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

Risiken aus der Bestellung von Sicherheiten 

Die Ansprüche eines Darlehensgebers von langfris-
tigen Darlehen werden in der Regel durch Grund-
schulden auf der Immobilie sowie durch Abtretung 
der Rechte und Ansprüche aus den entsprechen-
den Mietverträgen besichert. Des Weiteren werden 
in Darlehensverträgen in der Regel im Rahmen des 
Darlehensvertrags die Einhaltung von Vergabericht-
werten – sogenannte „Covenants“ – wie etwa einem 
Richtwert für den Beleihungsauslauf (englisch: Loan 
to Value oder „LTV“) oder eines Schuldendienstde-
ckungsgrads oder auch Kapitaldienstdeckungsgrads 
(englisch: Debt Service Coverage Ratio oder „DSCR“) 
vereinbart. In solchen Fällen muss der Darlehensneh-
mer während der Vertragslaufzeit für die Einhaltung 
dieser Richtwerte Sorge tragen und im Falle des Ver-
stoßes solcher Richtwerte dem Darlehensgeber zu-
sätzliche Sicherheiten stellen oder die Darlehen zur 
Erreichung der vereinbarten Richtwerte außerplan-
mäßig durch Sondertilgungen reduzieren. Sollte es 
nach einem Verstoß gegen Regelungen eines Dar-
lehensvertrags (insbesondere einem Verstoß gegen 
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Zahlungsverpflichtungen oder gegen die vereinbarten 
Richtwerte) unter einem oder mehreren Darlehens-
verträgen zu einer Vollstreckung des betreffenden 
Darlehensgebers in die Sicherheiten kommen, so ist 
es möglich, dass der Erlös aus einer Zwangsvollstre-
ckung nicht ausreicht, um nach Rückzahlung der Dar-
lehensverbindlichkeiten Auszahlungen bzw. Ausschüt-
tungen an die Anleger vorzunehmen. 

Kostenerhöhungsrisiko

Die von der Gesellschaft eingeplanten Kosten und Ver-
gütungen für Dienstleistungen beruhen auf Annah-
men, da noch nicht alle Verträge mit Dienstleistern für 
die Zielgesellschaften abgeschlossen worden sind. Die 
konkreten Vertragspartner und die Bedingungen der 
jeweiligen Dienstleistungsverträge, insbesondere auf 
Ebene der Zielgesellschaften, sind noch nicht bekannt. 
Es kann insoweit nicht ausgeschlossen werden, dass 
Verträge nur zu ungünstigeren Bedingungen und mit 
höheren Kosten zu Lasten der Zielgesellschaften ab-
geschlossen werden können. Hierdurch kann sich die 
Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Projekts nachteilig 
ändern. In diesen Fällen besteht für den Anleger das 
Risiko einer Reduzierung der Auszahlungen.

Mängel-, Altlasten- und Schadstoffrisiko

Es kann für die künftig zu erwerbenden Immobilien 
nicht ausgeschlossen werden, dass nach dem jeweili-
gen Erwerb bisher unerkannte Mängel auftreten, wel-
che außerplanmäßige Aufwendungen nach sich ziehen 
können. Es besteht das Risiko, dass sich auf Grund-
stücken der Zielgesellschaften Altlasten oder Schad-
stoffe befinden. Die Verpflichtung zur Beseitigung von 
Altlasten oder Schadstoffen kann durch gesetzliche 
Bestimmungen, behördliche Verfügungen und/oder 
vertragliche Vereinbarungen der jeweiligen Zielgesell-
schaft obliegen. Die mit der Beseitigung von Mängeln, 
Altlasten und Schadstoffen verbundenen Kosten kön-
nen das Ergebnis der betreffenden Zielgesellschaft er-
heblich vermindern, was sich mittelbar auch negativ 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft auswirken kann. Es besteht zudem die Ge-
fahr, dass die Zielgesellschaften keine Ansprüche we-
gen Mängelbeseitigung geltend machen können, weil 
die gesetzlichen Fristen hierzu abgelaufen oder die 
Ansprüche bereits verjährt sind. Es besteht insoweit 
für den Anleger das Risiko einer Reduzierung der ge-
planten Auszahlungen bis zu deren Totalausfall oder 
auch das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten 
Eigenkapitals nebst Ausgabeaufschlag.

Wettbewerbsrisiko

Die Gesellschaft ist allgemein dem Wettbewerb mit 
weiteren Immobiliengesellschaften ausgesetzt, die 
sich ebenfalls auf die Investition in und die Bewirt-
schaftung von Immobilien konzentrieren. Diese Wett-
bewerbssituation sowie eine hieraus resultierende 
negative Entwicklung der Kauf- und Verkaufspreise 
sowie der Vermietungsmöglichkeiten könnten sich 
entsprechend negativ auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. Es be-

steht insoweit auch das Risiko, dass keine oder nicht 
ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten für die 
Gesellschaft bestehen, und dass die zur Verfügung 
stehenden Investmentmöglichkeiten keine ausrei-
chende Risikodiversifizierung ermöglichen.

Objektauswahlrisiko 

Es besteht das Risiko, dass Immobilienobjekte aus-
gewählt werden, bei denen sich erst nach deren Er-
werb herausstellt, dass sich eine Planung nicht oder 
nicht wie ursprünglich vorgesehen umsetzen lässt. 
Zudem besteht das Risiko, dass entgegen ursprüng-
licher Annahmen Immobilien nicht, nicht vollständig 
oder nicht in der vorgesehenen Zeit oder zu den ge-
planten Bedingungen (insbesondere Verkaufspreisen) 
wiederverkauft werden können. Dies kann zu negati-
ven Abweichungen gegenüber den Planungen der Ge-
sellschaft führen und erheblich negative Auswirkun-
gen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der 
Gesellschaft haben.

Risiken aus Mietverhältnissen

Das wirtschaftliche Ergebnis der Zielgesellschaften 
und mittelbar hierüber das wirtschaftliche Ergeb-
nis der Gesellschaft hängt im Wesentlichen von der 
Höhe der Mieteinnahmen und somit davon ab, dass 
Mieter ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber der 
jeweiligen Zielgesellschaft einhalten. Es besteht das 
Risiko, dass Mieter ihre vertraglich vereinbarte Miete 
nicht oder nur zum Teil zahlen, andere Verpflichtun-
gen aus dem Mietvertrag z.B. zur Wiederherstellung 
des früheren Zustands bei baulichen Veränderungen 
verletzen oder Verträge kündigen. Hierdurch können 
der jeweiligen Zielgesellschaft Kosten für Mietausfall, 
Renovierung oder die gerichtliche Durchsetzung von 
Ansprüchen entstehen. Ansprüche gegen die Mieter 
könnten gerichtlich nicht durchsetzbar sein oder ei-
ne Zwangsvollstreckung könnte fruchtlos bleiben. Es 
können Einnahmeausfälle entstehen und die Attrak-
tivität der Immobilien bzw. ihre Bewertung kann sich 
verschlechtern. Niedrigere Mieteinnahmen können 
auch dadurch entstehen, dass die in der Prognose-
rechnung getroffenen Annahmen über das Mietzins-
niveau, insbesondere betreffend die Neu- oder An-
schlussvermietung, das Leerstandsniveau und die 
Leerstandzeiten, unzutreffend oder zu optimistisch 
sind. Schließlich kann auch eine generelle Absenkung 
des Miet- und Kaufpreisniveaus, bspw. aufgrund ei-
nes veränderten Nachfrageverhaltens an den betrof-
fenen Standorten, zu geringeren Mieteinnahmen und 
Veräußerungserlösen beim Verkauf der Eigentums-
wohnungen und der Mehrfamilienhäuser führen. Die 
auf Mieter nicht umlagefähigen Betriebs- und Verwal-
tungskosten, die sonstigen Bewirtschaftungskosten 
und Kosten für laufende Instandhaltung sowie et-
waige Immobilienbewertungen könnten höher als er-
wartet ausfallen. Es kann auch nicht ausgeschlossen 
werden, dass einzelne zunächst als umlagefähig ein-
gestufte Kosten später nicht auf die Mieter umgelegt 
werden können bzw. zunächst nicht einkalkulierte Be-
triebs- und Verwaltungskosten zusätzlich entstehen. 
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Auch eine Erhöhung der umlagefähigen Betriebs- und 
Verwaltungskosten vermindert die Attraktivität für 
Mieter und vermindert damit die Ertragskraft der Im-
mobilie. Etwaige Mietsicherheiten können nicht oder 
nicht im ausreichenden Maße vorhanden oder ver-
wertbar sein. Ferner kann eine Mieterhöhung auf die 
ortsübliche Vergleichsmiete oder eine Mieterhöhung 
wegen Modernisierungsmaßnahmen ausgeschlos-
sen sein, wenn es sich um einen Wohnraummietver-
tag mit einer gültigen Staffel- oder Indexmietverein-
barung handelt. Dies alles kann sich erheblich negativ 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der je-
weiligen Zielgesellschaft und mittelbar hierüber auch 
der Gesellschaft auswirken.

Risiko von Leerständen 

Nach Beendigung eines Mietverhältnisses besteht 
allgemein das Risiko von Leerständen. Es ist möglich, 
dass im Falle einer Kündigung eines Mietverhältnis-
ses eine Anschlussvermietung nicht, nur später oder 
nur zu einer niedrigeren Miete möglich ist oder dem 
Nachmieter Anreize wie eine mietzinsfreie Zeit zur 
Vornahme von Umbauten gewährt werden müssen. 
Mieterwechsel können darüber hinaus mit erhebli-
chen Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen verbun-
den sein, die zu einem vorübergehenden Mietausfall 
führen und erhebliche Kosten nach sich ziehen können. 
Betriebskosten werden auch bei Leerstand einzelner 
Wohnungen anfallen. Ein Ausfall von Mietern oder ei-
ne nicht oder nicht erwartungsgemäß durchführbare 
Anschlussvermietung kann sich erheblich negativ auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweili-
gen Zielgesellschaft und mittelbar hierüber auch der 
Gesellschaft auswirken. 

Die Risiken aufgrund Änderungen im Mietrecht 
durch das Mietrechtsanpassungsgesetz

In 2015 sind die sogenannte „Mietpreisbremse“ und 
die Änderung im Maklerrecht in Kraft getreten. In 
Regionen mit schwieriger Wohnungssituation soll-
ten Mieten nicht mehr willkürlich angehoben werden 
können, wenn Mieter ausziehen und neue Mieter ein-
ziehen. Die Regelungen zur Mietpreisbremse sehen 
vor, dass bei der Wiedervermietung von Bestands-
wohnungen die zulässige Miete in Gebieten mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt höchstens auf das Niveau 
der ortsüblichen Vergleichsmiete zuzüglich 10 % ange-
hoben werden durfte. Das ortsübliche Niveau ergibt 
sich aus dem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel. 
Die Mietpreisbremse gilt bei der Wiedervermietung 
von Bestandswohnungen, nicht jedoch bei Neubauten. 
Als Neubau gelten Wohnungen und Wohnhäuser, die 
erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermie-
tet werden. Im Fall von Modernisierungsmaßnahmen 
ist die erste Vermietung nach einer umfassenden Mo-
dernisierung von der Mietpreisbremse ausgenommen. 
Eine Modernisierung ist dann umfassend, wenn die 
Kosten mindestens einem Drittel dessen entsprechen, 
was ein Neubau gekostet hätte und die modernisier-
te Wohnung mit einer Neubauwohnung vergleichbar 
ist. Auch Modernisierungen, die nicht umfassend sind, 

können beim Mietpreis berücksichtigt werden und ei-
ne Miete oberhalb der Preisdeckelung rechtfertigen. 
Es gelten dieselben Regeln wie bei einem bestehen-
den Mietverhältnis (§ 559 Absatz 1 bis Absatz 3 BGB). 
Liegt die Miete bereits oberhalb der Preisdeckelung, 
so kann sich der Vermieter zudem auf den Bestands-
chutz berufen und eine zulässig vereinbarte Miete bei 
Wiedervermietung auch weiterhin verlangen. 

Um die Wirkung der Mietpreisbremse zu erhöhen, sind 
zwischenzeitig Verschärfungen der Mietpreisbremse 
und der Modernisierungsmieterhöhung verabschiedet 
worden, hierunter vereinfachte Rügemöglichkeiten 
durch den Mieter, Auskunfts- und Rückzahlungspflich-
ten des Vermieters, die Absenkung der Modernisie-
rungsumlage und das Sanktionieren des gezielten 

„Herausmodernisierens“ von Mietern als Ordnungs-
widrigkeit. Sobald eine Landesregierung den Woh-
nungsmarkt in einer bestimmten Region als ange-
spannt im Sinne der Mietpreisbremse erklärt hat, gilt 
diese für fünf Jahre. Nach diesem Zeitraum können die 
Bundesländer eine Verlängerung bis zum 31.12.2025 
beantragen.

Aufgrund der Mietpreisbremse besteht das Risi-
ko, dass Mieteinnahmen nicht in der geplanten Höhe 
realisiert werden können. Dies kann sich negativ auf 
den Verkehrswert der betroffenen Immobilie auswir-
ken. Ferner ist es möglich, dass es künftig zu weiteren 
Verschärfungen der Mietpreisbremse oder sonstigen 
Änderungen im Mietrecht kommt, die sich zu Lasten 
der Vermieter auswirken.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Zielgesellschaften 
und der Gesellschaft auswirken. In der Folge können 
Auszahlungen an den Anleger niedriger ausfallen oder 
gänzlich ausbleiben.

Bau-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsrisiken, 
öffentlich-rechtliche Bestimmungen 

Es besteht das Risiko, dass den Zielgesellschaften 
aufgrund einer Änderung gesetzlicher Vorschriften 
oder aufgrund unerkannter oder unzutreffend einge-
schätzter Baumängel höhere Kosten für die laufende 
Instandhaltung oder Instandsetzung der Immobilien 
oder für notwendige Bau-, Umstrukturierungs- und 
Renovierungsaufwendungen entstehen. Insbesonde-
re ist nicht auszuschließen, dass etwaige Schönheits- 
und Kleinreparaturklauseln in den Mietverträgen un-
wirksam sein können.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass öffent-
lich-rechtliche Bestimmungen, wie bspw. durch das 
Denkmalschutzgesetz oder andere städtebauliche 
Beschränkungen, zu erhöhten Kosten hinsichtlich der 
Unterhaltung oder Sanierung der Immobilien führen. 

Ferner besteht das Risiko, dass erforderliche Sanie-
rungs-, Umbau- und Mängelbeseitigungsarbeiten nur 
zu höheren als den geplanten Kosten durchgeführt 
oder nicht zu den geplanten Zeitpunkten beendet wer-
den können, und dass dadurch geplante Mieteinnah-
men oder Veräußerungserlöse nicht in der geplanten 



 | 16dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

Höhe oder erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert 
werden können.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der jeweils betroffe-
nen Zielgesellschaft und mittelbar hierüber auch der 
Gesellschaft auswirken. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Rechtliche und tatsächliche Beschränkungen der 
Verwendungsmöglichkeit der Immobilien

Aus den Mietverträgen, aus den Verträgen über die 
Fremdfinanzierung sowie aus dinglichen Besiche-
rungen können sich rechtliche Beschränkungen der 
Verwendungsmöglichkeit der Immobilien ergeben, 
insbesondere hinsichtlich deren Vermietungs- und 
Veräußerungsmöglichkeiten. Ferner können sich aus 
dem Standort bzw. der Lage der Immobilien, dem 
baulichen Zustand, der Bauausführung und der Nut-
zungsmöglichkeiten der Immobilien jeweils tatsäch-
liche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit 
der Immobilien ergeben. Es kann auch nicht ausge-
schlossen werden, dass eine Wiederverwendung von 
Sicherheiten und Vermögensgegenständen im Rah-
men einer Anschlussfinanzierung nicht oder nicht 
plangemäß möglich ist. Weitere rechtliche oder tat-
sächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglich-
keit der Immobilien können sich aus dem Verhältnis 
zu Nachbargrundstücken ergeben, insbesondere wenn 
Zuwegungen über Nachbargrundstücke aufgrund bau-
licher Veränderungen oder dem Fehlen bzw. dem Weg-
fall von Wegerechten nicht nutzbar sind. Dies alles 
kann sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Zielgesellschaften und der 
Gesellschaft auswirken. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Fertigstellungsrisiko und Risiko aus  
der Mängel beseitigung

Die Gesellschaft beabsichtigt, entsprechend ihrer 
Anlagestrategie und ihren Anlagezielen die über die 
Zielgesellschaften zu erwerbenden Immobilien durch 
verschiedene, im jeweiligen Einzelfall individuell zu 
entscheidende Baumaßnahmen aufzuwerten. Es be-
steht das Risiko, dass insoweit erforderliche Bau-
maßnahmen aufgrund von Fehl- oder Nichtleistun-
gen beauftragter Bauunternehmer, geologischen 
Verwerfungen, rechtlichen Anforderungen oder sons-
tigen Hindernisse nicht oder nicht rechtzeitig realisiert 
werden können. Dies kann zu einer Überschreitung der 
geplanten Baukosten oder Bauzeit oder zu einer Min-
derung der vorgesehenen Qualitätsstandards bei dem 
jeweiligen Bauprojekt führen. Eine Verlängerung der 
Bauphase kann außerdem mit zusätzlichen Kosten-
steigerungen verbunden sein. 

Bei der Modernisierung von Wohnungen kann es da-
rüber hinaus zu mangelhaften Ausführungen und zu 
einer erforderlichen Nacherfüllung oder Mängelbesei-
tigung kommen. Wird im Wirkungsbereich der Makler- 

und Bauträgerverordnung ein Objekt oder eine Woh-
nung verkauft, so beträgt die Dauer der Verjährung für 
Nacherfüllungs- oder Mangelbeseitigungsansprüche 
fünf Jahre. Da Wohnungen zu jeweils unterschiedli-
chen Zeitpunkten abverkauft werden, kann sich für die 
im Gemeinschaftseigentum stehenden Gebäudeteile 
die Mängelbeseitigungsfrist für alle Käufer verlängern. 
Dies kann die endgültige Fertigstellung und Abnahme 
sowie die Übergabe der Wohnung an die Wohnungsei-
gentümer und/oder Nutzer verzögern. Es besteht das 
Risiko, dass die kalkulierten Kaufpreisraten insoweit 
nicht, nicht vollständig oder erst verspätet fällig oder 
vereinnahmt werden.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der jeweils betroffe-
nen Zielgesellschaft und mittelbar hierüber auch der 
Gesellschaft auswirken. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Öffentlich-rechtliche Anforderungen an den Umbau 
von Immobilien

Die Anlagestrategie der Gesellschaft besteht unter 
anderem in der Renovierung, Modernisierung bzw. 
Sanierung der erworbenen Immobilien. Das geplan-
te Aufwerten der Immobilien soll regelmäßig durch 
Umbau, Anbau oder Errichtung von Gewerken erfol-
gen, die in den meisten Fällen öffentlich-rechtlicher 
Erlaubnisse bzw. Genehmigungen bedürfen. Zum Zeit-
punkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospekts sind 
noch keine solchen Maßnahmen fest beschlossen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass erforderli-
che öffentlich-rechtliche Genehmigungen nicht oder 
nur unter Auflagen erteilt werden oder bereits erteilte 
Genehmigungen angefochten oder seitens der Behör-
de zurückgenommen bzw. widerrufen werden. Auch 
während der Nutzung von Immobilien können weitere 
Erlaubnisse bzw. Genehmigungen erforderlich werden. 
Fehlende behördliche Erlaubnisse oder Genehmigun-
gen und zusätzliche Auflagen können zu einer verzö-
gerten Fertigstellung oder zu Beeinträchtigungen in 
der Nutzung der Immobilien führen und somit verrin-
gerte oder zeitlich verzögerte Einnahmen bedeuten 
und zu höheren Kosten führen. Dies alles kann sich 
erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der jeweils betroffenen Zielgesellschaft und 
mittelbar hierüber auch der Gesellschaft auswirken. In 
der Folge können Auszahlungen an den Anleger nied-
riger ausfallen oder gänzlich ausbleiben.

Nachhaltigkeitsrisiken

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden In-
vestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
Die angebotene Kapitalanlage ist ein Produkt im Sin-
ne des Art. 6 Verordnung (EU) Nummer 2019/2088 
(Offenlegungsverordnung) und verfolgt nicht vorran-
gig Nachhaltigkeitsziele. Bei diesem Beteiligungs-
angebot besteht insoweit ein erhöhtes Risiko, dass 
Wirtschaftstätigkeiten gefördert werden, die nach 
der Verordnung der EU-Kommission zur Taxonomie 
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(Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom Juni 2020 über die Einrich-
tung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088) nicht als nachhaltig gelten.

Die Berücksichtigung der i.d.R. unter der Abkürzung 
„ESG“ zusammengefassten Faktoren Umwelt („En-
vironment“), soziale Unternehmensverantwortung 
(„Corporate Social Responsibility“) und nachhaltige 
Unternehmensführung („Corporate Governance“) ha-
ben Auswirkungen auf die Anlagerenditen. Der Um-
gang mit ESG-Faktoren wirkt sich auf vielfältige Weise 
auf die Geschäftsergebnisse aus, unter anderem Zu-
gang zu Kapital, Kostensenkungen, Produktivität, Um-
satzwachstum, Marktzugang, Reputation, Versiche-
rungskosten und -schutz, Bindung von Mitarbeitern 
und Risikomanagement. Unternehmen, die ökologisch 
nachhaltig und sozialverträglich wirtschaften, verrin-
gern die Risiken in ihren Geschäftsmodellen deutlich 
und erzielen deshalb für ihre Anleger eine bessere 
Leistung, höhere Kosteneinsparungen und eine grö-
ßere Rentabilität.

Die Anlageentscheidungen der AIF-KVG berücksichti-
gen grundsätzlich Nachhaltigkeitsrisiken. Es handelt 
sich dabei um Ereignisse oder Bedingungen aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell er-
hebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation ei-
nes Unternehmens haben können; dies schließt klima-
bezogene Risiken in Form von physischen Risiken und 
Transitionsrisiken ein.

Nachhaltigkeitsrisiken wirken auf alle bekannten Ri-
sikoarten ein und stellen daher keine eigene Risiko-
art dar, sondern werden als Teilaspekt den bekannten 
Risikoarten wie beispielhaft Marktrisiko, Liquiditäts-
risiko, Kreditrisiko oder operationelles Risiko zugeord-
net. Sie können sich verstärkend auswirken und tragen 
dann mitunter wesentlich zum Gesamtrisikoprofil des 
Investmentvermögens bei. 

Sofern Nachhaltigkeitsrisiken eintreten, können sie 
einen wesentlichen Einfluss – bis hin zu einem Total-
verlust – auf den Wert und/oder die Rendite der be-
troffenen Vermögensgegenstände haben. Solche Aus-
wirkungen auf einen Vermögensgegenstand können 
die Rendite des Investmentvermögens negativ beein-
flussen oder bis zum Totalverlust der Kapitalanlage 
führen. Sie werden auch ohne eigene Nennung in den 
im Risikokapitel genannten Risiken bei der Bewertung 
des Risikoausmaßes berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund ist die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken durch AIF-KVG als Teil der Ge-
samtrisikostrategie im Risikomanagement verankert. 
Ziel ist es, das Eintreten dieser Risiken möglichst früh-
zeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Auswirkungen auf die betroffenen 
Vermögensgegenstände bzw. das Gesamtportfolio 
der Gesellschaft zu minimieren.

Die Nachhaltigkeitsrisiken, die einen negativen Ein-
fluss auf die Rendite der Gesellschaft haben können, 
werden in die Aspekte Umwelt-, Soziales- und Unter-
nehmensführung unterteilt. Zu den Umweltaspekten 
kann z.B. der Klimaschutz oder Klimawandel zählen, 
zu den sozialen Aspekten z.B. die Einhaltung von Vor-
gaben zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zu den As-
pekten der Unternehmensführung z.B. die Berücksich-
tigung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten oder 
dem aktiven Nachhaltigkeitsmanagement durch Ge-
schäftsleitung und Aufsichtsrat der AIF-KVG.

Es kann außerdem nicht ausgeschlossen werden, dass 
potenzielle Investoren der Gesellschaft nicht beitreten 
werden, weil die Gesellschaft nicht die Anforderun-
gen der potenziellen Investoren hinsichtlich der vor-
genannten Nachhaltigkeitsfaktoren einhält, so dass 
das Kommanditkapital der Gesellschaft möglicherwei-
se nicht in der geplanten Zeit oder nicht in der geplan-
ten Höhe eingeworben werden kann. Die Gesellschaft 
kann dann die vorgesehenen prognostizierten Rendi-
ten nicht in voller Höhe realisieren. 

Risiko nachteiliger Preisentwicklungen und des Ver-
falls von Beleihungswerten

Es besteht das Risiko, dass Immobilien zu einem hö-
heren Kaufpreis als ursprünglich geplant erworben 
werden. Ferner besteht das Risiko, dass erworbene 
Immobilien durch einen Rückgang der Nachfrage des 
Marktes nach entsprechenden Immobilien an Wert 
verlieren und gar nicht oder nicht zu den geplanten 
Verkaufspreisen oder nur zu einem Kaufpreis unter-
halb der ursprünglichen Anschaffungskosten wieder 
verkauft werden können. Hierdurch kann es zu ge-
minderten Erlösen und entsprechenden Verlusten für 
die jeweils betroffene Zielgesellschaft sowie mittel-
bar hierüber für die Gesellschaft kommen. In der Folge 
können Auszahlungen an den Anleger niedriger aus-
fallen oder gänzlich ausbleiben.

Negative Veränderungen der Immobilienpreise am 
Markt wirken sich in der Regel auch entsprechend 
negativ auf die von den fremdfinanzierenden Banken 
ermittelten Beleihungswerte der Immobilien aus. In-
soweit ist es möglich, dass bereits ausgereichte Dar-
lehen die neu ermittelten Beleihungswerte über-
schreiten. Dies kann zur Folge haben, dass die Bank 
aufgrund des geminderten und überschrittenen Be-
leihungswerts die Einzahlung von weiterem Eigenka-
pital oder die Stellung weiterer Sicherheiten verlangt. 
Anderenfalls können Darlehen gekündigt und die so-
fortige Rückzahlung des Darlehens verlangt werden. 
Insoweit ist es möglich, dass die jeweils betroffene 
Zielgesellschaft zum Verkauf der Immobilie gezwun-
gen ist und die Immobilie daher zu schlechteren Be-
dingungen oder gar mit Verlust für die Zielgesellschaft 
verkauft werden muss.

Möglich ist auch, dass fremdfinanzierende Banken 
den Anteil des Fremdkapitals bereits im Vorfeld so re-
duzieren, dass es zu Erlösschmälerungen kommt. Die 
Auszahlung der Darlehen bzw. die Auszahlung einzel-
ner Darlehenstranchen könnte an die Erfüllung be-
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stimmter Bedingungen, wie die Erreichung eines be-
stimmten Sanierungs- und/oder Vermietungsstandes 
knüpfen. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so 
hat dies zur Folge, dass die Darlehen nicht oder zu-
mindest nicht in voller Höhe ausbezahlt werden. Die 
Gesellschaft wäre in diesem Fall gezwungen, das feh-
lende Fremdkapital aus Eigenmitteln bereit zu stellen, 
was sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
auswirken würde.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der jeweils betroffe-
nen Zielgesellschaft und mittelbar hierüber auch der 
Gesellschaft auswirken. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Untergangs- und Versicherungsrisiken

Die Gesellschaft bzw. ihre Zielgesellschaften tragen 
generell das  nicht versicherbare  Risiko des zufälligen 
Untergangs, der vollständigen oder teilweisen Zerstö-
rung sowie der Verschlechterung der Wohnimmobi-
lien und des damit verbundenen langfristigen Nut-
zungs- und Einnahmeausfalls. Trotz des Abschlusses 
marktüblicher Versicherungen können generell nicht 
versicherbare oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ver-
sicherbare Risiken verbleiben. Schließlich besteht das 
Risiko, dass einzelne Versicherungen oder Prämiener-
höhungen nicht auf die Mieter umgelegt werden kön-
nen. Es besteht das Risiko, dass in einem Schadensfall 
kein oder kein ausreichender Versicherungsschutz be-
steht, weil Mieter ihren Versicherungspflichten nicht 
nachgekommen sind, der Versicherungsumfang oder 
die Versicherungsleistungen nicht ausreichen oder 
Leistungsausschlüsse aus den Versicherungsverträ-
gen greifen, so dass die Zielgesellschaft keine Scha-
denskompensation erlangen kann und die hieraus re-
sultierenden Kosten zu tragen hat. Es besteht zudem 
das Risiko, dass eine Versicherungsgesellschaft be-
stehende Verpflichtungen aus den Versicherungsver-
trägen nicht erfüllt, was zunächst zu Prozesskosten 
und bei einer Niederlage vor Gericht neben den Pro-
zesskosten auch zum Ausfall von Versicherungsleis-
tungen führen kann. 

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der jeweils betroffe-
nen Zielgesellschaft und mittelbar hierüber auch der 
Gesellschaft auswirken. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Risiken durch kriminelle Handlungen und Missstände

Die Gesellschaft und/oder ihre Zielgesellschaften kön-
nen Opfer von Betrug oder anderer krimineller Hand-
lungen werden und Verluste durch Fehlverhalten ex-
terner Dritter erleiden. Dies alles kann sich erheblich 
negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der jeweils betroffenen Zielgesellschaft und mittelbar 
hierüber auch der Gesellschaft auswirken. In der Folge 
können Auszahlungen an den Anleger niedriger aus-
fallen oder gänzlich ausbleiben.

Risiko von Schäden durch höhere Gewalt, „COVID-19“

Durch einen unerwarteten Eintritt eines unabwend-
baren Ereignisses wie z.B. Naturkatastrophen, insbe-
sondere Unwetter, Erdbeben, Überschwemmungen, 
Vulkanausbrüche, aber auch Brand, Verkehrsunfälle, 
Geiselnahmen, Krieg, Unruhe, Bürgerkrieg, Revolu-
tion, Terrorismus, Sabotage, Epidemien, Pandemien 
und ähnlichen Fällen höherer Gewalt können die Im-
mobilien der Gesellschaft bzw. der Zielgesellschaften 
ganz oder teilweise untergehen oder die Gesellschaft 
bzw. die Zielgesellschaften können unmittelbar oder 
mittelbar sonstige erhebliche wirtschaftliche Schäden 
(bspw. Einnahmeausfälle aus der Vermietung) erleiden.

Immobilien, insbesondere in Ballungsräumen, können 
einem Terrorrisiko ausgesetzt sein. Selbst ohne un-
mittelbar von einem Terrorakt betroffen zu sein, kann 
eine Immobilie wirtschaftlich entwertet werden, wenn 
der Immobilienmarkt im Allgemeinen und insbeson-
dere in der betroffenen Umgebung nachhaltig beein-
trächtigt wird und hierdurch die Mieter- bzw. Käufer-
suche erschwert oder unmöglich wird.

Nicht alle möglichen Schäden sind versichert oder ver-
sicherbar. Auch bei einem versicherten Schaden kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass der Versiche-
rungsschutz versagt oder sich als nicht ausreichend 
erweist oder sich nach einem Schadensfall die Versi-
cherungsprämien erhöhen.

In Reaktion auf den Eintritt eines Ereignisses höherer 
Gewalt können neue Gesetze eingeführt oder gelten-
de Gesetze geändert werden und die jeweils zustän-
digen Behörden können Verordnungen oder Anord-
nungen erlassen oder ändern, was jeweils nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens- , Finanz- und Er-
tragslage der Zielgesellschaften und der Gesellschaft 
haben kann.

So haben die Regierungen der internationalen Län-
der – hierunter auch Deutschland und die deutschen 
Bundesländer – angesichts der länder- und konti-
nentübergreifenden Ausbreitung (Pandemie) der neu 
aufgetretenen Atemwegserkrankung „COVID-19“ 
verschiedenste Maßnahmen beschlossen, die der Be-
kämpfung dieser Pandemie dienen sollen, und die sich 
national und international in erheblichem Maße nega-
tiv auf die allgemeine Wirtschaft auswirken. Der Er-
werb, die Bewirtschaftung und der Verkauf von Immo-
bilien können hierdurch ebenfalls erheblich erschwert 
sein. Es besteht das Risiko, dass die COVID-19-Pan-
demie noch für eine unbestimmte lange Zeit das wirt-
schaftliche und soziale Leben weltweit beeinträchtigt, 
insbesondere wenn die Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Erkrankung aufrechterhalten oder verschärft wer-
den und ein entsprechender Impfstoff nicht oder nicht 
zeitnah verfügbar ist. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass zukünftig weitere nachteilige Maßnah-
men, Gesetze oder Gesetzesänderungen zur Bekämp-
fung der COVID-19-Pandemie auf nationaler und in-
ternationaler Ebene eingeführt werden. Es kann auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass es zukünftig durch 
Mutationen des COVID-19-Virus oder durch gänzlich 
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neu auftretende Krankheiten zu weiteren Epidemien 
oder Pandemien kommt.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Zielgesellschaften 
und der Gesellschaft auswirken. In der Folge können 
Auszahlungen an den Anleger niedriger ausfallen oder 
gänzlich ausbleiben.

IT-Risiken, Cyberkriminalität

Es besteht allgemein die Gefahr von Verlusten aus 
dem Betrieb und der Entwicklung von IT-Systemen 
in Bezug auf Hard- und Software (IT-Risiko). Dies be-
inhaltet die technische Umsetzung fachlicher Anfor-
derungen sowie die technische Ausgestaltung für die 
Bereitstellung, Betreuung sowie Entwicklung der Soft- 
und Hardware. Ferner besteht die Gefahr von Ver-
lusten aus der Beeinträchtigung schutzwürdiger In-
formationen, die sich durch Ausnutzung technischer, 
prozessualer oder organisatorischer Schwachstellen 
ergeben können (IS-Risiko). Hierbei besteht das Risiko 
von Verlusten von Daten, die sich aus der Verletzung 
der Verfügbarkeit, der Vertraulichkeit oder der Integri-
tät von Informationen oder einem unvorhergesehenen 
Mehraufwand in der Informationsverarbeitung sowie 
durch Angriffe von außen (sogenannte Cybercrimes) 
ergeben können. Beim Eintritt solcher Risiken kann 
es zu verzögerter oder fehlerhafter Bearbeitung von 
investitionsrelevanten Analysen, Berechnungen oder 
Sachverhalten kommen. Es besteht dann für den An-
leger das Risiko der Reduzierung von Auszahlungen. 

Insolvenz der Gesellschaft, keine Kapitalgarantie

Die Realisierung einzelner oder mehrerer Risiken kann 
sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- 
oder Ertragslage der Zielgesellschaften und/oder der 
Gesellschaft auswirken und zur Insolvenz der Gesell-
schaft führen. Die Gesellschaft könnte insbesondere 
insolvent werden, wenn die Erlöse der Gesellschaft 
niedriger und/oder die Aufwendungen höher als ge-
plant ausfallen und die verbleibende Liquidität nicht 
ausreicht, um die Bewirtschaftungs-, Finanzierungs- 
oder sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft zu de-
cken. Dies kann ebenfalls der Fall sein, wenn die Im-
mobilien nicht oder nicht zu den erwarteten Erlösen 
verkauft werden können oder eine ggf. notwendige 
Refinanzierung scheitert. Es besteht das Risiko, dass 
es zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Gesellschaft oder zu anderen insol-
venzrechtlichen Maßnahmen kommt. Die Ansprüche 
der Anleger gegenüber der Gesellschaft sind nicht ge-
sichert. Sollte die Gesellschaft insolvent werden, kön-
nen sich die Auszahlungen an die Anleger vermindern 
oder sogar entfallen und es kann zu einem Totalver-
lust des eingesetzten Eigenkapitals nebst Ausgabe-
aufschlag kommen (Teil- bzw. Totalverlustrisiko).

Liquiditätsrisiko 

Geringere und/oder verspätete Einnahmen sowie hö-
here und/oder vorzeitige Ausgaben können zu Liqui-
ditätsengpässen bis hin zur Zahlungsunfähigkeit einer 

Zielgesellschaft und/oder der Gesellschaft führen, in-
folgedessen die Zielgesellschaft und/oder die Gesell-
schaft ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
fristgerecht nachkommen kann (Liquiditätsrisiko). Es 
besteht das Risiko, dass vertraglich nicht vereinbar-
te Kosten höher als angenommen ausfallen. Es kann 
auch nicht ausgeschlossen werden, dass vertraglich 
vereinbarte Kosten höher ausfallen als ursprünglich 
vereinbart. Es besteht die Gefahr, dass ein bestimm-
tes Guthaben auf dem Konto der Gesellschaft bzw. der 
Zielgesellschaften mit sog. Negativzinsen belastet 
werden kann. Es werden somit nicht geplante Kosten 
für die Gesellschaften entstehen, die zu einer Redu-
zierung des vorhandenen Kommanditkapitals führen 
werden. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die 
Bildung zusätzlicher Liquiditätsreserven erforderlich 
wird. Ferner können die Zeitpunkte der Zahlungsflüs-
se von den getroffenen Annahmen abweichen. Es be-
steht das Risiko, dass der Gesellschaft nicht genügend 
frei verfügbare Zahlungsmittel (z.B. Bankguthaben) 
zur Verfügung stehen, um ihre fälligen Verpflichtun-
gen zu erfüllen. Dies kann bis hin zur Insolvenz der Ge-
sellschaft führen. In der Folge können Auszahlungen 
an den Anleger niedriger ausfallen oder gänzlich aus-
bleiben.

Bankeninsolvenz

Eine Insolvenz von Banken und anderen Finanzie-
rungsinstituten ist jederzeit möglich. Vorhandene Ein-
lagensicherungssysteme sind regelmäßig auf einen 
bestimmten Höchstbetrag beschränkt und könnten 
im Extremfall gänzlich ausfallen. Es besteht das Risi-
ko, dass Bankguthaben der Gesellschaft und/oder der 
Zielgesellschaften im Fall einer Insolvenz des konto-
führenden Instituts nicht oder nicht vollständig erlangt 
werden können und insoweit verlorengehen. Eine Ge-
fährdung der freien Liquidität der Gesellschaft oder der 
Zielgesellschaften ist daher nicht auszuschließen. Es 
besteht für den Anleger somit das Risiko, dass sich die 
Auszahlungen an die Anleger vermindern können oder 
sogar entfallen und es kann zu einem Totalverlust des 
eingesetzten Eigenkapitals nebst Ausgabeaufschlag 
kommen (Teil- bzw. Totalverlustrisiko).

Risiken durch den Einsatz von Derivaten

Gemäß den Anlagebedingungen darf die Gesell-
schaft Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand 
haben, zur Absicherung von in dem geschlosse-
nen inländischen Publikums-AIF gehaltenen Ver-
mögensgegenständen gegen einen Wertverlust 
tätigen. Es besteht das Risiko, dass der Einsatz 
von Derivaten nicht oder nicht vollständig den be-
zweckten Absicherungserfolg für die Gesellschaft 
bringt und es können der Gesellschaft beim Ein-
satz von Derivaten zusätzliche Kosten entstehen. 
Die Verwendung von Derivaten kann sich entspre-
chend negativ auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft auswirken.



 | 20dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

Vertragsrisiken

Diesem Beteiligungsangebot liegen zahlreiche bereits 
eingegangene und noch abzuschließende Vertragsbe-
ziehungen der AIF-KVG, der Gesellschaft und der Ziel-
gesellschaften mit jeweils Dritten zugrunde. Die ord-
nungsgemäße Durchführung dieser Verträge ist unter 
anderem von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Vertragstreue der jeweiligen Vertragspart-
ner abhängig. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
direkten oder indirekten Vertragspartner ihre recht-
lichen und vertraglichen Pflichten nicht oder nur un-
zureichend erfüllen. Die wirtschaftliche Situation der 
jeweiligen Vertragspartner kann sich aufgrund von 
Bonitätsschwierigkeiten verändern. Das kann dazu 
führen, dass die Vertragspartner teilweise oder ganz 
ausfallen und entsprechend neue Vertragspartner ge-
funden werden müssen.

Sollte es zu einem Wechsel oder Ausfall eines oder 
mehrerer Vertragspartner, insbesondere des Ge-
schäftsbesorgers, kommen, so kann dies negative 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der jeweils betroffenen Zielgesellschaft und/
oder der Gesellschaft haben und den Wert der gesam-
ten Beteiligung entsprechend mindern. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass weitere Vertragspart-
ner wie insbesondere Verkäufer, Mieter, Property 
Manager, Verwahrstelle, finanzierende Banken oder 
Versicherungsgesellschaften ihren finanziellen oder 
sonstigen Verpflichtungen gegenüber den Zielgesell-
schaften oder der Gesellschaft wegen Leistungs- oder 
Zahlungsschwierigkeiten oder aus anderen Gründen 
nicht bzw. nicht wie geschuldet nachkommen können 
und sich hierdurch negative Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Entwicklung der Zielgesellschaften 
und der Gesellschaft selbst ergeben. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Verträge nicht wie pro-
spektiert abgeschlossen werden können.

Ebenso besteht das Risiko, dass Vertragspartner nur 
gegen eine höhere Vergütung als prognostiziert zur 
Übernahme von Aufgaben bereit sind, was sich nega-
tiv auf die Ergebnisse der Gesellschaft auswirken kann. 
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Vertragspart-
ner von ihren vertraglichen Kündigungsrechten Ge-
brauch machen. Entsprechende Risiken bestehen auf 
der Ebene der Zielgesellschaften, weil auch deren Ver-
tragspartner nicht feststehen, was dazu führen kann, 
dass die jeweilige Zielgesellschaft ihre Verpflichtun-
gen gegenüber der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß 
erfüllen kann. Es besteht das Risiko, dass eventuelle 
Schadensersatzansprüche aus Bonitätsgründen ge-
gen die entsprechenden Vertragspartner nicht durch-
setzbar sind. Es besteht zudem das Risiko, dass da-
durch nicht kalkulierte oder höhere Kosten anfallen. 
Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der jeweils betroffe-
nen Zielgesellschaft und der Gesellschaft auswirken. 
Im schlimmsten Fall könnte dies zur Insolvenz der Ge-
sellschaft führen. In der Folge können Auszahlungen 
an den Anleger niedriger ausfallen oder gänzlich aus-
bleiben.

Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage / 
Entwicklung des Zinsniveaus / Exitstrategie

Das wirtschaftliche Ergebnis von Investitionen in 
Wohnimmobilien wird von der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung beeinflusst. Diese kann sich negativ 
auf die Werthaltigkeit der Wohnimmobilien und deren 
Veräußerbarkeit auswirken. Ob die in der Prognose-
rechnung unterstellten Entwicklungen eintreten, wird 
davon beeinflusst, wie sich am Standort der Wohnim-
mobilien im Portfolio die Nachfrage nach Wohnraum 
und somit die Mieten und Verkaufspreise entwickeln. 
Dies hängt von Faktoren wie Wirtschaftskraft, Ar-
beitslosigkeit, realer Anstieg des Nettolohns, Zinskon-
ditionen für Käufer etc. ab. Trotz sorgfältiger Auswahl 
der Immobilien hinsichtlich Standort, Lage, Mieter-
qualität und Veräußerbarkeit sind die wirtschaftliche 
Wertentwicklung und damit die nachhaltige Mieter-
tragskraft oder der Verkaufspreis einer Wohnimmo-
bilie nicht vorhersehbar. 

Die Nachfrage nach einzelnen, selbstgenutzten Eigen-
tumswohnungen ist von der Entwicklung des Zinsni-
veaus abhängig. Dies trifft insbesondere für Selbst-
nutzer zu, die den Kaufpreis fremdfinanzieren. Die 
Entwicklung des Zinsniveaus bestimmt auch die Nach-
frage von Kapitalanlegern nach Immobilien. Sollte das 
Zinsniveau durch ansteigende Zinsen zukünftig bes-
sere Alternativen auf dem Kapitalmarkt bieten, so ist 
seitens dieser mit nachlassender Nachfrage und somit 
mit sinkendem Preisniveau zu rechnen.

Sollte aus Gründen der wirtschaftlichen Gesamtlage 
der Abverkauf aller Eigentumswohnungen über die 
geplante Laufzeit nicht möglich sein, so kann die ge-
plante Exitstrategie nicht umgesetzt werden. Man-
gels eines liquiden Marktes für Kommanditbeteiligun-
gen besteht das Risiko, dass Anleger ihre Beteiligung 
über einen längeren Zeitraum als geplant halten müs-
sen oder sich am Ende der tatsächlichen Laufzeit das 
geplante Renditeziel nicht für den Anleger erreichen 
lässt.

Risiken im Zusammenhang mit der Bestellung von 
Erbbaurechten

Bei Belastung einer Immobilie mit einem Erbbaurecht 
besteht das Risiko, dass der Erbbauberechtigte seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere den 
Erbbauzins nicht zahlt. In diesem und in anderen Fäl-
len kann es zu einem vorzeitigen Heimfall des Erbbau-
rechts kommen. Die AIF-KVG muss dann eine andere 
wirtschaftliche Nutzung der von dem Gesellschafts-
vermögen gehaltenen Immobilie anstreben, was im 
Einzelfall schwierig sein kann. Dies gilt sinngemäß 
auch für den Heimfall nach Vertragsablauf. Schließlich 
können die Belastungen der Immobilie mit einem Erb-
baurecht die Fungibilität einschränken, d.h. die Immo-
bilie lässt sich möglicherweise nicht so leicht veräu-
ßern wie ohne eine derartige Belastung. Diese Risiken 
können die Wertentwicklung des Gesellschaftsvermö-
gens beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf den 
Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapi-
tal auswirken. 
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Risiko niedriger Veräußerungserlöse

Da bei der Veräußerung von Wohnungen und Wohn-
immobilien der Verkaufspreis unter anderem von der 
Ertragskraft der Immobilie und damit in erster Linie 
von der jeweils aktuellen Vermietungssituation (z.B. 
Miethöhe), von der Standortqualität und der zum Zeit-
punkt der Veräußerung am Markt bestehenden Nach-
frage nach Wohnungen abhängig sein wird, ist nicht 
vorhersehbar, ob eine Veräußerung der Wohnungen 
tatsächlich zu den prognostizierten Konditionen mög-
lich sein wird. 

Die Wertentwicklung der Wohnungen und der erziel-
bare Veräußerungserlös sind von nicht vorhersehba-
ren markt- und objektspezifischen Entwicklungen so-
wie von verschiedenen gesamtwirtschaftlichen oder 
branchenspezifischen Faktoren und vom Vertriebser-
folg abhängig. Die im Rahmen der Prognoserechnung 
ermittelte Rendite einer Beteiligung, aus der Sicht der 
Anleger, basiert auf den prognostizierten, kalkulier-
ten Veräußerungserlösen von Wohnungen. Sollten die 
Wohnungen und Wohnimmobilien nicht zu den pro-
gnostizierten Preisen und nicht mit den kalkulierten 
Gewinnen veräußert werden können oder die Veräu-
ßerungserlöse zu einem späteren Zeitpunkt realisiert 
werden, so wird die tatsächliche Rendite aus der Be-
teiligung erheblich niedriger ausfallen.

Die nicht wertbildenden Anfangsaufwendungen, wie 
z.B. für Eigenkapitalbeschaffung, Konzeption und 
Marketing sowie die laufenden Kosten, müssen zu-
nächst durch laufende Erträge und Wertzuwächse der 
Immobilienbeteiligungen aufgeholt werden, ehe sich 
eine Wertsteigerung für den Anleger einstellt. 

Die Veräußerung von Wohnungen und Wohnimmobi-
lien ist durch keinerlei Vereinbarungen gesichert. Es 
besteht das Risiko, dass Wohnungen und Mehrfamili-
enhäuser überhaupt nicht oder nicht zu den geplanten 
Konditionen veräußert werden können und daher der 
im Rahmen der Prognoserechnung kalkulierte Veräu-
ßerungsgewinn überhaupt nicht oder zumindest nicht 
planmäßig erzielt wird. Es besteht darüber hinaus das 
Risiko, dass unter Umständen eine Wohnanlage mit 
hohen Abschlägen vorzeitig verkauft werden muss, 
z.B. aufgrund von Liquiditätsengpässen in den Ziel-
gesellschaften. Bei allen Fällen des Ausfalls von ge-
planten Veräußerungserlösen mindert dies mindes-
tens das Renditeziel der Gesellschaft und kann auch 
zum teilweisen oder im Extremfall zum vollständigen 
Verlust des eingesetzten Eigenkapitals der Anleger 
nebst Ausgabeaufschlag führen.

Geschäftsbesorger und mit ihm verbundene Risiken

Die Konzeption und Anlagestrategie der Gesellschaft 
beruht wesentlich auf den Erfahrungen, Marktkennt-
nissen und dem Know-how des Geschäftsbesorgers, 
der die Beratung über den Einkauf der Wohnimmo-
bilien vornehmen soll, sowie Empfehlungen über das 
vollständige Bau- und Asset- Management und den 
Verkauf der Immobilien ausspricht. Aufgrund die-
ser substantiellen Bedeutung des Geschäftsbesor-
gers für die Gesellschaft und für das prognostizierte 

Renditeziel besteht das Risiko, dass sich eine falsche 
Annahme oder eine nicht sachgerechte Leistung des 
Geschäftsbesorgers besonders negativ für die betrof-
fene Zielgesellschaft und die Gesellschaft auswirken 
und zu einer wesentlichen Verschlechterung der Er-
tragsaussichten des Investments führen können. 

Der Geschäftsbesorger wurde von bisher weiteren Ge-
sellschaften mit Beratung über das Asset-Manage-
ment dieser Wohnimmobilienportfolien beauftragt. 
Bis zum Zeitpunkt der Auflage des vorliegenden Be-
teiligungsangebotes hat die AIF-KVG noch keines die-
ser elf Beteiligungsangebote durch das Durchführen 
einer Liquidation vollständig abgewickelt. Es besteht 
daher in den bisherigen Beteiligungsangeboten noch 
kein Track Record (Erfolgsbilanz) auf Ebene der Ge-
sellschaften oder Zielgesellschaften. Die AIF-KVG hat 
nur 3 Spezial-AIF durch Anwachsung aufgelöst. Auch 
auf Objektebene wurden bisher einzelne Wohnanla-
gen vollständig oder im Rahmen der Wohnungspriva-
tisierung durch Abverkauf aller Wohnungen verkauft.

Geschäftsführungsrisiken / Schlüsselpersonenrisiko

Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft und der 
Zielgesellschaften und der Verlauf dieses Beteili-
gungsangebotes hängt maßgeblich von den Manage-
mentfähigkeiten und der Leistung der Geschäfts-
führung der Gesellschaft, der Zielgesellschaften, der 
AIF-KVG bzw. des beauftragten Geschäftsbesorgers, 
insbesondere im Einkauf, im Bau- und Asset-Manage-
ment sowie im Vertrieb der einzelnen Wohnungen, ab. 
Ebenso wichtig sind die Fähigkeiten der jeweiligen ex-
ternen Partner.

Bei diesen Schlüsselpersonen, die in der Vergangen-
heit wirtschaftliche Erfolge erzielt haben können, 
kann nicht generell angenommen werden, dass sie 
auch zukünftig erfolgreiche Entscheidungen treffen 
werden. Zudem ist die hinreichende Einbindung der 
Schlüsselpersonen in relevante Entscheidungspro-
zesse erheblich. Es besteht das Risiko, dass wesent-
liche Entscheidungen nicht, verzögert oder fehlerhaft 
getroffen werden.

Bei fehlerhaften Entscheidungen, vor allem bei Fehl-
entscheidungen hinsichtlich Investitionen, bei nicht 
vertragsgemäßem Verhalten oder bei einem gänzli-
chen Ausfall von Schlüsselpersonen, besteht das Risi-
ko, dass sich dies negativ auf die Vermögens-, Finanz- 
oder Ertragslage der betroffenen Zielgesellschaft und/
oder der Gesellschaft auswirkt, insbesondere dass In-
vestitionsentscheidungen nicht mit dem erwarteten 
Erfolg durchgeführt werden, erwartete Erträge nicht 
erzielt werden und höhere Kosten als angenommen 
entstehen, oder dass es im Extremfall zu Vermö-
gensminderungen oder -schäden in der Gesellschaft 
kommt. Dies kann sich negativ auf die Rentabilität des 
Investments und den angestrebten Erfolg der Betei-
ligung auswirken. In der Folge können Auszahlungen 
an den Anleger niedriger ausfallen oder gänzlich aus-
bleiben.
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Vertragserfüllungsrisiko aus dem Vertrag mit der 
AIF-KVG, Anlagestrategie

Für die Umsetzung des Anlageziels ist die Gesellschaft 
auf die Leistungen der AIF-KVG angewiesen. Auf-
grund des Verwaltungsvertrags ist die AIF-KVG als 
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft insbesonde-
re verpflichtet, Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von Anteilen an 
Zielgesellschaften und von Immobilien zu erbringen. 
Sollte sich die Leistungskapazität der AIF-KVG, z.B. 
durch Entwicklungen wie Krankheit oder Verlust von 
Personal, substanziell verringern, so kann dies das Ri-
siko einer nicht ordnungsgemäßen Vertragserfüllung 
durch sie erhöhen. Die Leistungen der AIF-KVG sind 
mittelbar und unmittelbar für den wirtschaftlichen Er-
folg der Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Es 
besteht das Risiko, dass sich nicht vertragsgemäße 
Leistungen der AIF-KVG negativ auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Zielgesellschaften und 
der Gesellschaft sowie auf die Auszahlungen an die 
Anleger auswirken. Sollte der mit der AIF-KVG ge-
schlossene Verwaltungsvertrag beendet werden, so 
besteht das Risiko, dass eine andere gleichwertige 
AIF-KVG nicht, nicht rechtzeitig oder nicht zu gleich-
wertigen Bedingungen beauftragt werden kann.

Die Gesellschaft und ihre Anleger sind an die Anlage-
strategie der Gesellschaft gebunden. Die Anleger tra-
gen das Risiko, dass sich die Annahmen und geplanten 
Entwicklungen, die dieser Strategie zu Grunde liegen-
den, nicht verwirklichen. Die endgültige Entscheidung 
über etwaige Investitionen trifft die AIF-KVG. Daraus 
folgt, dass der Anleger keine unmittelbaren Möglich-
keiten der Einflussnahme auf Investitionsentschei-
dungen hat.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der jeweils betroffe-
nen Zielgesellschaft und der Gesellschaft auswirken. 
In der Folge können Auszahlungen an den Anleger 
niedriger ausfallen oder gänzlich ausbleiben.

Risiken aus potenziellen Interessenskonflikten 

Es besteht grundsätzlich das Risiko von Interessen-
konflikten durch die jeweils handelnden Personen, 
wenn sie nicht die Interessen der Gesellschaft und der 
Zielgesellschaften in den Vordergrund stellen, sondern 
eigene Interessen oder Interessen von anderen Per-
sonen oder Gesellschaften verfolgen. Diese Gefahr 
ist insbesondere bei einem der Geschäftsführer der 
AIF-KVG gegeben, der zugleich alleiniger geschäfts-
führender Gesellschafter des Geschäftsbesorgers ist 
und somit die Geschäfte der Gesellschaft und der Ziel-
gesellschaften erheblich beeinflussen kann. Die per-
sonellen und kapitalmäßigen Verflechtungen sind im 
Kapitel IX. Anlageziele, Anlagepolitik und Vermögens-
gegenstände, Abschnitt „Vertragsbeziehungen, die In-
teressenkonflikte begründen können“ auf Seite 47 
dargestellt.

Die AIF-KVG betreut neben dem vorliegenden Beteili-
gungsangebot elf weitere Investments, deren Zweck 
ebenfalls die Investition in Wohnimmobilien ist. Sie 

plant, auch künftig neue Beteiligungsangebote zu ent-
wickeln, die sich zeitlich mit dem vorliegenden Beteili-
gungsangebot überlagern können. Es besteht für den 
Anleger das Risiko, dass sich im Rahmen der Aufga-
benwahrnehmung der AIF-KVG sowie der weiteren 
beteiligten Leistungsträger der Gesellschaft, bspw. 
des Geschäftsbesorgers oder des Objektvermittlers, 
Interessenkonflikte aufgrund ihrer gleichzeitigen Tä-
tigkeiten für andere Gesellschaften ergeben können 
und nicht die gesamte Arbeitsleistung zum Wohle der 
Gesellschaft eingesetzt wird.

Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass die AIF-KVG 
als Folge eines Interessenkonflikts und bestehender 
interner Richtlinien davon Abstand nehmen muss, für 
die Gesellschaft bei einem bestimmten Investment tä-
tig zu werden oder erlangte vertrauliche Informatio-
nen für Zwecke eines solchen Investments zu nutzen. 

Wird Mitarbeitern der AIF-KVG und/oder des Komple-
mentärs eine variable Vergütung gezahlt, so kann es je 
nach der vereinbarten Bewertungsperiode für zu er-
reichende Ziele bzw. Leistungen der betreffenden Per-
sonen dazu kommen, dass für die Anleger nachteilige 
Entscheidungen getroffen werden.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der jeweils betroffe-
nen Zielgesellschaft und der Gesellschaft auswirken.

Deckung von Haftungsrisiken auf Ebene der AIF-KVG

Die AIF-KVG ist verpflichtet, Berufshaftungsrisiken 
aus ihrer Tätigkeit entweder durch Bereitstellung zu-
sätzlicher Eigenmittel oder durch eine geeignete Ver-
sicherung für die sich aus beruflicher Fahrlässigkeit er-
gebende Haftung abzudecken. Es besteht das Risiko, 
dass die insofern bereitgestellten Eigenmittel nicht 
ausreichen oder eine insofern abgeschlossene Versi-
cherung die Haftungsrisiken nicht vollständig decken. 
Dies kann sich erheblich negativ auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. 
In der Folge können Auszahlungen an den Anleger 
niedriger ausfallen oder gänzlich ausbleiben.

Verwahrstellenrisiko

Die Gesellschaft hat gemäß den gesetzlichen Vorga-
ben ein Kreditinstitut als Verwahrstelle gemäß § 80 
Absatz 1 und 2 Nummer 1 KAGB beauftragt. Bei der 
Verwahrung von Vermögensgegenständen besteht 
ein Verlustrisiko, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflicht-
verletzungen bzw. höherer Gewalt resultieren kann. 
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermö-
gensgegenstände, die von ihr oder mit ihrer Zustim-
mung von einem Unterverwahrer verwahrt werden, 
verantwortlich. Im Falle des Verlustes eines solchen 
Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle 
grundsätzlich gegenüber der Gesellschaft und deren 
Anlegern, außer der Verlust ist auf Ereignisse außer-
halb des Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzu-
führen. Entsteht ein Schaden, der nicht durch den Ver-
lust eines Vermögensgegenstandes begründet ist, so 
haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie 
ihren gesetzlichen, im KAGB auferlegten Verpflichtun-
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gen zumindest fahrlässig nicht nachgekommen ist. Die 
Verwahrstelle kann nach den gesetzlichen Vorgaben 
einen Unterverwahrer beauftragen. Die sorgfältige 
Auswahl und regelmäßige Überwachung des Unter-
verwahrers obliegen der Verwahrstelle. Die Mitar-
beiter der beauftragten Verwahrstelle oder der von 
dieser beauftragten Unterverwahrstelle können nach-
teilige Entscheidungen treffen oder gesetzeswidrige 
Handlungen, z.B. Veruntreuung der verwahrten Ver-
mögensgegenstände, vornehmen, die sich negativ für 
die Gesellschaft und die Zielgesellschaften auswirken. 
Die Finanzmittel können anders verwendet werden als 
geplant. Es besteht das Risiko, dass man im Fall ei-
nes entsprechenden Schadenseintritts kein vollum-
fänglicher Schadensersatz erlangen kann. Dies alles 
kann sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Zielgesellschaften und der 
Gesellschaft auswirken. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Rechtsstreitrisiko

Es ist nicht auszuschließen, dass es zu Streitigkeiten 
bei der Auslegung bestehender oder zukünftig noch 
abzuschließender vertraglicher Vereinbarungen zwi-
schen der Gesellschaft oder den Zielgesellschaften mit 
ihren jeweiligen Vertragspartnern kommt, die gericht-
lich geklärt werden müssen. Eine solche gerichtliche 
Auseinandersetzung ist regelmäßig mit nicht uner-
heblichen Prozesskosten verbunden, kann unter Um-
ständen viel Zeit in Anspruch nehmen und ein negati-
ver Ausgang eines Rechtsstreits ist möglich. Dies alles 
kann sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Zielgesellschaften und der 
Gesellschaft auswirken. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Rechtsänderungsrisiko, regulatorische Risiken

Änderungen von Gesetzen und sonstigen Rechtsvor-
schriften, der Rechtsprechung oder der Verwaltungs-
praxis (Rechtsänderungen) können sich zum Nachteil 
der Gesellschaft, der Zielgesellschaften oder ihren je-
weiligen Vertragspartnern auswirken. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass benötigte behördliche 
Genehmigungen nicht oder nicht wie beantragt erteilt 
werden, oder dass auch bestehende behördliche Ge-
nehmigungen nachträglich geändert, unter zusätzli-
che Auflagen gestellt oder aufgehoben werden. Es ist 
nicht auszuschließen, dass Rechtsänderungen auch 
rückwirkend eintreten können. Hieraus können für die 
Gesellschaft und die Zielgesellschaften Ertragseinbu-
ßen und höhere Kosten, bspw. infolge der Umsetzung 
von Änderungen des KAGB, entstehen und das Gesell-
schaftsvermögen und den Wert der Vermögensanlage 
erheblich schmälern.

Insbesondere gibt es bislang noch keine hinreichend 
etablierte Verwaltungspraxis und gesicherte höhere 
Rechtsprechung zu Regelungen des am 22.07.2013 in 
Kraft getretenen KAGBs. Es können durch ggf. erfor-
derliche Anpassungsmaßnahmen in der Beteiligungs-

struktur und/oder erforderliche Umstrukturierungen 
auf Ebene der AIF-KVG zusätzliche Kosten entstehen, 
die das Gesellschaftsvermögen erheblich schmälern 
und die Ausschüttungen an die Anleger ausbleiben 
können. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (nachstehend „die BaFin“ genannt) kann im 
öffentlichen Interesse bestimmen, dass die Erlaub-
nis der AIF-KVG zurückgenommen wird und die kol-
lektive Vermögensverwaltung der Gesellschaft auf ei-
ne andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übergeht, 
die über die erforderliche Erlaubnis verfügt und sich 
zur Übernahme der Verwaltung bereit erklärt. Durch 
die Übertragung der Verwaltung der Gesellschaft auf 
eine andere AIF-KVG können erhebliche Mehrkosten 
entstehen.

Es ist nicht auszuschließen, dass Rechtsänderungen 
die Durchführung des Beteiligungskonzepts erheblich 
erschweren oder gänzlich unmöglich machen. Dies 
kann dazu führen, dass die Vermögensanlage früher 
als geplant geschlossen oder die Gesellschaft rückab-
gewickelt werden muss.

Dies alles kann sich erheblich negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Zielgesellschaften 
und der Gesellschaft auswirken. In der Folge können 
Auszahlungen an den Anleger niedriger ausfallen oder 
gänzlich ausbleiben.

Angaben von externen Dritten

Im vorliegenden Verkaufsprospekt befinden sich auch 
Angaben von Dritten, insbesondere von den Beratern 
und Dienstleistern der AIF-KVG. Die Richtigkeit die-
ser Angaben wurde von der AIF-KVG plausibilisiert, 
aber nicht von ihr abschließend überprüft. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die von externen Dritten über-
nommenen und im Verkaufsprospekt korrekt wieder-
gegebenen Aussagen und Angaben inhaltlich unrich-
tig, unvollständig oder aus ihrem Sachzusammenhang 
herausgelöst und dadurch missverständlich oder so-
gar irreführend sind. Dies kann dazu führen, dass sich 
die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft anders 
darstellt als erwartet, ein falscher Gesamteindruck 
der Vermögensanlage entsteht und es somit zu einer 
falschen/anderen Schlussfolgerung und Entschei-
dung durch den Anleger kommt. Dies alles kann sich 
erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Zielgesellschaften und der Gesellschaft 
auswirken. In der Folge können Auszahlungen an den 
Anleger niedriger ausfallen oder gänzlich ausbleiben.

Risiko der Weiterleitung von Zahlungen

Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungen an Ziel-
gesellschaften entsprechend den Anlagebedingungen 
zu erwerben bzw. Zielgesellschaften zu gründen, die 
dann direkt Immobilien erwerben werden. Bei einer 
solchen Beteiligungsstruktur besteht das Risiko, dass 
Zahlungen zwischen den einzelnen Gesellschaften 
aufgrund von Liquiditätsmängeln, fehlerhaften Ma-
nagemententscheidungen oder einer Zahlungsunfä-
higkeit des jeweiligen Zahlungsschuldners nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht in voller Höhe erfolgen bzw. wei-
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tergeleitet werden. Dies führt dazu, dass die finanzi-
ellen Mittel dem jeweiligen Zahlungsempfänger nicht, 
nicht wie zeitlich vorgesehen oder nicht in voller Hö-
he zugutekommen werden. Dies kann entsprechende 
Liquiditätsrisiken beim jeweiligen Zahlungsempfänger 
auslösen. Dies alles kann sich erheblich negativ auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Zielgesell-
schaften und der Gesellschaft auswirken. In der Folge 
können Auszahlungen an den Anleger niedriger aus-
fallen oder gänzlich ausbleiben.

Anlegerhaftung nach §§ 171 ff. HGB

Die Anleger beteiligen sich mittelbar an der Gesell-
schaft über die Treuhandkommanditistin aufgrund des 
Treuhandvertrags. Die Regelungen der Haftung eines 
Kommanditisten gegenüber Dritten bestimmen sich 
grundsätzlich nach §§ 171 ff. HGB.

Die persönliche Haftung des einzelnen Anlegers kann 
im Außenverhältnis gemäß § 172 Absatz 4 HGB auf-
grund von Kapitalrückzahlungen bis zur Höhe der im 
Handelsregister eingetragenen Haftsumme (gemäß 
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in Höhe von 
EUR 100 pro EUR 10.000,00 Kommanditkapital ohne 
Ausgabeaufschlag) wieder aufleben, sofern dadurch 
der Stand des Kapitalkontos des Anlegers unter den 
Betrag der Haftsumme sinkt oder schon zuvor diesen 
Wert nicht erreicht. Wird der Anleger deswegen durch 
Gläubiger der Gesellschaft persönlich in Anspruch 
genommen, so ist er verpflichtet, die Forderungen 
der Gläubiger entsprechend den nach vorstehenden 
Grundsätzen wieder auflebenden Haftung unmittelbar 
zu begleichen. Dies kann dazu führen, dass der Anle-
ger diese Forderungen aus seinem übrigen Vermögen 
begleichen muss. Gemäß § 160 HGB haftet der aus-
scheidende Kommanditist in Höhe der ggf. wieder auf-
lebenden persönlichen Haftung, bis zu der im Handels-
register eingetragenen Haftsumme, noch für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab seinem Ausscheiden für 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, soweit diese bis zu 
seinem Ausscheiden entstanden sind. Bei einem ge-
setzlichen Schuldverhältnis kommt es für die Abgren-
zung von Alt- und Neuverbindlichkeiten darauf an, ob 
der das Schuldverhältnis begründende Tatbestand be-
reits vor dem Ausscheiden des Gesellschafters erfüllt 
war. Insoweit kann er auch nach seinem Ausscheiden 
aus der Gesellschaft von Gläubigern der Gesellschaft 
persönlich in Anspruch genommen werden. Dies kann 
dazu führen, dass der Anleger auch noch nach seinem 
Ausscheiden diese Forderungen aus seinem übrigen 
Vermögen begleichen muss.

Eine noch weitergehende Haftung der Anleger nach 
den §§ 30 ff. GmbHG analog bis maximal zur Höhe der 
empfangenen Auszahlungen ist möglich, wenn Aus-
zahlungen unter Verstoß gegen die gesetzlichen Ei-
genkapitalerhaltungsvorschriften der §§ 30 ff. GmbHG 
analog erfolgt sind. Dies kann dazu führen, dass der 
Anleger erhaltene Auszahlungen aus ihrem/seinem 
übrigen Vermögen wieder zurückzahlen muss.

Die Treugeber als mittelbar an der Gesellschaft Be-
teiligte haften gegenüber Gläubigern der Gesellschaft 

nicht unmittelbar. Über die Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags und des Treuhandvertrags ste-
hen sie aber im Ergebnis den Direktkommanditisten 
gleich. Sie sind der Treuhandkommanditistin gegen-
über zum Ersatz von Aufwendungen und zur Befreiung 
von Verbindlichkeiten verpflichtet, die sich aus deren 
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und ihrer 
Haftung gegenüber den Gläubigern ergeben. Ein Treu-
geber hat die Treuhandkommanditistin entsprechend 
seinem Anteil von ihren Verpflichtungen gegenüber 
der Gesellschaft und Dritten freizustellen. Dies kann 
gegenüber der Gesellschaft zu Zahlungspflichten des 
Anlegers bis zur Höhe des gezeichneten Kapitals füh-
ren. Gegenüber Dritten haftet die Treuhandkomman-
ditistin entsprechend den nach vorstehenden Grund-
sätzen wieder auflebenden Haftungshöhe. Von dieser 
Verpflichtung hat der Treugeber sie freizustellen. Den 
Treugeber trifft damit wirtschaftlich die Haftung der 
Treuhandkommanditistin, was zu geringeren Auszah-
lungen an die Anleger führen kann.

Der Wechsel von Anlegern zum Direktkommanditisten 
erfolgt erst mit der Eintragung der Anleger als Kom-
manditisten ins Handelsregister. Bisher liegt noch 
keine relevante Rechtsprechung zur persönlichen 
Haftung eines so beitretenden Gesellschafters vor. 
Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 
in die Stellung eines Direktkommanditisten wechseln-
de Gesellschafter dennoch bis zu seiner Eintragung im 
Handelsregister für die Differenz persönlich haftet. 
Sofern und soweit die Gesellschafterversammlung er-
folgte Vorabauszahlungen nicht genehmigt, sind diese 
zurückzuzahlen. Dies kann dazu führen, dass der An-
leger die Rückzahlung aus seinem übrigen Vermögen 
leisten muss. Dies kann bis zur Privatinsolvenz des 
Anlegers führen.

Herabsetzung der Einlage / Ausschluss aus der Ge-
sellschaft

Erbringt ein Anleger seine fällige Einlage nicht oder 
nicht vollständig, so ist der geschäftsführende Kom-
manditist berechtigt, die gezeichnete Einlage des säu-
migen Gesellschafters auf die Höhe der bereits ge-
leisteten Einlage herabzusetzen oder den säumigen 
Gesellschafter aus der Gesellschaft auszuschließen. 
Daneben kann ein Anleger aus wichtigem in seiner 
Person liegendem Grund durch Gesellschafterbe-
schluss aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 
Die aufgrund seines Ausschlusses entstehenden Kos-
ten trägt der ausgeschlossene Anleger. Ein dem Anle-
ger ggf. zustehendes Abfindungsguthaben wird ent-
sprechend den gesellschaftsrechtlichen Regelungen 
geringer ausfallen als die von ihm geleistete Komman-
diteinlage nebst Ausgabeaufschlag. Es besteht somit 
das Risiko, dass der ausscheidende Anleger sein ein-
gesetztes Kapital nicht oder nicht in voller Höhe zu-
rückerhält. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass 
durch Ausschluss von Anlegern das gezeichnete Kom-
manditkapital der Gesellschaft insgesamt niedriger ist 
als das ursprünglich geplante Kommanditkapital und 
somit weniger Kapital für Investitionen in Wohnim-
mobilien zur Verfügung steht. Dies alles kann sich er-
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heblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Zielgesellschaften und der Gesellschaft 
auswirken.

Persönliche Anteilsfinanzierung

Das vorliegende Beteiligungsangebot eignet sich 
nicht, auf Ebene des Anlegers ganz oder teilweise 
durch Fremdkapital finanziert zu werden. Es wird 
ausdrücklich von einer persönlichen Fremdfinanzie-
rung der Kapitaleinlage zuzüglich Ausgabeaufschlag 
abgeraten. Es besteht das Risiko, dass Auszahlun-
gen der Gesellschaft an die Anleger reduziert werden 
oder sogar ausbleiben, insbesondere sowohl laufend 
während des Bestehens der Gesellschaft als auch 
bei ihrer Liquidation. Anleger tragen das Risiko einer 
negativen wirtschaftlichen Entwicklung einschließ-
lich des Risikos des Totalverlusts von Auszahlungs-
ansprüchen und der Kapitaleinlage der Anleger nebst 
Ausgabeaufschlag. Falls ein Anleger seine Beteiligung 
an der Gesellschaft durch die Aufnahme von Darle-
hen vollständig oder teilweise finanziert, ist zu be-
achten, dass Zins- und Tilgungsleistungen für dieses 
Darlehen unabhängig von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Beteiligung und etwaiger daraus resul-
tierender Rückflüsse zu erbringen sind. Im Fall einer 
ungünstigen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft 
muss der Anleger das Darlehen aus weiteren eigenen 
Mitteln bedienen. Sind derartige Mittel nicht vorhan-
den oder können sie nicht rechtzeitig beschafft wer-
den, so besteht das Risiko einer Vollstreckung in das 
weitere Vermögen des Anlegers, die zur Privatinsol-
venz des Anlegers führen kann. Ferner können die Vo-
raussetzungen für eine steuerliche Überschusserzie-
lungsabsicht nicht vorliegen, so dass für den Anleger, 
der seinen Anteil fremdfinanziert hat, das Risiko be-
steht, dass die hierfür angefallenen Zinsen keine Be-
rücksichtigung als Sonderbetriebsausgaben bzw. Son-
derwerbungskosten finden. Dies alles kann bis hin zur 
Privatinsolvenz des Anlegers führen.

Änderungsrisiko in Bezug auf Anlagestrategie und 
-politik sowie Kosten

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Anlagebedingun-
gen mit Zustimmung der Gesellschafter mit einer qua-
lifizierten Mehrheit von 2/3 des Kommanditkapitals 
zu ändern. Dies setzt voraus, dass die BaFin darüber 
informiert wird und sie die Änderung der Anlagebe-
dingungen genehmigt. Durch eine Änderung der Anla-
gebedingungen können auch den Anleger betreffende 
Regelungen geändert werden. Die Gesellschaft kann 
etwa durch eine Änderung der Anlagebedingungen, die 
Anlagestrategie und die Anlagepolitik ändern oder sie 
kann die der Gesellschaft zu belastenden Kosten er-
höhen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Anla-
gepolitik zudem im Rahmen des gesetzlich und ver-
traglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne 
Änderung der Anlagebedingungen zu ändern. Hier-
durch kann sich das mit der Gesellschaft verbundene 
Risiko negativ verändern. In der Folge können Auszah-
lungen an den Anleger niedriger ausfallen oder gänz-
lich ausbleiben.

Zahlungsverzug durch den Anleger

Befindet sich ein Anleger mit seinem abgerufenen Be-
trag auf die Einlage in Verzug, so ist die Gesellschaft 
berechtigt, von dem säumigen Anleger Verzugszinsen 
in Höhe von 5 % p.a. auf den ausstehenden Betrag zu 
erheben. Darüber hinaus kann der geschäftsführende 
Kommanditist die gezeichnete Einlage des säumigen 
Gesellschafters auf die Höhe der bereits geleisteten 
Einlage herabsetzen oder den säumigen Gesellschaf-
ter aus der Gesellschaft ausschließen. Das kann dazu 
führen, dass der Anleger mit einem geringeren Betrag 
beteiligt ist als gewollt und er entsprechend geringere 
Auszahlungen erhält, oder dass er letztlich keine Be-
teiligung an der Gesellschaft erwirbt.

Risiken im Zusammenhang mit dem Verhalten ande-
rer Anleger der Gesellschaft

Verzögerungen bei der Einzahlung des Kapitals an die 
Gesellschaft durch andere Anleger können dazu füh-
ren, dass bestimmte Investments der Gesellschaft 
nicht wie geplant durchgeführt werden können. Dies 
kann sich nachteilig auf die Erlöse der Gesellschaft 
und das wirtschaftliche Ergebnis für alle Anleger 
auswirken. Maßnahmen der Gesellschaft betreffend 
den Verzug von Anlegern sind unter Umständen nicht 
ausreichend, um aufgrund des Verzugs entstandene 
Vermögensnachteile auszugleichen. Schadenersatz ist 
von einem in Verzug geratenen Anleger möglicherwei-
se nicht zu erlangen.

Risiken aus der eingeschränkten Handelbarkeit der 
Beteiligung

Das vorliegende Beteiligungsangebot ist eine langfris-
tige Beteiligung mit einer Haltedauer bis mindestens 
Ende 2033. Die Anteile an der Gesellschaft sind nicht 
zum Handel an einer Börse zugelassen. Für den Han-
del von Kommanditanteilen gibt es keinen der Börse 
vergleichbaren amtlicher Markt und es ist derzeit nicht 
absehbar, dass künftig ein solcher Markt eingerichtet 
wird. Die Übertragung an Dritte ist unter Berücksichti-
gung der Voraussetzungen des Gesellschaftsvertrags 
nur zum Schluss eines Geschäftsjahres möglich. Ei-
ne Rückgabe der Anteile an die Gesellschaft selbst ist 
ausgeschlossen. Die Verfügung über eine Beteiligung 
an der Gesellschaft ist außerdem dem geschäftsfüh-
renden Kommanditisten vorab schriftlich anzuzeigen 
und bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des 
geschäftsführenden Kommanditisten. Ferner ist eine 
Übertragung nur an Personen möglich, die die Voraus-
setzungen des § 4 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags 
erfüllen (Begrenzung des zum Erwerb berechtigten 
Personenkreises). Die Fungibilität der Beteiligung ist 
aus diesen Gründen erheblich eingeschränkt.

Ein Verkauf der Beteiligung durch den Anleger wäh-
rend der Laufzeit ist nicht gewährleistet. Die ordent-
liche Kündigung der Beteiligung während der Laufzeit 
der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Dies kann dazu 
führen, dass sich der Anleger vor dem Ende der Lauf-
zeit der Gesellschaft nicht von seinem Investment lö-
sen oder anderweitig über sein Kapital verfügen kann.
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Der Anleger ist im Fall eines Veräußerungswunsches 
darauf angewiesen, selbst einen Käufer zu finden und 
mit diesem die Modalitäten für die Veräußerung zu 
vereinbaren. Veräußerungen und Übertragungen kön-
nen zudem steuerliche und/oder haftungsrechtliche 
Auswirkungen haben. Es wird daher empfohlen, vor 
Übertragung der Beteiligung an einen Dritten fach-
kundigen Rat einzuholen.

Ferner ist zu beachten, dass sich die mit dem Be-
teiligungsangebot verbundenen Kosten (vgl. Kapi-
tel XII. Kosten und Kapitel XIII. Investitions- und Fi-
nanzierungspläne) mindernd auf den Verkehrswert 
der Beteiligung auswirken können, so dass diese und 
die Kosten aufgrund der Veräußerung und Übertra-
gung der Beteiligung zunächst durch Wertzuwächse 
der Beteiligung ausgeglichen werden müssen, bevor 
der Verkehrswert der Beteiligung den Nominalwert 
der Beteiligung übersteigt. Bis dahin kann der Wert 
der Beteiligung unter dem der vom Anleger geleisteten 
Kapitaleinlage liegen und im Fall einer Veräußerung ist 
es möglich, dass ein Teil der Kapitaleinlage inkl. Aus-
gabeaufschlag im Ergebnis nicht zurückerlangt wer-
den kann. Bei einer Veräußerung durch privaten Ver-
kauf besteht das Risiko für den Anleger, dass er einen 
geringeren Verkaufspreis erzielt als erhofft, und/oder 
dass der Verkauf erst zu einem späteren Zeitpunkt er-
folgt als erhofft jeweils mit der Folge geringerer und/
oder späterer Liquiditätszuflüsse.

Risiken durch beherrschende Gesellschafter / Majo-
risierung

Gesellschafterrechte innerhalb der Gesellschaft so-
wie innerhalb der Zielgesellschaften werden über-
wiegend im Rahmen der Gesellschafterversammlun-
gen oder im Rahmen schriftlicher Beschlussfassungen 
wahrgenommen. Bei Gesellschafterversammlungen 
und schriftlichen Beschlussfassungen wird regelmä-
ßig auf die abgegebenen Stimmen abgestellt. Für Ab-
stimmungen sieht der Gesellschaftsvertrag regelmä-
ßig einfache bzw. qualifizierte Mehrheitsverhältnisse 
vor sowie für den Fall der aktiven Herbeiführung eines 
Beschlusses auch Mindestquoten, um eine Abstim-
mung herbeiführen zu können. Trotz einer Vielzahl von 
Anlegern kann es dazu kommen, dass nur wenige An-
leger an Gesellschafterversammlungen und damit an 
Abstimmungen teilnehmen. Für den Fall, dass an ei-
ner Gesellschafterversammlung oder bei der schrift-
lichen Beschlussfassung nur ein Teil der Gesellschaf-
ter, ggf. vertreten durch die Treuhandkommanditistin, 
teilnimmt, kann dies zu Beschlussergebnissen führen, 
die die Mehrheit der Gesellschafter gegen sich gelten 
lassen müssen. Es besteht für den einzelnen Anle-
ger das Risiko, durch eine beschlussfähige Mehrheit 
überstimmt zu werden mit der Folge, dass der ein-
zelne Anleger diese Entscheidung gegen sich gelten 
lassen muss. Zudem besteht das Risiko, dass  trotz 
Teilnahme der überwiegenden Zahl oder aller Gesell-
schafter an den Beschlussfassungen  Gesellschaf-
ter mit hohen Einlagen die Abstimmungen dominie-
ren und gegen den Willen der anderen Anleger für alle 
bindende Beschlüsse herbeiführen können. Insbe-

sondere bei Beschlussfassungen, die einer Mehrheit 
von 75 % der abgegebenen Stimmen bedürfen, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass eine Minderheit 
von Anlegern derartige Beschlüsse blockiert. Es ist zu 
beachten, dass die Gesellschafter keinen Einfluss auf 
die Gesellschafterversammlungen in den Zielgesell-
schaften haben.

Vertraulichkeit und Kommunikationsmöglichkeiten 
unter den Anlegern

Die Daten der Anleger sind grundsätzlich vertraulich 
zu behandeln. Es besteht jedoch das Risiko, dass ei-
ne Offenlegung von anlegerbezogenen Informationen 
(z.B. Name, Adresse und Beteiligungsbetrag) durch die 
AIF-KVG, den Komplementär, die Treuhandkommandi-
tistin oder die Gesellschaft zu erfolgen hat, wenn sie 
hierzu rechtlich verpflichtet sind. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, dass es zu einem Missbrauch 
von anlegerbezogenen Daten kommt. Die vertrag-
lichen Datenschutzregelungen können die Kontakt-
aufnahme, die Kommunikation und die Meinungsbil-
dung unter den Anlegern erschweren, verzögern oder 
unmöglich machen. Anleger können dadurch an einer 
gemeinsamen Wahrnehmung ihrer Interessen gehin-
dert werden.

Risiken in Bezug auf die Treuhandkommanditistin

Die Anleger sind grundsätzlich mittelbar an der Gesell-
schaft über die Treuhandkommanditistin auf Grund-
lage des Treuhandvertrags beteiligt. Dadurch sind 
die Anleger dem Risiko der nicht erwartungsgemä-
ßen Vertragserfüllung durch die Treuhandkomman-
ditistin ausgesetzt. Es besteht die Gefahr, dass die 
Treuhandkommanditistin den Anlagebetrag nicht an 
die Gesellschaft weiterleitet oder die Auszahlungen 
seitens der Gesellschaft zugunsten der Anleger nicht 
durch die Treuhandkommanditistin bei den Anlegern 
ankommen. Die Folge wäre, dass den Anlegern Aus-
zahlungen entgehen können, selbst wenn sie von der 
Gesellschaft geleistet worden sind. In solchen Fällen 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass es zu 
einem teilweisen oder ganzen Ausfall von Auszahlun-
gen an die Anleger kommt.

Keine Beteiligung von Anlegern mit bestimmter 
Staatsbürgerschaft oder Ansässigkeit

An der Gesellschaft darf sich ein Anleger nur betei-
ligen, wenn er weder Staatsbürger der USA noch In-
haber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis für die USA (Greencard) und auch aus einem 
anderen Grund nicht in den USA unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig ist. Er darf weder einen Wohn-
sitz noch einen Zweitwohnsitz in den USA oder ihren 
Hoheitsgebieten haben. Außerdem darf der Anleger 
nicht Staatsbürger der Länder Kanada, Australien oder 
Japan oder eine natürliche oder juristische Person, die 
ihren Wohnsitz, tatsächlichen Verwaltungssitz oder 
statutarischen Sitz in den Ländern Kanada, Australien 
oder Japan hat, sein. Der geschäftsführende Komman-
ditist ist berechtigt, den Anleger in den vorgenannten 
Fällen aus der Gesellschaft auszuschließen. Hierdurch 
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ergeben sich die beschriebenen Risiken im Hinblick auf 
die Abfindung.

Widerruf von Beteiligungen

Wenn Anleger als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 
qualifiziert werden, so steht Ihnen ein 14-tägiges ge-
setzliches Widerrufsrecht zu, wenn Ihre Zeichnung 
und Ihr Beitritt zu der Gesellschaft ausschließlich über 
Fernkommunikationsmittel (Briefe, Kataloge, Telefon-
anrufe, Telekopien und E-Mails) oder außerhalb von 
Geschäftsräumen zustande gekommen sind. Fehler-
hafte oder nicht ausreichende Informationen führen 
nach dem Gesetzeswortlaut dazu, dass die Widerrufs-
frist nicht zu laufen beginnt, und bewirken ein unbe-
fristetes Widerrufsrecht der betreffenden Anleger. So-
weit die Anleger von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch 
machen, hat die Gesellschaft die entsprechenden 
Rückgewähransprüche der Anleger aus dem Vermö-
gen der Gesellschaft zu erfüllen. Stellt sich zu einem 
späteren Zeitpunkt heraus, dass die Widerrufsbeleh-
rung - aus welchen Gründen auch immer – unwirksam 
ist und das Widerrufsrecht des Anlegers somit nicht 
erlöschen ist, so besteht das Risiko, dass einige Anle-
ger zu einem späteren Zeitpunkt den Widerruf des Be-
teiligungsvertrags erklären können. Die Gesellschaft 
unterliegt insoweit einem Liquiditätsrisiko. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn eine Mehrzahl von 
den Anlegern den Widerruf erklärt. Dies alles kann er-
hebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben. Für 
die verbleibenden Anleger kann dies eine auch erheb-
liche Verminderung der Rentabilität ihrer Beteiligung 
bedeuten, und es kann bis hin zu einem vollständigen 
Verlust ihres Beteiligungsbetrags nebst Ausgabeauf-
schlag kommen.

Allgemeine Hinweise zu steuerlichen Risiken

Der Anleger sollte unbedingt vor einer Anlageent-
scheidung bezüglich der steuerlichen Aspekte das Ka-
pitel XV. Angaben zu Steuervorschriften berücksich-
tigen. Vor der Anlageentscheidung sollte der Anleger 
zudem einen auf diesem Gebiet erfahrenen steuerli-
chen Berater hinzuziehen sowie zusätzlich sich bezüg-
lich möglicher erbschaft- und schenkungssteuerlicher 
Folgen, auf die nur ansatzweise eingegangen wird, be-
raten lassen.

Die kalkulierten bzw. prognostizierten Ergebnisse der 
Gesellschaft können nicht garantiert werden. Das Risi-
ko der steuerlichen Konzeption trägt somit vollständig 
und allein der Anleger.

Im Ergebnis kann beispielsweise durch die Finanz-
verwaltung im Rahmen der Veranlagung oder ggf. 
im Rahmen einer abschließenden steuerlichen Be-
triebsprüfung, wobei auch noch nicht bestandskräf-
tige Steuerbescheide rückwirkend geändert werden 
können, eine höhere als die in diesem Verkaufspro-
spekt dargestellte Besteuerung erfolgen. Es können 
Steuernachzahlungen zuzüglich Zinsen (Steuernach-
zahlungsbeträge sind nach Maßgabe des § 233a AO 
mit 6,0 % jährlich zu verzinsen) zu leisten sein. Dies 

kann die Rentabilität der Beteiligung aus Sicht des An-
legers stark einschränken und letztlich bis zu einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapitalein-
lage führen. Dies gilt auch hinsichtlich jedes der nach-
folgend dargestellten steuerlichen Risiken. Sollten 
sich steuerliche Mehrbelastungen auf Ebene der Ge-
sellschaft ergeben, so würde dies zu einer Minderung 
der Liquidität der Gesellschaft führen. Für die Anleger 
hätte dies geringere oder ausfallende Auszahlungen 
zur Folge. Würden die steuerlichen Mehrbelastungen 
die Ebene der Anleger betreffen, so hätten diese die 
Mehrbelastungen im Fall geringerer oder ausbleiben-
der Auszahlungen der Gesellschaft aus ihrem Privat-
vermögen zu leisten. Dies kann zu einer Privatinsol-
venz der Anleger führen.

Steuerbelastung ohne Liquiditätszufluss

Aufgrund der steuerlichen Transparenz der Gesell-
schaft wird den Anlegern das Ergebnis der Gesell-
schaft steuerlich zugerechnet und damit bei diesen 
nach deren persönlichen Besteuerungsmerkmalen 
besteuert. Für die Besteuerung ist allein das zuge-
wiesene Ergebnis maßgebend, nicht jedoch die erhal-
tene Entnahme.

Es besteht das Risiko, dass Steuerzahlungen zu leis-
ten sind, denen keine oder nur deutlich geringere Liqui-
ditätszuflüsse aus der Beteiligung an der Gesellschaft 
gegenüberstehen.

Qualifikation als Anschaffungskosten

Es besteht das Risiko, dass die Beurteilung der Fi-
nanzbehörde bezüglich der Qualifikation als steuerli-
che Betriebsausgaben oder aktivierungspflichtige An-
schaffungs- bzw. Anschaffungsnebenkosten von der 
durch die jeweilige Objekt- und/oder Gesellschaft vor-
genommenen Qualifizierung abweicht bzw. die durch 
die jeweilige Objekt- und/oder Gesellschaft vorge-
nommene Aufteilung der Anschaffungskosten auf 
den Grund und Boden und das Gebäude durch die Fi-
nanzbehörde nachteilig abweichend beurteilt wird. In-
soweit ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen 
steuerlichen Bemessungsgrundlagen höher ausfallen 
oder Aufwendungen nicht oder nicht sofort abzugs-
fähig sind, so dass die Anleger ein höheres laufendes 
Ergebnis zu versteuern hätten. 

Fehlende Überschusserzielungsabsicht

Wird aufgrund negativer Entwicklungen über die Lauf-
zeit der Gesellschaft ein Verlust und kein Totalgewinn 
erzielt, so könnte das Finanzamt der Gesellschaft eine 
Überschusserzielungsabsicht absprechen. Folge hier-
von wäre, dass die Verluste der Gesellschaft steuerlich 
bei den Anlegern (ggf. auch rückwirkend) nicht aner-
kannt werden würden. Dieser Fall tritt auch ein, wenn 
der Anleger bspw. seine Beteiligung mit Verlust ver-
äußert oder unentgeltlich überträgt, bevor ihm zuzu-
rechnende Verluste aus der Beteiligung an der Gesell-
schaft ausgeglichen werden konnten oder wenn der 
Zinsaufwand im Falle einer persönlichen Anteilsfinan-
zierung die positiven Erträge aus der Beteiligung über-
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steigt und dieser Zinsaufwand unter Umständen nicht 
steuerlich berücksichtigt werden kann.

Grunderwerbsteuer

Der Grunderwerbsteuer unterliegt nach derzeitiger 
Gesetzeslage gemäß § 1 Absatz 2a GrEStG die Än-
derung im Gesellschafterbestand einer Personenge-
sellschaft, wenn innerhalb von fünf Jahren unmittelbar 
oder mittelbar mindestens 95 % der Anteile am Gesell-
schaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen. 
Durch die erfolgten Neuregelungen im Grunderwerb-
steuergesetz, welche am 1.7.2021 in Kraft treten, wird 
im Hinblick auf den Gesellschafterbestand die bisher 
geltende gesetzliche Grenze von 95 % auf 90 % herab-
gesetzt und die genannte Frist für einen schädlichen 
Gesellschafterwechsel von fünf auf zehn Jahre ver-
längert. Davon sind auch Anlegerbeitritte und -wech-
sel sowie die Umwandlung des Treugebers als direkt 
Kommanditist erfasst. Sofern dieser Fall auf Ebene 
der Gesellschaft oder einer der Zielgesellschaften ein-
tritt, würde dies zu erheblichen steuerlichen Mehrbe-
lastungen auf Ebene der entsprechenden Gesellschaft 
führen. Geringere oder vollständig ausbleibende Aus-
zahlungen an die Anleger könnten die Folge sein. Kon-
zeptgemäß investiert die Gesellschaft mittelbar über 
Zielgesellschaften in Immobilien. 

Weitere nachteilige Gesetzesänderungen, nach der 
ggf. auch rückwirkend die Grunderwerbsteuer abwei-
chend von derzeitigen bzw. der vorstehend beschrie-
benen Rechtslage ausgelöst würde, sind nicht auszu-
schließen.

Sofern sich entgegen der hier getroffenen Annah-
me auch Kapitalgesellschaften an der Gesellschaft 
beteiligen sollten, könnte die Gefahr bestehen, dass 
ein grunderwerbsteuerliches Organschaftsverhältnis 
ausgelöst wird. In diesem Fall besteht das Risiko der 
Verwirklichung eines grunderwerbsteuerrechtlichen 
Tatbestandes auf Ebene der Gesellschaft. Die Zah-
lung der dann anfallenden Grunderwerbsteuer würde 
die Gesellschaft wirtschaftlich belasten, so dass der 
Anleger als Folge hieraus niedrigere oder keine Ein-
künfte aus der Gesellschaft erzielt.

Gewerblicher Grundstückshandel sowie Risiko der 
Infizierung des restlichen Immobilienvermögens der 
Anleger

Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung die 
steuerliche Konzeption der Gesellschaft nicht oder 
nicht in vollem Umfang anerkennt. Insbesondere 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanz-
verwaltung bei der Veräußerung von Immobilien auf 
Ebene der jeweiligen Gesellschaft (plangemäß einer 
Zielgesellschaft) oder bei einem Verkauf der Anteile 
an einer Zielgesellschaft einen gewerblichen Grund-
stückshandel annimmt, was zu einer Umqualifizierung 
der Einkünfte in gewerbliche Einkünfte führen könnte. 
Bei einer Umqualifizierung der Gesellschaft in eine ge-
werbliche Investmentkommanditgesellschaft würden 
etwaig erzielte Gewinne aus den Veräußerungen der 
Immobilien auch nach Ablauf der sogenannten Speku-

lationsfrist von 10 Jahren der Besteuerung unterliegen 
(Sofern die Immobilien über einen Zeitraum von unter 
zehn Jahren gehalten werden, wäre der aus der Ver-
äußerung resultierende Gewinn grundsätzlich immer 
steuerpflichtig). Ein Veräußerungsgewinn entsteht 
grundsätzlich unabhängig vom Anschaffungspreis 
wenn der Veräußerungspreis höher ist, als der infolge 
von Abschreibungen geminderte Buchwert. Darüber 
hinaus würden die aus der Vermietung erzielten Ein-
künfte zu gewerblichen Einkünften umqualifiziert, was 
eine Gewerbesteuerpflicht auf Ebene der jeweiligen 
Gesellschaft und auf Ebene der daran beteiligten Ge-
sellschaften auslösen würde. Zudem wären unter an-
derem die Regelungen des § 4h EStG zur beschränkten 
Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen (sogenannte 
Zinsschranke) zu berücksichtigen. Sofern der Anleger 
seine Beteiligung an der Gesellschaft veräußert, be-
steht das Risiko, dass er durch diese Veräußerung auf 
persönlicher Ebene einen gewerblichen Grundstücks-
handel begründet. Dies würde zu gewerblichen Ein-
künften auf Ebene des Anlegers führen, so dass ein 
etwaig erzielter Veräußerungsgewinn in jedem Fall 
einer Besteuerung beim Anleger unterliegen würde. 
Dem Anleger könnten aus der Veräußerung seiner 
Beteiligung an der Gesellschaft oder durch die vor-
zeitige Veräußerung der Immobilien Zählobjekte zu-
gerechnet werden. Aus der Veräußerung der Immobi-
lien oder der Beteiligung an der Gesellschaft könnten 
dem Anleger nach Auffassung der Finanzverwaltung 
Zählobjekte zuzurechnen sein, wenn der Anleger zu 
mindestens 10 % an deren Gesellschaftsvermögen be-
teiligt ist oder der auf ihn entfallende Verkehrswert 
des Gesellschaftsanteils oder der veräußerten Immo-
bilie mehr als EUR 250.000,00 beträgt. Veräußert ein 
solcher Anleger seinen Anteil an der Gesellschaft, oh-
ne die Haltedauer von zehn Jahren erfüllt zu haben, 
könnte er hierdurch einen gewerblichen Grundstücks-
handel begründen. Der gewerbliche Grundstückhandel 
könnte sich dann auf weitere private Immobilienver-
käufe sowie auf Verkäufe von Anteilen an weiteren Im-
mobiliengesellschaften des Anlegers erstrecken. Die 
privaten Immobilienverkäufe würden dann in gewerb-
liche Einkünfte umqualifiziert werden. Die Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb könnten darüber hinaus auch die 
Miet- und Pachteinnahmen umfassen. Auch die Ver-
äußerungsgewinne wären zu versteuern und die Ein-
künfte der Gewerbesteuer unterliegen. Auch weitere 
im übrigen Privatvermögen getätigte Immobilienver-
äußerungen könnten dadurch gewerblich werden – 
mit den dargestellten Folgen.

Grundsteuer

Der Gesetzgeber hat eine Neuregelung für die Er-
hebung der Grundsteuer getroffen. Hiernach wird in 
Zukunft die derzeitige Besteuerungsgrundlage „Ein-
heitswert“ durch einen neu zu berechnenden Grund-
steuerwert ersetzt, der den Verkehrswert des Grund-
stücks berücksichtigen soll. Hierbei soll nicht (alleine) 
auf den Bodenwert zurückgegriffen werden, son-
dern für die Berechnung der Steuer sollen bei bebau-
ten Grundstücken außerdem Erträge wie Mieten he-
rangezogen werden, zur Vereinfachung typisierend 
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in Form von durchschnittlichen Sollerträgen. In dem 
Gesetzespaket ist ferner eine Öffnungsklausel da-
hingehend enthalten, dass die Bundesländer eigene, 
vom Bundesrecht abweichende Bewertungsverfahren 
zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Grund-
steuer festlegen können. Die neuen Regelungen zur 
Grundsteuer – entweder bundesgesetzlich oder lan-
desgesetzlich – sind erstmals ab dem 01.01.2025 an-
zuwenden. Bis dahin dürfen die bisherigen Regelungen 
angewendet werden. Eine Aussage darüber, inwie-
weit eine Erhöhung der Grundsteuerbelastung wäh-
rend der Fondslaufzeit zu erwarten ist, kann derzeit 
noch nicht getroffen werden. Soweit zukünftig höhere 
Grundsteuern nicht auf die Mieter umgelegt werden 
könnten, wäre die Gesellschaft (mittelbar) zusätzlich 
mit diesen Kosten belastet. Geringere oder vollstän-
dig ausbleibende Auszahlungen an die Anleger könn-
ten die Folge sein.

Änderungen im Steuerrecht bzw. in  
dessen Auslegung

Die Konzeption dieses Beteiligungsangebots be-
ruht auf dem zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ver-
kaufsprospekts geltenden Steuerrecht sowie der zu 
diesem Zeitpunkt einschlägigen Verwaltungspraxis 
der zuständigen Behörden und der relevanten Recht-
sprechung. Es ist nicht auszuschließen, dass Geset-
zesänderungen und/oder Änderungen in der Recht-
sprechung und/oder der Praxis der Finanzverwaltung 
sowie zunächst unerkannte, anders steuerlich ge-
würdigte oder neu auftretende Sachverhalte zu ei-
ner anderen und ggf. höheren als der in diesem Ver-
kaufsprospekt dargestellten bzw. zugrunde gelegten 
Besteuerung führen. Dies ist auch mit Rückwirkung 
möglich. Ebenso sind voneinander abweichende Auf-
fassungen der einzelnen Finanzverwaltungen und Fi-
nanzgerichte sowie eine unterschiedliche Behandlung 
von Sachverhalten nicht ausgeschlossen.

Steuergesetzgebung und Verwaltungspraxis der 
Finanzverwaltungen haben in den letzten Jahren 
ständigen Veränderungen unterlegen. Es ist nicht 
auszuschließen, dass künftige Veränderungen die 
steuerliche Situation der Gesellschaft und damit die 
diesem Beteiligungsangebot zugrunde gelegte Er-
trags- und Liquiditätsplanung nachteilig beeinflussen.

Das Steuerrecht ermöglicht es unter bestimmten Vo-
raussetzungen (Missbrauch von rechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten), Gestaltungen für Zwecke der Be-
steuerung zu ignorieren. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die Finanzverwaltung im Ergebnis Sachverhalte 
für Besteuerungszwecke ignorieren bzw. abweichend 
von der steuerlichen Konzeption des Beteiligungsan-
gebots behandeln könnte.
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III.   Angaben zum Publikums-AIF

Firma, Sitz und Unternehmensgegen-
stand der Gesellschaft
Die dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. 
Geschlossene Investment-KG ist eine geschlossene 
Publikumsinvestmentkommanditgesellschaft nach 
deutschem Recht mit Sitz in Wiesbaden. Sie ist ein 
extern verwalteter geschlossener inländischer Pu-
blikums-AIF im Sinne des Kapitalanlagesetzbuchs 
(KAGB).

Gegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich die An-
lage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festge-
legten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapi-
talanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen 
der Anleger. 

Der Gegenstand der Gesellschaft bezieht sich auf In-
vestitionen in folgende Vermögensgegenstände:

a. Immobilien (einschließlich Wald, Forst- und Agrar-
land);

b. Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach 
dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur in 
Vermögensgegenstände gemäß a. sowie die zur 
Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände 
erforderlichen Vermögensgegenstände oder Be-
teiligungen an solchen Gesellschaften erwerben 
dürfen;

c. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB und

d. Derivate zu Absicherungszwecken.

Die Gesellschaft kann die Rechtsgeschäfte und Hand-
lungen, die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlich 
oder zweckmäßig sind, selbst vornehmen oder durch 
Dritte vornehmen lassen. Sie darf ferner Darlehen auf-
nehmen und hierfür Sicherheiten stellen. Die Gesell-
schaft hat § 152 KAGB zu beachten.

Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, gewerblich tätig 
zu werden und Tätigkeiten auszuüben bzw. Geschäf-
te zu betreiben, die einer Genehmigung oder Erlaubnis 
nach § 34c Gewerbeordnung oder nach § 32 Kreditwe-
sengesetz bedürfen.

Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31.12. 
eines jeden Kalenderjahres.

Gründungsgesellschafter
Persönlich haftender Gesellschafter (nachstehend 

„Komplementär“ genannt) der Gesellschaft ist die 

d.i.i. Deutsche Invest Immobilien Verwaltungs GmbH 
mit Sitz in Gräfelfing bei München, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 164846. Das Stammkapital der Gesellschaft be-
trägt EUR 25.000,00. Gesellschafter der d.i.i. Deut-
sche Invest Immobilien Verwaltungs GmbH sind Dr. 
Stephan Goetz, Stefan Sanktjohanser, Frank Wojta-
lewicz und Alexander von Mellenthin. Vertretungsbe-
rechtigte Geschäftsführer des persönlich haftenden 
Gesellschafters sind Frank Wojtalewicz und Alexan-
der von Mellenthin. 

Der persönlich haftende Gesellschafter der Gesell-
schaft erhält als Entgelt für seine Haftungsübernah-
me eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,100 % 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im jewei-
ligen Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf monat-
lich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuel-
len Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen 
sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinven-
tarwerts auszugleichen. Die Vergütung ist, beginnend 
ab dem Monat der Vertriebsfreigabe durch die BaFin, 
zum jeweiligen Monatsanfang in Höhe von 1/12 des 
Jahresbetrages zur Zahlung fällig. Scheidet der Kom-
plementär aus der Gesellschaft aus oder tritt er unter-
jährig ein, so erhält er die Vergütung zeitanteilig für je-
den vollen Monat Zugehörigkeit zur Gesellschaft.

Gründungskommanditist und geschäftsführender 
Kommanditist der Gesellschaft ist die d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien 2. Verwaltungs GmbH mit Sitz in Wies-
baden. Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwal-
tungs GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
Wiesbaden unter HRB 24924 mit einem Stammkapital 
von EUR 25.000,00 eingetragen. Die Kommanditeinla-
ge (Pflichteinlage) beträgt EUR 100,00 und entspricht 
einer in das Handelsregister einzutragenden Haftsum-
me in Höhe von EUR 1,00, d.h. 1 % der Pflichteinlage.

Der Gründungskommanditist wird vertreten durch 
Frank Wojtalewicz und Thomas Mitzel, die jeweils zur 
Einzelvertretung berechtigt und von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit sind. Gesellschafte-
rin der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwal-
tungs GmbH ist die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 
GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwechsel, zu-
künftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregis-
ter als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG), Wiesba-
den (Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden, 
HRB 22604). 

Der geschäftsführende Kommanditist erhält für sei-
ne Geschäftsführungstätigkeit eine jährliche Vergü-
tung in Höhe von bis zu 0,050 % des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes im jeweiligen Geschäftsjahr. Er 
ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse 
auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erhe-
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ben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung 
des tatsächlichen Nettoinventarwerts auszugleichen.

Geschäftsführungsbefugnisse
Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch den 
Komplementär und durch den geschäftsführenden 
Kommanditisten, sofern und soweit aufgrund der Be-
stellung der AIF-KVG (§ 9 des Gesellschaftsvertrags) 
nicht speziellere Regelungen gelten. Der Komplemen-
tär und der geschäftsführende Kommanditist sind zur 
Einzelvertretung berechtigt. Zur Geschäftsführung 
berechtigt und verpflichtet ist allein der geschäfts-
führende Kommanditist, soweit Befugnisse nicht auf 
die AIF-KVG übertragen wurden. Der Komplementär 
ist, soweit gesetzlich zulässig, von der Geschäftsfüh-
rung ausgeschlossen. 

Zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft 
gehört neben dem Abschluss der Dienstleistungs-
verträge mit Dritten auch die Aufnahme von Fremd-
mitteln zur Zwischenfinanzierung von Investitio-
nen, begrenzt auf einen Betrag bis höchstens jeweils 
EUR 30.000.000,00 je Objekt und entsprechend den 
Anlagebedingungen in ihrer aktuellen Fassung, der Er-
werb von Anteilen an inländischen Gesellschaften be-
grenzt bis zu einem Kaufpreis von jeweils höchstens 
EUR 30.000.000,00 ohne Berücksichtigung von An-
schaffungsnebenkosten je Objekt und entsprechend 
den Anlagebedingungen in ihrer aktuellen Fassung. 
Diejenigen Geschäfte, die der Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung bedürfen, sind grundsätzlich in 
§ 15 des Gesellschaftsvertrags aufgezählt.

Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlung
Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet für 
jedes Geschäftsjahr spätestens bis zum 30.06. des 
Folgejahres statt. Die ordentliche Gesellschaftsver-
sammlung findet zum ersten Mal in 2021 statt. Sie 
findet als Präsenzveranstaltung oder im schriftlichen 
Verfahren („Umlaufverfahren“) statt. Gesellschafter-
beschlüsse werden im schriftlichen Umlaufverfahren 
gefasst, sofern nicht mindestens 20 % des stimmbe-
rechtigten Kapitals widersprechen.

Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung 
kann von dem geschäftsführenden Kommanditis-
ten nach pflichtgemäßem Ermessen oder auf Antrag 
von Gesellschaftern, die zusammen über mindestens 
10 % des Gesellschaftskapitals verfügen, oder auf An-
trag des Beirates herbeigeführt werden. Die Frist zur 
Einberufung der Gesellschafterversammlung und zur 
Durchführung des schriftlichen Umlaufverfahrens be-
trägt drei Wochen und kann in eilbedürftigen Fällen 
auf zehn Tage verkürzt werden.

Das Stimmrecht eines Gesellschafters bemisst sich 
nach seiner gezeichneten Kommanditeinlage. Je 
EUR 1,00 gewährt eine Stimme. Eine ordnungsge-

mäß einberufene Gesellschafterversammlung ist oh-
ne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter beschlussfähig, sofern der 
geschäftsführende Kommanditist und der Treuhand-
kommanditist jeweils anwesend oder vertreten sind.

Gesellschafterbeschlüsse können nur binnen einer 
Ausschlussfrist von vier Wochen plus zwei Tagen ab 
Absendung des Protokolls durch Klage gegen die Ge-
sellschaft angefochten werden. Maßgeblich für die 
Einhaltung der Anfechtungsfrist ist der Zeitpunkt der 
Klageerhebung bei Gericht. Nach Ablauf der Anfech-
tungsfrist gilt ein etwaiger Mangel des Gesellschafter-
beschlusses als geheilt.

AIF-KVG
Die Gesellschaft hat die d.i.i. Investment GmbH als 
externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß 
§ 154 Absatz 1 KAGB bestellt und beauftragt diese 
mit der kollektiven Vermögensverwaltung gemäß § 1 
Absatz 19 Nummer 24 KAGB für die Gesellschaft. Da-
neben wird die AIF-KVG für die Gesellschaft andere 
Aufgaben nach dem KAGB und i. S. v. Anhang 1 Num-
mer 2 der Richtlinie 2011/61 EU übernehmen. Die Ein-
zelheiten sind in einem separaten Verwaltungsvertrag 
vom 02.02.2021 und der Zusatzvereinbarung zum be-
stehenden Verwaltungsvertrag  vom 08.06.2021 zwi-
schen der Gesellschaft und der AIF-KVG geregelt.

Der Komplementär und der geschäftsführende Kom-
manditist sind durch den Gesellschaftsvertrag der Ge-
sellschaft ermächtigt, die ihnen obliegenden Befug-
nisse und Kompetenzen, soweit gesetzlich zulässig, 
auf die AIF-KVG zu übertragen. Sie sind berechtigt, 
der AIF-KVG alle zur Ausübung dieser Funktion erfor-
derlichen Vollmachten zu erteilen. Der geschäftsfüh-
rende Kommanditist behält die organschaftliche Ge-
schäftsführungsbefugnis, die gegenüber der AIF-KVG 
überwiegend auf die Kontrolle der Einhaltung der An-
lagebedingungen begrenzt ist. Der geschäftsführen-
de Kommanditist hat die zukünftigen Weisungen der 
AIF-KVG zu befolgen, um alle nach dem KAGB erfor-
derlichen Bestimmungen zu erfüllen. Die AIF-KVG ist 
verpflichtet, sämtliche aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen, die an diese gestellt werden, zu erfüllen.

Die Geschäftsführungsbefugnis der AIF-KVG umfasst 
insbesondere die Vornahme aller zum laufenden Ge-
schäftsbetrieb der Gesellschaft gehörenden Geschäf-
te und Rechtshandlungen, die Überwachung der Ein-
haltung der von der Gesellschaft abgeschlossenen 
oder abzuschließenden Verträge sowie die Änderung 
oder die Aufhebung der Verträge.

Treuhandkommanditistin
Als Treuhandkommanditistin fungiert die HIT Hanse-
atische Service Treuhand GmbH mit Sitz in Hamburg, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
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Hamburg unter HRB 99317. Für nähere Angaben sie-
he Kapitel VI. Angaben zur Treuhandkommanditistin.

Beirat
Die Gesellschafterversammlung kann einen Beirat 
wählen, der aus drei Mitgliedern besteht. Zwei Mit-
glieder werden durch die Gesellschafterversammlung 
gewählt, ein weiteres Mitglied wird durch den Kom-
plementär bestimmt. Die Gesellschafter können sich 
hierfür selbst zur Wahl stellen. Der Beirat ist kein Or-
gan der Gesellschaft. Die Amtszeit des Beirates be-
trägt drei Jahre. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist zu-
lässig. Ein Anspruch auf Vergütung für die Tätigkeit als 
Beirat besteht nicht.

Aufgabe des Beirates ist die Beratung der Geschäfts-
führung und der von dieser oder von der AIF-KVG im 
Namen der Gesellschaft beauftragten Geschäftsbe-
sorger. Der Beirat ist gegenüber der Gesellschafter-
versammlung berichtspflichtig.

Der Beirat kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
jederzeit Auskunft über einzelne Angelegenheiten der 
Geschäftsführung und der von dieser oder von der 
AIF-KVG im Namen der Gesellschaft beauftragten Ge-
schäftsbesorger verlangen und die Bücher der Gesell-
schaft einsehen oder durch einen sachverständigen 
Dritten auf Kosten der Gesellschaft einsehen lassen.

Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Be-
schlüsse des Beirates, die dieser mit einfacher Mehr-
heit fassen kann, haben für die Geschäftsführung der 
Gesellschaft Empfehlungscharakter. Die Geschäfts-
führung oder ein von ihr bestellter Vertreter können 
an der Beiratsversammlung teilnehmen.

BETEILIGUNG DER ANLEGER, 
KOMMANDITKAPITAL UND 
MINDESTZEICHNUNGSSUMME

Kommanditkapital 
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts ge-
zeichneten und eingezahlten Kapitals der Gesellschaft 
EUR 100,00. Die Pflichteinlagen aller Gesellschafter 
bilden zusammen das Kommanditkapital der Gesell-
schaft. Die Kommanditanteile an der Gesellschaft sind 
und werden nicht durch Globalurkunden verbrieft; An-
teilscheine oder Einzelurkunden werden nicht ausge-
geben.

Die Treuhandkommanditistin ist ermächtigt und be-
vollmächtigt, ohne Zustimmung der Mitgesellschaf-
ter und unter Befreiung von den Beschränkungen des 
§  181 BGB ihren Kapitalanteil an der Gesellschaft für 
Dritte („Treugeber“) auf bis zu EUR 20.000.000,00 

(„Zielkapital“) bzw. im Falle einer Erhöhung des Zielka-
pitals durch den geschäftsführenden Kommanditisten 
um bis zu weitere EUR 30.000.000,00 („Erhöhungs-
betrag“) auf insgesamt bis zu EUR 50.000.000,00 zu 
erhöhen und entsprechende Vereinbarungen mit Wir-
kung für alle Gesellschafter abzuschließen. Die Erhö-
hung des Kommanditkapitals kann in mehreren Teil-
schritten erfolgen.

Die Deutsche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch 
einen Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend mit 
Eintragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien AG), Biebricher Allee 2, 65187 Wies-
baden, eingetragen im Handelsregister Wiesbaden un-
ter HRB 22604 (nachstehend „die Garantin“ genannt) 
hat gegenüber der Gesellschaft mit Vertrag vom 
14.12.2020 eine Platzierungsgarantie abgegeben. Für 
den Fall, dass bis zum 30.09.2022 oder im Falle einer 
Verlängerung der Beitrittsphase bis zum 31.12.2022 
neben dem bereits gezeichneten Kommanditkapital 
in Höhe von EUR 100,00 weitere Kommanditbeteili-
gungen an der Gesellschaft in einer Gesamthöhe von 
weniger als EUR 20.000.000,00 rechtswirksam ge-
zeichnet werden, übernimmt die Garantin unwiderruf-
lich am 01.10.2022 bzw. 01.01.2023 die ausstehenden 
Kommanditeinlagen in Höhe des an der Summe von 
EUR 20.000.000,00 fehlenden Betrags zuzüglich bis 
zu 5 % Ausgabeaufschlag. Die Garantin ist alternativ zu 
der von ihr geschuldeten Übernahme des Fehlbetrages 
berechtigt, die Kommanditanteile an der Gesellschaft 
durch Dritte zeichnen zu lassen. Für die Abgabe der 
Garantie erhält die Garantin eine Vergütung von 0,4 % 
der Garantiesumme in Höhe von EUR 20.000.000,00, 
mithin EUR 80.000,00 inkl. gesetzlicher USt (siehe 
auch Kapitel XVI. Vertragliche Grundlagen).

Treuhandvertrag, Mindestzeichnungs-
summe, Pflichteinlage, Haftsumme
Die Beteiligung von Treugebern an der Gesellschaft 
im Rahmen der Kapitalerhöhung nach § 4 des Gesell-
schaftsvertrags erfolgt mittelbar durch den Abschluss 
des Treuhandvertrags mit der Treuhandkommanditis-
tin. Der Treuhandvertrag ist fester Bestandteil des Ge-
sellschaftsvertrags. Mit dem Zustandekommen des 
Treuhandvertrags wird die Treuhandkommanditis-
tin beauftragt, nach Maßgabe der Beitrittserklärung, 
des Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertrags 
ihren Kapitalanteil in Höhe der gezeichneten Pflicht-
einlage („Beteiligungsbetrag“) des Treugebers zu er-
höhen. Ihre Pflichteinlage erhöht sich dabei im eige-
nen Namen für Rechnung des Treugebers um die von 
diesem übernommene mittelbare Pflichteinlage. Die 
entsprechend in das Handelsregister einzutragende 
Haftsumme beträgt jeweils 1 % des von dem jewei-
ligen Treugeber übernommenen Beteiligungsbetrags. 

Die Mindestzeichnungssumme eines Anlegers an der 
Gesellschaft beträgt EUR 10.000,00. Höhere Pflicht-
einlagen müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. 
Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage 
neu beitretender Gesellschafter beträgt EUR 100,00 
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pro EUR 10.000,00 Pflichteinlage, demnach 1 % der 
Pflichteinlage. Zusätzlich zur übernommenen Pflicht-
einlage haben die Anleger einen Ausgabeaufschlag 
(sogenanntes Agio) in Höhe von bis zu 5 % der gezeich-
neten Pflichteinlage zu leisten. Pflichteinlage und Aus-
gabeaufschlag bilden zusammen die „Einlage“.

Erwerbsbeschränkungen
Von der Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschlos-
sen sind Staatsbürger der Vereinigten Staaten von 
Amerika („USA“) sowie US-Personen. Ebenfalls dürfen 
sich Anleger nicht auf Rechnung von Staatsbürgern der 
USA sowie US-Personen beteiligen. US-Personen sind 
Personen, die – Staatsangehörige der USA sind, oder – 
in den USA oder ihren Hoheitsgebieten einen Wohnsitz 
bzw. Sitz haben, oder – in den USA oder ihren Hoheits-
gebieten steuerpflichtig sind, oder – Inhaber einer 
dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die 
USA (Green Card) sind, oder – sonstige US-Personen 
im Sinne der Verordnung zur Umsetzung der Verpflich-
tungen aus dem Abkommen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und den Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei inter-
nationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Ge-
setz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskon-
ten bekannten US-amerikanischen Informations- und 
Meldebestimmungen (FATCA-USA-Umsetzungsver-
ordnung) darstellen. Nach dem derzeitigen Verständ-
nis sind von diesem Ausschluss Personen nicht betrof-
fen, die in den USA lediglich beschränkt steuerpflichtig 
sind und deshalb eine US-Steuernummer haben. Wei-
ter sind US-Personen auch juristische Personen und 
Personengesellschaften, die ihren Sitz in den USA oder 
ihren Hoheitsgebieten haben und/oder nach den Ge-
setzen der USA gegründet wurden. Gleiches gilt für 
juristische Personen und Personengesellschaften, bei 
denen Gesellschafter oder wirtschaftliche Eigentümer 
mit einer Mehrheit der Beteiligung eines der in diesem 
Absatz genannten Merkmale aufweisen. Vorstehende 
Sätze gelten entsprechend in Bezug auf die folgenden 
Staaten: Kanada, Japan und Australien.

Auf Verlangen der Treuhandkommanditistin oder des 
geschäftsführenden Kommanditisten haben Anlage-
interessenten vor Annahme der Beitrittserklärung zu 
erklären und nachzuweisen, dass sie nicht unter die 
oben genannten Kriterien fallen. Tritt ein solches Be-
teiligungsverbot während der Laufzeit der Gesell-
schaft in der Person eines Anlegers auf, so hat er dies 
der Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

Beitrittsphase, Einzahlung
Die Beitrittsphase wurde im Gesellschaftsvertrag der 
Gesellschaft grundsätzlich bis 30.09.2022 festgelegt. 
Sofern das Zielkapital der Gesellschaft zu einem frü-
heren Zeitpunkt voll platziert sein sollte, zu diesem 
früheren Zeitpunkt. Der geschäftsführende Komman-
ditist ist berechtigt, die Beitrittsphase ohne Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung bei Erreichen 
des Zielkapitals vorzeitig zu beenden. Die Beitritts-
phase kann vom geschäftsführenden Kommanditis-
ten ohne Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung mit Wirkung für alle Gesellschafter in einem oder 
mehreren Schritten bis längstens 31.12.2022 verlän-
gert werden. Die Verlängerung der Beitrittsphase über 
den 31.12.2022 hinaus bedarf der Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung. Sollte bis zum 30.09.2022 
oder im Falle der Verlängerung der Beitrittsphase über 
den 31.12.2022 hinaus das Zielkapital auch nach einer 
Inanspruchnahme der Platzierungsgarantin – gleich 
aus welchem Grund – nicht erreicht sein, so kann der 
geschäftsführende Kommanditist die Erreichung des 
Unternehmenszwecks mit einem niedrigeren Kom-
manditkapital verfolgen.

Die vom Anleger gezeichnete Einlage ist vom Anle-
ger innerhalb einer Zahlungsfrist von 14 Kalenderta-
gen nach Zahlungsaufforderung durch den geschäfts-
führenden Kommanditisten mit schuldbefreiender 
Wirkung gegenüber der Treuhandkommanditistin 
unmittelbar an die Gesellschaft auf das in der Bei-
trittserklärung angegebene, für die Gesellschaft ein-
gerichtete Konto zu zahlen. Einzahlungen erfolgen 
durch vorbehaltslose und spesenfreie Banküberwei-
sungen. 

Werden fällige Einlagenbeträge vom Anleger nicht 
fristgerecht erbracht, so ist die Gesellschaft berech-
tigt, für die Zeit des Zahlungsverzugs Verzugszinsen 
in Höhe von 5 % p.a. auf den nicht eingezahlten Be-
trag ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum Zeitpunkt 
der Einlagenleistung, der Herabsetzung der Einlage 
des Gesellschafters oder bis zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens des Gesellschafters aus der Gesellschaft zu 
verlangen. Die Zinsen berechnen sich nach der Euro-
zinsmethode auf der Basis von 360 Tagen. Zahlt ein 
säumiger Gesellschafter auch auf weitere schriftliche 
Aufforderung der Gesellschaft nicht oder nicht voll-
ständig, so ist der geschäftsführende Kommanditist 
berechtigt, die gezeichnete Pflichteinlage des säumi-
gen Gesellschafters auf die Höhe der bereits geleis-
teten Einlage herabzusetzen oder den säumigen Ge-
sellschafter aus der Gesellschaft auszuschließen. Alle 
notwendig gewordenen Aufwendungen für den Aus-
schluss oder die Herabsetzung des Anteils können 
dem säumigen Gesellschafter in nachgewiesener Hö-
he auferlegt werden, jedoch nicht mehr als 1,5 % des 
Anteilwertes. Im Übrigen gilt § 149 Absatz 2 KAGB. Die 
Treuhandkommanditistin ist berechtigt, von dem mit 
dem Treugeber geschlossenen Treuhandvertrag ganz 
oder teilweise zurückzutreten. Bei der Entscheidung 
über den Rücktritt hat sich die Treuhandkommanditis-
tin – soweit zulässig und zumutbar – nach den Wei-
sungen des geschäftsführenden Kommanditisten zu 
richten.

Verwahrstelle
Die d.i.i. Investment GmbH hat mit CACEIS Bank S.A., 
Germany Branch, Lilienthalallee 36, 80939 München 
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(nachstehend „die Verwahrstelle“ genannt), im Namen 
und für Rechnung der Gesellschaft einen Verwahr-
stellenvertrag abgeschlossen, nach welchem diese 
als Verwahrstelle beauftragt wurde. 

Identität des Primebrokers
Die Gesellschaft hat keinen Primebroker beauftragt. 
Angaben zum Primebroker können somit nicht ge-
macht werden.

Geschäfte mit Derivaten

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand ha-
ben, dürfen gemäß § 4 der Anlagebedingungen 
nur zur Absicherung von gehaltenen Vermö-
gensgegenständen gegen einen Wertverlust ge-
tätigt werden. Dies gilt auch für die von der Ge-
sellschaft gehaltenen Zielgesellschaften und der 
Beteiligungsgesellschaften. Es besteht das Risiko, 
dass der Einsatz von Derivaten nicht oder nicht 
vollständig den bezweckten Absicherungserfolg 
für die Gesellschaft bringt und es können der Ge-
sellschaft beim Einsatz von Derivaten zusätzliche 
Kosten entstehen. Die Verwendung von Deriva-
ten kann sich entsprechend negativ auf die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf das 
Risikoprofil der Gesellschaft auswirken. Die Ge-
sellschaft wird keine Gesamtrendite-Swaps ge-
mäß der Verordnung (EU) Nummer 2015/2365 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25.11.2015 über die Transparenz von Wert-
papierfinanzierungsgeschäften und der Weiter-
verwendung sowie zur Änderung der Verordnung 
EU 648/2012 eingehen. Zum Zeitpunkt der Auf-
legung der Gesellschaft ist der Einsatz von Deri-
vaten nicht geplant.

Auflösung und Übertragung der Gesell-
schaft
Die Auflösung der Gesellschaft kann durch Gesell-
schafterbeschluss mit einer Mehrheit von 75 % der in 
einer Präsenzversammlung anwesenden bzw. vertre-
tenen oder am Umlaufverfahren teilnehmenden Stim-
men beschlossen werden. Des Weiteren kann die Ge-
sellschaft im Falle einer Kündigung aus wichtigem 
Grund durch die Gesellschafter, deren Kapitalanteile 
insgesamt mindestens 75 % des gesamten Komman-
ditkapitals der Gesellschaft bilden, aufgelöst werden, 
sofern die verbleibenden Anleger nicht einen Fortset-
zungsbeschluss fassen. 

Nach der Auflösung wird die Gesellschaft abgewickelt. 
Liquidator ist die AIF-KVG. Im Falle der Kündigung des 
Verwaltungsvertrags mit der AIF-KVG wird die Gesell-
schaft nur dann durch die Verwahrstelle als Liquidator 

abgewickelt, wenn sich die Gesellschaft nicht in einen 
intern verwalteten geschlossenen Publikums-AIF um-
wandelt, keine andere externe AIF-KVG benennt oder 
kein anderer Liquidator bestellt und die Bestellung ei-
ner externen AIF-KVG von der BaFin genehmigt wird. 
Der Liquidator hat jährlich sowie auf den Tag, an dem 
die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht 
zu erstellen, der den Anforderungen nach § 158 KAGB 
entspricht.

Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschaftsver-
mögens wird dazu verwendet, zunächst die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft, einschließlich erfolgsab-
hängiger Vergütung, in der durch Gesetz festgelegten 
Reihenfolge, danach gegenüber Drittgläubigern, an-
schließend gegenüber der Geschäftsführung sowie im 
Anschluss gegenüber den Gesellschaftern auszuglei-
chen. Ein verbleibender Verwertungserlös (Auseinan-
dersetzungsguthaben) wird im Verhältnis der für die 
Gesellschafter geführten Kapitalanteile zueinander an 
die Gesellschafter ausgezahlt. Eine Haftung des Kom-
plementärs für die Erfüllung der Gesellschafterforde-
rungen ist ausgeschlossen. Die Treugeber haften nach 
Beendigung der Liquidation nicht für Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft.

Über eine Übertragung, Verschmelzung, Umwandlung 
und Spaltung der Gesellschaft im Sinne des Umwand-
lungsgesetzes wird durch einen Gesellschafterbe-
schluss entschieden, der einer qualifizierten Mehrheit 
von 75 % der von Anlegern abgegebenen Stimmen be-
darf. Inhalte und Konditionen derartiger Vorgänge sind 
den Anlegern im Rahmen der Beschlussfassung vor-
zulegen und zur Abstimmung zu bringen.
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IV.   Angaben zur AIF-KVG

AIF-KVG – d.i.i. Investment GmbH
Die Gesellschaft hat die d.i.i. Investment GmbH mit 
Sitz in 65187 Wiesbaden, Biebricher Allee 2, als exter-
ne Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des § 154 
Absatz 1 KAGB bestellt. Die d.i.i. Investment GmbH 
wurde am 11.05.2010 gegründet und am 04.11.2010 
in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden 
unter HRB 25248 eingetragen. Das Stammkapital der 
d.i.i. Investment GmbH beträgt EUR 125.000,00 und 
ist in voller Höhe eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin 
der d.i.i. Investment GmbH ist die d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsform-
wechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Han-
delsregister als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG) 
mit Sitz in 65187 Wiesbaden, Biebricher Allee 2, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wies-
baden unter HRB 22604.

Angaben zur Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung und Vertretung der d.i.i. Invest-
ment GmbH sind die Geschäftsführer Frank Wojta-
lewicz, Thomas Mitzel und Marina Wettstein, die in 
65187 Wiesbaden, Biebricher Allee 2, geschäftsan-
sässig sind, bestellt. Die Ausübung weiterer Haupt-
funktionen der Geschäftsführer außerhalb der AIF-
KVG ist im Kapitel IX. Anlageziele, Anlagepolitik und 
Vermögensgegenstände dargestellt.

Angaben zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der AIF-KVG besteht aus mindestens 
drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind 
Dr. Friedrich Schmitz, Dr. Herbert Meyer und Jan Bor-
chers. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Dr. Herbert 
Meyer.

Aufgaben, Befugnisse und Pflichten der AIF-KVG

Die Gesellschaft hat am 02.02.2021 mit der d.i.i. In-
vestment GmbH einen Verwaltungsvertrag und eine 
Zusatzvereinbarung zum bestehenden Verwaltungs-
vertrag vom 08.06.2021 abgeschlossen und hierdurch 
die d.i.i. Investment GmbH als externe Kapitalverwal-
tungsgesellschaft für die kollektive Vermögensver-
waltung bestellt. Daneben wird die AIF-KVG für die 
Gesellschaft andere Aufgaben nach dem KAGB und i. 
S. v.  Anhang 1 Nummer 2 der Richtlinie 2011/61 EU 
übernehmen.

Der Verwaltungsvertrag regelt ausschließlich Rech-
te und Pflichten der obigen Vertragsparteien. Unmit-
telbare Rechte und Pflichten des Anlegers werden 
durch diesen Vertrag nicht begründet. Den Anlegern 
steht gemäß Gesellschaftsvertrag jedoch das Recht 
zu, über die Kündigung des mit der AIF-KVG geschlos-
senen Verwaltungsvertrags zu beschließen, sowie die 

Anlagebedingungen der Gesellschaft zu ergänzen und 
zu ändern, die die AIF-KVG binden. Weiterhin können 
die Anleger gegenüber der AIF-KVG Ansprüche wegen 
Verletzung der Vorschriften des KAGB und der ver-
traglichen Pflichten geltend machen. Es wird auf § 89 
Absatz 1 KAGB verwiesen.

Die Haupttätigkeit der d.i.i. Investment GmbH ist das 
Auflegen und Verwalten von geschlossenen inlän-
dischen Spezial-AIF und Publikums-AIF mit Anlage-
schwerpunkt Immobilien. Die einzelnen Tätigkeiten 
verteilen sich auf die übergelagerten Ressorts: 

• Portfoliomanagement  
(Strukturierung und Marketing);

• Produktkonzeption sowie Vertrieb und

• Risikomanagement.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist der beauf-
tragten AIF-KVG grundsätzlich gestattet, bestimm-
te Aufgaben an Dritte („Auslagerungsunternehmen“) 
zu übertragen bzw. auszulagern. Sie hat den Dritten 
sorgfältig auszuwählen, die entsprechende Qualifika-
tion des Dritten gegenüber der Gesellschaft nachzu-
weisen und die Tätigkeit des Auslagerungsunterneh-
mens fortlaufend zu überwachen sowie zu überprüfen 
(siehe auch Kapitel XVI. Vertragliche Grundlagen).

Eigenmittel und Absicherung von Berufsrisiken

Entsprechend der Anforderungen des § 25 Absatz 6 
KAGB hat die Gesellschaft zur Abdeckung potenziel-
ler Berufshaftungsrisiken aus der Geschäftstätigkeit, 
denen die AIF-KVG nach der Richtlinie 2011/61/EU 
nachgehen können, eine Berufshaftpflichtversiche-
rung abgeschlossen. Eine solche Versicherung hat die 
AIF-KVG mit der Dual Deutschland GmbH, Schanzen-
str. 36/Gebäude 197, 51063 Köln, abgeschlossen. Die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird 
über Beginn und Beendigung des Versicherungsver-
trages sowie die Umstände, die den Versicherungs-
schutz beeinträchtigen, unverzüglich durch den Ver-
sicherungsgeber in Kenntnis gesetzt.

Die AIF-KVG handelt bei der Wahrnehmung ihrer im 
Verwaltungsvertrag festgelegten Aufgaben unabhän-
gig von der Verwahrstelle, ausschließlich im Interesse 
der Anleger und in Erfüllung ihrer gesetzlich normier-
ten Sorgfaltspflichten. Zur Vermeidung von etwaigen 
Interessenkonflikten ist sie verpflichtet, angemesse-
ne Maßnahmen zu treffen, die im Zusammenhang mit 
der Verwaltung des Investmentvermögens auftreten 
können.
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Weitere von der d.i.i. Investment GmbH verwaltete 
geschlossene Spezial-AIF

Neben der Verwaltung der Gesellschaft erbringt die 
d.i.i. Investment GmbH derzeit als externe AIF-KVG im 
Sinne des § 17 Absatz 2 Nummer 1 KAGB die kollek-
tive Vermögensverwaltung und die Aufgaben i. S. v. 
Anhang 1 Nummer 2 der Richtlinie 2011/61 EU für die 
nachfolgenden Gesellschaften. 

Hierzu gehören im Einzelnen:

1. d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 1. GmbH & Co. KG 
(Spezial-AIF)

2. d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 6. GmbH & Co. 
geschlossene Investment-KG (Spezial-AIF) i.L. 
Der Spezial-AIF wurde infolge des Zeitablaufs zum 
31.12.2020 aufgelöst.

3. d.i.i. 22. GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

4. d.i.i. 8. GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

5. d.i.i. 9. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

6. d.i.i. 14. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

7. d.i.i. 21. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

8. d.i.i. 10. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

9. d.i.i. 15. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

10. d.i.i. 41. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 
(Spezial-AIF)

11. dii. Wohnimmobilien Deutschland 1 GmbH & Co. 
Geschlossene Investment-KG (Publikums-AIF)

Vergütungspolitik

Das von der AIF-KVG etablierte Vergütungssystem 
setzt auf einem soliden und wirksamen Risiko-Ma-
nagement-System auf und fördert dies, indem Anrei-
ze für das Eingehen von Risiken, die nicht mit dem Ri-
sikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder 
dem Gesellschaftsvertrag der verwalteten AIF ver-
einbar sind, ausgeschlossen werden. Zielsetzung der 
Vergütungspolitik ist daher die Ausrichtung am Ge-
schäftsmodell, am nachhaltigen Erfolg und an der Ri-
sikostruktur der Gesellschaft.

Generell ist das Vergütungssystem der Gesellschaft 
auf eine reine Jahresfestgehaltszahlung der Mitarbei-
ter ausgelegt. Durch Ausgestaltung der Vergütungs-
regelungen, insbesondere die Höhe des Jahresfest-
gehalts, wird sichergestellt, dass für die Mitarbeiter 
keinerlei Abhängigkeit von einer variablen Vergütung 
entsteht. Ein variabler Anteil der Vergütung als Jah-
resbonus kann gegebenenfalls für einen Teil der Mit-
arbeiter aufgrund des risikoadjustierten Erfolges der 

Gesellschaft und der Geschäftsfelder sowie der indivi-
duellen Leistung des Mitarbeiters von der Geschäfts-
leitung festgelegt werden. Eine garantierte variable 
Vergütung kann nur in Ausnahmefällen im Zusam-
menhang mit der Einstellung neuer Mitarbeiter ge-
zahlt werden und ist auf das erste Jahr der Anstel-
lung beschränkt. Auch eine Belohnung von Versagen 
im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung 
von Verträgen findet nicht statt. Die Zusammenfas-
sung der aktuellen Vergütungspolitik kann im Inter-
net unter www.dii.de/investment/verguetungspolitik/ 
abgerufen werden. Auf Verlangen können dies Inter-
net-Angaben kostenlos in Papierform zur Verfügung 
gestellt werden.

Zu den auf der Internetseite einsehbaren Einzelheiten 
der aktuellen Vergütungspolitik gehört eine Beschrei-
bung der Berechnung der Vergütung und der sonstigen 
Zuwendungen sowie die Identität der für die Zuteilung 
der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zustän-
digen Personen, einschließlich der Zusammensetzung 
des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen 
Ausschuss gibt.

Die AIF-KVG handelt nach einer festgelegten Sozial-
charta. Diese kann auch unter www.dii.de/unterneh-
men/sozialcharta/ eingesehen werden. In dieser wer-
den die Leitlinien und Grundsätze des Unternehmens 
aufgeführt, die die Einhaltung sozialer, ökologischer 
und nachhaltiger Verpflichtungen im Rahmen der In-
vestments und des Managements von Wohnimmobi-
lien sicherstellen sollen.

Liquiditätsrisikomanagement 
Die AIF-KVG verfügt über ein angemessenes Liquidi-
tätsmanagementsystem, um die Liquiditätsrisiken zu 
überwachen und zu gewährleisten, dass sich das Li-
quiditätsprofil der Anlagen der Gesellschaft bzw. der 
Zielgesellschaften mit den jeweils zugrunde liegenden 
Verbindlichkeiten deckt. Das Liquiditätsmanagement 
soll unter anderem sicherstellen, dass die Gesellschaft 
jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht 
nachkommen kann.

Innerhalb des Liquiditätsanlagemanagements er-
folgt vorsorglich ein fortlaufendes Überprüfen etwai-
ger sich aus den gewählten Anlageformen ergeben-
den Risiken. Für solche Risiken werden im Rahmen des 
Risikomanagements geeignete Limits festgelegt. Die 
Einhaltung der Limits wird fortlaufend überprüft und 
das Ergebnis der Prüfung der Geschäftsleitung jeweils 
zeitnah berichtet. Bei Überschreiten der festgelegten 
Risikolimits werden im Rahmen der Risikosteuerung 
angemessene Maßnahmen zur Reduzierung des Risi-
kos ergriffen. Durch diese Vorgehensweise wird das 
Liquiditätsanlagemanagement verhindern, dass sich 
Risiken aus bestimmten Anlageformen zu unange-
messen großen Risikopositionen aufbauen. 

Die AIF-KVG wird überdies die Grundsätze, Vorkeh-
rungen und Verfahren, die zur Erfüllung der aufsichts-
rechtlichen Pflichten eingeführt wurden, bewerten 
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und jährlich sowie bei Bedarf auch anlassbezogen 
überprüfen sowie angemessene Maßnahmen ergrei-
fen, um etwaige Mängel zu beseitigen.

Das Liquiditätsmanagement stellt eine etwa in den 
Vertragsbedingungen festgelegte Liquidität unter 
Berücksichtigung des Fondsvolumens und der beab-
sichtigten Asset-Investitions- und Desinvestitions-
entscheidungen ermittelte und erforderliche Zah-
lungsfähigkeit der AIF sicher. 

Für die Bewertung von Liquiditätsrisiken der Gesell-
schaft führt die AIF-KVG regelmäßig Stresstests durch 
und legt dabei sowohl normale als auch außerge-
wöhnliche Liquiditätsbedingungen zugrunde. Um die 
Auswirkungen externer Schocks auf die einzelnen AIF 
zu untersuchen und einschätzen zu können, werden 
vierteljährlich Stresstests durchgeführt. Hierbei wer-
den die verschiedenen Stresstestszenarien umgesetzt 
und die Reaktionen innerhalb der Gewinn- und Ver-
lustrechnung analysiert. Nach erfolgreicher Durchfüh-
rung werden die Tests mitsamt ihren Berechnungen 
im System archiviert. Bei Bedarf werden anlassbezo-
gene Stresstests durchgeführt. Im Hinblick auf das Er-
gebnis der Stresstests handelt die AIF-KVG im besten 
Interesse der Anleger. 

Die unterschiedlichen Gegenmaßnahmen werden für 
jedes Einzelrisiko je Risikokategorie definiert. 

Im Rahmen des Liquiditätsmanagements gewähr-
leistet die AIF-KVG, dass die Anlagestrategie der Ge-
sellschaft und das Liquiditätsprofil des von ihr ver-
walteten Fonds übereinstimmen. Weiterhin werden 
im Rahmen des Liquiditätsmanagements auch Maß-
nahmen getroffen, um Zahlungen an die Anleger vor-
zunehmen. Hierdurch werden für den Tagesbedarf der 
Gesellschaft unnötige Liquiditätsreserven minimiert. 

Unter Zugrundelegung der Rücknahmegrundsätze der 
Gesellschaft ist zu berücksichtigen, dass es sich um 
einen geschlossenen AIF handelt, bei dem eine Rück-
nahme der Gesellschaftsanteile durch die Gesellschaft 
oder die AIF-KVG nicht vorgesehen ist. 
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V.   Angaben zur Verwahrstelle

Verwahrstelle – CACEIS Bank S.A., 
Germa ny Branch 
Die d.i.i. Investment GmbH hat mit CACEIS Bank S.A., 
Germany Branch im Namen und für Rechnung der Ge-
sellschaft einen Verwahrstellenvertrag abgeschlos-
sen, nach welchem diese als Verwahrstelle beauftragt 
wurde. CACEIS Bank S.A., Germany Branch mit Sitz in 
der Lilienthalallee 36, 80939 München, wird die Ver-
wahrstellenfunktion wahrnehmen.

Aufgaben der Verwahrstelle

Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle ergeben 
sich aus dem Verwahrstellenvertrag, den einschlägi-
gen Vorschriften des KAGB sowie der Level 2-Verord-
nung und allen für die Verwahrstellentätigkeit relevan-
ten aufsichtsrechtlichen Vorgaben in ihrer jeweiligen 
Fassung. 

Die Verwahrstelle übernimmt insbesondere folgende 
Aufgaben:

a) Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegen-
stände;

b) Eigentumsüberprüfung und Führung eines Be-
standsverzeichnisses bei nichtverwahrfähigen Ver-
mögensgegenständen;

c) Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme 
von Anteilen oder Aktien des jeweiligen AIF und die 
Ermittlung des Wertes des jeweiligen AIF den Vor-
schriften des KAGB und den jeweils einschlägigen 
Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesell-
schaftsvertrag entsprechen;

d) Sicherstellung, dass bei den für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der 
Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den 
jeweiligen AIF oder für Rechnung des jeweiligen AIF 
überwiesen wird;

e) Sicherstellung, dass die Erträge jedes AIF nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes und den jeweils ein-
schlägigen Anlagebedingungen, der Satzung bzw. 
des Gesellschaftsvertrags verwendet werden;

f) Ausführung der Weisungen der AIF-KVG, sofern 
diese nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder die 
Anlagebedingungen verstoßen, insbesondere Über-
wachung der Einhaltung der für den jeweiligen AIF 
geltenden gesetzlichen und in den Anlagebedingun-
gen festgelegten Anlagegrenzen;

g) Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströ-
me des AIF;

h) Erteilung der Zustimmung zu zustimmungspflichti-
gen Geschäften, soweit diese den Vorschriften des 
KAGB entsprechen und mit den Anlagebedingungen 
des jeweiligen AIF übereinstimmen;

i) Überwachung der Eintragung bzw. Sicherstellung 
der Verfügungsbeschränkungen gemäß § 83 Ab-
satz 4 KAGB;

j) Sicherstellung der Einrichtung und Anwendung an-
gemessener Prozesse bei der AIF-KVG zur Bewer-
tung der Vermögensgegenstände des AIF und re-
gelmäßige Überprüfung der Bewertungsgrundsätze 
und -verfahren.

Die Ausgestaltung spezifischer Aufgaben in Abhängig-
keit von Assetklassen und Lebenszyklus des jeweili-
gen AIF sind in einem Service Level Agreement („SLA“) 
gesondert geregelt.

Die Verwahrstelle hat der AIF-KVG rechtzeitig alle In-
formationen aus ihrer Sphäre zu übermitteln, die diese 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, sowie Zugang 
zu zeitnahen und genauen Informationen über die bei 
der Verwahrstelle geführten Konten und Depots des 
AIFs zu ermöglichen.

Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben unabhängig und im Interesse der unter 
diese Vereinbarung fallenden AIF und deren Anleger. 

Den Anlegern steht gemäß Gesellschaftsvertrag je-
doch das Recht zu, über eine Kündigung des mit der 
CACEIS Bank S.A., Germany Branch mit Sitz in der Li-
lienthalallee 36, 80939 München, geschlossenen Ver-
trags zu beschließen. 

Die Verwahrstelle ist berechtigt, die Verwahrung von 
verwahrfähigen Finanzinstrumenten unter den Vor-
aussetzungen des § 82 KAGB auf einen Unterverwah-
rer zu übertragen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Verkaufsprospekts hat die Verwahrstelle keine Ver-
wahrfunktionen auf andere Unternehmen ausgelagert. 

Der Verwahrstellenvertrag ist auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Die Vertragsparteien sind berechtigt, 
diesen Vertrag bezüglich eines AIF mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Monatsende zu kündigen. Die 
Kündigung eines AIF oder gegenüber einem AIF gilt 
stets nur bezogen auf das Verwahrstellenverhältnis 
für diesen AIF. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.

Dieser Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der obigen Vertragsparteien. Die Vergütung der 
Verwahrstelle wird im Kapitel XII. Kosten dargestellt. 
Unmittelbare Rechte und Pflichten des Anlegers wer-
den durch diesen Vertrag nicht begründet.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospek-
tes sind der AIF-KVG keine möglichen Interessenkon-
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flikte in Bezug auf die Verwahrstelle bekannt. Auf An-
trag der Anleger wird die Gesellschaft den Anlegern 
aktuelle Informationen über die ausgelagerten Ver-
wahraufgaben, Unterauslagerungen, Identität der 
Verwahrstelle, Beschreibung ihrer Pflichten und mög-
liche Interessenkonflikte übermitteln.
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VI.   Angaben zur Treuhandkommanditistin

Die Treuhandkommanditistin der Gesellschaft ist die 
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH mit Sitz in 
Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amts-
gerichts Hamburg unter HRB 99317. Das Stammkapi-
tal der HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH be-
trägt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt. 
Gesellschafter sind Dr. Dirk Baldeweg, Buss Capital 
Holding GmbH & Co. KG und Stefan Krueger. Zur Ge-
schäftsführung ist Stefan Krueger berechtigt.

Aufgaben, Pflichten und Befugnisse

Mit der Treuhandkommanditistin wurde am 12.01.2021 
ein Dienstleistungsvertrag geschlossen, der die Rechts-
grundlage für die Tätigkeit der Treuhandkommanditis-
tin darstellt und die Zusammenarbeit mit der Gesell-
schaft regelt. Der zwischen dem Treugeber und der 
Treuhandkommanditistin zu schließende Treuhand-
vertrag, ist diesem Verkaufsprospekt beigefügt und 
im vollständigen Wortlaut ab Seite 105 wiederge-
geben. Die wesentlichen Aufgaben, Rechte und Pflich-
ten der Treuhandkommanditistin ergeben sich aus 
dem Treuhandvertrag. Die Treuhandkommanditistin 
ist ermächtigt und bevollmächtigt, ohne Zustimmung 
der Mitgesellschafter und unter Befreiung von den Be-
schränkungen des §  181 BGB ihren Kapitalanteil an der 
Gesellschaft für Dritte auf bis zu EUR 20.000.000,00 
zu erhöhen bzw. im Falle einer Erhöhung des Zielkapi-
tals durch den geschäftsführenden Kommanditisten 
der Gesellschaft nach § 3 Absatz 3 des Gesellschafts-
vertrags um bis zu weitere EUR 30.000.000,00 auf 
insgesamt bis zu EUR 50.000.000,00 zu erhöhen und 
entsprechende Vereinbarungen mit Wirkung für alle 
Gesellschafter abzuschließen. Die Treuhandkomman-
ditistin nimmt die Beitrittsangebote von Treugebern 
an und erhöht ihre Pflichteinlage entsprechend mit 
Beitritt des Treugebers. 

Mit dem Zustandekommen des Treuhandvertrags 
wird die Treuhandkommanditistin beauftragt, nach 
Maßgabe der Beitrittserklärung, des Treuhandver-
trags und des Gesellschaftsvertrags ihren Kapitalan-
teil in Höhe der gezeichneten Pflichteinlage des Treu-
gebers zu erhöhen. Ihre Pflichteinlage erhöht sie dabei 
im eigenen Namen für Rechnung des Treugebers um 
die von diesem übernommene mittelbare Pflichtein-
lage. Im Innenverhältnis ist der Treugeber so zu stellen, 
als ob er mit dem eingezahlten Kapitalanteil, den die 
Treuhandkommanditistin gemäß Beitrittserklärung 
und Treuhandvertrag anteilig für ihn hält, unmittelbar 
Kommanditist geworden wäre.

Die Treuhandkommanditistin hat den übernommenen 
Kapitalanteil uneigennützig zu verwalten und übt die 
Rechte und Pflichten des Treugebers nach Maßgabe 
des Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertrags 
sowie unter Berücksichtigung auch der gemeinschaft-

lichen Interessen aller Anleger und der aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben des KAGB nach pflichtgemäßem Er-
messen aus. Die Treuhandkommanditistin hat das 
Treuhandvermögen getrennt von ihrem sonstigen Ver-
mögen zu halten und zu verwalten. Demzufolge ist die 
treuhänderisch gehaltene Beteiligung wirtschaftlich 
nicht dem Vermögen der Treuhandkommanditistin, 
sondern dem Treugeber zuzurechnen.

Im Rahmen ihrer Anlegerverwaltungstätigkeit wird die 
Treuhandkommanditistin ein Anlegerregister mit den 
persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten der 
Gesellschafter führen, die den Angaben der Anleger 
in der Beitrittserklärung entnommen werden.

Die Treuhandkommanditistin wird die Beteiligung des 
Treugebers zusammen mit weiteren Beteiligungen an-
derer Treugeber nach außen als einheitliche Beteili-
gung halten. Sie wird in das Handelsregister als Kom-
manditist der Gesellschaft eingetragen und tritt nach 
außen im eigenen Namen auf. Dies gilt insbesondere 
für die Beteiligung am Vermögen und Ergebnis der Ge-
sellschaft sowie für die Ausübung mitgliedschaftlicher 
Rechte, insbesondere für Stimmrechte und das Recht 
zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen der 
Gesellschaft. Der Treugeber nimmt am Gewinn und 
Verlust der Gesellschaft teil und trägt entsprechend 
in Höhe seiner Beteiligung das anteilige wirtschaft-
liche Risiko wie ein im Handelsregister eingetragener 
Kommanditist.

Die Treuhandkommanditistin vertritt den Treugeber 
insbesondere in den Gesellschafterversammlungen 
und übt sein Stimmrecht unter Berücksichtigung sei-
ner Interessen und Weisungen aus. Die Treuhandkom-
manditistin erhält für die Leistungen, die sie allen An-
legern gegenüber erbringt (bspw. die Verwaltung der 
Kapitalkonten von Treugebern und Direktkomman-
ditisten), eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 
0,080 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 
im jeweiligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf 
monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzah-
lungen sind nach Feststellung des tatsächlichen Net-
toinventarwerts auszugleichen. Der Gesamtbetrag 
der für die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten 
Vergütung beträgt plangemäß EUR 173.795 bei einer 
Laufzeit der Gesellschaft bis zum 31.12.2033.

Haftung der Treuhandkommanditistin

Die Treuhandkommanditistin haftet, auch für ein vor 
dem Vertragsabschluss liegendes Verhalten, nur, so-
weit ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last ge-
legt werden kann oder eine Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) oder die Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit vorliegt. Bei 
nicht vorsätzlicher und nicht grob fahrlässiger Verlet-
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zung wesentlicher Vertragspflichten ist der Umfang 
der Haftung auf Ersatz des typischen vorhersehbaren 
Schadens, in jedem Falle aber insgesamt auf die Höhe 
des Kommanditkapitals beschränkt.

Die Treuhandkommanditistin hat die Richtigkeit und 
Vollständigkeit und Klarheit der Angaben und Infor-
mationen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft so-
wie von dieser beauftragter Dritter, aufgrund derer 
ein Treugeber seine Beteiligung erworben hat und 
der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beige-
treten ist, nicht überprüft und übernimmt deshalb 
auch keine Haftung für die Auswahl und Bonität der 
Vertragspartner der Gesellschaft oder dafür, dass die 
Vertragspartner der Gesellschaft die eingegangenen 
vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt 
haben oder erfüllen werden. Weiter haftet sie weder 
für die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft noch für den 
Eintritt der von Treugebern oder der Gesellschaft ver-
folgten sonstigen wirtschaftlichen Ziele. 

Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch darauf, 
von dem Treugeber von allen Verbindlichkeiten frei-
gestellt zu werden, die ihr im Zusammenhang mit dem 
Erwerb und der pflichtgemäßen treuhänderischen 
Verwaltung der Beteiligung des Treugebers entstehen. 
Der Freistellungsanspruch besteht gegenüber jedem 
Treugeber im Verhältnis seiner Einlage zur Summe der 
Einlagen aller Treugeber. Eine gesamtschuldnerische 
Haftung der Treugeber ist ausgeschlossen. 

Beendigung des Vertrags

Der Treuhandvertrag ist grundsätzlich für die Dauer 
der Gesellschaft geschlossen. Die Dauer der Gesell-
schaft ist grundsätzlich befristet bis zum 31.12.2033. 
Die Dauer der Gesellschaft kann maximal um zwei 
(auch sukzessive) Jahre bis längstens zum 31.12.2035 
verlängert werden. 

Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis jederzeit 
beenden, indem er seine Beteiligung unmittelbar als 
Kommanditist übernimmt; der Treuhandvertrag wird 
dann als Verwaltungsvertrag fortgesetzt.

In jedem Fall wird das Treuhandverhältnis erst been-
det, wenn die treuhänderisch verwaltete Kommandit-
beteiligung des Treugebers an der Gesellschaft voll ab-
gewickelt ist. Die volle Abwicklung dieses Vertrags ist 
gegeben, wenn die Treuhandkommanditistin mit dem 
Anteil der Treugeber aus der Gesellschaft ausgeschie-
den ist und den Treugebern ein etwaiges Abfindungs- 
bzw. Auseinandersetzungsguthaben nach dem Gesell-
schaftsvertrag vollständig ausgezahlt wurde. 

Dieser Vertrag endet ferner automatisch, wenn die 
Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft aus-
scheidet oder über das Vermögen der Treuhandkom-
manditistin das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, es 
sei denn, die Beteiligung ist nicht zur Insolvenzmasse 
gehörendes Vermögen.
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VII.   Profil des typischen Anlegers

Bei dem Angebot an der Gesellschaft handelt es sich 
um eine langfristige unternehmerische Beteiligung in 
Form einer mittelbaren Sachwertanlage. Diese Be-
teiligung ist insbesondere für Anleger geeignet, die 
eine Immobilienanlage ohne eigenen Verwaltungs-
aufwand suchen, vielmehr eine Immobilienanlage, 
die durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft nach 
deutschem Investmentrecht verwaltet wird. Das Be-
teiligungsangebot richtet sich grundsätzlich an einzel-
ne, in Deutschland ansässige natürliche und juristische 
Personen. Mit Zustimmung der AIF-KVG können auch 
außerhalb von Deutschland ansässige Personen der 
Gesellschaft beitreten, sofern dies nicht zu rechtlichen, 
steuerrechtlichen oder administrativen Belastungen 
oder Risiken für die Gesellschaft führt. Eine Beteili-
gung an der Gesellschaft eignet sich für Anleger, die 
bereit sind, die im Verkaufsprospekt dargestellten Ri-
siken einzugehen und bereit sind, das eingesetzte Ka-
pital im Rahmen der Beteiligung für die gesamte Lauf-
zeit der Gesellschaft (grundsätzlich bis 31.12.2033) zu 
binden.

Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit der 
Gesellschaft (einschließlich etwaiger Verlängerungen) 
bzw. eine Rückgabe der Anteile ist ausgeschlossen. 
Für den Handel mit (Treuhand- ) Anteilen an der Ge-
sellschaft existiert kein funktionsfähiger Zweitmarkt. 
Dem Anleger muss die eingeschränkte Fungibilität vor 
Erwerb eines Anteils an der Gesellschaft bewusst sein. 

Von der Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschlos-
sen sind Staatsbürger der Vereinigten Staaten von 
Amerika („USA“) sowie US-Personen. Ebenfalls dür-
fen sich Anleger nicht auf Rechnung von Staatsbür-
gern der USA sowie US-Personen beteiligen. US-Per-
sonen sind Personen, die – Staatsangehörige der USA 
sind, oder – in den USA oder ihren Hoheitsgebieten ei-
nen Wohnsitz bzw. Sitz haben, oder – in den USA oder 
ihren Hoheitsgebieten steuerpflichtig sind, oder – In-
haber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis für die USA (Green Card) sind, oder – sonstige 
US-Personen im Sinne der Verordnung zur Umsetzung 
der Verpflichtungen aus dem Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten 
Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlich-
keit bei internationalen Sachverhalten und hinsicht-
lich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüg-
lich Auslandskonten be kannten US-amerikanischen 
Informations- und Melde bestimmungen (FATCA-USA-
Umsetzungsverordnung) darstellen. Weiter sind US-
Personen auch juristische Personen und Personen-
gesellschaften, die ihren Sitz in den USA oder ihren 
Hoheitsgebieten haben und/oder nach den Gesetzen 
der USA gegründet wurden. Gleiches gilt für juristische 
Personen und Personengesellschaften, bei denen Ge-
sellschafter oder wirtschaftliche Eigentümer mit einer 
Mehrheit der Beteiligung eines der in diesem Absatz 

genannten Merkmale aufweisen. Vorstehende Sätze 
gelten entsprechend in Bezug auf die folgenden Staa-
ten: Kanada, Japan und Australien.

Das Beteiligungsangebot richtet sich ferner an An-
leger, die mit den wirtschaftlichen, rechtlichen und 
steuerlichen Grundzügen einer solchen Gesellschaft 
vertraut sind. Dem Anleger muss bewusst sein, dass 
er als Treugeber bzw. Kommanditist der Gesellschaft 
eine unternehmerische Beteiligung eingeht, die mit er-
heblichen Risiken verbunden ist. Anleger sollten vor 
der Anlageentscheidung unbedingt den gesamten 
Verkaufsprospekt, insbesondere das Kapitel II. Risi-
kohinweise, sorgfältig gelesen haben. 

Der Anleger sollte sich bei Fragen zum vorliegenden 
Beteiligungsangebot unbedingt zu steuerlichen und 
rechtlichen Fragen durch Steuerberater und Rechts-
anwälte beraten lassen. Der Anleger muss bereit und 
wirtschaftlich in der Lage sein, bei einem nicht plan-
mäßigen Verlauf der Beteiligung auch einen Totalver-
lust seiner Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag 
hinzunehmen. Ferner sollte er nicht auf Einkünfte aus 
der Gesellschaft angewiesen sein. Die Gesellschaft 
garantiert keine Auszahlungen, solche können teil-
weise oder vollständig ausbleiben. Die Kapitalanlage 
ist nicht zur Altersvorsorge geeignet.
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Die AIF-KVG der Gesellschaft hat alle Anleger fair zu 
behandeln. Eine faire Behandlung der Anleger stellt 
die AIF-KVG dadurch sicher, dass die Ausgestaltung 
des Gesellschaftsvertrags sowie der Anlagebedin-
gungen sich streng an die gesetzlichen Vorschriften 
des HGB und KAGB halten. Die Anleger der Gesell-
schaft werden gleichbehandelt. Es gibt keine Anleger, 
die eine Vorzugsbehandlung bzw. einen Anspruch auf 
eine solche Behandlung erhalten. Alle von den Anle-
gern gezeichneten Anteile haben gleiche Ausgestal-
tungsmerkmale, und es werden keine verschiedenen 
Anteilsklassen gemäß § 149 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 96 Absatz 1 KAGB gebildet. 

Nach dem Gesellschaftsvertrag werden die Interes-
sen eines Anlegers oder einer Gruppe von Anlegern 
weder im Rahmen des Beitritts zur Gesellschaft noch 
im Rahmen der Beteiligung am Gewinn und Verlust der 
Gesellschaft über die Interessen eines anderen Anle-
gers oder einer anderen Anlegergruppe gestellt. Son-
derkonditionen für den Beitritt eines Anlegers oder ei-
ner Gruppe von Anlegern liegen nicht vor.

Die Gesellschafter, deren Beitrittserklärung angenom-
men wurden und die ihre Pflichteinlage zzgl. Ausga-
beaufschlag vollständig geleistet haben (Tag der Gut-
schrift auf dem Konto der Gesellschaft), erhalten eine 
ergebnisunabhängige Auszahlung in folgender Hö-
he von 2,00 % ihrer Pflichteinlage (ohne Ausgabeauf-
schlag) p.a. für die Zeit von vollständiger Gutschrift der 
Pflichteinlage zzgl. Ausgabeaufschlag bis zum Ablauf 
der Beitrittsphase. Die Auszahlungshöhe ist taggenau 
zu ermitteln. Diese ergebnisunabhängige Auszahlung 
wird auf dem Kapitalkonto III (§ 6 Absatz 2 lit. c) des 
Gesellschaftsvertrags) erfasst. Die Auszahlung erfolgt 
im Jahr 2023. Die Gesellschafter, die eine ergebnisun-
abhängige Auszahlung im obigen Sinne erhalten haben, 
erhalten einen Frühzeichnerbonus in Form eines Vor-
abgewinns aus zukünftigen Gewinnen aus (mittelba-
ren) Verkäufen von Immobilien der identisch ermittelt 
wird, wie die ergebnisunabhängige Auszahlung. Die-
ser Anspruch auf Vorabgewinn entsteht jeweils im Fall 
von (mittelbaren) Verkäufen von Immobilien und wird 
den berechtigten Gesellschaftern im Verhältnis ihres 
jeweiligen Vorabgewinnanspruchs zur Summe aller 
Vorabgewinnansprüche zugewiesen. Diese Regelung 
stellt keine Vorzugsbehandlung einer Anlegergruppe 
dar, weil diese vertragliche Bestimmung von einem je-
den potenziellen Anleger beansprucht werden kann. 

Die AIF-KVG trägt dem Grundsatz der Anlegergleich-
behandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass 
sich kein Anleger weder im Rahmen des Beitritts zur 
Gesellschaft noch im Rahmen der Auseinanderset-
zung der Gesellschaft zum Ende der Laufzeit einen 
Vorteil verschaffen kann.

Die AIF-KVG trägt Sorge für die Beschäftigung aus-
reichenden Personals, damit Anlegeranfragen zeit-
nah beantwortet werden und keinem Anleger etwai-
ge Nachteile aus seiner Beteiligung im Verhältnis zu 
anderen Anlegern entstehen. Darüber hinaus stellt die 
AIF-KVG sicher, dass die Verwaltung der Anteile pro-
fessionell erfolgt, ohne dass Anleger unbillig und un-
angemessen belastet werden. Die AIF-KVG zieht nicht 
bestimmte von ihr verwaltete Gesellschaften und An-
leger zulasten anderer vor. Sie stellt dies dadurch si-
cher, dass im Rahmen des Portfoliomanagements, der 
Buchhaltung, der Transaktionen in erwerbbare Ver-
mögensgegenstände sowie des Controllings einheit-
liche Leitlinien gelten, womit die Gleichbehandlung der 
von ihr verwalteten AIF-Gesellschaften und der Anle-
ger gewährleistet ist. Durch die festgelegten einheit-
lichen Leitlinien und ihre Einhaltung werden eine faire 
Behandlung der verwalteten Gesellschaften und ihrer 
Anleger nach den Vorschriften des KAGB sichergestellt 
und Interessenkonflikte vermieden.

VIII.    Faire Behandlung der Anleger, Anteilsklassen
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IX.    Anlageziele, Anlagepolitik und  
Vermögensgegenstände

Anlagestrategie der Gesellschaft

Die Gesellschaft investiert ihr Kommanditkapi-
tal in mindestens zwei Tochtergesellschaften 
(Zielgesellschaften) in der Rechtsform von Per-
sonengesellschaften. In einer Zielgesellschaft 
kann mehr als ein Objekt gehalten werden. Die 
Beteiligung der Gesellschaft an weiteren Zielge-
sellschaften ist im Bedarfsfall möglich. Die Ziel-
gesellschaften dienen dazu, während des vorge-
sehenen Investitionszeitraums Wohnimmobilien 
zur Bestandshaltung und Erzielung von Mieter-
trägen zu erhalten (Bestandsentwicklung). Da-
bei werden die Wohnimmobilien modernisiert, 
renoviert, saniert und entsprechend aufgewer-
tet, damit man höhere Rendite erzielen kann. Die 
AIF-KVG berücksichtigt im Rahmen von Anlage-
entscheidungen als auch fortlaufend während der 
Investitionsdauer von bestehenden Anlagen et-
waige Risiken, die im Zusammenhang mit Nach-
haltigkeitsaspekten (Umwelt-, Soziales- und Un-
ternehmensführung) stehen. 

Anlageziele der Gesellschaft

Als Anlageziele der Gesellschaft werden Erträge 
aufgrund zufließender Erlöse aus der Vermietung 
der einzelnen Objekte sowie ein kontinuierlicher 
Wertzuwachs angestrebt. Aus der langfristigen 
Vermietung und späteren Veräußerung der Immo-
bilien sind Überschüsse zu erzielen und diese an 
die Anleger auszuschütten.

Anlagepolitik der Gesellschaft

Die Anlagepolitik der Gesellschaft ist die unmittel-
bare und mittelbare Investition in Wohnimmobi-
lien und die Vermietung dieser Immobilien.

Beschränkungen bezüglich der 
Anlage politik und -strategie

Neben den sich aus den Anlagebedingungen der 
Gesellschaft ergebenden Beschränkungen beste-
hen keine weiteren Anlagebeschränkungen hin-
sichtlich der Anlagepolitik und der Anlagestrate-
gie der Gesellschaft.

Anlagebeschränkungen 

Die Vermögensgegenstände sowie die Anlage-
grenzen sind in den Anlagebedingungen der Ge-
sellschaft festgelegt. Die Anlagebedingungen 
sind diesem Verkaufsprospekt beigefügt und im 
vollständigen Wortlaut ab Seite 111 wieder-
gegeben. Die Gesellschaft hat beim Erwerb ihrer 
Vermögensgegenstände bestimmte Grenzen ein-
zuhalten. Es dürfen erworben werden:

• Sachwerte in Form von Immobilien nach § 261 
Absatz 2 Nummer 1 KAGB;

• Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die 
nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Sat-
zung nur in Vermögensgegenstände gemäß 
obigem Punkt sowie die zur Bewirtschaftung 
dieser Vermögensgegenstände erforderlichen 
Vermögensgegenstände oder Beteiligungen 
an solchen Gesellschaften erwerben dürfen; 

• Bankguthaben gemäß § 195 KAGB

Die Investitionskriterien sind in den Anlagebe-
dingungen durch die aufgestellten Anlagegren-
zen konkretisiert. 

Voraussetzungen für Änderungen der 
Anlagestrategie und Anlagepolitik
Die Änderung der in den Anlagebedingungen festge-
legten Anlagepolitik und Anlagestrategie der Gesell-
schaft kann nur mit einem Gesellschafterbeschluss 
erfolgen. Der Gesellschafterbeschluss ist nur mit Zu-
stimmung einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, 
die 2/3 des Kommanditkapitals auf sich vereinigen, 
möglich. Ferner muss die BaFin über die Änderung 
unterrichtet werden und diese genehmigen. Die Dau-
er der Investitionsphase kann durch Beschluss der Ge-
sellschafter mit 75 % der abgegebenen Stimmen um 
weitere zwölf Monate verlängert werden. Darüber hi-
naus bestehen keine Möglichkeiten zur Änderung der 
Anlagepolitik und Anlagestrategie.

Die bevorstehenden Änderungen der Anlagebedingun-
gen und der Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens werden 
im Bundesanzeiger sowie in den in diesem Verkaufs-
prospekt bezeichneten elektronischen Informations-
medien veröffentlicht. Die AIF-KVG stellt den Anlegern 
die geänderten Anlagebedingungen  auf einem dauer-
haften Datenträger (z.B. in Papierform) zur Verfügung. 
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Die Änderung der Anlagebedingungen treten frühes-
tens am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger in Kraft.

Art der Vermögenswerte und Art der 
Techniken, die für die Gesellschaft ein-
gesetzt werden dürfen
Die Art der Vermögenswerte, in die die Gesellschaft 
investieren darf und die Art der Techniken, die für die 
Gesellschaft eingesetzt werden dürfen, ergeben sich 
aus den von der Gesellschaft aufgestellten Anlagebe-
dingungen, insbesondere aus § 1 und § 2. In diesem 
Rahmen obliegt die finale Auswahl der einzelnen Ver-
mögensgegenstände der AIF-KVG. 

Die AIF-KVG wird für die Gesellschaft nach dem 
Grundsatz der Risikomischung im Sinne des § 262 Ab-
satz 1 KAGB investieren. Der Grundsatz der Risikomi-
schung gilt als erfüllt, wenn entweder in mindestens 
drei Sachwerte im Sinne des § 261 Absatz 2 inves-
tiert wird und die Anteile jedes einzelnen Sachwertes 
am aggregierten eingebrachten Kapital und noch nicht 
eingeforderten zugesagten Kapital des AIF, berechnet 
auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämt-
licher direkt oder indirekt von den Anlegern getrage-
ner Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen 
zur Verfügung stehen, im Wesentlichen gleichmäßig 
verteilt sind oder bei wirtschaftlicher Betrachtungs-
weise eine Streuung des Ausfallrisikos gewährleistet 
ist. Der geschlossene inländische Publikums-AIF muss 
spätestens 18 Monate nach Beginn des Vertriebs risi-
kogemischt investiert sein. 

Während der 18 Monate nach Beginn des Vertriebs 
wird der Publikums-AIF plangemäß noch nicht risiko-
gemischt investiert sein.

Die Gesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine Vermögensgegenstände erworben. Es 
wird ausschließlich in Objekten in der Bundesrepu blik 
Deutschland investiert. Auswahl und Zusammenset-
zung des gesamten Immobilienportfolios stehen noch 
nicht fest.

Die Gesellschaft darf Kredite zur Finanzierung der Ver-
mögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen 
aufnehmen. Sie darf Geschäfte, die Derivate zum Gegen-
stand haben, nur zur Absicherung der gehaltenen Ver-
mögensgegenstände gegen einen Wertverlust tätigen. 

Einsatz von Leverage und Handhabung 
von Sicherheiten
Gemäß den Anlagebedingungen der Gesellschaft dür-
fen Kredite bis zur Höhe von 150 % des aggregierten 
eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforder-
ten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet 
auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämt-
licher direkt oder indirekt von den Anlegern getrage-
nen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für An-

lagen zur Verfügung stehen, aufgenommen werden, 
wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüb-
lich sind. Bei der Berechnung der vorgenannten Gren-
ze sind Kredite, welche Gesellschaften im Sinne des 
§ 261 Absatz 1 Nummer 3 KAGB aufgenommen haben, 
entsprechend der Beteiligungshöhe der Gesellschaft 
zu berücksichtigen. Die Kreditaufnahme bedarf gemäß 
§ 84 Absatz 1 Nummer 1 KAGB der Zustimmung der 
Verwahrstelle.

Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu 
der Gesellschaft gehören, sowie die Abtretung und 
Belastung von Forderungen aus Rechtverhältnissen, 
die sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen, 
sind zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstel-
le den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie 
die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfol-
gen sollen, für marktüblich erachtet. Zudem darf die 
Belastung insgesamt 150 % des aggregierten einge-
brachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zu-
gesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der 
Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher di-
rekt oder indirekt von den Anlegern getragenen Ge-
bühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen, nicht überschreiten. 

Die vorstehende Grenze für die Kreditaufnahme und 
Belastung gilt nicht während der Dauer des erstmali-
gen Vertriebs der Anteile an der Gesellschaft, längs-
tens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab 
Beginn des Vertriebs. 

Das Höchstmaß an Leverage ist ferner auch nach der 
sogenannten Brutto-Methode und der sogenann-
ten Netto-Methode bzw. Commitment-Methode an-
zugeben; hiernach kann die Leverage-Berechnung 
grundsätzlich ohne Verrechnung von Absicherungs-
geschäften erfolgen (Brutto-Methode) oder Absiche-
rungsgeschäfte berücksichtigen (Netto-Methode). 
Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brut-
to-Methode berechnete Risiko des AIF seinen Netto-
inventarwert um maximal das 3-fache und das nach 
der Commitment-Methode berechnete Risiko des AIF 
seinen Nettoinventarwert um maximal das 3-fache 
nicht übersteigt. Abhängig von den Marktbedingun-
gen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es 
trotz der ständigen Überwachung durch die AIF-KVG 
zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße 
kommen kann.

Der Publikums-AIF bzw. die Zielgesellschaften dürfen 
Kredite von einem oder mehreren europäischen Kre-
ditinstituten aufnehmen. Im Rahmen der Kreditauf-
nahme werden dem finanzierenden Institut für Trans-
aktionen marktübliche umfassende Sicherheiten zur 
Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich insbeson-
dere um dingliche Besicherungen eingetragen in ei-
nem öffentlichen Register (Grundbuch), Grundpfand-
rechte beschränkt in der Regel auf die Darlehenshöhe 
(Kredithöhe) sowie um Abtretungen der Mietforde-
rungen/Mietkonten, der Ansprüche aus den künfti-
gen Kaufverträgen und den Ansprüchen aus den Ver-
sicherungsverträgen der Finanzierungsobjekte. Die 
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darlehensvertraglichen Regelungen sehen für Trans-
aktionen marktübliche umfassende Offenlegungs- 
und Auskunftspflichten vor, die der Darlehensnehmer 
während der Vertragslaufzeit gegenüber der Bank je-
derzeit zu erfüllen hat.

Bisherige Wertentwicklung
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts 
wurden noch keine Investitionen getätigt oder Vermö-
gensgegenstände erworben. Es liegen keine Daten 
über die bisherige Wertentwicklung der Gesellschaft 
vor. Daher kann über die frühere Wertentwicklung 
noch keine Aussage getroffen werden.

Volatilität
Die Volatilität eines Vermögenswerts ist ein Maß für 
die Schwankungsbreite seines Marktpreises. Sie kann 
als mathematische Größe ein Maß für das potenzielle 
Risiko einer Kapitalanlage in diesen Vermögenswert 
sein. In Abhängigkeit von der Art des jeweiligen Ver-
mögenswertes existieren unterschiedliche Berech-
nungsmethoden zur Ermittlung seiner Volatilität. Wel-
che Volatilität als „normal“ betrachtet wird, hängt auch 
stark vom angelegten Zeitraum ab. Je höher die Volati-
lität, desto höher ist die Abweichung vom Mittelwert.

 Als Anlageziele und Anlagestrategie der Gesellschaft 
werden Erträge aufgrund zufließender Erlöse aus der 
Vermietung von Wohnimmobilien zur Bestandshal-
tung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs ange-
strebt (Bestandsentwicklung). Aus der langfristigen 
Vermietung und späteren Veräußerung der Immobilien 
sind Überschüsse zu erzielen und diese an die Anleger 
auszuschütten. Die AIF-KVG und die Gesellschaft er-
warten nicht, dass das Investmentvermögen der Ge-
sellschaft durch seine geplante Zusammensetzung 
oder durch die für die Fondsverwaltung zu verwen-
denden Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen 
wird, sofern keine extremen Änderungen der Rahmen-
bedingungen eintreten.

Interessenkonflikte
Die AIF-KVG ist bestrebt, Interessenkonflikte, die im 
Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft 
entstehen und auftreten können, zu vermeiden.

Interessenkonflikte können auftreten zwischen:

1. der AIF-KVG sowie ihren Führungskräften, Mit-
arbeitern oder jeder anderen Person, die über ein 
Kontrollverhältnis direkt oder indirekt mit der AIF-
KVG verbunden ist, und dem von ihr verwalteten 
AIF oder den Anlegern diesen AIF,

2. dem AIF oder den Anlegern diesen AIF und einem 
anderen AIF oder den Anlegern jenen,

3. dem AIF oder den Anlegern diesen AIF und einem 
anderen Kunden der AIF-KVG,

4. zwei Kunden der AIF-KVG.

Um eine Beeinträchtigung von Kundeninteressen zu 
verhindern, hat die AIF-KVG angemessene Grundsät-
ze für den Umgang mit Interessenkonflikten festge-
legt und wendet diese dauerhaft an, in denen sie be-
stimmt, unter welchen Umständen bei der Erbringung 
von Dienstleistungen Interessenkonflikte auftreten 
können, die den Kundeninteressen erheblich schaden 
könnten und welche Maßnahmen zu treffen sind, um 
diese Interessenkonflikte zu bewältigen.

In den Grundsätzen wird auch Interessenkonflikten 
Rechnung getragen, die sich aus der Struktur und Ge-
schäftstätigkeit anderer Gesellschaften derselben Un-
ternehmensgruppe ergeben sowie aus der Beauftra-
gung von externen Leistungen.

Zur Ermittlung, Vorbeugung, Steuerung und Offenle-
gung von Interessenkonflikten hat die AIF-KVG unter 
anderem folgende wesentliche organisatorische Maß-
nahmen implementiert:

• Installation eines Compliance-Beauftragten, der 
die Einhaltung der wesentlichen Gesetze und Re-
gelungen überwacht und an den Interessenkonflik-
te gemeldet werden müssen;

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter (Compliance-
Richtlinie);

• Organisatorische Strukturen und darauf aufbauend 
Einrichtung von entsprechenden Zuständigkeiten, 
die die zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
erforderlichen funktionalen Trennungen sicherstel-
len. Dazu zählen insbesondere die organisatorische 
und funktionale Trennung von Portfoliomanage-
ment und den Kontrollbereichen (Risikomanage-
ment, Compliance, Interne Revision) innerhalb der 
AIF-KVG, die jeweils unterschiedlichen Ressorts der 
Geschäftsleitung angehören;

• Vertretungs-, Unterschrifts- und Kompetenzrege-
lungen;

• Regelmäßige Prüfung der Angemessenheit von 
Systemen und Kontrollen der AIF-KVG durch die 
interne Revision sowie den Wirtschaftsprüfer der 
AIF-KVG;

• Bewertungsrichtlinie;

• Vergütungsrichtlinie, die dazu beiträgt, Interessen-
konflikte zu vermeiden.

Die von der AIF-KVG festgelegten Maßnahmen und 
Richtlinien zum Interessenkonfliktmanagement sol-
len verhindern, dass Interessenkonflikte der AIF-KVG 
und/oder ihren Anlegern schaden.

Kann trotz dieser Maßnahmen ein Schaden für den AIF 
bzw. dessen Anleger nicht ausgeschlossen werden, so 
sind die jeweiligen konkreten Interessenkonflikte ge-
genüber dem AIF bzw. dessen Anleger offen zu legen.



 | 47dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

Vertragsbeziehungen, die Interessen-
konflikte begründen können
Aufgrund von personellen und kapitalmäßigen Ver-
flechtungen können Interessenkonflikte bestehen, 
die wiederum mit Interessen der Anleger kollidieren 
können. Die wesentlichen individuellen Beziehungen 
zwischen den Gesellschaften bzw. den Gesellschaf-
tern und Geschäftsführern, die Interessenkonflikte 
begründen können, sind nachfolgend aufgeführt.

Die personellen und kapitalmäßigen Verflechtungen 
auf der Geschäftsleitungsebene der AIF-KVG sind wie 
folgt dargestellt:

Frank Wojtalewicz ist Geschäftsführer und unmittel-
bar an d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH (bedingt 
durch einen Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend 
mit Eintragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche 
Invest Immobilien AG), Wiesbaden, beteiligt. Aufgrund 
der beschlossenen Umwandlung der d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien GmbH in eine Aktiengesellschaft ist 
es geplant, dass Herr Frank Wojtalewicz nach dem 
Wirksamwerden der Umwandlung zum alleinigen Vor-
stand bestellt wird. Die d.i.i. Deutsche Invest Immobi-
lien GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwechsel, 
zukünftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregis-
ter als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG), Wiesba-
den, ist die Platzierungsgarantin für die Gesellschaft, 
darüber hinaus ist sie Geschäftsbesorger für die AIF-
KVG sowie Auslagerungsunternehmen für bestimm-
te von der AIF-KVG zu erbringenden Dienstleistungen. 
Der Geschäftsbesorger ist bei dem Ankauf und Ver-
kauf von Immobilien für die AIF-KVG beratend tätig. 
Hierzu wird auf die Ausführungen im Kapitel XVI. Ver-
tragliche Grundlagen verwiesen. Die d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechts-
formwechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins 
Handelsregister als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 
AG) hält im Übrigen weitere mehrheitliche Beteiligun-
gen an Gesellschaften der d.i.i. Unternehmensgrup-
pe. Das Interessenkonfliktrisiko ist dadurch gegeben, 
dass die Geschäftsführung der d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsform-
wechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Han-
delsregister als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG) 
über die gesellschaftsrechtliche Stellung Einfluss auf 
diese Gesellschaften ausüben kann.

Frank Wojtalewicz ist Geschäftsführer und mittelbar 
an d.i.i. Investment GmbH, Wiesbaden, beteiligt. Die 
Beteiligung erfolgt indirekt als Gesellschafter der d.i.i. 
Deutsche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch ei-
nen Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend mit 
Eintragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien AG). Das Interessenkonfliktrisiko ist 
dadurch gegeben, dass als geschäftsführender Ge-
sellschafter an der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 
GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwechsel, zu-
künftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregister 
als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG) über die ge-
sellschaftsrechtliche Stellung Einfluss auf die AIF-KVG 
ausüben kann. Er ist Geschäftsführer und unmittel-
bar an d.i.i. Deutsche Invest Immobilien Verwaltungs 

GmbH, Gräfelfing, beteiligt, die Komplementärin des 
Publikums-AIF ist.

Frank Wojtalewicz ist Geschäftsführer und mittelbar 
an d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwaltungs 
GmbH, Wiesbaden, beteiligt. Die Beteiligung erfolgt 
mittelbar als Gesellschafter der d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsform-
wechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Han-
delsregister als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG). 
Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwaltungs 
GmbH, ist geschäftsführender Kommanditist der Ge-
sellschaft. 

Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH (bedingt 
durch einen Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend 
mit Eintragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche 
Invest Immobilien AG) ist alleinige Gesellschafterin 
der AIF-KVG des geschäftsführenden Kommanditis-
ten und der d.i.i. RIVERHOME GmbH. Bedingt durch 
den Rechtsformwechsel der d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien GmbH (zukünftig firmierend mit Eintra-
gung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien AG) wurde der Aufsichtsrat gebildet, der 
aus nachfolgenden Mitgliedern besteht: Dr. Herbert 
Meyer, Dr. Friedrich Schmitz, Jan Borchers und Stefan 
Sanktjohanser. Herr Dr. Herbert Meyer, Herr Dr. Fried-
rich Schmitz und Herr Jan Borchers sind zugleich Auf-
sichtsratsmitglieder des Aufsichtsrats der AIF-KVG, 
der d.i.i. Investment GmbH. 

Auf Ebene des Aufsichtsrats der zukünftigen Aktien-
gesellschaft, der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG, 
können im Rahmen der Überwachungspflichten des 
Aufsichtsrats Interessenkonflikte entstehen, weil Per-
sonenidentität zwischen drei Aufsichtsratsmitgliedern 
des Aufsichtsrats der AIF-KVG und des Aufsichtsrats 
der zukünftigen d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG 
besteht. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat über 
die gesellschaftsrechtliche Stellung der zukünftigen 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG mittelbar Einfluss 
auf die AIF-KVG ausüben.

Frank Wojtalewicz ist mittelbar an RIVERHOME GmbH, 
Wiesbaden, beteiligt. Die Beteiligung erfolgt indirekt 
als Gesellschafter der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 
GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwechsel, zu-
künftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregis-
ter als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG). Unterneh-
mensgegenstand dieser Gesellschaft ist das Betreiben 
von Immobiliengesellschaften und damit zusammen-
hängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die 
digitalisierte Bewirtschaftung, die Vermietung sowie 
das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit Immobilien, selbst oder durch Unter-
nehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Es ist 
geplant, dass sie Dienstleistungen für die Gesellschaft 
bzw. Zielgesellschaften übernimmt.

Thomas Mitzel ist Geschäftsführer in der d.i.i. Invest-
ment GmbH, Wiesbaden, und zugleich Geschäftsfüh-
rer in der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwal-
tungs GmbH, Wiesbaden, die als geschäftsführender 
Kommanditist für die Gesellschaft handelt. 
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Darüber hinaus sind die vorgenannten Gesellschaf-
ten bzw. die bei den oben genannten Gesellschaften 
Geschäftsführer auch bei einer Vielzahl anderer von 
der AIF-KVG aufgelegten Investmentgesellschaften 
in gleichen oder ähnlichen Funktionen wie bei der Ge-
sellschaft beteiligt und/oder tätig. Es ist vorgesehen, 
dass diese Gesellschaften bzw. die bei den vorgenann-
ten Gesellschaften Geschäftsführer auch Funktionen 
auf Ebene der Zielgesellschaften übernehmen werden.

GESCHÄFTSFÜHRER BETEILIGUNG UND HÖHE (STAND: DEZEMBER 2020)

FRANK WOJTALEWICZ Geschäftsführer und 25,00 % Beteiligung an d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien Verwaltungs GmbH, Gräfelfing

Alleiniger Geschäftsführer und 33,33 % Beteiligung an d.i.i. Deut-
sche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsform-
wechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregister als 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG), Wiesbaden

Geschäftsführer und 33,33 % Beteiligung an d.i.i. Investment GmbH, 
Wiesbaden
(Die Beteiligung erfolgt indirekt als Gesellschafter der d.i.i. Deutsche 
Invest Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwech-
sel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregister als 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG))

Beteiligung i.H.v. 33,33 % an RIVERHOME GmbH, Wiesbaden
(Die Beteiligung erfolgt indirekt als Gesellschafter der d.i.i. Deutsche 
Invest Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwech-
sel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregister als 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG))

Geschäftsführer und 33,33 % Beteiligung an d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien 2. Verwaltungs GmbH, Wiesbaden
(Die Beteiligung erfolgt indirekt als Gesellschafter der d.i.i. Deutsche 
Invest Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwech-
sel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins Handelsregister als 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG))
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Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbind-
lichkeiten und die Bildung von Rückstellungen erfolgt 
gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und Preisfest-
stellung, die im KAGB und in der Kapitalanlage-Rech-
nungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) 
und der eigenen Bewertungsrichtlinie genannt sind, 
sowie den folgenden Grundsätzen: 

Immobilien
Grundsätzlich investiert der geschlossene AIF zurzeit 
ausschließlich mittelbar über die Beteiligung an Im-
mobilien-Gesellschaften in deutsche Wohnimmobilien. 

ANSCHAFFUNGS-
NEBENKOSTEN

Anschaffungsnebenkosten bei Erwerb 
von Beteiligungen an Immobilien-
Gesell schaften
Anschaffungsnebenkosten fallen i.d.R. nur im Zusam-
menhang mit dem Erwerb von Beteiligungen an, da 
unsere AIF zurzeit ausschließlich über Beteiligungsge-
sellschaften in deutsche Wohnimmobilien investieren.

Die Anschaffungsnebenkosten, die ggf. beim Erwerb 
von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften an-
gefallen sind, werden zusammen mit den Anschaf-
fungskosten aktiviert und erhöhen den Buchwert der 
Beteiligung. 

Anschaffungsnebenkosten bei Erwerb 
von Immobilien
Für den Fall, dass in Ausnahmefällen eine unmittelba-
re Investition in Immobilien erfolgt, werden die beim 
Erwerb einer Immobilie anfallenden Anschaffungsne-
benkosten pro rata temporis über die voraussichtliche 
Haltedauer, längstens jedoch über einen Zeitraum von 
zehn Jahren in gleichen Jahresraten abgeschrieben.

Bei teilweiser oder vollständiger Veräußerung der Im-
mobilien sind die hierauf entfallenden fortgeführten 
Anschaffungsnebenkosten in dem Verhältnis der ab-
gegangenen Wohnflächen-Quadratmeter zu den ur-
sprünglich erworbenen Wohnflächen-Quadratmetern 
abzuschreiben.

Aufgrund der grundsätzlichen Bauaktivitäten in unse-
ren Objekten sind die ursprünglich erworbenen Wohn-
flächen-Quadratmeter regelmäßig anzupassen. Dies 
ist z.B. in folgenden Fällen der Fall (keine abschließen-
de Aufzählung):

• Vergrößerung vorhandener Wohnflächen durch 
Balkonanbau;

• Zusätzlich entstehende Wohnflächen durch Dach-
geschoss-Ausbau;

• Neubau.

Um einen Gleichlauf zwischen direkten und indirekten 
Immobilienerwerben herzustellen, wird hinsichtlich 
der Aktivierung und Abschreibung von Anschaffungs-
nebenkosten im Rahmen der investmentrechtlichen 
Vermögensaufstellungen der Immobilien-Gesell-
schaften in der Regel so verfahren werden, wie es für 
die Fondsebene vorgegeben ist.

Bei direkt gehaltenen Immobilien und Beteiligungen 
fließen die zur Abschreibung verbleibenden Anschaf-
fungsnebenkosten rechnerisch in die Vermögensauf-
stellung und damit in das Fondsvermögen ein.

Die noch nicht abgeschriebenen Anschaffungsneben-
kosten verbleiben rechnerisch in der Immobilien-Ge-
sellschaft, in der sie angefallen sind. Dann werden sie 
bei der Bewertung der Beteiligung an dieser Immobi-
lien-Gesellschaft berücksichtigt. Sie stellen dann kei-
nen gesonderten Posten in der Vermögensaufstellung 
des AIF dar.

Im Einzelnen richtet sich die Behandlung von An-
schaffungsnebenkosten nach § 30 Absatz 2 Num-
mer 1 KARBV.

Folgebewertung im geschlossenen 
Publikums-AIF
Die Folgebewertung von Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften, die von geschlossenen Publikums-AIF 
gehalten werden, erfolgt gemäß § 272 Absatz 1 KAGB 
mindestens einmal jährlich durch einen bzw. zwei ex-
terne, voneinander unabhängige Bewerter entspre-
chend §§ 261 Absatz 6, 271 in Verbindung mit § 168 
KAGB, § 31 KARBV. Der jährliche Bewertungsstich-
tag entspricht dem Bilanzstichtag des jeweiligen ge-
schlossenen Publikums-AIF.

Grundlagen der Immobilienbewertung
Für die Bewertung von Grundstücken, grundstücks-
gleichen Rechten, und Immobilien, die für Rechnung 

X.    Regelungen für die Vermögensbewertung 
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des AIF bzw. einer von diesem gehaltenen Immobilien-
Gesellschaft erworben wurden, bestellt die AIF-KVG 
externe Bewerter (Bewerter) in ausreichender Zahl.

Die Bewerter haben die nach dem KAGB und den An-
lagebedingungen für den jeweiligen AIF vorgesehenen 
Bewertungen durchzuführen.

Die Bewerter haben insbesondere zu bewerten:

• die vom AIF bzw. einer Immobilien-Gesellschaften, 
an der der AIF beteiligt ist, zum Kauf vorgesehe-
nen Immobilien, für die ihm von der AIF-KVG die Zu-
ständigkeit zur Bewertung zugewiesen ist;

• die zum AIF bzw. einer Immobilien-Gesellschaften, 
an der der AIF beteiligt ist, gehörenden Immobilien, 
für die ihm von der AIF-KVG die Zuständigkeit zur 
Bewertung zugewiesen ist, mindestens in dem von 
den Anlagebedingungen der entsprechenden Fonds 
vorgesehenen Turnus, sofern die AIF-KVG keinen 
früheren Auftrag erteilt.

Die Immobilien werden zum Zeitpunkt des Übergangs 
von Besitz/Nutzen und Lasten mit dem Kaufpreis an-
gesetzt.

Die Behandlung von Anschaffungsnebenkosten wurde 
oben dargestellt geregelt.

Weitere Einzelheiten zur Bewertung ergeben sich aus 
den Vorschriften des KAGB sowie der KARBV.

Wertbegriff und Bewertungsmethoden 
Der Verkehrswert einer Immobilie ist der Preis, der 
zum Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den recht-
lichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaf-
ten, nach der sonstigen Beschaffenheit und der Lage 
der Immobilie ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 

Zur Ermittlung des Verkehrs-/Marktwertes hat der 
Bewerter in der Regel den Ertragswert der Immobi-
lie anhand eines Verfahrens zu ermitteln, das am je-
weiligen Immobilienmarkt anerkannt ist. Zur Plausibili-
sierung kann der Bewerter auch andere am jeweiligen 
Immobilienanlagemarkt anerkannte Bewertungsver-
fahren heranziehen, wenn er dies für eine sachge-
rechte Bewertung der Immobilie erforderlich und/oder 
zweckmäßig hält. In diesem Fall hat der Bewerter die 
Ergebnisse des anderen Bewertungsverfahrens und 
die Gründe für seine Anwendung in nachvollziehbarer 
Form im Gutachten zu benennen. 

Im Regelfall wird zur Ermittlung des Verkehrswertes 
einer Immobilie der Ertragswert der Immobilie an-
hand des allgemeinen Ertragswertverfahrens in An-
lehnung an die Immobilienwertermittlungsverord-
nung bestimmt. Bei diesem Verfahren kommt es auf 
die marktüblich erzielbaren Mieterträge an, die um die 
Bewirtschaftungskosten einschließlich der Instand-
haltungs- sowie der Verwaltungskosten und das kal-
kulatorische Mietausfallwagnis gekürzt werden. Der 

Ertragswert ergibt sich aus der so errechneten Net-
tomiete, die mit einem Faktor (Barwertfaktor) multi-
pliziert wird, der eine marktübliche Verzinsung für die 
zu bewertende Immobilie unter Einbeziehung von La-
ge, Gebäudezustand und Restnutzungsdauer berück-
sichtigt. Besonderen, den Wert einer Immobilie beein-
flussenden Faktoren kann durch Zu- oder Abschläge 
Rechnung getragen werden.
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XI.   Angaben über die Anteile

Art und Hauptmerkmale der Anteile
Bei den Anteilen an der Gesellschaft handelt es sich 
um Kommanditanteile. Durch wirksamen Beitritt ist 
jeder Anleger über den Abschluss eines Treuhandver-
trags mit der Treuhandkommanditistin als mittelbar 
beteiligter Kommanditist („Treugeber“) an der Gesell-
schaft beteiligt. Der Treugeber ist berechtigt, jeder-
zeit die für ihn gehaltene Kommanditbeteiligung auch 
im Außenverhältnis zu übernehmen und sich selbst 
mit der auf ihn entfallenden Haftsumme als „Direkt-
kommanditist“ der Gesellschaft in das Handelsregis-
ter eintragen zu lassen. Will sich der Treugeber gemäß 
§ 4 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags unmittelbar 
als Kommanditist in das Handelsregister eintragen 
lassen, so ist er zuvor verpflichtet, den geschäfts-
führenden Kommanditisten der Gesellschaft und der 
Treuhandkommanditistin – jeweils für sich allein – auf 
eigene Kosten eine umfassende, über den Tod hinaus 
wirksame Handelsregistervollmacht in notariell be-
glaubigter Form zu erteilen.

Der bisherige Treugeber wird damit Direktkomman-
ditist im Sinne des Treuhandvertrags. Es gelten die 
Rechte und Pflichten des Treuhandvertrags in ent-
sprechender Weise fort, soweit sich aus der unmit-
telbaren Beteiligung nicht zwingend etwas anderes 
ergibt.

Diese Beteiligung an der Gesellschaft als mittelba-
rer Treugeber und unmittelbarer Direktkommanditist 
gewährt den Anlegern die gesetzlichen Informations  
und Kontrollrechte nach § 166 HGB, § 160 Absatz 3 
KAGB. Den Anlegern wird der Jahresbericht der Gesell-
schaft auf Anfrage vorgelegt. Ferner haben die Anleger 
das Recht, auf eigene Kosten selbst oder durch einen 
von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichte-
ten Bevollmächtigten die Bücher der Gesellschaft am 
Sitz der Gesellschaft einzusehen, um die Richtigkeit 
des Jahresberichts zu überprüfen.

Den Anlegern stehen weitere Rechte zu, wie das Recht 
auf Beteiligung am Gewinn und Verlust, Teilnahme an 
Gesellschafterversammlungen, die Einrichtung eines 
Beirates, das Stimm- und Verfügungsrecht und das 
Recht auf ein Abfindungsguthaben. Den Rechten der 
Anleger stehen Pflichten gegenüber, insbesondere die 
Erbringung der gezeichneten Kapitaleinlage. Die aus-
gegebenen Anteile der Gesellschaft weisen keine un-
terschiedlichen Rechte auf; verschiedene Anteilsklas-
sen im Sinne der §§ 149 Absatz 2, 96 Absatz 1 KAGB 
werden nicht gebildet. Alle Anteile haben gleiche Aus-
gestaltungsmerkmale.

Bei den ausgegebenen Anteilen der Gesellschaft han-
delt es sich um mittelbare Kommanditbeteiligungen, 
die weder an einer Börse noch in einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen bzw. notiert sind oder dort 

gehandelt werden. Ein Umtausch von Anteilen der Ge-
sellschaft durch den Anleger ist nicht möglich.

Stimmrechte, Gesellschafterbeschlüsse
Die Anleger sind berechtigt an den Gesellschafter-
versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und 
ihre Stimmrechte dort auszuüben. Die Gesellschaf-
terversammlung beschließt über alle wesentlichen 
Geschäftsvorgänge der Gesellschaft. Die ordentli-
che Gesellschafterversammlung findet für jedes Ge-
schäftsjahr spätestens bis zum 30.06. des Folgejah-
res statt. Sie findet als Präsenzveranstaltung oder 
im schriftlichen Verfahren („Umlaufverfahren“) statt. 
Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich im 
schriftlichen Umlaufverfahren gefasst, sofern nicht 
mindestens 20 % des stimmberechtigten Kapitals wi-
dersprechen.

Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung 
kann von der Geschäftsführung nach pflichtgemäßem 
Ermessen oder auf Antrag von Gesellschaftern, die zu-
sammen über mindestens 10 % des Gesellschaftskapi-
tals verfügen, oder auf Antrag des Beirates herbeige-
führt werden. Das Stimmrecht eines Gesellschafters 
bemisst sich nach seiner gezeichneten Kommandit-
einlage. Je EUR 1,00 gewährt eine Stimme. 

Eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfä-
hig, sofern der geschäftsführende Kommanditist und 
die Treuhandkommanditistin jeweils anwesend oder 
vertreten sind. 

Die Treuhandkommanditistin übt für den Anleger das 
Stimmrecht sowohl im Rahmen der schriftlichen Be-
schlussfassungen als auch in Gesellschafterversamm-
lungen der Gesellschaft nach Maßgabe der ihr erteil-
ten Weisungen aus. Der Anleger kann jedoch auch 
selbst an den Gesellschafterversammlungen und an 
schriftlichen Abstimmungen teilnehmen und ist, so-
fern er nicht ohnehin als Kommanditist in das Han-
delsregister eingetragen ist, gemäß § 5 Absatz 2 des 
Treuhandvertrags unwiderruflich von der Treuhand-
kommanditistin bevollmächtigt, die auf ihn anteilig 
entfallenden Stimmen selbst oder durch einen Be-
vollmächtigten entsprechend § 13 des Gesellschafts-
vertrags auszuüben. Die Treuhandkommanditistin ist 
an die Weisungen des Anlegers gebunden, sofern sie 
nicht mit dem Gesellschaftsvertrag oder diesem Ver-
trag in Widerspruch stehen. Erteilt der Anleger keine 
Weisungen, so ist die Treuhandkommanditistin ver-
pflichtet, sich der Stimme anteilig zu enthalten.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht durch an-
dere Mitgesellschafter, seine gesetzlichen Vertre-
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ter oder eine gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichtete Person, die Angehöriger der rechtsbe-
ratenden, steuerberatenden oder wirtschaftsprü-
fenden Berufe ist, ausüben lassen. Die Ausübung der 
Stimmrechte durch andere Vertreter bedarf der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung des geschäftsfüh-
renden Kommanditisten. Jeder Vertreter hat eine auf 
ihn lautende Vollmacht im Original vorzuweisen. Die 
Vertretung ist gegenüber dem geschäftsführenden 
Kommanditisten, erforderlichenfalls unter Angabe der 
Gründe, bis spätestens 18:00 Uhr des Vortags der Ge-
sellschafterversammlung schriftlich anzuzeigen. Ein 
Bevollmächtigter, der mehrere Gesellschafter vertritt, 
kann voneinander abweichende Stimmen abgeben. Im 
Übrigen kann ein Gesellschafter für seinen Kapitalan-
teil das Stimmrecht nur einheitlich abgegeben.

Soweit im Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, werden Gesell-
schafterbeschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. Nicht fristgerecht abgegebene Stimmen 
werden bei der Abstimmung nicht berücksichtigt und 
gelten als nicht abgegeben. Eine ordnungsgemäß ein-
berufene Gesellschafterversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen 
Gesellschafter beschlussfähig, sofern der geschäfts-
führende Kommanditist und die Treuhandkommandi-
tistin jeweils anwesend oder vertreten sind.

Gesellschafterbeschlüsse können nur binnen einer 
Ausschlussfrist von vier Wochen plus zwei Tagen ab 
Absendung des Protokolls durch Klage gegen die Ge-
sellschaft angefochten werden. Maßgeblich für die 
Einhaltung der Anfechtungsfrist ist der Zeitpunkt der 
Klageerhebung bei Gericht. Nach Ablauf der Anfech-
tungsfrist gilt ein etwaiger Mangel des Gesellschafter-
beschlusses als geheilt.

Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenhei-
ten stimmberechtigt, es sei denn, dass es sich um ihre 
Entlastung oder um ihre Befreiung von einer Verbind-
lichkeit oder um die Entziehung eines ihnen zustehen-
den Rechts aus wichtigem Grund handelt oder ein Fall 
des § 21 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrags vorliegt. 
Dieses Stimmrechtsverbot gilt ebenso für gesetzliche 
bzw. rechtsgeschäftlich bevollmächtige Vertreter und/
oder Treuhänder. 

Beirat
Bei der Gesellschaft kann ein Beirat gebildet werden. 
Sofern die Gesellschafterversammlung einen Beirat 
wählt, wird dieser bei Beratung der Geschäftsführung 
und der von dieser oder von der AIF-KVG im Namen 
der Gesellschaft beauftragten Geschäftsbesorger der 
Gesellschaft unterstützen. Der Beirat besteht aus drei 
Mitgliedern. Die Amtszeit des Beirates beträgt drei 
Jahre. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist zulässig. Der 
Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Ergebnisbeteiligung, Auszahlung 
(Entnah men)
Die Beteiligung eines Gesellschafters am Ergebnis der 
Gesellschaft bestimmt sich nach dem Verhältnis sei-
nes eingezahlten Kapitalanteils (Kapitalkonten I und 
II gemäß § 6 Absatz 2 lit. a) und b) des Gesellschafts-
vertrags) zur Summe aller eingezahlten Kapitalanteile 
am jeweiligen Bilanzstichtag.

Der Anteil eines Gesellschafters am Kommanditka-
pital der Gesellschaft setzt sich aus dem Kapitalkon-
to I und II zusammen. Diese ist unveränderlich und 
maßgebend für die Beteiligung am Vermögen der Ge-
sellschaft, das Entnahmerecht, die Abfindung, das 
Auseinandersetzungsguthaben und für die Ergebnis-
verteilung.

Das Jahresergebnis wird vorbehaltlich auf alle Gesell-
schafter nach dem Verhältnis des maßgeblichen Ka-
pitalanteils verteilt. Ein etwaiger Verlust wird auf alle 
Gesellschafter im gleichen Verhältnis wie der Gewinn 
verteilt. Allen Gesellschaftern werden Verlustanteile 
auch dann zugerechnet, wenn sie die Höhe ihrer Ka-
pitalanteile übersteigen; eine Ausgleichspflicht ergibt 
sich hierdurch nicht.

Der Komplementär ist am Ergebnis und am Vermögen 
der Gesellschaft nicht beteiligt und nimmt weder am 
Gewinn noch am Verlust teil. Auszahlungen (Entnah-
men) werden in § 18 des Gesellschaftsvertrags ge-
regelt.

Das Ergebnis der Geschäftsjahre 2021 und 2022 wird 
jeweils unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts eines 
Anlegers oder der Erhöhung der Kapitaleinlage im Ver-
hältnis seines eingezahlten Kapitalanteils (Kapitalkon-
ten I und II) zur Summe aller eingezahlten Kapitalantei-
le am jeweiligen Bilanzstichtag verteilt. Die Verteilung 
erfolgt dabei in der Weise, dass das Ergebnis der Ge-
sellschaft vom Zeitpunkt des unwiderruflichen Bei-
tritts eines Anlegers oder der Erhöhung der Einlage 
zunächst dem beitretenden Anleger bis zu der Höhe 
allein zugewiesen wird, in der vorher beigetretene An-
leger entsprechend ihrem eingezahlten Kapitalanteil 
am Ergebnis beteiligt waren. Durch diese Sonderre-
gelungen soll sichergestellt werden, dass alle Anle-
ger entsprechend ihrer Beteiligung am verbleibenden 
Ergebnis der Beitrittsphase gleichmäßig teilnehmen. 
Soweit die Sonderregelung zum Abschluss des Ge-
schäftsjahres, an dem die Beitrittsphase endete bzw. 
nach einer etwaigen Verschiebung des Schließungs-
termins zum Ende des Geschäftsjahres 2022 nicht zur 
Gleichstellung der Beteiligungen am Ergebnis entspre-
chend den Verhältnissen der eingezahlten Kapitalan-
teile führt, gilt diese Sonderregelung für die weiteren 
Geschäftsjahre entsprechend. Verluste werden den 
Kommanditisten auch im Fall eines negativen Kapi-
talkontos zugerechnet. Das nach Abzug dieser Vorab-
verteilung verbleibende Ergebnis wird auf alle Anleger 
im Verhältnis ihrer eingezahlten Kapitalanteile (Kapi-
talkonten I und II) zur Summe aller eingezahlten Kapi-
talanteile am jeweiligen Bilanzstichtag verteilt.
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Über Ausschüttungen und Entnahmen für das je-
weils vorangegangene Geschäftsjahr entscheidet die 
Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Ge-
schäftsführung. Die Gesellschafter entscheiden über 
die Verwendung von Liquiditätsüberschüssen (Ent-
nahmen), soweit sie nicht nach Auffassung der AIF-
KVG als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicher-
stellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
der Gesellschaft benötigt werden. Die Geschäftsfüh-
rung unterbreitet den Gesellschaftern einen Vorschlag 
über die Höhe der für das vorangegangene Geschäfts-
jahr zu beschließenden Entnahmen, falls die AIF-KVG 
über die Verwendung von Entnahmen und deren Höhe 
entschieden hat.

Die Gesellschafter, deren Beitrittserklärung angenom-
men wurden und die ihre Pflichteinlage zzgl. Ausga-
beaufschlag vollständig geleistet haben (Tag der Gut-
schrift auf dem Konto der Gesellschaft), erhalten eine 
ergebnisunabhängige Auszahlung in folgender Hö-
he von 2,00 % ihrer Pflichteinlage (ohne Ausgabeauf-
schlag) p.a. für die Zeit von vollständiger Gutschrift der 
Pflichteinlage zzgl. Ausgabeaufschlag bis zum Ablauf 
der Beitrittsphase. Die Auszahlungshöhe ist taggenau 
zu ermitteln. Diese ergebnisunabhängige Auszahlung 
wird auf dem Kapitalkonto III (§ 6 Absatz 2 lit. c) des 
Gesellschaftsvertrags) erfasst. Die Auszahlung erfolgt 
im Jahr 2023. 

Die Gesellschafter, die eine ergebnisunabhängige Aus-
zahlung im obigen Sinne erhalten haben, erhalten ei-
nen Frühzeichnerbonus in Form eines Vorabgewinns 
aus zukünftigen Gewinnen aus (mittelbaren) Verkäu-
fen von Immobilien der identisch ermittelt wird, wie 
die ergebnisunabhängige Auszahlung. Dieser An-
spruch auf Vorabgewinn entsteht jeweils im Fall von 
(mittelbaren) Verkäufen von Immobilien und wird den 
berechtigten Gesellschaftern im Verhältnis ihres je-
weiligen Vorabgewinnanspruchs zur Summe aller Vo-
rabgewinnansprüche zugewiesen

Eine Rückgewähr der Pflichteinlage oder eine Auszah-
lung, die den Wert der Pflichteinlage unter den Betrag 
der Haftsumme herabmindert, darf nur mit Zustim-
mung des betroffenen Gesellschafters erfolgen.

Die Kommanditisten haften nach Beendigung der Li-
quidation auch nicht für die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft gemäß § 161 Absatz 4 KAGB. 

Der Treugeber haftet der Treuhandkommanditistin 
gegenüber gemäß § 10 des Treuhandvertrags. Die 
Treuhandkommanditistin ist berechtigt, vom Treuge-
ber von allen Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, 
die ihr im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
pflichtgemäßen treuhänderischen Verwaltung der Be-
teiligung des Treugebers entstehen. Der Freistellungs-
anspruch besteht gegenüber jedem Treugeber im Ver-
hältnis seiner Einlage.

Ausscheiden von Anlegern aus der Ge-
sellschaft, Abfindung
Ein Anleger scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn 
ein Privatgläubiger des Gesellschafters das Gesell-
schaftsverhältnis kündigt, über sein Vermögen ein 
Insolvenzverfahren eröffnet wird oder er aus der Ge-
sellschaft aus einem wichtigen Grund ausgeschlossen 
worden ist. Die ordentliche Kündigung eines Gesell-
schafters während der Laufzeit der Gesellschaft ist 
dagegen ausgeschlossen.

Scheidet ein Anleger aufgrund eigener Kündigung aus 
wichtigem Grunde aus der Gesellschaft aus, so erhält 
er eine Abfindung, die dem Nettoinventarwert sei-
ner Beteiligung im Zeitpunkt des Ausscheidens ent-
spricht. Der Anteil des Gesellschafters am Nettoin-
ventarwert der Gesellschaft bestimmt sich nach dem 
Verhältnis seines eingezahlten Kapitalanteils (Kapital-
konto I und II) zur Summe aller eingezahlten Kapital-
anteile. Als Stichtag für die Ermittlung der Abfindung 
gilt der Schluss des letzten, vor dem Wirksamwerden 
des Ausscheidens abgelaufenen Geschäftsjahres der 
Gesellschaft.

Die Gesellschaft zahlt die Abfindung in drei gleichen 
Jahresraten, sofern die Liquiditätslage der Gesell-
schaft dies zulässt. Die erste Rate wird sechs Monate 
nach ihrer verbindlichen Feststellung fällig. Die Abfin-
dung wird mit 0,3 % p.a. verzinst. Die Zinsen sind mit 
der letzten Rate zur Zahlung fällig.

Kündigen mehrere Gesellschafter, deren Kapitalantei-
le mindestens 75 % des gesamten Kommanditkapi-
tals der Gesellschaft bilden, wirksam aus wichtigem 
Grund, so gilt die Gesellschaft als aufgelöst und wird 
liquidiert, es sei denn, die verbleibenden Gesellschaf-
ter fassen mit mindestens 50 % ihrer Stimmen einen 
Fortsetzungsbeschluss. In diesem Fall wird der nach 
Erfüllung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ver-
bleibende Erlös zwischen den Gesellschaftern im Ver-
hältnis ihrer Kapitalanteile zur Summe aller Kapitalan-
teile aufgeteilt.

Nachschusspflichten und Haftung
Die Anleger haften im Außenverhältnis der Gesell-
schaft zu ihren Gläubigern lediglich in Höhe der im 
Handelsregister eingetragenen Haftsumme von 1 % 
ihrer jeweiligen Beteiligungssumme nach § 171 Ab-
satz 1, 1. Halbsatz HGB in Verbindung mit § 172 Ab-
satz 1 HGB. Die Haftung erlischt, sobald die Haftsum-
me vollständig an die Gesellschaft geleistet wurde. 
Sinkt der Wert des Kommanditanteils eines Anle-
gers aufgrund von Ausschüttungen und Entnahmen, 
die nicht durch entsprechende Gewinne der Gesell-
schaft gedeckt sind, unter den Betrag seiner in das 
Handelsregister eingetragenen Haftsumme, so lebt 
die Haftung des Anlegers gegenüber Gläubigern der 
Gesellschaft in dem Maße wieder auf, in dem der ver-
bleibende Wert des Kommanditanteils des Anlegers 
die Haftsumme unterschreitet.
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Eine Rückgewähr der Einlage oder eine Ausschüt-
tung bzw. Entnahme, die den Wert der Kommandit-
einlage unter den Betrag der im Handelsregister ein-
getragenen Haftsumme herabmindert, darf nur mit 
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters (Direkt-
kommanditisten oder Treugebers) erfolgen. Vor der 
Zustimmung ist der betroffene Gesellschafter darauf 
hinzuweisen, dass er den Gläubigern der Gesellschaft 
als Direktkommanditist unmittelbar bzw. als Treuge-
ber mittelbar aufgrund seiner Freistellungsverpflich-
tung gegenüber der Treuhandkommanditistin haftet, 
soweit die im Handelsregister eingetragene Haftsum-
me durch die Rückgewähr oder Ausschüttung bzw. 
Entnahme zurückbezahlt wird (§ 152 Absatz 2 KAGB). 
Gemäß § 152 Absatz 3 KAGB erlischt mit vollständi-
ger Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage 
der Einzahlungsanspruch der Gesellschaft. Anleger 
sind nicht verpflichtet, entstandene Verluste auszu-
gleichen. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist aus-
geschlossen.

Die Erfüllung des Abfindungsanspruchs eines ausge-
schiedenen Gesellschafters gilt nicht als Rückzahlung 
der Einlage des Kommanditisten. Ab diesem Zeitpunkt 
besteht daher für einen ausgeschiedenen Gesell-
schafter keine Haftung für Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft, die bis zu seinem Ausscheiden begründet 
wurden. Dies gilt auch im Falle der Auflösung der Ge-
sellschaft. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haf-
tet der ausgeschiedene Kommanditist nicht für Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft (§ 152 Absatz 6 KAGB).

Verfügung über Gesellschaftsanteile/
Tod eines Gesellschafters
Jeder Anleger kann mit einer Frist von drei Monaten 
über seinen Gesellschaftsanteil durch Rechtsgeschäft 
nur mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres ver-
fügen. Dies gilt entsprechend auch im Fall des Todes 
eines Anlegers in Bezug auf dessen Erben, Vermächt-
nisnehmer oder Testamentsvollstrecker. Eine Übertra-
gung ist nur an Personen möglich, die die Vorausset-
zungen des § 4 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags 
erfüllen.

Eine Verfügung, die zu einer Trennung von Nutzungs-
rechten an einem Kommanditanteil führt, insbeson-
dere die Bestellung eines Nießbrauchs, ist unzulässig. 
Die Beteiligungen können auf einen Dritten im We-
ge einer Gesamtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge 
erfolgen.

Die Erben eines Gesellschafters müssen sich durch 
Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Erbschei-
nes/Europäischen Nachlasszeugnisses/Testaments-
vollstreckerzeugnisses oder einer letztwilligen Verfü-
gung nebst Eröffnungsprotokoll legitimieren.

Ein Vermächtnisnehmer soll durch Vorlage einer be-
glaubigten Abschrift der letztwilligen Verfügung nebst 
Niederschrift über die Eröffnung der Verfügung durch 
das Nachlassgericht und die Zustimmung des Erben 
vorlegen.

Die im Zusammenhang mit einer Übertragung oder 
Teilung von Kommanditanteilen verbundenen Kosten 
trägt der Gesellschafter selbst. Hierzu gehören auch 
Steuer, die bei der Gesellschaft eventuell anfallen.

Die Zustimmung der Geschäftsführung zum Übertra-
gungsvorgang darf nur aus wichtigem Grund verwei-
gert werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn die Verfügung die Beschränkungen 
des § 4 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags verletzt 
oder die von der Geschäftsführung angeforderten 
Nachweise betreffend die Beschränkungen in § 4 
Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags nicht oder nicht 
rechtzeitig erbracht werden oder der Gesellschaft fäl-
lige An sprüche gegen den verfügungswilligen Kom-
manditisten zustehen oder der Gesellschaft und de-
ren Gesellschaftern durch eine Übertragung erhebliche 
steuerliche Nachteile entstehen würden. 

Sofern bei Tod eines Gesellschafters kein nachfolge-
berechtigter Anleger bestimmt werden kann, ruhen 
die Rechte aus dem Gesellschaftsvertrag bis zur Le-
gitimation der Erben. Die Verfügung über Teile von Ge-
sellschaftsanteilen eines Anlegers ist ausgeschlossen, 
sofern hierdurch neue Kommanditanteile entstehen 
würden, die kleiner als EUR 10.000,00 oder nicht 
durch 1.000 ohne Rest teilbar sind.

Angaben zur Handelbarkeit der Anteile 
Jeder Anleger kann mit schriftlicher Zustimmung der 
Geschäftsführung seinen Anteil im Wege der Abtre-
tung auf Dritte übertragen oder über seinen Anteil in 
sonstiger Weise verfügen. Eine Übertragung ist nur 
an Personen möglich, die die Voraussetzungen des 
§ 4 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrags erfüllen. Die 
Verfügung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustim-
mung der Geschäftsführung, die ihre Zustimmung nur 
aus wichtigem Grunde verweigern darf. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 

• die Verfügung die Beschränkungen des § 4 Absatz 1 
des Gesellschaftsvertrags verletzt oder die von der 
Geschäftsführung angeforderten Nachweise be-
treffend die Beschränkungen in § 4 Absatz 1 des 
Gesellschaftsvertrags nicht oder nicht rechtszeitig 
erbracht werden oder

• der Gesellschaft fällige Ansprüche gegen den ver-
fügungswilligen Kommanditisten zustehen oder

• der Gesellschaft und deren Gesellschaftern durch 
eine Übertragung erhebliche steuerliche Nachteile 
entstehen würden.

Die Verfügung über einen Gesellschaftsanteil kann je-
weils nur mit einer Frist von drei Monaten mit Wirkung 
zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. Davon aus-
genommen sind die Fälle gemäß § 5 Absatz 5 des Ge-
sellschaftsvertrags. 

Der Erwerber eines Kommanditanteils muss vollum-
fänglich in die Rechte und Pflichten des Gesellschaf-
ters eintreten. Eine gesamtschuldnerische Haftung 
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des Veräußerers und des Erwerbers wird nicht be-
gründet. Der Erwerber verpflichtet sich, den Veräu-
ßerer von sämtlichen Ansprüchen vollumfänglich frei-
zustellen. Derartige Verpflichtungen gehen gegenüber 
dem Erwerber und gegenüber der Gesellschaft mit 
schuldbefreiender Wirkung für den Veräußerer auf 
den Erwerber über. Alle Kosten einer Verfügung über 
den Anteil an der Gesellschaft, insbesondere die Kos-
ten der Handelsregistereintragung, hat der Anteilser-
werber zu tragen.

Bei den hier angebotenen Anteilen der Gesellschaft 
handelt es sich um mittelbare gehaltene Kommandit-
beteiligungen. Für den Handel mit (Treuhand- ) Antei-
len an der Gesellschaft existiert kein funktionsfähiger 
Zweitmarkt. Ein Umtausch von Anteilen der Gesell-
schaft durch den Anleger ist nicht möglich. Die Handel-
barkeit der Anteile ist daher aus tatsächlichem Grund 
eingeschränkt.

Alle Kosten, die mit der Übertragung oder sonstigen 
Verfügungen verbunden sind, trägt der eintretende 
Gesellschafter. Die Höhe der Kosten kann zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts nicht 
beziffert werden, da sie von den Umständen des Ein-
zelfalles abhängt.

Wichtigste rechtliche Auswirkungen 
der für die Tätigung der Anlage einge-
gangenen Vertragsbeziehungen 
Die beitretenden Anleger beteiligen sich an der Ge-
sellschaft mittelbar als Treugeber über die Treuhand-
kommanditistin. Der Anleger, sogenannter Treuge-
ber, schließt mit der Treuhandkommanditistin einen 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag („Treuhandver-
trag“) ab. Dieser Vertrag kommt durch Unterzeich-
nung der Beitrittserklärung durch den jeweiligen Treu-
geber und die Annahme der Beitrittserklärung durch 
die Treuhandkommanditistin zustande. Im Falle ei-
ner Umwandlung der mittelbaren Beteiligung in eine 
unmittelbare werden die Anleger direkt Kommandi-
tisten. Der Treugeber und der unmittelbar beteiligte 
Kommanditist haben die gleichen Rechte und Pflich-
ten. Die wichtigen rechtlichen Folgen für die Tätigung 
der Anlage eingegangen Vertragsbeziehungen sind 
sowohl in dem Treuhandvertrag als auch im Gesell-
schaftsvertrag geregelt.

Der Anleger hat damit alle diejenigen Rechte, die ei-
nem Kommanditisten per Gesetz zustehen und/oder 
die sich für ihn aus dem Gesellschaftsvertrag erge-
ben. Nachfolgend werden die wesentlichen, gesell-
schaftsvertraglich vereinbarten Rechte des Anlegers 
beschrieben.

Die Beteiligung an der Gesellschaft gewährt den An-
legern die gesetzlichen Informations- und Kontroll-
rechte nach § 166 HGB, § 160 Absatz 3 KAGB. Den 
Anlegern wird der Jahresbericht der Gesellschaft auf 
Anfrage vorgelegt werden. Ferner haben die Anleger 
das Recht, auf eigene Kosten selbst oder durch einen 

von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichte-
ten Bevollmächtigten die Bücher der Gesellschaft am 
Sitz der Gesellschaft einzusehen, um die Richtigkeit 
des Jahresberichts zu überprüfen.

Den Anlegern stehen weitere Rechte zu, wie das Recht 
auf Beteiligung am Gewinn und Verlust, Teilnahme an 
Gesellschafterversammlungen, die Einrichtung eines 
Beirates, das Stimm- und Verfügungsrecht und das 
Recht auf ein Abfindungsguthaben. Den Rechten der 
Anleger stehen Pflichten gegenüber, insbesondere die 
Erbringung der gezeichneten Kapitaleinlage. Die aus-
gegebenen Anteile der Gesellschaft, die jeweils auf 
den Namen des beigetretenen Anlegers lauten, wei-
sen keine unterschiedlichen Rechte auf; verschiedene 
Anteilsklassen im Sinne der §§ 149 Absatz 2, 96 Ab-
satz 1 KAGB werden nicht gebildet.

Der Treugeber ist berechtigt, jederzeit die für ihn ge-
haltene Kommanditbeteiligung in eine unmittelba-
re Beteiligung umzuwandeln. Will sich der Treugeber 
unmittelbar als Kommanditist in das Handelsregister 
eintragen lassen, so ist er zuvor verpflichtet, dem ge-
schäftsführenden Kommanditisten der Gesellschaft 
und der Treuhandkommanditistin – jeweils für sich 
allein – eine über den Tod hinaus wirksame Handels-
registervollmacht in notariell beglaubigter Form zu 
erteilen. Der Treugeber trägt die Kosten der notari-
ell beglaubigten Handelsregistervollmacht. Macht der 
Treugeber von diesem Recht Gebrauch, so tritt die 
Treuhandkommanditistin nunmehr in fremdem Na-
men auf und nimmt die Rechte des bisherigen Treuge-
bers insoweit als Verwalter wahr; der bisherige Treu-
geber wird damit Direktkommanditist im Sinne dieses 
Treuhandvertrags.

Für Rechtsbeziehungen des Anlegers gemäß dem Ge-
sellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag findet 
deutsches Recht Anwendung. Erfüllungsort und Ge-
richtsstand für alle Rechte aus dem Gesellschaftsver-
trag ist der Sitz der Gesellschaft. Gerichtsstand für alle 
Rechte aus dem Treuhandvertrag ist Hamburg.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können die Anleger 
den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten be-
schreiten. Die Vollstreckung von Urteilen richtet sich 
nach der deutschen Zivilprozessordnung und ggf. 
nach dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und 
die Zwangsverwaltung bzw. nach der lnsolvenzord-
nung (InsO). Eine Zwangsvollstreckung kann aus Ti-
teln, insbesondere Endurteilen, die rechtskräftig oder 
für vorläufig vollstreckbar erklärt worden sind, betrie-
ben werden.

Anleger können jederzeit wegen behaupteter Verstöße 
gegen das KAGB Beschwerde bei der BaFin einlegen. 
Anleger können bei Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit den Vorschriften des KAGB die Schlichtungsstelle 
anrufen, die für die außergerichtliche Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten bei der BaFin einzu-
richten ist. Im Rahmen des Gesellschaftsvertrags der 
Gesellschaft ist keine außergerichtliche Streitschlich-
tung vereinbart.
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Die Anleger haben verschiedene Möglichkeiten, mit 
der BaFin Kontakt aufzunehmen, um ihre Beschwer-
de einzureichen. Er kann einen Brief, ein Fax oder eine 
E-Mail an die BaFin schicken. Denn die BaFin benötigt 
eine schriftliche Darstellung des Sachverhalts sowie 
Kopien der wesentlichen Unterlagen, um dem Anlie-
gen nachzugehen. 

Die Beschwerde ist mit den zugehörigen Unterlagen 
an folgende Adresse zuzusenden: 

Schlichtungsstelle bei der BaFin

Referat ZR 3
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Telefon: 0228 / 4108-0
Fax: 0228 / 4108-62299
E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de

Darüber hinaus bestehen weitere Streitschlichtungs-
möglichkeiten, vgl. insoweit Abschnitt „k) Außergericht-
licher Rechtsbehelf/Streitschlichtung“ auf Seite 85.

Verfahren und Bedingungen für die 
Ausgabe und Rücknahme sowie ggf. 
Umtausch von Anteilen und Aktien
Die Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft erfolgt 
ausschließlich während der Beitrittsphase gemäß § 4 
des Gesellschaftsvertrags. 

In der Beitrittserklärung ist insbesondere die gezeich-
nete Kommanditeinlage des Treugebers („Pflichtein-
lage“) festgelegt. Die Treuhandkommanditistin nimmt 
die Beitrittsangebote von Treugebern an und erhöht 
ihre Pflichteinlage entsprechend mit Beitritt des Treu-
gebers. Die Mindestzeichnungssumme eines Anlegers 
an der Gesellschaft beträgt EUR 10.000,00. Höhere 
Pflichteinlagen müssen durch 1.000 ohne Rest teil-
bar sein. Die in das Handelsregister einzutragende 
Haftsumme neu beitretender Gesellschafter beträgt 
EUR 100,00 pro EUR 10.000,00 Pflichteinlage, dem-
nach 1 % der Pflichteinlage. Zusätzlich zur übernom-
menen Pflichteinlage haben die Anleger einen Aus-
gabeaufschlag (sogenanntes Agio) in Höhe von bis zu 
5 % der gezeichneten Pflichteinlage zu leisten. Pflicht-
einlage und Ausgabeaufschlag bilden zusammen die 

„Einlage“.

Die Treuhandkommanditistin ist ohne Zustimmung 
der übrigen Gesellschafter ermächtigt und bevoll-
mächtigt, ihren Kapitalanteil an der Gesellschaft für 
Dritte durch Aufnahme weiterer Treugeber bis zu 
EUR 20.000.00,00 bzw. im Falle einer Erhöhung des 
Zielkapitals durch den geschäftsführenden Komman-
ditisten maximal auf EUR 50.000.000,00 zu erhöhen.

Die Gesellschafter sind zur Barleistung ihrer Einlage 
gemäß der Beitrittserklärung verpflichtet. Die Einlage 
ist innerhalb einer Zahlungsfrist von 14 Kalendertagen 
nach Zahlungsaufforderung durch die Gesellschaft mit 
schuldbefreiender Wirkung gegenüber der Treuhand-

kommanditistin unmittelbar an die Gesellschaft auf ihr 
Konto zu zahlen. Einzahlungen erfolgen durch vorbe-
haltslose und spesenfreie Banküberweisungen. 

Werden fällige Einlagenbeträge vom Anleger nicht 
fristgerecht erbracht, so ist die Gesellschaft berech-
tigt, für die Zeit des Zahlungsverzugs Verzugszinsen 
in Höhe von 5 % p.a. zu verlangen. Die Zinsen werden 
nach der Eurozinsmethode auf der Basis von 360 Ta-
gen berechnet. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt.

Nach der Beitrittsphase werden keine weiteren An-
teile von der Gesellschaft ausgegeben. 

Rückgaberechte bestehen für die Anleger nicht. Eine 
Rücknahme oder Umtausch von Anteilen an der Ge-
sellschaft durch die Anleger ist nicht möglich. Rück-
nahmevereinbarung mit den Anlegern bestehen nicht.

Mindestlaufzeit des Gesellschafts-
vertrags, Beendigung der Beteiligung
Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 31.12.2033 be-
grenzt. Eine Verlängerung der Grundlaufzeit kann durch 
Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit 
einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt bis 
zu zwei Jahre beschlossen werden. Zulässige Gründe 
für eine Verlängerung der Grundlaufzeit sind:

• wenn der bei einer Liquidation der Gesellschaft zu 
erzielende Erlös für die Anlageobjekte unter Zu-
grundelegung einer Prognose der Wertentwick-
lung unattraktiv erscheint oder 

• wenn während der Verlängerung der Grundlauf-
zeit der Gesellschaft eine bessere als die bereits im 
Verkaufsprospekt angenommenen durchschnittli-
che Prognose der Wertentwicklung zu erwarten ist.

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch Gesell-
schafterbeschluss mit einer Mehrheit von 75 % der 
von den Anlegern abgegebenen Stimmen beschlos-
sen werden. Die Gesellschaft kann auch nach einer 
Veräußerung ihres gesamten Vermögens und Erhalt 
der vollen Gegenleistung aufgelöst werden. Des Wei-
teren kann die Gesellschaft im Falle einer Kündigung 
aus wichtigem Grund durch die Gesellschafter, deren 
Kapitalanteile insgesamt mindestens 75 % des gesam-
ten Kommanditkapitals der Gesellschaft bilden, auf-
gelöst werden, sofern die verbleibenden Anleger nicht 
einen Fortsetzungsbeschluss fassen. 

Ein Anleger scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn 
über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wird; wenn ein Privatgläubiger des Gesellschafters 
das Gesellschaftsverhältnis kündigt; wenn der Ge-
sellschafter das Gesellschaftsverhältnis gekündigt 
hat oder er aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. 
Die ordentliche Kündigung eines Gesellschafters wäh-
rend der Laufzeit der Gesellschaft ist dagegen ausge-
schlossen. Die durch das Ausscheiden eines Gesell-
schafters notwendig gewordenen Auslagen kann die 
AIF-KVG von diesem Gesellschafter in nachgewiese-



 | 57dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

ner Höhe, jedoch nicht mehr als 1,5 % des Anteilwer-
tes verlangen.

Scheidet ein Anleger aufgrund eigener Kündigung aus 
wichtigem Grunde aus der Gesellschaft aus, so erhält 
er eine Abfindung, die dem Nettoinventarwert sei-
ner Beteiligung im Zeitpunkt des Ausscheidens ent-
spricht. Der Anteil des Gesellschafters am Nettoin-
ventarwert der Gesellschaft bestimmt sich nach dem 
Verhältnis seines eingezahlten Kapitalanteils (Kapital-
konto I und II zur Summe aller eingezahlten Kapitalan-
teile). Als Stichtag für die Ermittlung der Abfindung gilt 
der Schluss des letzten, vor dem Wirksamwerden des 
Ausscheidens abgelaufenen Geschäftsjahres der Ge-
sellschaft. Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresra-
ten, erstmals sechs Monate nach ihrer verbindlichen 
Feststellung durch den Abschlussprüfer der Gesell-
schaft, auszuzahlen.

Eine ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist aus-
geschlossen.
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XII.   Kosten

Laufende Kosten, die von der Gesell-
schaft zu tragen sind
Nach der Aufnahme des Geschäftsbetriebs der Ge-
sellschaft fallen während des Geschäftsbetriebs bis 
zur Liquidation der Gesellschaft nachfolgende Vergü-
tungen an:

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 
nachfolgenden laufenden Vergütungen gilt der durch-
schnittliche Nettoinventarwert der Gesellschaft im je-
weiligen Geschäftsjahr. Wird der Nettoinventarwert 
nur einmal jährlich ermittelt, so wird für die Berech-
nung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am 
Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt. 

Vergütungen, die an die AIF-KVG und bestimmte Ge-
sellschafter zu zahlen sind: 

• Die AIF-KVG erhält für die Verwaltung der Gesell-
schaft eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 
1,309 % der Bemessungsgrundlage. Die AIF-KVG ist 
berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartals-
weise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Über-
zahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen 
Nettoinventarwerts auszugleichen. Daneben kön-
nen Transaktionsvergütungen und eine erfolgsab-
hängige Vergütung berechnet werden (siehe unten).

• Der persönlich haftende Gesellschafter der Gesell-
schaft erhält als Entgelt für seine Haftungsüber-
nahme eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 
0,100 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen 
Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf monatlich 
anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuel-
len Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlun-
gen sind nach Feststellung des tatsächlichen Net-
toinventarwerts auszugleichen.

• Die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH er-
hält für die Leistungen, die sie allen Anlegern ein-
schließlich den Direktkommanditisten gegenüber 
erbringt (bspw. die Verwaltung der Kapitalkonten 
von Treugebern und Direktkommanditisten), eine 
jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,080 % der 
Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. 
Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vor-
schüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzah-
len zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach 
Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwerts 
auszugleichen.

• Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwal-
tungs GmbH erhält für ihre Geschäftsführungstä-
tigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 
0,050 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen 
Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich 

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuel-
len Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlun-
gen sind nach Feststellung des tatsächlichen Net-
toinventarwerts auszugleichen.

Vergütungen und Kosten auf Ebene von Zielgesell-
schaften

Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Ziel-
gesellschaften fallen Vergütungen, etwa für deren 
Organe und Geschäftsleiter, und weitere Kosten an. 
Diese werden nicht unmittelbar der Gesellschaft in 
Rechnung gestellt, wirken sich aber mittelbar über 
den Wert der Zielgesellschaft auf den Nettoinven-
tarwert der Gesellschaft aus. Die Kosten können erst 
dann entstehen, wenn die Zielgesellschaften gegrün-
det und tatsächlich Vergütungsvereinbarungen mit der 
Geschäftsleitung abgeschlossen worden sind. 

Verwahrstellenvergütung: 

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 
0,033 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge-
schäftsjahr, mindestens jedoch EUR 21.420,00. Die 
Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vor-
schüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen, 
mindestens jedoch die anteilige Minimumvergütung, 
erhalten. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststel-
lung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszu-
gleichen. Die Verwahrstelle kann nach der Maßgabe 
der im Verwahrstellenvertrag getroffenen Bestim-
mungen der Gesellschaft zudem Aufwendungen in 
Rechnung stellen, die ihr im Rahmen der Eigentums-
verifikation oder der Überprüfung der Ankaufsbewer-
tung durch Einholung externer Gutachten entstehen.

Aufwendungen, die zu Lasten der Gesellschaft 
gehen: 

• Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfal-
lender Steuern hat die Gesellschaft zu tragen: 

 – Kosten für die externen Bewerter für die Be-
wertung der Vermögensgegenstände gemäß 
§§ 261, 271 KAGB; 

 – bankübliche Depotkosten außerhalb der Ver-
wahrstelle, ggf. einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung ausländischer Ver-
mögensgegenstände im Ausland; 

 – Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr; 
 – Aufwendungen für die Beschaffung von Fremd-

kapital, insbesondere an Dritte gezahlte Zinsen; 
 – für die Vermögensgegenstände entstehende 

Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, In-
standhaltungs- und Betriebskosten, die von 
Dritten in Rechnung gestellt werden); 
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 – Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch 
deren Abschlussprüfer; 

 – Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für 
die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen der Gesellschaft sowie der 
Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen 
Ansprüchen; 

 – Gebühren und Kosten, die von staatlichen und 
anderen öffentlichen Stellen in Bezug auf die 
Gesellschaft erhoben werden; 

 – Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb 
entstandene Kosten für Rechts- und Steuerbe-
ratung im Hinblick auf die Gesellschaft und ihre 
Vermögensgegenstände (einschließlich steuer-
rechtlicher Bescheinigungen), die von externen 
Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung ge-
stellt werden; 

 – Kosten für die Beauftragung von Stimmrechts-
bevollmächtigten, soweit diese gesetzlich er-
forderlich sind; 

 – Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft 
schuldet;

 – Angemessene Kosten für Gesellschafterver-
sammlungen

• Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Ziel-
gesellschaften können ebenfalls Kosten nach Maß-
gabe von § 7 Nummer 6 Buchstaben a) Ziffern 1–12 
der Anlagebedingungen anfallen; sie werden nicht 
unmittelbar der Gesellschaft in Rechnung gestellt, 
gehen aber unmittelbar in die Rechnungslegung der 
Zielgesellschaft ein, schmälern ggf. deren Vermö-
gen und wirken sich mittelbar über den Wertan-
satz der Beteiligung in der Rechnungslegung auf 
den Nettoinventarwert der Gesellschaft aus. 

• Aufwendungen, die bei einer Zielgesellschaft oder 
sonstigen Beteiligungsgesellschaft aufgrund von 
besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, 
sind von den daran beteiligten Gesellschaften, die 
diesen Anforderungen unterliegen im Verhältnis ih-
rer Anteile zu tragen. 

Der AIF-KVG stehen keine Rückvergütungsansprüche 
aus den von der Gesellschaft an die Verwahrstelle und 
an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungs-
erstattungen zu. Es ist geplant, dass ein wesentlicher 
Teil der  AIF-KVG-Vergütung  an die Vermittler  von 
Anteilen der Gesellschaft  gezahlt wird. Der Ausgabe-
aufschlag wird von dem Anleger entrichtet.

Transaktionsgebühr sowie Transaktions- und 
Investitions kosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwen-
dung fallen die im Zusammenhang mit dem Erwerb 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
nach § 1 Nummer 1 a) und b) der Anlagebedingungen 
entstehenden Kosten an.

Die AIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermögens-
gegenstandes nach § 1 Nummer 1 a) und b) der An-
lagebedingungen jeweils eine Transaktionsgebühr in 

Höhe von bis zu 1,785 % des Kaufpreises erhalten. 
Werden diese Vermögensgegenstände veräußert, so 
erhält die AIF-KVG eine Transaktionsgebühr in Höhe 
von 0,893 % des Verkaufspreises. Die Transaktionsge-
bühr fällt auch an, wenn die AIF-KVG den Erwerb oder 
die Veräußerung für Rechnung einer Zielgesellschaft 
tätigt, an der die Gesellschaft beteiligt ist. Der Gesell-
schaft werden darüber hinaus die auf die Transaktion 
ggf. entfallenden Steuern und Gebühren gesetzlich 
vorgeschriebener Stellen belastet. 

Im Fall des Erwerbs oder der Veräußerung eines Ver-
mögensgegenstandes durch die AIF-KVG für Rech-
nung einer Zielgesellschaft, an der die Gesellschaft 
beteiligt ist, ist ein Anteil des Kaufpreises in Höhe des 
an der Zielgesellschaft gehaltenen Anteils anzuset-
zen. Im Falle des Erwerbs oder der Veräußerung einer 
Beteiligung an einer Zielgesellschaft ist ein Anteil des 
Verkehrswerts der von der Zielgesellschaft gehalte-
nen Vermögenswerte in Höhe des an der Zielgesell-
schaft gehaltenen Anteils anzusetzen. 

Der Gesellschaft können die im Zusammenhang mit 
diesen Transaktionen von Dritten beanspruchten Kos-
ten unabhängig vom tatsächlichen Zustandekommen 
des Geschäfts belastet werden. 

Der Gesellschaft werden die im Zusammenhang mit 
nicht von oben beschriebenen erfassten Transaktio-
nen, der Bebauung, der Instandsetzung, dem Umbau 
und der Belastung oder Vermietung/Verpachtung der 
Vermögensgegenstände von Dritten beanspruchten 
Kosten belastet. Diese Aufwendungen einschließlich 
der in diesem Zusammenhang anfallenden Steuern 
können der Gesellschaft unabhängig vom tatsächli-
chen Zustandekommen des Geschäfts belastet wer-
den. 

Erfolgsabhängige Vergütung 

Die AIF-KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche er-
folgsabhängige Vergütung, wenn zum Berechnungs-
zeitpunkt folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer ge-
leisteten Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme 
erst im Rahmen der Liquidation ausgekehrt wird, 

• Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen 
in Höhe einer durchschnittlichen jährlichen Verzin-
sung von 6,0 % bezogen auf ihre geleisteten Einla-
gen für den Zeitraum von der Auflage des Invest-
mentvermögens bis zum Berechnungszeitpunkt 
erhalten. 

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige 
Vergütung für die AIF-KVG in Höhe von 17,85 % al-
ler weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der Gesell-
schaft. Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige 
Vergütung wird jeweils zum Ende des Wirtschafts-
jahrs, spätestens nach der Veräußerung aller Vermö-
gensgegenstände, zur Zahlung fällig. 

Im Rahmen der Ermittlung der erfolgsabhängigen Ver-
gütung werden Steuern, die nicht auf Gesellschafts-
ebene anfallen, sondern die die einzelnen Anleger 
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unabhängig von ihren sonstigen persönlichen Verhält-
nissen schulden, die aber von der Gesellschaft für alle 
Anleger gemeinsam gezahlt worden sind, Auszahlun-
gen gleichgestellt.

Geldwerte Vorteile 

Geldwerte Vorteile, die die AIF-KVG oder ihre Gesell-
schafter oder Gesellschafter der Gesellschaft im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft 
oder der Bewirtschaftung der dazu gehörenden Ver-
mögensgegenstände erhalten, werden auf die Verwal-
tungsvergütung angerechnet. 

Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten 

Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des Treu-
handvertrags mit der Treuhandkommanditistin und 
einer eigenen Eintragung als Kommanditist die ihm 
dadurch entstehenden Kosten für die notariell beglau-
bigte Handelsregistervollmacht zu tragen.

Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Gesellschaft 
oder bei dem Ausschluss oder der Herabsetzung des 
Anteils eines Gesellschafters kann die AIF-KVG vom 
Anleger Erstattung für notwendige Auslagen in nach-
gewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 1,5 % des An-
teilwertes verlangen.

Des Weiteren tragen die Treuhandkommanditisten

• Erwerbspreis für die Kommanditbeteiligung;

• Kosten der Beglaubigung der Handelsregistervoll-
machten;

• Kosten im Fall einer Verfügung über Kommandit-
anteile. Dazu zählen auch die Kosten, die eventuell 
bei der Gesellschaft oder auf Ebene der Zielgesell-
schaften anfallen, wie z.B. Steuern;

• Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschaf-
terversammlung und für eine eventuelle Vertre-
tung;

• alle entstehenden Kosten, die durch den Erbfall 
bedingt sind und eventuell anfallende Steuern und 
Abgaben; 

• Übersetzungskosten für ausländische Urkun-
den zum Nachweis des Erbrechts oder der Verfü-
gungsbefugnis sowie Kosten für das Einholen von 
Rechtsgutachten über die Rechtswirkungen der 
vorgelegten Urkunden; 

• Sämtliche Kosten und Aufwendungen, die entste-
hen, sofern und soweit ein Anleger nach Auffor-
derung seine gezeichnete Kommanditeinlage ganz 
oder teilweise nicht fristgerecht einzahlt;

• Individuell veranlasste Kosten durch den Anleger, 
wie Bank-, Steuerberatungs-, Reise-, Telekommu-
nikationskosten oder Kosten, die aufgrund einer 
Anteilsfinanzierung entstehen; 

• Kosten für die Ermittlung des Nettoinventarwerts 
durch die Gesellschaft als auch für Sachverständige, 
die eine außerordentliche Wertermittlung des Net-

toinventarwertes vornehmen, falls die Beteiligung 
gekündigt wird und Kosten für die Ermittlung vom 
Abfindungsguthaben entstehen; 

• steuerliche Belastungen bei der Gesellschaft, die 
durch den Beitritt oder das Ausscheiden oder auf 
andere Art und Weise durch den Anleger hervor-
gerufen werden und nicht durch den regulären Ge-
schäftsgang entstanden sind;

• Kosten, die dem Anleger für eine individuelle steu-
erliche oder rechtliche Beratung oder Verkaufsan-
bahnung entstehen;

• Kosten für Sondertätigkeiten der Treuhandkom-
manditisten sind von dem jeweils betroffenen An-
leger gesondert zu vergüten.

Die oben genannten Kosten können nicht genau bezif-
fert werden. Zur jeweiligen Höhe der übrigen Entgelte, 
Gebühren oder sonstigen Kosten können ebenfalls kei-
ne konkreten Angaben gemacht werden, da diese vom 
jeweiligen Einzelfall, bspw. individuelle Verhältnisse 
des Anlegers, abhängig sind. Befindet sich ein Anleger 
mit dem abgerufenen Betrag auf die Einlage in Verzug, 
so ist die Gesellschaft berechtigt, von dem säumigen 
Anleger Verzugszinsen in Höhe von 5 % (in Worten: fünf 
Prozent) p.a. auf den ausstehenden Betrag ab dem 
Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum Zeitpunkt der Ein-
lagenleistung oder bis zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens des Anlegers aus der Gesellschaft zu erheben.

Steuern 

Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Umsatz-
steuersätze. Bei einer Änderung des gesetzlichen 
Umsatzsteuersatzes werden die genannten Brutto-
beträge bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst. 
Sollten einzelne der dargestellten Leistungen von der 
Umsatzsteuer befreit sein oder werden, so bleiben die 
von der Gesellschaft zu zahlenden Beträge unberührt. 

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote gibt das Verhältnis der bei der 
Gesellschaft anfallenden Verwaltungskosten, sowie 
weitere Aufwendungen, die der Gesellschaft belastet 
werden können, zum Nettoinventarwert der Vermö-
gensgegenstände an. Die Gesamtkostenquote bein-
haltet nicht die einmaligen Initialkosten, die zu zah-
lenden Transaktionskosten und die erfolgsabhängige 
Vergütung der AIF-KVG sowie die Bewirtschaftungs- 
und Finanzierungskosten. Die im jeweiligen abgelau-
fenen Geschäftsjahr zu Lasten der Gesellschaft an-
gefallenen, vorstehend erläuterten Kosten, werden 
im Jahresbericht sowie in den wesentlichen Anleger-
informationen offengelegt und als Gesamtkostenquo-
te ausgewiesen. 

Beendigung der Beteiligung, Liquidation – Rücknah-
mepreis/Rücknahmeabschlag

Eine Rückgabemöglichkeit der Anteile der Anleger 
während der Laufzeit der Gesellschaft ist ausge-
schlossen. Ein Rücknahmepreis für die Anteile an der 
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Gesellschaft wird nicht ermittelt und somit nicht ver-
öffentlicht.

Ein Rücknahmeabschlag bei Beendigung der Beteili-
gung ist nicht zu entrichten.
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XIII.    Investitions- und Finanzierungspläne

Investitions- und Finanzierungspläne  
(Prognose)
Im Folgenden werden die Investitions- und Finan-
zierungspläne der Gesellschaft dargestellt. Die Dar-
stellung beinhaltet gemäß § 269 Absatz 3 Nummer 7 
KAGB die voraussichtlichen Gesamtkosten des Anla-
geobjekts in einer Aufgliederung, in der insbesondere 
die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die 
sonstigen Kosten ausgewiesen werden und in der die 
geplante Finanzierung in einer Gliederung dargestellt 
ist, die Eigen- und Fremdmittel gesondert ausweist. 
Zu den Konditionen und Fälligkeiten bzw. in welchem 

Umfang und von wem diese bereits verbindlich zu-
gesagt sind, siehe nachfolgende Abschnitte. Die ein-
zelnen Positionen beruhen teilweise auf abgeschlos-
senen Verträgen, bereits geleisteten Zahlungen und 
teilweise auf Schätzungen und Erfahrungswerten der 
AIF-KVG. Abweichungen gegenüber den kalkulierten 
Werten wirken sich entsprechend auf die Liquidität 
der Gesellschaft- bzw. Zielgesellschaften aus. Prog-
nosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünf-
tige Wertentwicklung.

Investitions-und Finanzierungsplan der Gesellschaft* Prognose 

MITTELVERWENDUNG IN EUR IN % DES GESAMT-
KAPITALS

IN % DES  
KOMMANDIT-
KAPITALS

1.  Investition in Zielgesell-
schaften 17.042.650 81,16 % 85,21 %

2. Initialkosten Marketing 333.200 1,59 % 1,67 %
Kommanditkapitalvermitt-
lung & Ausgabeaufschlag 2.200.000 10,48 % 11,00 %

Strukturierungsgebühr 238.000 1,13 % 1,19 %

3. Liquiditätsreserve 1.186.150 5,65 % 5,93 %

21.000.000 100,00 % 105,00 %

MITTELHERKUNFT
1. Kommanditkapital 20.000.000 95,24 % 100,00 %
2. Ausgabeaufschlag 1.000.000 4,76 % 5,00 %

21.000.000 100,00 % 105,00 %

* Rundungsdifferenzen sind möglich. Es wurde durchgehend von einem Umsatzsteuersatz von 19 % ausgegangen. Alle Kosten sind inkl. USt.

Mittelverwendung

Investition in Zielgesellschaften

Das Investitionsvolumen der Gesellschaft für die Ziel-
gesellschaften umfasst den Eigenkapitalanteil, wel-
cher zur Kaufpreiszahlung für die Immobilien plan-
mäßig verwendet wird, sowie weitere Kosten, die im 
Ankaufsprozess anfallen und durch Eigenkapital ge-
deckt werden müssen. Zusätzlich wird Eigenkapitalbe-
darf hinzugerechnet, der zur Ausführung der geplan-
ten Baumaßnahmen erforderlich ist.

Initialkosten

Marketing

Diese Kosten entstehen einmalig im Zuge der Konzep-
tion und der Vermarktung der Gesellschaft und wer-
den laut Verwaltungsvertrag durch die AIF-KVG verein-
nahmt. Die Berechnung erfolgt über eine prozentuale 
Quote (rd. 1,19 %) auf das eingesammelte Kommandit-
kapital. 
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Platzierungsgarantie

Diese Kosten entstehen einmalig im Zuge der Plat-
zierung der Gesellschaft. Die Berechnung erfolgt über 
eine prozentuale Quote (rd. 0,476 %) auf das eingesam-
melte Kommanditkapital. Diese Vergütung wird an die 
Platzierungsgarantin gezahlt. Dieser planmäßige Be-
trag ist in der Position „Marketing“ des Investitions- 
und Finanzierungsplans der Gesellschaft enthalten. 

Kommanditkapitalvermittlung und Ausgabeaufschlag

Die Position Ausgabeaufschlag und Kommanditkapi-
talvermittlung setzt sich aus den Initialkosten gemäß 
§ 6 der Anlagebedingungen zusammen und enthält die 
vertraglich vereinbarten Vergütungen für die AIF-KVG. 
Der von den Anlegern zu leistende Ausgabeaufschlag 
(i.H.v. bis zu 5 %) wird von der Gesellschaft als Teil der 
Kommanditkapitalvermittlungsprovisionen an die AIF-
KVG und/oder an Dritte im Rahmen der Vermittlung 
von Anteilen an der Gesellschaft geleistet werden. Für 
die Vermittlung des Kommanditkapitals leistet die Ge-
sellschaft weiterhin einmalig eine Vergütung von 6 % 
der gezeichneten Kommanditeinlage. 

Strukturierungsgebühr

Zur Strukturierung der Gesellschaft werden einmalig 
1,19 % des Kommanditkapitals in Ansatz gebracht und 
werden laut Verwaltungsvertrag durch die AIF-KVG 
vereinnahmt. Diese Gebühr deckt Aufwendungen, die 
im Zuge der Konzeption entstehen.

Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve dient konzeptgemäß haupt-
sächlich zur Zahlung unterjähriger Liquiditätsschwan-
kungen. Sie steht auch für unvorhergesehene Ausga-
ben während der Investitionsphase und der Laufzeit 
der Gesellschaft zur Verfügung.

Mittelherkunft

Kommanditkapital

Das gezeichnete Kommanditkapital stellt den Nomi-
nalwert der Einlage aller Anleger dar. Es ist vorgese-
hen, bei Anlegern ein Kommanditkapital (sogenanntes 
vorläufiges Zielkapital) mit einem Emissionsvolumen 
in Höhe von EUR 20.000.000,00 einzusammeln. Die 
exakte Höhe wird erst mit Schließung der Gesellschaft 
festgelegt. 

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag ist mit Zeichnung des Komman-
ditkapitals fällig und wird mit 5 % auf das Kommandit-
kapital kalkuliert. Der von den Anlegern zu leistende 
Ausgabeaufschlag wird von der Gesellschaft als Teil 
der Eigenkapitalvermittlungsprovisionen an die AIF-
KVG und/oder an Dritte im Rahmen der Vermittlung 
von Anteilen an der Gesellschaft verwendet werden.
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Investitions- und Finanzierungsplan ku-
mulierte Darstellung der Gesellschaft- 
und Zielgesellschaftsebene – Prognose –  

Im Folgenden wird der Investitions- und Finanzie-
rungsplan in kumulierter Weise unter Beachtung der 
Ebene der Gesellschaft – und der Zielgesellschaften 
sowie der Anlageobjekte dargestellt. Die Darstellung 
beinhaltet gemäß § 269 Absatz 3 Nummer 7 KAGB die 
voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlageobjekte in 
einer Aufgliederung, in der insbesondere die Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten sowie die sonstigen 
Kosten ausgewiesen werden und in der die geplan-
te Finanzierung in einer Gliederung dargestellt ist, die 
Eigen- und Fremdmittel gesondert ausweist. Die ein-
zelnen Positionen beruhen teilweise auf abgeschlos-
senen Verträgen, bereits geleisteten Zahlungen und 
teilweise auf Schätzungen und Erfahrungswerten der 
AIF-KVG. Abweichungen gegenüber den kalkulierten 
Werten wirken sich entsprechend auf die Liquidität 
der Gesellschaft- bzw. Zielgesellschaften aus. Prog-
nosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünf-
tige Wertentwicklung.

Mittelverwendung und Mittelherkunft kumulierte Darstellung* – Prognose – 

MITTELVERWENDUNG IN EUR IN % DES GESAMT-
KAPITALS

IN % DES  
KOMMANDIT KAPITALS

1. Erwerbskosten Immobilien Investition in Ankauf 28.350.000 70,29 % 141,75 %

Notargebühren / 
Grunderwerbsteuer 2.126.250 5,27 % 10,63 %

Renovierung / Sanie-
rung 3.902.850 9,68 % 19,51 %

Akquisitionsgebühren 1.518.143 3,76 % 7,59 %

Due Dilligence 141.750 0,35 % 0,71 %

2. Initialkosten Marketing 333.200 0,83 % 1,67 %
Kommanditkapitalver-
mittlung & Ausgabe-
aufschlag

2.200.000 5,45 % 11,00 %

Strukturierungsge-
bühr 238.000 0,59 % 1,19 %

3. Finanzierungskosten Fremdkapitalvermitt-
lung 193.347 0,48 % 0,97 %

Bankgebühren der Fi-
nanzierungen 145.010 0,36 % 0,73 %

4. Liquiditätsreserve 1.186.150 2,94 % 5,93 %

40.334.700 100,00 % 201,67 %

MITTELHERKUNFT
1. Kommanditkapital 20.000.000 49,59 % 100,00 %
2. Ausgabeaufschlag 1.000.000 2,48 % 5,00 %
3. Fremdkapital 19.334.700 47,94 % 96,67 %

40.334.700 100,00 % 201,67 %

* Rundungsdifferenzen sind möglich

Die kumulierte Darstellung der Mittelverwendung und 
Mittelherkunft über die Ebene der Gesellschaft sowie 
der Zielgesellschaften beinhaltet hinsichtlich Positio-

nen 1 und 3 die anteilig auf die Gesellschaft entfal-
lenden Beträge.
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Mittelverwendung

Erwerbskosten Immobilien

Investition in Ankauf

Die Investition in Ankauf umfasst die Nettokaufprei-
se der Immobilien, in die die Gesellschaft mittelbar in-
vestiert. Unter den Prognoseannahmen ergibt sich ein 
Gesamtnettokaufpreis von rd. EUR 28.350.000.

Notargebühren/Grunderwerbsteuer

Sowohl Notargebühren als auch die Grunderwerb-
steuer fallen im Zuge des Ankaufsprozesses an und 
sind als Anschaffungsnebenkosten zu berücksichti-
gen. Die Notargebühren hängen vom Nettokaufpreis 
ab und werden unabhängig von der Lage der Immobilie 
ermittelt. Die Grunderwerbsteuer hingegen variiert je 
nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 %.

Renovierung/Sanierung

Im Zuge der Entwicklung der Immobilien sind entspre-
chende Maßnahmen zur Renovierung bzw. Sanierung 
der Objekte kalkuliert, die auf Erfahrungswerten des 
Geschäftsbesorgers beruhen.

Akquisitionsgebühren

Bei der Akquisition der Objekte entstehen neben No-
tarkosten und der Grunderwerbsteuer zusätzliche 
Kosten für die Akquisition. Diese umfassen einerseits 
zu zahlende Maklerleistungen, sowie Gebühren, die 
der Gesellschaft bei Erwerb einer Immobilie in Rech-
nung gestellt werden (rd. 1,79 % des Nettokaufpreises) 
für die Dienstleistung im Ankaufsprozess. Hierzu wer-
den noch gesonderte Verträge abgeschlossen.

Due Diligence

Um Wertschöpfungspotenziale, sowie potenzielle 
Wagnisse schon im Ankaufsprozess zu identifizieren, 
werden Due Diligences (Gutachten) beauftragt, die 
diese entsprechend quantifizierbar machen. Die Kos-
ten werden mit einem Pauschalsatz auf das jeweilige 
Ankaufsvolumen kalkuliert.

Initialkosten

Zu den Initialkosten siehe die Darstellung oben.

Finanzierungskosten

Fremdkapitalvermittlung

Für die Vermittlung des Fremdkapitals wird von der 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch 
einen Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend mit 
Eintragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien AG) eine pauschale Gebühr (1 %) auf 
das aufzunehmende Fremdkapital von der jeweiligen 
Zielgesellschaft erhoben. Bankgebühren der Finanzie-
rungen wurden mit geschätztem Betrag aufgenom-
men. Entsprechende Verträge sind noch nicht abge-
schlossen. Es ist vorgesehen, dass dies erst nach der 
Gründung von den Zielgesellschaften erfolgt.

Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve dient konzeptgemäß haupt-
sächlich zur Zahlung unterjähriger Liquiditätsschwan-
kungen. Sie steht auch für unvorhergesehene Ausga-
ben während der Investitionsphase und der Laufzeit 
der Gesellschaft zur Verfügung.

Mittelherkunft

Kommanditkapital und Ausgabeaufschlag

Zu Kommanditkapital und Ausgabeaufschlag siehe die 
Darstellung oben.

Fremdkapital

Die Gesellschaft und damit mittelbar die Zielgesell-
schaften decken einen Teil ihres Finanzierungsbedarfs 
über das Kommanditkapital inkl. Ausgabeaufschlag so-
wie einen weiteren Teil über Fremdkapital, das direkt 
auf Ebene der Zielgesellschaften valutiert wird. 
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Ermittlung und Verwendung  
der Erträge
Die Gesellschaft erzielt prognosegemäß zukünftig 
vermögensverwaltende Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Die Ertragsverwendung der Ge-
sellschaft ist in § 8 der Anlagebedingungen der Ge-
sellschaft in Verbindung mit dem Gesellschaftsver-
trag geregelt. 

Der Komplementär ist am Ergebnis und am Vermö-
gen der Gesellschaft nicht beteiligt und nimmt weder 
am Gewinn noch am Verlust teil. Die Vergütungsan-
sprüche des Komplementärs, des geschäftsführenden 
Kommanditisten und der Treuhandkommanditistin 
werden im Verhältnis der Gesellschafter zueinander 
als Aufwand der Gesellschaft behandelt. 

Das Ergebnis und Vermögen der Gesellschaft steht 
somit den Kommanditisten bzw. Treugebern ent-
sprechend den gesellschaftsrechtlichen und treu-
handvertraglichen Bestimmungen zu. Die Beteiligung 
eines Gesellschafters am Ergebnis der Gesellschaft 
bestimmt sich nach dem Verhältnis seines eingezahl-
ten Kapitalanteils (Kapitalkonten I und II gemäß § 6 
Absatz 2 lit. a) und b) des Gesellschaftsvertrags) zur 
Summe aller eingezahlten Kapitalanteile am jeweili-
gen Bilanzstichtag. Der Anteil eines Gesellschafters 
am Kommanditkapital der Gesellschaft setzt sich aus 
dem Kapitalkonto I und II zusammen. Diese ist unver-
änderlich und maßgebend für die Beteiligung am Ver-
mögen der Gesellschaft, das Entnahmerecht, die Ab-
findung, das Auseinandersetzungsguthaben und für 
die Ergebnisverteilung.

Das handelsrechtliche Jahresergebnis setzt sich aus 
dem erwirtschafteten Ergebnis der Gesellschaft zu-
sammen. Das handelsrechtliche Jahresergebnis wird 
auf alle Gesellschafter nach dem Verhältnis des maß-
geblichen Kapitalanteils verteilt. Ein etwaiger Verlust 
wird auf alle Gesellschafter im gleichen Verhältnis wie 
der Gewinn verteilt.

Das Ergebnis der Geschäftsjahre 2021 und 2022 wird 
jeweils unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts eines 
Anlegers oder der Erhöhung der Kapitaleinlage im 
Verhältnis seines eingezahlten Kapitalanteils (Kapi-
talkonten I und II gemäß § 6 Absatz 2 lit. a) und b) des 
Gesellschaftsvertrags) zur Summe aller eingezahl-
ten Kapitalanteile am jeweiligen Bilanzstichtag ver-
teilt (weitere Details siehe § 17 Absatz 3 des Gesell-
schaftsvertrages sowie im Kapitel XI. Angaben über 
die Anteile der Unterabschnitt „Ergebnisbeteiligung, 
Auszahlung (Entnahmen)“).

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31.12. 
eines jeden Kalenderjahres. Über Ausschüttungen 

und Entnahmen für das jeweils vorangegangene Ge-
schäftsjahr entscheidet die Gesellschafterversamm-
lung auf Vorschlag der Geschäftsführung. Die jetzige 
Planung sieht vor, dass mögliche Auszahlungen zum 
30.06. des Folgejahres erfolgen, im vorliegenden Fall 
also voraussichtlich erstmals zum 30.06.2023. 

Die Gesellschafter entscheiden über die Verwendung 
von Liquiditätsüberschüssen (Entnahmen), soweit sie 
nicht nach Auffassung der AIF-KVG als angemessene 
Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungs-
gemäßen Geschäftsführung der Gesellschaft benötigt 
werden. Die Geschäftsführung unterbreitet den Ge-
sellschaftern einen Vorschlag über die Höhe der für 
das vorangegangene Geschäftsjahr zu beschließen-
den Entnahmen, falls die AIF-KVG über die Verwen-
dung von Entnahmen und deren Höhe entschieden hat. 

Zahlungen an die Anleger
Die AIF-KVG hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung vorgesehen, mögliche Auszahlungen an die An-
leger grundsätzlich einmal im Jahr, jeweils für das vo-
rangegangene Geschäftsjahr, vorzunehmen, wobei 
der Zeitpunkt hierfür formal nicht festgelegt ist. Die 
Häufigkeit und den Zeitpunkt der Auszahlung kann die 
AIF-KVG nach eigenem Ermessen bestimmen. Die jet-
zige Planung sieht vor, dass mögliche Auszahlungen 
zum 30.06. des Folgejahres erfolgen, im vorliegenden 
Fall also voraussichtlich erstmals zum 30.06.2023. Im 
Rahmen der Beteiligung ist während der Laufzeit der 
Gesellschaft mit Schwankungen bezüglich der Höhe 
von möglichen Auszahlungen an die Anleger zu rech-
nen. Auszahlungen und Kapitalrückflüsse an die Anle-
ger sind weder garantiert noch können dieses im Rah-
men des vorliegenden Beteiligungsangebots konkret 
bestimmt werden. 

Die Gesellschafter, deren Beitrittserklärung angenom-
men wurden und die ihre Pflichteinlage zzgl. Ausga-
beaufschlag vollständig geleistet haben (Tag der Gut-
schrift auf dem Konto der Gesellschaft), erhalten eine 
ergebnisunabhängige Auszahlung in folgender Hö-
he von 2,00 % ihrer Pflichteinlage (ohne Ausgabeauf-
schlag) p.a. für die Zeit von vollständiger Gutschrift der 
Pflichteinlage zzgl. Ausgabeaufschlag bis zum Ablauf 
der Beitrittsphase. Die Auszahlungshöhe ist taggenau 
zu ermitteln. Diese ergebnisunabhängige Auszahlung 
wird auf dem Kapitalkonto III (§ 6 Absatz 2 lit. c) des 
Gesellschaftsvertrags) erfasst. Die Auszahlung erfolgt 
im Jahr 2023. 

Eine Rückgewähr der Pflichteinlage oder eine Auszah-
lung, die den Wert der Pflichteinlage unter den Betrag 

XIV.    Ermittlung und Verwendung der Erträge
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der Haftsumme herabmindert, darf nur mit Zustim-
mung des betroffenen Gesellschafters erfolgen.

Die AIF-KVG ist die alleinige Zahlstelle, die bestim-
mungsgemäß Zahlungen der Gesellschaft (z.B. Aus-
schüttungen/Entnahmen) an die Anleger ausführt. 

Angaben zum jüngsten  
Nettoinventarwert
Der Nettoinventarwert entspricht den Verkehrswer-
ten aller zur Gesellschaft gehörenden Vermögens-
gegenstände abzüglich des aufgenommenen Fremd-
kapitals und der sonstigen Verbindlichkeiten. Die 
Gesellschaft hat zum Zeitpunkt der Aufstellung die-
ses Verkaufsprospekts noch keine Investition getätigt, 
deshalb ist der Nettoinventarwert noch nicht aussa-
gekräftig ermittelbar.

Informationen zum jeweils jüngsten Nettoinventar-
wert gemäß § 297 Absatz 2 KAGB erhält der am Er-
werb interessierte Anleger während der Beitrittspha-
se in den wesentlichen Anlegerinformationen unter 
www.dii.de/investment/private-investoren/ bzw. im 
letzten veröffentlichen Jahresbericht der Gesellschaft, 
sobald dieser aussagekräftig ermittelt werden kann. 
Nach Abschluss der Beitrittsphase ist der Nettoinven-
tarwert der Gesellschaft auch bei Kapitalerhöhungen 
oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf der Web-
seite der AIF-KVG mitzuteilen.
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XV.   Angaben zu Steuervorschriften 

1. Einführung
Die nachfolgenden steuerlichen Ausführungen gel-
ten für mögliche Anleger der Gesellschaft, die sich als 
natürliche Personen an der Gesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar als Kommanditisten beteiligen und die-
se Beteiligung in ihrem Privatvermögen halten und ih-
re Einlage nicht durch die Aufnahme von Fremdkapital 
finanziert haben. Dabei wird von einer unbeschränk-
ten Steuerpflicht der Anleger in Deutschland ausge-
gangen.

Für Anleger, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
ergeben sich abweichende steuerliche Auswirkungen 
aus der Beteiligung, so dass diesbezüglich eine indivi-
duelle steuerliche Beratung unumgänglich ist. 

Im Folgenden sollen die Grundzüge der Besteuerung 
einer Beteiligung der Anleger an der Gesellschaft, die 
wiederum an mehreren inländischen, grundbesitz-
haltenden Zielgesellschaften in der Rechtsform einer 
Personengesellschaft (Kommanditgesellschaft) betei-
ligt ist, aufgezeigt werden. Die Gesellschaft sowie die 
AIF-KVG übernehmen nicht die Zahlung von Steuern 
für den Anleger. 

In allen Fällen wird empfohlen, vor der Entscheidung 
über eine Beteiligung an der Gesellschaft, Rechts- und 
Steuerberatung durch erfahrene Berater einzuholen 
und die Beteiligung eingehend zu prüfen. Die nach-
folgenden Ausführungen sind nicht dazu geeignet, ei-
ne individuelle steuerliche Beratung zu ersetzen. Es 
können vorliegend lediglich die wichtigsten Besteue-
rungsgrundsätze behandelt werden. Die Anleger wer-
den ausdrücklich darauf hingewiesen, auch die steuer-
lichen Risiken im Kapitel II. Risikohinweise zu beachten.

Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf der 
derzeit gültigen deutschen Rechtslage, der aktuellen 
Rechtsprechung sowie einschlägigen Erlassen und 
Stellungnahmen der deutschen Finanzverwaltung 
zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufspros-
pekts. Gesetzgebung, Rechtsprechung und die Auffas-
sung der Finanzverwaltung unterliegen einem stän-
digen Wandel, was sich auf die steuerliche Situation 
der Gesellschaft und des Anlegers auswirken kann. Die 
endgültige Anerkennung der steuerlichen Ergebnisse 
ist grundsätzlich dem Feststellungsverfahren sowie 
der anschließenden Außenprüfung durch die Finanz-
verwaltung vorbehalten. 

2. Steuerliches Fondskonzept 
Gegenstand des Beteiligungsangebotes ist eine Be-
teiligung an einer Personengesellschaft, die ihrerseits 
sowohl direkt Eigentümerin der zu erwerbenden Im-
mobilien werden kann, plangemäß entsprechend dem 

Fondskonzept sich jedoch ihrerseits an verschiedenen 
Objektpersonengesellschaften (Zielgesellschaften) 
beteiligen wird. Diese Objektpersonengesellschaften 
erwerben, verwalten und veräußern dann plangemäß 
mittelbar für die Gesellschaft die Immobilien. Die Ge-
sellschaft ist als vermögensverwaltende Personenge-
sellschaft konzipiert und nicht gewerblich tätig. Auf-
grund ihrer Ausgestaltung ist sie auch nicht gewerblich 
geprägt, da mit der Bestellung eines geschäftsführen-
den Kommanditisten, der d.i.i. Deutsche Invest Immo-
bilien 2. Verwaltungs GmbH, die Voraussetzungen ei-
ner gewerblichen Prägung nach § 15 Absatz 3 Nummer 
2 EStG nicht vorliegen. Für die plangemäßen Investiti-
onen über Objektpersonengesellschaften werden die-
se Zielgesellschaften ebenfalls vermögensverwaltend 
konzipiert sein. 

Die Gesellschaft ist bezüglich der Einkommensteuer 
kein eigenes Steuersubjekt; dies sind ihre Gesellschaf-
ter. Lediglich für die Bestimmung der Einkunftsart und 
die Ermittlung der Einkünfte wird grundsätzlich auf die 
Gesellschaft sowie die plangemäßen Zielgesellschaf-
ten (nachstehend zusammengefasst „die Gesellschaf-
ten“ genannt) abgestellt. Die Gesellschaften erzielen 
aus der langfristigen Vermietung der Immobilien plan-
gemäß Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
sowie im Falle der Veräußerung grundsätzlich nicht 
steuerbare Veräußerungsgewinne. Ferner können 
eventuell Einkünfte aus Kapitalvermögen aus der An-
lage der liquiden Mittel in geringem Umfang anfallen. 
Bei der Gesellschaft sowie bei den Zielgesellschaften 
handelt es sich plangemäß einkommensteuerrechtlich 
um sogenannte transparente Gesellschaften. Die den 
Anlegern zuzurechnenden Einkünfte werden hinsicht-
lich ihrer Art und ihrer Höhe im Rahmen der Gesell-
schaftsstruktur ermittelt. Dementsprechend werden 
die Einkünfte der Zielgesellschaften über die Gesell-
schaft den Anlegern zugewiesen.

3. Überschusserzielungsabsicht 
Die steuerliche Relevanz der zu erzielenden Einkünf-
te setzt die Überschusserzielungsabsicht voraus. Dies 
bedeutet, dass objektiv erkennbar sein muss, dass der 
Anleger bei einer langfristigen Prognose damit rech-
nen kann, dass mit den Einkünften aus seiner Be-
teiligung auf Dauer ein steuerrelevanter Überschuss 
erwirtschaftet werden kann. Diese Überschusser-
zielungsabsicht muss sowohl auf Ebene der Gesell-
schaften als auch auf Ebene des Anlegers vorliegen. 
Andernfalls würde das Ergebnis aus der Tätigkeit 
dem nicht steuerbaren Bereich der privaten Vermö-
genssphäre zugeordnet werden, so dass etwa Wer-
bungskosten nicht steuermindernd abgezogen wer-
den könnten. 
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Bei Grundstücksverwaltungsgesellschaften mit Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung spricht 
grundsätzlich der Anscheinsbeweis für das Vorliegen 
der Überschusserzielungsabsicht. Im Einzelfall ist je-
doch auch bei langfristiger Vermietung (insbesondere 
von Gewerbeobjekten) die Überschusserzielungsab-
sicht konkret festzustellen. Die objektive Beweislast 
(Feststellungslast) für das Vorliegen der Überschuss-
erzielungsabsicht trifft den Anleger als Steuerpflich-
tigen.

Anhaltspunkte, die gegen die Überschusserzielungs-
absicht sprechen, können vorliegen, wenn der An-
leger sich bereits vor Erreichen eines steuerlichen 
Totalüberschusses von seiner Beteiligung an der Ge-
sellschaft trennen oder die Gesellschaften ihre Immo-
bilien veräußern möchten. Bei dem vorliegenden Be-
teiligungsangebot beabsichtigen die Gesellschaften 
in langfristig vermietete Immobilien zu investieren; 
bei prognostiziertem Verlauf wird bereits während 
der Laufzeit der Gesellschaft nach den ersten voll-
ständigen Wirtschaftsjahren ein steuerlicher Total-
überschuss (ohne Berücksichtigung von individuellen 
Werbungskosten, wie einer eventuellen persönlichen 
Anteilsfinanzierung des Anlegers) erreicht. 

Auf Ebene des einzelnen Anlegers ist die Wirtschaft-
lichkeitsberechnung um die Sonderwerbungskosten 
(z.B. Finanzierungskosten einer Refinanzierung sei-
ner Einlage) zu erweitern. Dies kann dazu führen, dass 
der steuerliche Totalüberschuss erst später oder gar 
nicht erreicht wird. Hinsichtlich der steuerlichen Risi-
ken wird dem einzelnen Anleger sowohl bei einer et-
waigen Anteilsfinanzierung als auch bei einer etwai-
gen Anteilsveräußerung die vorherige Beratung durch 
einen persönlichen Steuerberater empfohlen. Die AIF-
KVG rät von einer Fremdfinanzierung der Beteiligung 
des Anlegers ausdrücklich ab. 

4. Laufende Ertragsbesteuerung 
Die Besteuerung der Gesellschaften bzw. die Besteu-
erung der Anleger richtet sich nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Regelungen für Personengesell-
schaften. Die Gesellschaft sowie die plangemäßen 
Zielgesellschaften sind als Personengesellschaften 
nicht Steuersubjekt bei der Einkommensteuer, dies 
sind vielmehr die Anleger als ggf. direkt beteiligte 
Kommanditisten (Direktkommanditisten) der Gesell-
schaft oder als mittelbar über die Treuhandkommandi-
tistin beteiligte Treugeberkommanditisten. Die Anteile 
an der Gesellschaft werden gemäß § 39 AO dem An-
leger zugerechnet, auch wenn sie von der Treuhand-
kommanditistin gehalten werden. Steuerlich wird da-
mit der Anleger als Inhaber der Beteiligung behandelt, 
da insbesondere die Voraussetzungen, die die Finanz-
verwaltung für eine solche Behandlung im Erlass das 
Bundesministeriums für Finanzen mit Schreiben vom 
01.09.1994 (BMF Schreiben, vgl. BStBl. I 1994, 604, 
mit Verweis auf das BFH-Urteil vom 27.01.1993, BStBl. 
II 1994, 615) zusammengefasst hat, erfüllt sind. Maß-
geblich ist danach, dass dem Anleger im Innenverhält-

nis die Rechte aus dem Treugut zustehen und der Treu-
geber das Marktgeschehen jederzeit beherrscht und 
wirtschaftlich die Rechte und Pflichten aus der Beteili-
gung trägt, was nach dem Treuhandvertrag der Fall ist. 

Art und Höhe der Einkünfte werden jedoch auf Ebe-
ne der Gesellschaft gesondert und einheitlich festge-
stellt (§§ 179, 180 AO) und in einem zweiten Schritt 
den Anlegern zugerechnet. Die Beteiligung eines Anle-
gers am Ergebnis der Gesellschaft bestimmt sich nach 
dem Verhältnis seines eingezahlten Kapitalanteils (Ka-
pitalkonten I und II gemäß § 6 Absatz 2 lit. a) und b) des 
Gesellschaftsvertrags) zur Summe aller eingezahlten 
Kapitalanteile. Das Ergebnis der Geschäftsjahre 2021 
und 2022 wird jeweils unabhängig vom Zeitpunkt des 
Beitritts eines Anlegers oder der Erhöhung der Kapi-
taleinlage im Verhältnis seines eingezahlten Kapital-
anteils zur Summe aller eingezahlten Kapitalanteile 
am jeweiligen Bilanzstichtag verteilt. Die Verteilung 
erfolgt dabei in der Weise, dass das Ergebnis der Ge-
sellschaft vom Zeitpunkt des unwiderruflichen Bei-
tritts eines Anlegers oder der Erhöhung der Einlage 
zunächst dem beitretenden Anleger bis zu der Höhe 
allein zugewiesen wird, in der vorher beigetretene An-
leger entsprechend ihrem eingezahlten Kapitalanteil 
am Ergebnis beteiligt waren. Durch diese Sonderre-
gelungen soll sichergestellt werden, dass alle Anle-
ger entsprechend ihrer Beteiligung am verbleibenden 
Ergebnis der Beitrittsphase gleichmäßig teilnehmen. 
Soweit die Sonderregelung zum Abschluss des Ge-
schäftsjahres, an dem die Beitrittsphase endete bzw. 
nach einer etwaigen Verschiebung des Schließungs-
termins zum Ende des Geschäftsjahres 2022 nicht zur 
Gleichstellung der Beteiligungen am Ergebnis entspre-
chend den Verhältnissen der eingezahlten Kapitalan-
teile führt, gilt diese Sonderregelung für die weiteren 
Geschäftsjahre entsprechend.

Die zugeteilten Einkünfte unterliegen beim Anleger 
der Besteuerung mit dem persönlichen Einkommen-
steuersatz. Die Besteuerung der eventuell anfallen-
den Einkünfte aus Kapitalvermögen ist dagegen durch 
den Steuereinbehalt grundsätzlich bereits abgegolten. 
Der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer be-
trägt zurzeit 45 % für ein zu versteuerndes Einkommen 
von mehr als EUR 274.613,00 (Einzelveranlagung) oder 
EUR 549.226,00 (Zusammenveranlagung). Auf die Ein-
kommensteuerschuld wird der Solidaritätszuschlag 
mit einem Satz von 5,5 % erhoben. Entsprechend des 
Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 
ist eine weitgehende Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags ab dem Jahr 2021 vorgesehen, dies soll aller-
dings nicht für sehr hohe Einkommen gelten, so dass 
bspw. für Einkommen in vorstehender Höhe, für die 
der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer anfällt 
auch weiterhin der Solidaritätszuschlag in voller Höhe 
erhoben wird. Bei kirchensteuerpflichtigen Anlegern 
erfolgt zudem eine kirchensteuerliche Belastung auf 
die jeweils festgesetzte Einkommensteuer. 
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5. Ausschüttungen/Auszahlungen 
Die Ausschüttungen/Auszahlungen an die Anleger un-
terliegen keinem Quellensteuerabzug. Der Ertragsbe-
steuerung unterliegen die dem Anleger zugewiesenen 
anteiligen Einkünfte (vgl. vorstehend unter 4.) unab-
hängig von einer Ausschüttung/Auszahlung. Auf die 
Entnahmen fallen keine Steuer an, weil sie von den 
Liquiditätsüberschüssen gezahlt werden.

6. Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung 

Die Gesellschaften ermitteln ihre Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung nach den §§ 8, 9 EStG (Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten). 
Dementsprechend sind für steuerliche Zwecke alle 
Einnahmen und alle Ausgaben der Gesellschaften ge-
sondert für jedes Kalenderjahr zu ermitteln. Die Ein-
nahmen (vornehmlich Mietzahlungen) sind steuerlich 
im Zeitpunkt des Zuflusses zu berücksichtigen. Die 
den Gesellschaften entstehenden Bewirtschaftungs-, 
Finanzierungs- und Verwaltungskosten während der 
Vermietungsphase stellen steuerlich abzugsfähige 
Werbungskosten dar. Auch etwaige vom Gesellschaf-
ter getragene Sonderwerbungskosten (z.B. Zinsen aus 
der individuellen Finanzierung der Beteiligung) sind im 
Rahmen der Steuererklärung der Gesellschaft anzu-
setzen und steuerlich grundsätzlich, unter Beachtung 
der Überschusserzielungsabsicht, abzugsfähig. Etwa-
ige Sonderwerbungskosten müssen bis spätestens 
31.03. des Folgejahrs der Gesellschaft unter Vorlage 
von Belegen schriftlich mitgeteilt werden

Hinsichtlich der Höhe der Anschaffungskosten für die 
Immobilien der Gesellschaft bzw. der plangemäßen 
Zielgesellschaften sind die Grundsätze des 5. Bau-
herrn- und Fondserlasses vom 20.10.2003 (BStBl I 
2003, S. 546) zu beachten. Der Erlass schränkt insbe-
sondere den Abzug von Gebühren der Investitionspha-
se als sofort abzugsfähige Werbungskosten ein, diese 
werden vielmehr den steuerlichen Anschaffungskos-
ten zugerechnet. Zwar hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
mit Urteil vom 26.04.2018 IV R 33/15 entschieden, 
dass Kosten bei der Auflegung eines geschlossenen 
Fonds (dort: mit gewerblichen Einkünften) grundsätzlich 
sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden können. 
Durch das Jahressteuergesetz 2019 wurde im Einkom-
mensteuergesetz der § 6e EStG (Fondsetablierungskos-
ten bei modellhafter Gestaltung eines geschlossenen 
Fonds, § 6e EStG) eingeführt, wonach der vorgenannte 
Grundsatz der steuerlichen Aktivierung der fondsbeding-
ten Nebenkosten im EStG festgelegt ist.

Für die Ermittlung der Abschreibungen werden die 
Anschaffungskosten der Gesellschaften grundsätz-
lich in Anschaffungskosten für Grund und Boden so-
wie in Anschaffungskosten für Gebäude aufgeteilt 
und die auf das Gebäude entfallenden Anschaffungs-
kosten im Rahmen der Abschreibungen steuerlich be-
rücksichtigt. Hierzu sind die Anschaffungskosten auf 
die (pauschalierte) Restnutzungsdauer von 40 Jahren 

(Altgebäude hergestellt bis 31.12.1924) mit 2,5 % p.a. 
bzw. in anderen Fällen auf 50 Jahren linear mit 2,0 % 
p.a. abzuschreiben (§ 7 Absatz 4 EStG). Im Einzelfall 
können geringere Restnutzungsdauern vorliegen, was 
zu entsprechend höheren Abschreibungssätzen führt. 

7. Einkünfte aus Kapitalvermögen 
Die eventuellen Zinseinnahmen aus Liquiditätsanla-
gen der Gesellschaften unterliegen der Abgeltung-
steuer in Höhe von 25 % zuzüglich des Solidaritäts-
zuschlags, die von den Kreditinstituten direkt an das 
Finanzamt abzuführen ist. Grundsätzlich ist die Steu-
erbelastung der Einkünfte aus Kapitalvermögen durch 
die Abgeltungsteuer endgültig; der einzelne Steuer-
pflichtige hat jedoch die Möglichkeit, hinsichtlich der 
auf ihn entfallenden Kapitalerträge, die der Abgel-
tungsteuer unterlegen haben, einen Antrag auf Ver-
steuerung nach den persönlichen steuerlichen Ver-
hältnissen zu stellen (§ 32d Absatz 4 und 6 EStG), 
bspw. zur Berücksichtigung eines noch nicht vollstän-
dig ausgeschöpften Sparer-Pauschbetrages oder, so-
fern der persönliche Einkommensteuersatz niedriger 
ist, können auf Antrag die gesamten Kapitaleinkünf-
te des Anlegers mit dem niedrigeren Steuersatz ver-
anlagt werden (sogenannte Günstigerprüfung). Sollte 
eventuell das zuständige Finanzamt der Auffassung 
der OFD Berlin vom 9.12.1996 (St 442 – S 2253 a – 
1/95 nicht koordinierter Ländererlass) bzw. der Ber-
liner Senatsverwaltung für Finanzen vom 18.11.2010 
(III B – S 2253 a – 2/2010) folgen, so wären diese Ein-
künfte aus Liquiditätsanlagen der Gesellschaften hin-
gegen den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung zuzurechnen. 

8. Verlustabzug und 
Verlustverrechnungs beschränkung 

Sollte der Anleger aus seiner Beteiligung steuerli-
che Verluste erzielen, so sind diese, unter Beachtung 
der nachfolgend erläuterten Verlustverrechnungs-
beschränkungen, grundsätzlich innerhalb eines Ka-
lenderjahres mit weiteren positiven Einkünfte un-
eingeschränkt verrechenbar. Ein Verlustrücktrag 
in den vorherigen Veranlagungszeitraum ist auf 
EUR 10.000.000,00 (bzw. EUR 20.000.000,00 bei 
Zusammenveranlagung) beschränkt; die Anwend-
barkeit der vorstehenden Beträge gilt für die Veran-
lagungszeiträume 2020 und 2021. Auf Antrag kann 
auf den Verlustrücktrag zugunsten eines Verlustvor-
trages verzichtet werden. In Vorjahren nicht ausge-
glichene Verluste können in den folgenden Jahren bis 
zu einem Betrag von EUR 1.000.000,00 unbeschränkt 
mit positiven Einkünften verrechnet werden. Darüber 
hinaus ist eine Verlustverrechnung bis zu 60 % des 
EUR 1.000.000,00 übersteigenden Gesamtbetra-
ges der Einkünfte vorzunehmen. Bei zusammen ver-
anlagten Ehegatten verdoppelt sich der Betrag von 
EUR 1.000.000,00 auf EUR 2.000.000,00. 
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Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. 
bei Veräußerung der Beteiligung oder der Veräuße-
rung von Immobilien durch die Gesellschaften) können 
nicht mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten 
ausgeglichen werden. Sie können nach vorstehender 
Maßgabe des § 10d EStG zurück- bzw. vorgetragen 
werden und mindern steuerpflichtige Gewinne aus 
Veräußerungsgeschäften nach § 23 EStG aus ande-
ren Veranlagungszeiträumen. Verluste aus Kapital-
vermögen können ebenfalls nicht mit Einkünften aus 
anderen Einkunftsarten verrechnet werden. Ein Ver-
lustrücktrag ist nicht möglich, sie können jedoch mit 
zukünftigen Einkünften aus Kapitalvermögen verrech-
net werden (§ 20 Absatz 6 Satz 3 EStG).

9. Verlustverrechnungsbeschränkung 
nach § 15b EStG 

Nach § 15b EStG dürfen Verluste im Zusammenhang 
mit einem Steuerstundungsmodell nicht mit anderen 
Einkünften ausgeglichen oder nach § 10d EStG ab-
gezogen werden. Sie werden lediglich vorgetragen 
und mit späteren positiven Einkünften aus derselben 
Einkunftsquelle verrechnet. Gemäß § 15b EStG liegt 
ein Steuerstundungsmodell vor, wenn dem Steuer-
pflichtigen aufgrund eines vorgefertigten Konzepts 
die Möglichkeit geboten werden soll, zumindest in 
der Anfangsphase der Investition Verluste mit übri-
gen Einkünften zu verrechnen. Die Anwendung des 
§ 15b EStG unterbleibt nur, wenn die Summe der pro-
gnostizierten Verluste in der Anfangsphase (nicht 
notwendigerweise nur der Investitionsphase) weni-
ger als 10 % des gezeichneten und nach dem Konzept 
auch aufzubringenden Kapitals unterschreitet. Nach 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung erzielt die Gesell-
schaft keine konzeptionsbedingten Verluste, die zu ei-
ner Anwendung der Regelungen des § 15b EStG füh-
ren würden. 

10. Verlustverrechnungsbeschränkung 
nach § 15a EStG 

Werden einem Anleger Verlustanteile zugewiesen, 
so können diese zum Ausgleich mit anderen positi-
ven Einkünften nur verwendet werden, soweit die Zu-
weisung des Verlusts nicht zu einem negativen Ka-
pitalkonto des Anlegers führt oder sich dadurch ein 
bereits bestehendes negatives Kapitalkonto erhöhen 
würde (§ 15a EStG). Bei einem Verlauf entsprechend 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung sollten die Kapital-
konten der Anleger bei der Gesellschaft nicht negativ 
werden. 

11. Veräußerungsgewinne 
Veräußern die Gesellschaften die Immobilien am En-
de der Fondslaufzeit oder veräußert die Gesellschaft 
Anteile an einer Zielgesellschaft, so wird ein hierbei 

entstehender Gewinn aus der Veräußerung den An-
legern anteilig zugerechnet. Liegen zwischen der An-
schaffung der Beteiligung an der Gesellschaft bzw. 
dem Erwerb der (jeweiligen) Immobilie durch die Ge-
sellschaften oder dem Erwerb der Beteiligung an ei-
ner Zielgesellschaft (maßgeblich ist das zeitlich spä-
tere Ereignis) und der Veräußerung des Grundstücks 
bzw. der Veräußerung des Anteils an der Gesellschaft 
oder an einer Zielgesellschaft mehr als zehn Jahre, so 
ist der aus der Veräußerung resultierende Gewinn 
nach derzeitigem Recht nicht steuerbar. Bei prognos-
tiziertem Verlauf sowie entsprechend der in den An-
lagebedingungen sowie im Gesellschaftsvertrag der 
Gesellschaft festgelegten Befristung der Gesellschaft 
ist der Gewinn aus der Veräußerung der Immobilien 
nicht steuerbar, da die Gesellschaften beabsichtigen, 
die Immobilien über einen Zeitraum von mehr als zehn 
Jahren zu halten. 

Sofern die Immobilien über einen Zeitraum von unter 
zehn Jahren gehalten werden, wäre der aus der Ver-
äußerung resultierende Gewinn grundsätzlich steu-
erpflichtig, wobei der Anleger in diesem Fall anteilig 
sonstige Einkünfte aus einem privaten Veräußerungs-
geschäft erzielt (§ 22 Nummer 2 EStG in Verbindung 
mit § 23 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG). Gewinn 
ist die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös 
und dem Buchwert der Immobilie, nach bis zu diesem 
Zeitpunkt erfolgten Abschreibungen. Entsprechendes 
würde gelten im Falle der Veräußerungen von Antei-
len an den Gesellschaften (durch die Gesellschaft oder 
durch den Anleger) in einem Zeitraum von unter zehn 
Jahren.

12. Gewerblicher Grundstückshandel 
Erfolgt die Veräußerung einer Immobilie oder des An-
teils an einer Zielgesellschaft oder der Beteiligung an 
der Gesellschaft durch den Anleger innerhalb von zehn 
Jahren, verwirklicht der Anleger hierbei im Rahmen 
seiner Vermögensverwaltung, wie vorstehend erläu-
tert, ein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des 
§ 22 Nummer 2 EStG in Verbindung mit § 23 Absatz 1 
Nummer 1 Satz 1 EStG, es sei denn, auf der Ebene der 
Gesellschaft oder des Anlegers wird ein gewerblicher 
Grundstückshandel realisiert. 

Eine Personengesellschaft, die sich ausschließlich 
mit Verwaltung und Nutzung von eigenem Grundver-
mögen befasst, also rein vermögensverwaltend tätig 
ist, unterliegt grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer. 
Wenn jedoch durch An- und Verkäufe von Grundstü-
cken die Schwelle der bloßen Fruchtziehung aus dem 
Vermögen überschritten und die Immobilien Zielge-
sellschaft durch gezielte Umschichtung von Vermögen 
quasi als Grundstückshändler tätig wird, verändert 
sich der Charakter der Tätigkeit, so dass ein gewerb-
licher Grundstückshandel realisiert wird. In diesem 
Falle unterlägen sowohl die laufenden Einkünfte als 
auch die Veräußerungsgewinne der Gewerbesteuer.



 | 72dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

Ob auf der Ebene einer Personengesellschaft oder ei-
ner natürlichen Person ein gewerblicher Grundstücks-
handel begründet wird, ist regelmäßig anhand der in 
dem BMF-Schreiben zur Abgrenzung zwischen priva-
ter Vermögensverwaltung und gewerblichem Grund-
stückshandel, BStBl. I 2004, S. 434, festgelegten 
Grundsätze zu beurteilen. Sofern hiernach mehr als 
drei Objekte innerhalb von fünf Jahren veräußert wer-
den (sogenannte „Zählobjekte“), wird ein gewerblicher 
Grundstückshandel begründet. Dieser kann jedoch 
unter weiteren bestimmten Umständen auch ohne 
Überschreitung der „Drei-Objekt-Grenze“, z.B. wenn 
die Tätigkeit des Steuerpflichtigen nach ihrem wirt-
schaftlichen Kern der Tätigkeit eines Bauträgers ent-
spricht, begründet werden. Ferner wird der Betrach-
tungszeitraum bei Hinzutreten weiterer Umstände, 
wie z.B. der Branchenkunde des Steuerpflichtigen, bis 
zu einer zeitlichen Obergrenze von bis zu zehn Jahren 
ausgeweitet.

Sollte entgegen der Annahme der Gesellschaft ein 
gewerblicher Grundstückshandel auf Ebene einer der 
Gesellschaften begründet werden, dies wäre nach 
vorstehenden Grundsätzen spätestens dann der Fall, 
wenn – entgegen der Planung der Gesellschaften – 
innerhalb eines Betrachtungszeitraumes von bis zu 
zehn Jahren mehr als drei Objekte veräußert werden, 
so sind alle Einkünfte der Gesellschaften (einschließ-
lich der Veräußerungsgewinne) als Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 1 
EStG zu behandeln und würden zugleich der Gewer-
besteuer unterliegen. Der Anleger müsste sämtliche 
ihm zuzurechnende Einkünfte mit seinem individu-
ellen Einkommensteuersatz versteuern. Der Anleger 
hätte die Möglichkeit, die auf ihn anteilig entfallende 
Gewerbesteuer im Rahmen des § 35 EStG auf seine 
Einkommensteuer anzurechnen. 

Wird auf der Ebene der Gesellschaften kein gewerb-
licher Grundstückshandel begründet, so kann den-
noch auf Ebene des einzelnen Anlegers ein solcher 
begründet werden. Dies wäre dann der Fall, wenn auf 
der Ebene der Gesellschaften und auf der Ebene des 
Anlegers insgesamt mehr als drei Objekte innerhalb 
eines zeitlichen Zusammenhanges von fünf bzw. zehn 
Jahren angeschafft und veräußert worden sind. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung in vorgenann-
tem BMF-Schreiben ist die Veräußerung einer Immo-
bilie durch eine der Gesellschaften bzw. der Beteili-
gung an der Gesellschaft durch den Anleger auf Ebene 
des Anlegers jedoch nur dann als ein mögliches Zähl-
objekt zu berücksichtigen, wenn alternativ eine der 
nachfolgenden Bedingungen erfüllt ist. Die Veräuße-
rung eines Anteils an einer Grundstücksgesellschaft 
wird der Veräußerung von Grundstücken gleichgestellt, 
wenn der Gesellschafter zu mehr als 10 % beteiligt ist 
oder wenn die Beteiligung bzw. die anteiligen Immo-
bilien einen Wert von mehr als EUR 250.000,00 ha-
ben. Dabei ist es unerheblich, ob die Gesellschaft und 
oder Zielgesellschaft Grundstücke, die Gesellschaft 
eine Beteiligung an der Zielgesellschaft oder der An-
leger seine Beteiligung an der Gesellschaft veräußert. 

Ist eine der vorstehenden Bedingungen erfüllt, füh-
ren vorgenannte Tatbestände, isoliert betrachtet, 
noch nicht zu einem gewerblichen Grundstückshandel. 
Dem Anleger könnte jedoch ein Zählobjekt nach den 
Grundsätzen der Prüfung des gewerblichen Grund-
stückshandels zugerechnet werden. Sind zudem bei 
dem betroffenen Anleger noch weitere Objekte in en-
gem zeitlichen Zusammenhang mit deren Errichtung/
Erwerb veräußert worden und als weitere Zählobjek-
te zu berücksichtigen, so kann insgesamt mit diesen 
weiteren Objekten auf seiner Ebene ein gewerblicher 
Grundstückshandel vorliegen. Der Gewinn aus dem 
gewerblichen Grundstückshandel ist dann unter Ein-
beziehung aller Objekte grundsätzlich durch Betriebs-
vermögensvergleich zu ermitteln. Die Grundstücke 
stellen Umlaufvermögen dar mit der Folge, dass Ab-
schreibungen nicht geltend gemacht werden können. 
Der Gewinn unterliegt der Gewerbesteuer auf Ebene 
des Anlegers und der Einkommensteuer. 

Sollte ein Anleger die vorstehend beschriebenen Be-
dingungen erfüllen, unter denen ein gewerblicher 
Grundstückshandel begründet werden kann, insbe-
sondere sofern der Anleger an weiteren Grundstü-
cke haltenden Gesellschaften beteiligt ist oder selbst 
Grundstücksveräußerungen vornimmt, so wird emp-
fohlen, den Rat des persönlichen Steuerberaters vor 
einer Beteiligung an der Gesellschaft einzuholen. 

13. Umsatzsteuer 
Die Vermietung und Verpachtung und der Verkauf von 
Immobilien sind nach § 4 Nummer 12 a) bzw. Nummer 
9 a) UStG grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Gemäß § 9 
UStG kann jedoch zur Steuerpflicht optieren werden, 
soweit die Vermietung an andere Unternehmer erfolgt 
und diese das Grundstück ausschließlich für Umsät-
ze verwenden, die den Vorsteuerabzug nicht aus-
schließen. Planungsgemäß wird aus Vereinfachungs-
gründen davon ausgegangen, dass die Vermietung zu 
100 % an Privathaushalte und nicht an Unternehmer 
erfolgt. Soweit die Vermietung an Privathaushalte er-
folgt, ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 2 Num-
mer 1 UStG ausgeschlossen. Im Rahmen der Planung 
sind deshalb alle Kostenpositionen mit Umsatzsteu-
er kalkuliert. Da das bloße Erwerben, Halten und ggf. 
Veräußern von gesellschaftsrechtlichen Beteiligun-
gen keine unternehmerische Tätigkeit darstellt, ist 
die Gesellschaft voraussichtlich nicht als Unterneh-
mer im Sinne des § 2 Absatz 1 UstG qualifiziert und 
daher ebenfalls nicht vorsteuerabzugsberechtigt. So-
weit Umsatzsteuer auf die im Investitionsplan der Ge-
sellschaft enthaltenen Gebühren anfällt, ist diese im 
Investitionsplan daher ebenfalls kostenerhöhend be-
rücksichtigt.

Sollte eine Vermietung an Unternehmer erfolgen und 
diese das Grundstück ausschließlich für Umsätze ver-
wenden, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, 
so besteht für die Vermietung dieser etwaigen Gewer-
beeinheiten die Möglichkeit, zur Umsatzsteuerpflicht 
zu optieren. In diesem Fall können die der jeweiligen 
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Zielgesellschaft in Rechnung gestellten Umsatzsteu-
erbeträge anteilig geltend gemacht werden. Im Falle 
des Wechsels der Verwendung oder im Falle des Ver-
kaufs sind zuvor geltend gemachte Vorsteuerbeträge 
ggf. im Rahmen des § 15a UStG zu berichtigen bzw. 
führen bei erstmaliger Ausführung umsatzsteuer-
pflichtiger Umsätze zu einer nachträglichen Vorsteu-
ererstattung. Die Veräußerung der Immobilien ist ge-
mäß § 4 Nummer 9a UStG ebenfalls steuerfrei oder 
unterliegt im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im 
Ganzen nach § 1 Absatz 1a UStG nicht der Umsatz-
steuer. Bei der Lieferung von Grundstücken kann im 
notariellen Kaufvertrag zur Umsatzsteuerpflicht op-
tiert werden. In diesem Fall schuldet der Leistungs-
empfänger nach § 13b Absatz 2 Nummer 3 UStG die 
Umsatzsteuer. Planungsgemäß wird davon ausge-
gangen, dass die Veräußerung der Immobilien nicht 
zu Umsatzsteuer führt und auch der Grundstückser-
werb eine steuerfreie Lieferung der Immobilien an die 
jeweilige Zielgesellschaft ist. 

14. Grunderwerbsteuer 
Gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 2 GrEStG unterliegt die Übertragung von im Inland 
gelegenen Grundstücken oder grundstücksgleichen 
Rechten der Grunderwerbsteuer. Die Höhe der Steu-
er bemisst sich grundsätzlich nach dem Wert der Ge-
genleistung, in der Regel dem Kaufpreis der Immobilie. 
Der Steuersatz beträgt zum Aufstellungsdatum des 
Verkaufsprospekts gemäß § 11 Absatz 1 GrEStG – je 
nach Bundesland – zwischen 3,5 % und 6,5 %. Im Rah-
men der Investitionsplanung der Gesellschaften wur-
de die annahmegemäß durch die geplanten Objekter-
werbe anfallende Grunderwerbsteuer berücksichtigt. 
Die Grunderwerbsteuer ist als Teil der Anschaffungs-
nebenkosten zu aktivieren.

Gemäß § 1 Absatz 2a GrEStG können auch mittelba-
re und unmittelbare Änderungen im Gesellschafter-
bestand an einer Personengesellschaft, die Immobi-
lien im Inland hält, grunderwerbsteuerpflichtig sein. 
Eine steuerpflichtige Übertragung liegt vor, wenn 
sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbe-
stand durch Anteilsübertragungen oder die Aufnahme 
neuer Gesellschafter bei Kapitalerhöhungen um min-
destens 95 % ändert. Durch die Neuregelungen zum 
Grunderwerbsteuergesetz, die am 1.7.2021 in Kraft 
treten, werden der genannte Prozentsatz auf 90 % ab-
gesenkt und die genannten 5 Jahre auf 10 Jahre erhöht.

15. Grundsteuer 
Der Grundbesitz unterliegt der jährlich zu entrichten-
den Grundsteuer. Schuldner der Grundsteuer ist die 
grundbesitzhaltende Gesellschaft. Die Höhe der Steu-
erlast richtet sich nach dem Einheitswert der Immobi-
lie, der Steuermesszahl und dem Hebesatz. Aufgrund 
mietvertraglicher Vereinbarungen ist die Grundsteuer 

in der Regel wirtschaftlich von den Mietern der Immo-
bilie zu tragen.

Der Gesetzgeber hat eine Neuregelung für die Er-
hebung der Grundsteuer getroffen. Hiernach wird in 
Zukunft die derzeitige Besteuerungsgrundlage „Ein-
heitswert“ durch einen neu zu berechnenden Grund-
steuerwert ersetzt, der den Verkehrswert des Grund-
stücks berücksichtigen soll. Hierbei soll nicht (alleine) 
auf den Bodenwert zurückgegriffen werden, son-
dern für die Berechnung der Steuer sollen bei bebau-
ten Grundstücken außerdem Erträge wie Mieten he-
rangezogen werden, zur Vereinfachung typisierend 
in Form von durchschnittlichen Sollerträgen. In dem 
Gesetzespaket ist ferner eine Öffnungsklausel da-
hingehend enthalten, dass die Bundesländer eigene, 
vom Bundesrecht abweichende Bewertungsverfahren 
zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Grund-
steuer festlegen können. Die neuen Regelungen zur 
Grundsteuer – entweder bundesgesetzlich oder lan-
desgesetzlich – sind erstmals ab dem 01.01.2025 an-
zuwenden. Bis dahin dürfen die bisherigen Regelungen 
angewendet werden. Eine Aussage darüber, inwieweit 
eine Erhöhung der Grundsteuerbelastung während der 
Fondslaufzeit zu erwarten ist, kann derzeit noch nicht 
getroffen werden. Soweit zukünftig höhere Grund-
steuern nicht auf die Mieter umgelegt werden könn-
ten, wäre die Gesellschaft (mittelbar) zusätzlich mit 
diesen Kosten belastet. 

16. Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Der unentgeltliche Übergang der Beteiligung, sei es 
im Wege des Erwerbs von Todes wegen (Erbfall), oder 
durch Schenkung unter Lebenden, ist steuerpflichtig. 
Die Bewertung des steuerpflichtigen Erwerbs richtet 
sich nach den allgemeinen Bewertungsvorschriften 
des Bewertungsgesetzes. 

Der Erwerb einer unmittelbaren Beteiligung an einer 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft gilt als 
Erwerb der anteiligen Wirtschaftsgüter (§ 10 Absatz 
1 Satz 4 ErbStG). Insofern ist für jedes Wirtschafts-
gut der Gesellschaft der Wert anhand der allgemei-
nen Bewertungsgrundsätze des Bewertungsgesetzes 
zu ermitteln. Grundsätzlich ist dabei gemäß § 9 Ab-
satz 1 BewG der gemeine Wert, also der im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr erzielbare Verkaufspreis (Ver-
kehrswert), zugrunde zu legen. Kapitalforderungen 
und Schulden sind regelmäßig mit dem Nennwert an-
zusetzen. Dies gilt sowohl für Erbschafts- als auch 
für Schenkungsfälle. Ein Unterschied zwischen Erb-
schafts- und Schenkungsfällen besteht allerdings 
hinsichtlich der Behandlung von Gesellschaftsschul-
den: Beim Erwerb von Todes wegen gemäß § 3 ErbStG 
kann der Erwerber die anteiligen Gesellschaftsschul-
den nach § 10 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 5 ErbStG 
als Nachlassverbindlichkeiten abziehen.

Für die Ermittlung der Bereicherung im Falle einer 
Schenkung stellt § 10 Absatz 1 Satz 4 2. Halbsatz 
ErbStG klar, dass die anteilig übernommenen Verbind-



 | 74dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

lichkeiten der Personengesellschaft als Gegenleistung 
des Beschenkten zu behandeln sind. Demnach erfolgt 
eine Aufteilung in eine entgeltliche Veräußerung und 
eine unentgeltliche Zuwendung. Lediglich die unent-
geltliche Zuwendung unterliegt der Schenkungsbe-
steuerung. Dies hat bei der Schenkung zur Folge, dass 
die unentgeltliche Übertragung von Beteiligungen mit 
belastetem Grundbesitz als Schenkung unter Leis-
tungsanlage (gemischte Schenkung) zu qualifizieren 
ist, denn der Beschenkte übernimmt auch die antei-
ligen Schulden des Schenkers. Der unentgeltliche Teil 
der gemischten Schenkung, also der Teil, um den der 
Erwerber bereichert ist, ist demnach schenkungsteu-
erpflichtig. Der entgeltliche Teil kann die Besteuerung 
eines privaten Veräußerungsgeschäftes im Sinne des 
§ 23 EStG auslösen, wenn die Schenkung innerhalb 
von 10 Jahren nach dem Erwerb der Beteiligung er-
folgt (vgl. hierzu die obigen Ausführungen unter „Ver-
äußerungsgewinne“). Hierbei ist ferner die Frage der 
Einkünfteerzielungsabsicht zu beachten (vgl. die vor-
herigen Ausführungen unter „Überschusserzielungs-
absicht“). Geht die Beteiligung dagegen im Wege des 
Erbfalls über, kommt eine Aufteilung in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen Teil nicht in Be-
tracht. Es handelt sich immer um eine vollunentgelt-
liche Übertragung. 

Für die Ermittlung des Wertes des Anteils an der Ge-
sellschaft ist der gemeine Wert der Anteile maßge-
bend. Immobilien sind im Rahmen der Ermittlung des 
anteiligen Werts des Gesellschaftsvermögens mit 
dem Ertragswertverfahren nach §§ 184 ff. Bewer-
tungsgesetz zu bewerten. Die Summe aus Bodenwert 
und Gebäudeertragswert ergibt den erbschaft- oder 
schenkungsteuerlichen Wert der Immobilie. Ein ge-
genüber der Bewertung nach dem Bewertungsgesetz 
geringerer Gemeiner Wert (Verkehrswert) kann durch 
ein entsprechendes Grundstücksgutachten nachge-
wiesen werden. Dieser würde den anzusetzenden 
Wert des Gesellschaftsanteils entsprechend mindern. 

Direktkommanditisten sind am Vermögen der Gesell-
schaft entsprechend ihrer Beteiligungsquote beteiligt. 
Wird die Kommanditbeteiligung an der Vermögensan-
lage nicht direkt, sondern über einen Treuhänder ge-
halten, so ergeben sich hieraus grundsätzlich keine ab-
weichenden erbschaft- bzw. schenkungsteuerlichen 
Auswirkungen. Die teilweise vertretene Auffassung 
der Finanzverwaltung, dass für die erbschaft- und 
schenkungsteuerliche Beurteilung der mit dem gemei-
nen Wert („Verkehrswert“) anzusetzende Herausga-
beanspruch des Treugebers gegenüber dem Treuhän-
der maßgeblich sei, wurde mittlerweile aufgehoben. 
Im koordinierten Ländererlass des Bayrischen Lan-
desamtes für Steuern vom 14.01.2013 ist bestätigt, 
dass Gegenstand der Zuwendung nicht der Heraus-
gabeanspruch gegen den Treuhänder ist, sondern die 
Gesellschaftsbeteiligung unmittelbar. Somit gelten 
auch für treuhänderisch gehaltene Beteiligungen die 
vorgenannten Grundsätze des Bewertungsverfahrens. 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
sieht für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner 
einen Freibetrag in Höhe von EUR 500.000,00 und für 

Kinder einen Freibetrag in Höhe von EUR 400.000,00 
vor. Für die übrigen Angehörigen der Steuerklassen I 
(z.B. Eltern des Erblassers bzw. Schenkers), II (z.B. Ge-
schwister) und III (übrige Erwerber) existieren persön-
liche Freibeträge geringeren Umfangs. 

Die Höhe der Steuer auf den nach Berücksichtigung 
der Freibeträge verbleibenden Wert des steuerpflich-
tigen Erwerbs hängt neben dem Umfang der Bereiche-
rung von dem Verwandtschaftsgrad zu dem Schenker 
bzw. Erblasser ab und beträgt zwischen 7 % und 50 %. 
Je nach Steuerklasse und Höhe des steuerpflichtigen 
Erwerbs ist die Steuer grundsätzlich geringer, je nä-
her der Verwandtschaftsgrad und je niedriger der Wert 
des übertragenen Vermögens ist. 
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XVI.   Vertragliche Grundlagen

Auslagerung durch die AIF-KVG
Die AIF-KVG ist gesetzlich berechtigt, bestimmte Auf-
gaben der kollektiven Vermögensverwaltung an Dritte 
(Auslagerungsunternehmen) zu übertragen bzw. aus-
zulagern. Von diesem Recht hat die AIF-KVG Gebrauch 
gemacht.   

a) Interne Revision

Die AIF-KVG hat die Interne Revision auf die Fir-
ma ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
87439 Kempten, (nachstehend „ETL“ genannt) über-
tragen.

Basis der Übernahme der internen Revisionstätig-
keit ist der von ETL erstellte und von der Geschäfts-
leitung der AIF-KVG zu genehmigende 3-Jahres-
Interne-Revisions-Prüfungsplan für das jeweils 
laufende Geschäftsjahr. Im Rahmen der internen 
Revision stellt ETL sicher, dass sich die Revisionstä-
tigkeit an den für Kapitalverwaltungsgesellschaften 
geltenden Standards (unter anderem KAGB/InvMa-
Risk/BaFin-Vorgaben) hält. Auf Basis der Prüfungs-
planung erbringt ETL Revisionsleistungen, welche 
sich unter anderem auf die Aufbau- und Ablaufor-
ganisation, das Risikomanagement und -controlling, 
das Fondsmanagement, die Immobilien-Portfolio-
verwaltung, die IT, Auslagerungen und Compliance 
sowie auf das interne Kontrollsystem aller relevan-
ten Geschäftsbereiche der Gesellschaft erstreckt.

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anle-
gers beinhaltet der Vertrag dagegen nicht.

Zwischen der AIF-KVG als Auftraggeber beste-
hen mit der ETL weder kapitalmäßige noch gesell-
schaftsrechtliche Verflechtungen. Der Auffassung 
der AIF-KVG nach ergeben sich keine Interessens-
konflikte aus den jeweiligen Aufgabenübertragungen. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Interes-
senkonflikten im Kapitel IX. Anlageziele, Anlagepoli-
tik und Vermögensgegenstände verwiesen.

b) Hinweisgeberstelle

Die AIF-KVG hat die SOLEOS Rechtsanwälte Gim-
ple Neuenhahn Partnerschaft mbB, Rosental 6, 
80331 München, (sogenannte Hinweisgeberstel-
le) beauftragt und ihr die nachfolgenden Aufga-
ben übertragen, die Entgegennahme von Hinwei-
sen durch Mitarbeiter der AIF-KVG (Hinweisgeber) 
zu tatsächlichen oder möglichen Verstößen gegen 
aufsichtsrechtliche Vorschriften, wie Verstöße ge-
gen das KAGB, gegen auf Grund des KAGB erlas-
sene Rechtsverordnungen oder gegen unmittelbar 
geltende Vorschriften in Rechtsakten der Europäi-

schen Union über Europäische Risikokapitalfonds, 
Europäische Fonds für soziales Unternehmertum, 
europäische langfristige Investmentfonds oder 
Geldmarktfonds, Marktmissbrauch oder über Ba-
sisinformationsblätter für verpackte Anlagepro-
dukte für Kleinanleger und Versicherungsanlage-
produkte sowie etwaige strafbare Handlungen 
innerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Sollten dennoch Interessenkonflikte entstehen, so 
hat die AIF-KVG angemessene Maßnahmen zur 
Vorbeugung, Beobachtung, Ermittlung, Beilegung 
von Interessenkonflikten zu ergreifen, um zu ver-
meiden, dass Interessenkonflikte der Gesellschaft 
und ihren Anlegern schaden. 

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anle-
gers beinhaltet der Vertrag dagegen nicht.

Zwischen der AIF-KVG als Auftraggeber beste-
hen mit der SOLEOS Rechtsanwälte Gimple Neu-
enhahn Partnerschaft mbB weder kapitalmäßige 
noch gesellschaftsrechtliche Verflechtungen. Der 
Auffassung der AIF-KVG nach ergeben sich keine 
Interessenskonflikte aus den jeweiligen Aufgaben-
übertragungen. Im Übrigen wird auf die Ausführun-
gen zu Interessenkonflikten im Kapitel IX. Anlage-
ziele, Anlagepolitik und Vermögensgegenstände 
verwiesen.

c) Buchhaltung der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und des Fondsrechnungswesens

Die AIF-KVG hat die Buchhaltung der Kapitalver-
waltungsgesellschaft und des Fondsrechnungswe-
sens auf die Firma d.i.i. Deutsche Invest Immobi-
lien GmbH (bedingt durch einen Rechtsformwechsel, 
zukünftig firmierend mit Eintragung ins Handels-
register als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG), 
Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, übertragen.

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anle-
gers beinhaltet der Vertrag dagegen nicht.

Mit der Beauftragung von diesen Dienstleistun-
gen können Interessenkonflikte entstehen und es 
können sich Risiken durch die Einbeziehung der d.i.i. 
Deutsche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch 
einen Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend mit 
Eintragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche 
Invest Immobilien AG) ergeben. Auf die Ausführun-
gen zu den Interessenkonflikten im Kapitel IX. An-
lageziele, Anlagepolitik und Vermögensgegenstän-
de und zu den Risiken im Kapitel II. Risikohinweise 
wird verwiesen.
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d) Tätigkeiten des IT-Sicherheitsbeauftragten

Die AIF-KVG hat die Tätigkeiten des IT-Sicherheits-
beauftragten im Sinne des KAIT auf die d.i.i. Deut-
sche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch ei-
nen Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend mit 
Eintragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche 
Invest Immobilien AG), Biebricher Allee 2, 65187 
Wiesbaden, übertragen. Die KAIT beinhaltet neue 
Anforderungen an die IT von Kapitalverwaltungs-
gesellschaften. Sie zielt auf die Erhöhung der IT-Si-
cherheit – nun bezogen auf die AIF-KVG – ab. 

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anle-
gers beinhaltet der Vertrag dagegen nicht.

Mit der Beauftragung von diesen Dienstleistun-
gen können Interessenkonflikte entstehen und 
es können sich Risiken durch die Einbeziehung 
der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH (be-
dingt durch einen Rechtsformwechsel, zukünftig 
firmierend mit Eintragung ins Handelsregister als 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG) i. S. v. vorste-
hend c) und d) ergeben. Auf die Ausführungen zu den 
Interessenkonflikten Kapitel IX. Anlageziele, Anla-
gepolitik und Vermögensgegenstände und zu den 
Risiken Kapitel II. Risikohinweise wird verwiesen.

Weitere Auslagerungen sind im Zeitpunkt der Auf-
stellung des Verkaufsprospekts nicht vorgesehen. 
Die Auslagerung von Aufgaben der AIF-KVG ist der 
BaFin anzuzeigen, bevor die Auslagerungsverein-
barung in Kraft tritt.

Dienstleister
a) Verwaltung von Immobilien

Die AIF-KVG hat mit der d.i.i. Deutsche Invest Im-
mobilien GmbH (bedingt durch einen Rechtsform-
wechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung ins 
Handelsregister als d.i.i. Deutsche Invest Immobi-
lien AG), Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, einen 
Geschäftsbesorgungsvertrag vom 25.03.2020 ab-
geschlossen. Die in diesem Vertrag beschriebenen 
Leistungen werden auch für die Gesellschaft gel-
ten, weil sie in diesem Geschäftsbesorgungsvertrag 
einbezogen wird.

Die Gesellschaft wird sich mit dem ihr zur Verfü-
gung stehenden Investitionskapital im Rahmen 
der bereits dargestellten Anlagestrategie an Ziel-
gesellschaften beteiligen, die Grundstücke bzw. 
Immobilien zur weiteren Entwicklung oder Bebau-
ung erwerben, um einen sukzessiven Aufbau eines 
variablen Beteiligungsportfolios zu erreichen. Auf 
Ebene der Zielgesellschaften werden diverse Leis-
tungen durch Dritte erbracht, z.B. im Bereich Faci-
lity Management und Property Management. Mit 
der Ausführung dieser Leistungen ist die d.i.i. Deut-
sche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch einen 
Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend mit Ein-

tragung ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien AG) als Geschäftsbesorger beauf-
tragt. Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH 
(bedingt durch einen Rechtsformwechsel, zukünf-
tig firmierend mit Eintragung ins Handelsregister 
als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG) ist berech-
tigt, diese Aufgaben teilweise an Dritte zu delegie-
ren. Beim Ankauf und Verkauf von Immobilien ist 
der Geschäftsbesorger für die AIF-KVG beratend 
tätig. Die Auswahl und Entscheidung über den Er-
werb bzw. die Veräußerung von Immobilien trifft die 
AIF-KVG.

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anle-
gers beinhaltet der Vertrag dagegen nicht.

b) Platzierungsgarantie

Die Gesellschaft hat mit der d.i.i. Deutsche Invest 
Immobilien GmbH (bedingt durch einen Rechts-
formwechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung 
ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche Invest Im-
mobilien AG), Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, 
eingetragen im Handelsregister Wiesbaden unter 
HRB 22604 (nachstehend „die Garantin“ genannt) 
am 14.12.2020 einen Vertrag über eine Platzie-
rungsgarantie und eine Zusatzvereinbarung vom 
12.02.2021 abgeschlossen. Für die Einwerbung des 
Mindestkapitals von EUR 20.000.000,00 hat die 
Garantin gegenüber der Gesellschaft eine Platzie-
rungsgarantie abgegeben. Das Vertragsverhältnis 
endet mit Beendigung des öffentlichen Angebots 
an der Gesellschaft und wenn das zu platzierende 
Eigenkapital vollständig platziert ist.

Sollte bis zum 30.09.2022 bzw. im Falle einer Ver-
längerung der Beitrittsphase bis zum 31.12.2022 
neben dem bereits gezeichneten Kommanditkapi-
tal von  EUR 100,00 weitere Kommanditbeteiligun-
gen an dem P-AIF in der Gesamthöhe von weniger 
als EUR 20.000.000 (Mindestbetrag) rechtswirk-
sam gezeichnet sein sollten, übernimmt die Ga-
rantin hiermit unwiderruflich am 01.10.2022 und 
im Falle einer Verlängerung der Beitrittsphase bis 
zum 31.12.2022 am 01.01.2023 die ausstehenden 
Kommanditbeteiligungen bis zu Höhe des vorbe-
zeichneten Mindestbetrages (im Folgenden Fehl-
betrag genannt) zzgl. bis zu 5 % Ausgabeaufschlag. 
Die Garantin ist alternativ zu der von ihr geschul-
deten Übernahme des Fehlbetrages berechtigt, die 
Kommanditanteile an der Gesellschaft durch Dritte 
zeichnen zu lassen.

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anle-
gers beinhaltet der Vertrag dagegen nicht.

c) Laufende Bewertung 

Die AIF-KVG beabsichtigt, mit der Firma Jochen Nie-
meyer – ENA Experts GmbH & CO. KG, Weberstr. 
21, 55130 Mainz, einen Vertrag über die laufende 
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Immobilien-Bewertung abzuschließen. Ein Wechsel 
des Bewerters ist nicht ausgeschlossen.

Der Vertrag wird ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis regeln. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des 
Anlegers wird der Vertrag dagegen nicht beinhalten.

d) Ankaufsbewertung

Die AIF-KVG beabsichtigt, als externen Bewerter 
der jeweiligen Investitionsobjekte die Firma WERT-
MAXX Wertermittlungsgesellschaft mbH, Ge-
schäftsführer Heiner Geißler, Plockstr. 6–10, 35390 
Gießen, oder die Firma Jochen Niemeyer – ENA Ex-
perts GmbH & CO. KG, Weberstr. 21, 55130 Mainz, 
zu beauftragen. Ein Wechsel der Bewerter ist nicht 
ausgeschlossen.

Der Vertrag wird ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis regeln. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des 
Anlegers wird der Vertrag dagegen nicht beinhalten.

e) Datenschutz

Die AIF-KVG hat am 01.11.2019 mit der Six Daten-
schutz GmbH, Geschäftsführer Ronald Baranowski, 
Kasseler Str. 30, 61118 Bad Vilbel, einen Dienstleis-
tungsvertrag zur Beauftragung als externer Daten-
schutzbeauftragter geschlossen.

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhält-
nis. Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anle-
gers beinhaltet der Vertrag dagegen nicht.

Die vorstehenden Angaben erfassen nicht Bera-
tungsfirmen, Analgeberater/Vermittler oder sons-
tige Dienstleister oder Wirtschaftsprüfer, die von 
der AIF-KVG für die Gesellschaft beauftragt werden 
können. Mit der Beauftragung von Dienstleistungen 
an Dritte können auch Interessenkonflikte entste-
hen und es können sich Risiken durch die Einbezie-
hung Dritter ergeben. Auf die Ausführungen zu den 
Interessenkonflikten Kapitel IX. Anlageziele, Anla-
gepolitik und Vermögensgegenstände und zu den 
Risiken Kapitel II. Risikohinweise wird verwiesen.
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XVII.   Berichte und Prüfer

Der von der Gesellschaft veröffentlichte Jahresbericht 
ist bei der Gesellschaft und bei der AIF-KVG, d.i.i. Invest-
ment GmbH, Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, er-
hältlich. Außerdem kann dieser auch unter www.dii.de/
investment/private-investoren/ abgerufen werden.

Die Gesellschaft veröffentlicht den ersten Jahresbe-
richt innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss 
des Geschäftsjahrs 2021.

Die Gesellschaft legt folgende Informationen gemäß 
§ 300 KAGB im Jahresbericht offen:

• Informationen zu den prozentualen Anteilen der 
Vermögensgegenstände der Gesellschaft, die 
schwer zu liquidieren sind und für die deshalb be-
sondere Regelungen gelten;

• jegliche neuen Regelungen zum Liquiditätsma-
nagement des AIF;

• das aktuelle Risikoprofil der Gesellschaft und die 
von der AIF-KVG zur Steuerung dieser Risiken ein-
gesetzten Risikomanagementsysteme;

• alle Änderungen des maximalen Umfangs, in dem 
die AIF-KVG für Rechnung der Gesellschaft Lever-
age einsetzen kann sowie etwaige Rechte zur Wie-
derverwendung von Sicherheiten oder sonstige Ga-
rantien, die im Rahmen von Leverage  Geschäften 
gewährt wurden, und

• die Gesamthöhe des Leverage der betreffenden 
Gesellschaft inkl. der Zielgesellschaften.

Nähere Bestimmungen zu den Offenlegungspflichten 
ergeben sich aus den Artikeln 108 und 109 der Dele-
gierten Verordnung (EU) Nummer 231/2013.

Die AIF-KVG informiert die Anleger zusätzlich unver-
züglich mittels dauerhaften Datenträgers entspre-
chend § 167 KAGB über alle Änderungen, die sich in 
Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle ergeben. Die-
se Informationen können auch über die Internetseite 
der www.dii.de/investment/private-investoren/ be-
zogen werden.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft beabsich-
tigt, die GAR Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stich-
lingstr. 1, 60327 Frankfurt am Main, mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Ge-
sellschaft zu beauftragen.

Die Pflichten des Abschlussprüfers bestimmen sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Des Weiteren sind 
auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung 
von Abschlussprüfungen zu beachten, die in den Prü-
fungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) festgelegt sind. Die Bestellung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung der Gesellschaft 
und des Jahresberichts obliegt künftig den Anlegern 

und wird durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Der Vertrag regelt ausschließlich Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien aus dem Vertragsverhältnis. 
Etwaige unmittelbare eigene Rechte des Anlegers be-
inhaltet der Vertrag dagegen nicht.
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XVIII.   Datenschutzhinweis

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten als Anleger ist die AIF-KVG als ex-
terne Kapitalverwaltungsgesellschaft der dii. Wohn-
immobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene 
Investment-KG.

Welche personenbezogenen Daten verarbeitet die 
AIF-KVG und zu welchem Zweck?

Die AIF-KVG erhebt die Angaben zur Person, die zur 
Bearbeitung Ihrer Beteiligung notwendig sind. Zum 
Zweck Ihres Beitritts zur Gesellschaft, zur Verwal-
tung Ihrer Beteiligung, im Falle Ihrer Kontaktanfrage 
an die AIF-KVG und auch zur Anlegerkommunikation 
verarbeitet die AIF-KVG insbesondere Name, Adresse, 
andere Kontaktdaten, Familienstand, Staatsangehö-
rigkeit. Darüber hinaus verarbeitet die AIF-KVG Ihre 
Zahlungsverkehrsdaten zur Vornahme von Auszahlun-
gen bzw. um für Sie entsprechende Aufträge/Trans-
aktionen durchführen zu können.

Die AIF-KVG verarbeitet die personenbezogenen Da-
ten, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Kapitalver-
waltungsgesellschaft in Bezug auf Ihre Anlagebetei-
ligung von den jeweiligen Vertriebsgesellschaften, 
die Ihre Daten aufnehmen, erhält. Es handelt sich 
dabei  grundsätzlich um folgende Daten: Name, Ad-
resse, andere Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adres-
se), Geburtsdatum/-ort, Familienstand, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Beruf, Legitimationsdaten (z.B. 
Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Unter-
schriftsprobe), bestimmte steuerlich relevante In-
formationen (z.B. Steuer-ID), Zahlungsverkehrsdaten, 
Produktdaten (z.B. Höhe des Zeichnungsbetrags). 

Soweit Sie der AIF-KVG für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu weiteren Zwecken eine Einwilli-
gung erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung durch die 
AIF-KVG auch nur zu diesen Zwecken.

Die AIF-KVG unterliegt diversen gesetzlichen Vor-
gaben, insbesondere aus dem Kapitalanlagegesetz-
buch, dem Geldwäschegesetz bzw. aus Steuergeset-
zen. Dementsprechend ist die AIF-KVG verpflichtet, 
eine Identitäts- und Altersprüfung, insbesondere be-
stimmte Betrugs- und Geldwäschepräventionsmaß-
nahmen (siehe dazu auch den nachfolgenden Absatz) 
durchzuführen und unter Umständen bestimmte 
steuerrelevante Informationen zu melden (etwa an 
die Steuerbehörden). Zu diesen Zwecken verarbeitet 
die AIF-KVG folgende Daten: Name, Adresse, Geburts-
datum/-ort, Staatsangehörigkeit, Legitimationsdaten 
(z.B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Un-
terschriftsprobe) und bestimmte steuerlich relevante 
Informationen (wie z.B. Anforderung von Sonderbe-
triebsausgaben/-einnahmen). 

Sollten Sie der AIF-KVG diese Informationen nicht zur 
Verfügung stellen, ist die AIF-KVG nicht berechtigt, die 
von Ihnen gewünschte Beteiligung an der Investitions-
gesellschaft zu begründen bzw. fortzusetzen.

Auf welche Rechtsgrundlage stützt die AIF-KVG die 
Datenverarbeitung?

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zur Kontaktaufnahme erfolgt aufgrund einer freiwil-
lig erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Absatz 1 lit. a) 
DSGVO. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung des Vertrags Ihrer Beteiligung bzw. 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen hierzu 
erfolgt gemäß Art. 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO. Die Ver-
arbeitung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der 
AIF-KVG erfolgt gemäß Art 6 Absatz 1 lit. c) DSGVO.  

An wen werden Ihre personenbezogenen Daten 
weitergegeben?

Die AIF-KVG gibt Ihre personenbezogenen Daten 
grundsätzlich nicht an Dritte weiter, soweit sich aus 
diesen Hinweisen zum Datenschutz nicht etwas an-
deres ergibt.

Die AIF-KVG setzt ggf. Dienstleister ein, die personen-
bezogene Daten in ihrem Auftrag verarbeiten (z.B. IT-
Dienstleister, Dienstleister zur Buchhaltung). Diese 
Dienstleister verarbeiten die entsprechenden perso-
nenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen einer 
Auftragsverarbeitung. Die Weitergabe Ihrer personen-
bezogenen Daten an Dritte findet dann statt, wenn die 
AIF-KVG dazu gesetzlich verpflichtet ist (z.B. auf An-
frage eines Gerichts oder einer Strafverfolgungsbe-
hörde bzw. gegenüber den Steuerbehörden). Mit dem 
am 01.01.2016 in Kraft getretenen Finanzkonten-In-
formationsaustauschgesetz sind meldepflichtige An-
gaben zum Anleger zu erheben und an das Bundes-
zentralamt für Steuern zu melden. Dies schließt auch 
die erforderliche Übermittlung der Beteiligung nach 
§ 138 Absatz 2 und 3 AO an das Wohnsitzfinanzam-
tes des Treugebers durch den Steuerberater der Ge-
sellschaft ein. 

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten und 
Informationen zur Beteiligung an einen Vermittler er-
folgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung/Genehmi-
gung des betroffenen Anlegers.

Wie lange werden meine personenbezogenen Daten 
gespeichert?

Zur Bearbeitung Ihrer Beteiligung ist eine Speiche-
rung Ihrer Daten bis zur Beendigung der Beteiligung 
an der Gesellschaft erforderlich. Darüber hinaus ist 
die AIF-KVG gesetzlich verpflichtet, bestimmte Auf-
bewahrungsfristen bezüglich personenbezogener Da-
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ten zwingend zu beachten und einzuhalten. Soweit die 
AIF-KVG Ihre Daten benötigt, wird sie diese speichern 
und nicht für andere Zwecke verarbeiten. Mit Ablauf 
der gesetzlichen Fristen wird die AIF-KVG diese Da-
ten löschen.

Welche Rechte stehen Ihnen zu?

Sie haben das Recht, von der AIF-KVG jederzeit Aus-
künfte zu verlangen, über die zu Ihnen bei der AIF-
KVG gespeicherten personenbezogenen Daten. Falls 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, haben 
Sie gegenüber der AIF-KVG ferner Rechte auf Berich-
tigung, Löschung bzw. Einschränkung der Verarbei-
tung der entsprechenden personenbezogenen Daten, 
Widerspruchsrecht bezüglich der Datenverarbeitung.

Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von perso-
nenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie der An-
sicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten durch die AIF-KVG gegen 
das anwendbare Datenschutzrecht verstößt, können 
Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz beschweren.

Wie kann ich Kontakt aufnehmen?  
An wen kann ich mich wenden?

Sie können sich mit Fragen und Anliegen zur Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten an die AIF-KVG 
wie folgt wenden:

d.i.i. Investment GmbH
Biebricher Allee 2
65187 Wiesbaden
Fax +49 611 95 01 68 - 920
E-Mail: publikumsfonds@dii.de

Für alle Fragen zum Thema Datenschutz einschließ-
lich der Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich 
auch direkt an den Datenschutzbeauftragten der AIF-
KVG wenden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbe-
auftragten sind: 

Six Datenschutz GmbH

Geschäftsführer Ronald Baranowski 
Kasseler Str. 30 
61118 Bad Vilbel
Telefon: 061019829422
E-Mail: rb@six-datenschutz.de

Wie schützt die AIF-KVG Ihre personenbezogenen 
Daten (vor dem Zugriff Dritter)?

Die AIF-KVG unterhält aktuelle technische Maßnah-
men zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbe-
sondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Da-
ten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor 
Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils an-
gepasst.
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XIX.   Verbraucherinformationen

Gemäß § 312d Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 
246b §§ 1, 2 EGBGB werden für den Fall von außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und 
Fernabsatzverträgen die folgenden zusätzlichen Ver-
braucherinformationen mitgeteilt:

1. Allgemeine Informationen über die 
Gesellschaft und die gegenüber den 
Anlegern auftretenden Personen

a) Gesellschaft

Die dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. 
Geschlossene Investment-KG ist ein geschlosse-
ner Publikums-AIF nach deutschem Recht mit Sitz 
in Wiesbaden. Gegenstand der Gesellschaft ist aus-
schließlich die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel 
nach einer festgelegten Anlagestrategie zur gemein-
schaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 
KAGB zum Nutzen der Anleger. Der Gegenstand der 
Gesellschaft bezieht sich auf Investitionen in folgen-
de Vermögensgegenstände:

a. Immobilien (einschließlich Wald, Forst- und Ag-
rarland);

b. Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach 
dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur 
in Vermögensgegenstände gemäß a. sowie die 
zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegen-
stände erforderlichen Vermögensgegenstände 
oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften 
erwerben dürfen;

c. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB und

d. Derivate zu Absicherungszwecken.

Die Gesellschaft kann die Rechtsgeschäfte und Hand-
lungen, die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlich 
oder zweckmäßig sind, selbst vornehmen oder durch 
Dritte vornehmen lassen. Sie darf ferner Darlehen auf-
nehmen und hierfür Sicherheiten stellen.

Die Gesellschaft hat § 152 KAGB zu beachten.

FIRMA: dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlos-
sene Investment-KG

HANDELSREGISTER: Amtsgericht Wiesbaden, HRA 11152

GRÜNDUNG: 14.10.2020

PERSÖNLICH HAFTENDER GESELLSCHAFTER: d.i.i. Deutsche Invest Immobilien Verwaltungs GmbH

VERTRETUNG: durch den persönlich haftenden Gesellschafter und durch die 
AIF-KVG aufgrund rechtsgeschäftlicher Bevollmächtigung  

GESCHÄFTSSITZ: Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden

b) Persönlich haftender Gesellschafter

FIRMA: d.i.i. Deutsche Invest Immobilien Verwaltungs GmbH

HANDELSREGISTER: Amtsgericht München, HRB 164846

GRÜNDUNG: 30.04.2007

GESELLSCHAFTER: Dr. Stephan Goetz, Stefan Sanktjohanser, Frank Wojtalewicz 
und Alexander von Mellenthin

STAMMKAPITAL: EUR 25.000,00



 | 82dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

VERTRETUNG: Frank Wojtalewicz und Alexander von Mellenthin

GESCHÄFTSSITZ: Akilindastr. 36, 82166 Gräfelfing

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Übernahme der 
persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handels-
gesellschaften

c) AIF-KVG

FIRMA:  d.i.i. Investment GmbH

HANDELSREGISTER: Amtsgericht Wiesbaden, HRB 25248

GRÜNDUNG: 11.05.2010

GESELLSCHAFTER: d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH (bedingt durch einen 
Rechtsformwechsel, zukünftig firmierend mit Eintragung 
ins Handelsregister als d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG) 
(100 %)

STAMMKAPITAL: EUR 125.000,00

VERTRETUNG: Frank Wojtalewicz, Thomas Mitzel und Marina Wettstein

AUFSICHTSRAT: Dr. Friedrich Schmitz, Dr. Herbert Meyer und Jan Borchers

GESCHÄFTSSITZ: Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Die Gesellschaft ist eine AIF-KVG im Sinne des Kapitalanlage-
gesetzbuchs (KAGB). Gegenstand des Unternehmens ist die 
Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive 
Vermögensverwaltung).

AUFSICHT: Die AIF-KVG unterliegt der Aufsicht durch die BaFin, Marie-Cu-
rie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt.

d) Treuhandkommandantin

FIRMA: HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

HANDELSREGISTER: Amtsgericht Hamburg HRB 99317

GRUNDKAPITAL: EUR 25.000,00 

VERTRETUNG: Stefan Krueger

GESCHÄFTSSITZ: Bei dem Neuen Krahn 2, 20457 Hamburg

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Die Hanseatische Service Treuhand GmbH nimmt während der 
gesamten Lebensdauer der von verschiedenen Emissionshäu-
sern initiierten Fonds die Interessen der Anleger wahr und führt 
die Anlegerverwaltung durch.
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e) Verwahrstelle der Gesellschaft

FIRMA:  CACEIS Bank S.A., Germany Branch

HANDELSREGISTER: Amtsgericht München, HRB 229834

GRÜNDUNG: 06.12.2016

GRUNDKAPITAL: EUR 1.273.376.994,56

VERTRETUNG: Thies Clemenz und Anja Maiberger

GESCHÄFTSSITZ: Lilienthalallee 36, 80939 München

HAUPTGESCHÄFTSTÄTIGKEIT: Betrieb von Bankgeschäften jeder Art gemäß § 1 Absatz 1 KWG 
mit Ausnahme von Investmentgeschäften gemäß § 1 Absatz 1 
Ziffer 6 KWG. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Verwahrstel-
len-, Wertpapierabwicklungs- und Depotgeschäft.

AUFSICHT: Die Verwahrstelle unterliegt der Aufsicht durch die BaFin, Ma-
rie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt.

f) Anlagevermittler / Anlageberater

Der jeweilige Anlagevermittler/-berater, über den 
Sie die Beitrittsunterlagen erhalten haben, wird Ih-
nen gegenüber als Anlagevermittler/-berater tätig.

Die ladungsfähige Anschrift und weitere Informati-
onen zum jeweiligen Anlagevermittler/-berater er-
geben sich aus den Ihnen vom Anlagevermittler/-
berater überlassenen Unterlagen, insbesondere 
den Beitrittsunterlagen.

2. Informationen über die Vertrags-
verhältnisse

Dieser Verkaufsprospekt sowie insbesondere der ihm 
als Anlage beigefügte Gesellschaftsvertrag, der Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag sowie die Anlagebe-
dingungen der dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 
GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG enthalten 
detaillierte Hinweise betreffend die Ausgestaltung der 
vertraglichen Verhältnisse, worauf ergänzend verwie-
sen wird.

a) Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Beteiligung erge-
ben sich aus diesem Verkaufsprospekt. Mit dem 
Beitritt beteiligt sich der Anleger mittelbar über 
die Treuhandkommanditistin an der dii. Wohnim-
mobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene 
Investment-KG. Der Anleger ist entsprechend den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags in Ab-
hängigkeit von der Höhe der gezeichneten und ein-

gezahlten Einlage am wirtschaftlichen Ergebnis der 
Gesellschaft beteiligt.

Zustandekommen des Vertrags 

Der Beitritt eines Treugebers/Anlegers zur Gesell-
schaft erfolgt durch Abgabe einer Beitrittserklärung 
durch den Treugeber/Anleger sowie die Annahme 
durch die Treuhandkommanditistin. In der Beitritts-
erklärung ist insbesondere die gezeichnete Kom-
manditeinlage des Treugebers („Pflichteinlage“) 
festgelegt. Die Treuhandkommanditistin nimmt die 
Beitrittsangebote von Treugebern an und erhöht ih-
re Pflichteinlage bei der Gesellschaft entsprechend 
mit Beitritt des Treugebers. Der Treuhand- und Ver-
waltungsvertrag („Treuhandvertrag“) wird durch 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den 
jeweiligen Treugeber und die Annahme der Bei-
trittserklärung durch die Treuhandkommanditistin 
geschlossen. Der Treuhandvertrag ist fester Be-
standteil des Gesellschaftsvertrags. Die Annahme 
durch die Treuhandkommanditistin bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit nicht des Zugangs beim Anleger, der in 
seiner Beitrittserklärung insoweit auf einen Zugang 
der schriftlichen Annahmeerklärung verzichtet. Der 
Anleger wird jedoch über die Annahme seines Ange-
bots unverzüglich gesondert schriftlich informiert.

Der Treugeber ist berechtigt, jederzeit die für ihn 
gehaltene Kommanditbeteiligung auch im Außen-
verhältnis zu übernehmen und sich selbst mit der 
auf ihn entfallenden Haftsumme als (Direkt- ) Kom-
manditist der Gesellschaft in das Handelsregister 
eintragen zu lassen („unmittelbare Beteiligung“). 
Will sich der Treugeber unmittelbar als Direktkom-
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manditist in das Handelsregister eintragen lassen, 
so ist er zuvor verpflichtet, dem geschäftsführen-
den Kommanditisten der Gesellschaft und der Treu-
handkommanditistin – jeweils für sich allein – auf 
eigene Kosten eine umfassende, über den Tod hin-
aus wirksame Handelsregistervollmacht in notariell 
beglaubigter Form zu erteilen.

b) Einlage und Kosten

Der Anleger hat eine Einlage (Kapitaleinlage) von 
mindestens EUR 10.000,00 zuzüglich eines Aus-
gabeaufschlags von bis zu 5 % zu leisten. Höhere 
Kapitaleinlagen müssen durch 1.000 ganzzahlig 
teilbar sein. Dem Anleger werden von der Gesell-
schaft sowie der AIF-KVG keine Liefer-, Telekom-
munikations-, oder Versandkosten in Rechnung 
gestellt. Als individuelle Anlegerkosten fallen Ge-
bühren und Auslagen für die notarielle Beglaubi-
gung der Handelsregistervollmacht an, wenn der 
Anleger die für ihn gehaltene Kommanditbeteili-
gung auch im Außenverhältnis von der Treuhand-
kommanditistin übernehmen und sich selbst mit der 
auf ihn entfallenden Haftsumme als (Direkt-)Kom-
manditist der Gesellschaft in das Handelsregister 
eintragen lassen möchte. 

Beim Ausscheiden aus der Gesellschaft steht dem 
Anleger ein Abfindungsanspruch zu. Der Anspruch 
auf eine Abfindung bestimmt sich nach der Höhe 
des Nettoinventarwerts seiner Beteiligung zum 
Stichtag seines Ausscheidens. Der Anteil des Ge-
sellschafters am Nettoinventarwert der Gesell-
schaft bestimmt sich nach dem Verhältnis seines 
eingezahlten Kapitalanteils (Kapitalkonto I und II) 
zur Summe aller eingezahlten Kapitalanteile. Als 
Stichtag des Ausscheidens gilt der Schluss des letz-
ten, vor dem Wirksamwerden des Ausscheidens ab-
gelaufenen Geschäftsjahres der Gesellschaft. Der 
Nettoinventarwert ermittelt sich nach den aktuell 
geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesonde-
re nach dem KAGB und nach den in Kraft getrete-
nen EU-Verordnungen. Ein ideeller Geschäftswert 
(Firmenwert) bleibt bei der Wertermittlung in je-
dem Fall außer Ansatz. Scheidet ein Gesellschaf-
ter nicht zum Ende eines Geschäftsjahres aus der 
Gesellschaft aus, bleibt das Ergebnis des im Zeit-
punkt des Ausscheidens laufenden Geschäftsjah-
res für die Ermittlung des Nettoinventarwerts der 
Gesellschaft ebenfalls außer Ansatz. Der Nettoin-
ventarwert und die Höhe der Abfindung sind von 
dem für das betreffende Geschäftsjahr ordentlich 
bestellten Abschlussprüfer, der mit der Prüfung des 
Jahresberichts der Gesellschaft beauftragt ist, als 
Schiedsgutachter gemäß §§ 317 ff. BGB unter Ein-
beziehung der Verwahrstelle gemäß § 83 Absatz 1 
Nummer 1 KAGB verbindlich festzustellen. Die Kos-
ten trägt der ausscheidende Gesellschafter. Die Ab-
findung ist in drei gleichen Jahresraten auszuzah-
len, sofern die Liquiditätslage der Gesellschaft dies 
zulässt.

Im Falle des Todes eines Gesellschafters tragen 
die Erben oder Vermächtnisnehmer, auf welche der 

Kommanditanteil übergeht, alle durch den Erbfall 
der Gesellschaft entstehenden Kosten, Steuern und 
Abgaben. Die Gesellschaft kann hierfür Freistellung 
und die Stellung einer angemessenen Sicherheit 
verlangen. Rechtsgeschäftliche Verfügungen über 
einen Kommanditanteil im Zuge der Erbauseinan-
dersetzung sind nur nach Maßgabe des § 19 des 
Gesellschaftsvertrags zulässig. Es ist Aufgabe der 
Erben, die steuerlichen Mitteilungspflichten zu er-
füllen. Werden der Gesellschaft ausländische Ur-
kunden zum Nachweis des Erbrechts oder der Ver-
fügungsbefugnis vorgelegt, so ist die Gesellschaft 
berechtigt, auf Kosten dessen, der seine Berechti-
gung auf die ausländischen Urkunden stützt, diese 
übersetzen zu lassen und/oder ein Rechtsgutach-
ten über die Rechtswirkungen der vorgelegten Ur-
kunden einzuholen.

Im Übrigen wird auf Kapitel XII. Kosten verwiesen. 
Informationen über für die Gesellschaft und für die 
Anleger anfallenden Steuern finden sich im Kapitel 
XV. Angaben zu Steuervorschriften.

c) Einzahlung der Einlagen

Die Gesellschafter sind zur Barleistung ihrer Ein-
lage gemäß der Beitrittserklärung verpflichtet. Der 
Gesellschafter ist berechtigt und verpflichtet, die 
gemäß der Beitrittserklärung gezeichnete inner-
halb einer Zahlungsfrist von 14 Kalendertagen 
nach Zahlungsaufforderung durch den geschäfts-
führenden Kommanditisten mit schuldbefreiender 
Wirkung gegenüber der Treuhandkommanditistin 
unmittelbar an die Gesellschaft auf das in der Bei-
trittserklärung angegebene, für die Gesellschaft 
eingerichtete Konto zu zahlen.

d) Zeichnungsfrist

Der Vertrieb beginnt einen Werktag nach der Mit-
teilung der BaFin, dass mit dem Vertrieb der An-
teile der Gesellschaft begonnen werden darf. Die 
Beitrittsphase läuft grundsätzlich – vorbehaltlich 
einer vorzeitigen Schließung durch Vollplatzierung 
des Kommanditkapitals – bis zum 30.09.2022 mit 
Verlängerungsoption bis zum 31.12.2022.

e) Risiken

Die vorliegende Vermögensanlage ist mit Risiken 
behaftet, die im ungünstigsten Fall zu einem Total-
verlust hinsichtlich der vom Anleger eingesetzten 
Kapitaleinlage nebst Ausgabeaufschlag und im Fall 
der persönlichen Fremdfinanzierung der Investition 
durch den Anleger bis hin zu dessen Privatinsolvenz 
führen können. Für eine ausführliche Darstellung 
der Risiken wird auf das Kapitel II. Risikohinweise 
verwiesen.

f) Widerrufsrecht

Der Anleger ist berechtigt, ggf. bei Vertragsschluss 
im Wege des Fernabsatzes das gesetzliche Wider-
rufsrecht gemäß §§ 312g, 355 BGB auszuüben, sie-
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he die in der Beitrittserklärung enthaltene „Wider-
rufsbelehrung“.

g) Laufzeit der Beteiligung, vertragliche Kündi-
gungsmöglichkeiten

Die Dauer der Gesellschaft ist bis zum 31.12.2033 
begrenzt. Eine Verlängerung der Grundlaufzeit kann 
durch Beschluss der Gesellschafter mit 50 % der 
abgegebenen Stimmen einmalig oder in mehreren 
Schritten um insgesamt bis zu zwei Jahre beschlos-
sen werden. Zulässige Gründe für eine Verlängerung 
der Grundlaufzeit sind:

a) wenn der bei einer Liquidation der Gesellschaft 
zu erzielende Erlös für die Anlageobjekte unter 
Zugrundelegung einer Prognose der Wertent-
wicklung unattraktiv erscheint oder 

b) wenn während der Verlängerung der Grund-
laufzeit der Gesellschaft eine bessere als die 
bereits im Verkaufsprospekt angenommenen 
durchschnittliche Prognose der Wertentwick-
lung zu erwarten ist.

Die Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses 
durch einen Gesellschafter während der Laufzeit 
der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
entsprechend § 133 Absatz 2 und Absatz 3 HGB 
bleibt hiervon unberührt; § 133 Absatz 1 HGB fin-
det keine Anwendung. Die Kündigung eines Gesell-
schafters hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, 
sondern nur das Ausscheiden des kündigenden Ge-
sellschafters zur Folge. Die Kündigung aus wichti-
gem Grund hat schriftlich zu erfolgen und ist an den 
geschäftsführenden Kommanditisten zu richten. 
Kündigt der geschäftsführende Kommanditist aus 
wichtigem Grund, so hat die Kündigung schriftlich 
gegenüber dem Komplementär der Gesellschaft zu 
erfolgen.

Wenn Gesellschafter, deren Kapitalanteile insge-
samt mindestens 75 % des gesamten Kommandit-
kapitals der Gesellschaft bilden, die Gesellschaft 
wirksam aus wichtigem Grund kündigen, ist die Ge-
sellschaft aufgelöst, es sei denn, die verbleibenden 
Gesellschafter fassen mit mindestens 50 % ihrer 
Stimmen einen Fortsetzungsbeschluss. In diesem 
Falle hat der geschäftsführende Kommanditist die 
Gesellschafter von der Kündigung unverzüglich zu 
unterrichten und eine Gesellschafterversammlung 
einzuberufen bzw. ein schriftliches Umlaufverfah-
ren einzuleiten, in dem darüber abgestimmt wird, 
ob die Gesellschaft fortgesetzt wird. Gesellschaf-
ter, die gekündigt haben, haben bei der Abstimmung 
kein Stimmrecht.

Im Falle der Kündigung des Komplementärs oder 
des geschäftsführenden Kommanditisten gelten 
die Bestimmungen des § 23 Absatz 3 und 4 des 
Gesellschaftsvertrags entsprechend.

Die Gesellschaft kann auch zum Ende eines jeden 
Geschäftsjahrs aufgelöst werden. Im Falle einer 
Auflösung ist die Gesellschaft durch die AIF-KVG 

als Liquidator abzuwickeln und das Gesellschafts-
vermögen zu verwerten. Im Falle der Kündigung 
des Verwaltungsvertrags mit der AIF-KVG wird die 
Gesellschaft nur dann durch die Verwahrstelle als 
Liquidator abgewickelt, wenn sich die Gesellschaft 
nicht in einen intern verwalteten geschlossenen 
Publikums-AIF umwandelt, keine andere externe 
AIF-KVG benennt oder kein anderer Liquidator be-
stellt und die Bestellung einer externen AIF-KVG 
von der BaFin genehmigt wird. 

h) Rechtsordnung und Gerichtsstand

Für Rechtsbeziehungen des Anlegers gemäß dem 
Gesellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag 
findet deutsches Recht Anwendung. Erfüllungsort 
und Gerichtsstand für alle Rechte aus dem Gesell-
schaftsvertrag ist der Sitz der Gesellschaft. Ge-
richtsstand für alle Rechte aus dem Treuhandver-
trag ist Hamburg. Sofern der Anleger Verbraucher i. 
S. v. § 13 BGB ist, gelten für den Gerichtsstand die 
gesetzlichen Regelungen. 

i) Vertrags- und Kommunikationssprache

Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Kommunika-
tion zwischen der Gesellschaft, ihren Gesellschaf-
tern und den Anlegern erfolgt in deutscher Sprache.

j) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen

Die Angaben im Verkaufsprospekt sind bis zur 
Beendigung der Beitrittsphase, spätestens zum 
31.12.2022, und vorbehaltlich der Mitteilung von 
Änderungen, gültig. Anpassungen der Einlagenhö-
he und Preisanpassungen sind nicht vorgesehen.

k) Außergerichtlicher Rechtsbehelf/  
Streitschlichtung

Ein Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren ist 
vertraglich nicht vorgesehen. Bei Streitigkeiten aus 
der Anwendung des BGB betreffend Fernabsatz-
verträge über Finanzdienstleistungen kann der An-
leger unbeschadet seines Rechtes, die ordentlichen 
Gerichte anrufen, die eingerichtete Schlichtungs-
stelle bei der Deutsche Bundesbank kontaktieren.

Deutsche Bundesbank  
Schlichtungsstelle 
Postfach 10 06 02 
60006 Frankfurt am Main 

Telefon: 069/9566-3232  
Fax: 069/709090-9901 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

Der Anleger (Beschwerdeführer) hat zu versichern, 
dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht und/
oder keine Streitschlichtungsstelle und auch keinen 
außergerichtlichen Vergleich mit dem Beschwer-
degegner abgeschlossen hat. Im Übrigen gilt die 
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Schlichtungsstellenverfahrensordnung, die bei der 
Deutschen Bundesbank unter der vorstehend an-
gegebenen Adresse erhältlich ist. 

Bei Rechtstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit dem KAGB kann der Verbraucher im Sinne des 
§ 13 BGB sich an die folgenden Schlichtungsstellen 
wenden:

• Der deutsche Fondsverband BVI hat eine Om-
budsstelle geschaffen. Sie gilt als anerkannte 
private Verbraucherschlichtungsstelle, bei der 
man Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
KAGB von einem neutralen Schlichter prüfen und 
klären lassen kann.

• Die Ombudsstelle für Sachwerte und Invest-
mentvermögen e.V. ist die zentrale Anlaufstelle 
für Beschwerden von Anlegern im Zusammen-
hang mit ihren Beteiligungen an geschlosse-
nen Investmentvermögen und geschlossenen 
Fonds. Die Europäische Kommission führt auf 
ihrer Website eine Liste der registrierten Ver-
braucherschlichtungsstellen. Im Februar 2016 
wurde für Ansprüche aus Online-Transaktionen 
die Europäische Plattform zur Online-Streitbei-
legung freigeschaltet. 

• Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kauf-
verträgen oder Dienstleistungsverträgen, die 
auf elektronischem Wege zustande gekommen 
sind, können sich Verbraucher auch an die On-
line-Streitbeilegungsplattform der EU wenden  
(www.ec.europa.eu/consumers/odr). 

Als Kontaktadresse der AIF-KVG ist die E-Mail: 
publikumsfonds@dii.de zu verwenden.

Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungs-
stelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich 
den Kontakt zu einer zuständigen nationalen 
Schlichtungsstelle. Das Recht, die Gerichte an-
zurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsver-
fahren unberührt.

• Die Schlichtungsstelle bei der BaFin kann bei 
Verbraucherstreitigkeiten im Zusammenhang 
mit dem KAGB sowie bei Bankgeschäften und 
Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) und 
§ 1 Absatz 1a Satz 2 KWG aktiv werden, sofern 
nicht eine anerkannte private Schlichtungsstel-
le zuständig ist (s. § 14 Absatz 1 Nummer 6 und 
7 des Unterlassungsklagengesetzes (UKlaG). Bis 
auf weiteres findet auf das Verfahren die Verord-
nung über die Schlichtungsstelle nach § 342 des 
KAGB (KASchlichtV) Anwendung.

Die AIF-KVG ist weder Mitglied des Fondsverbands 
BVI noch gehört sie einem anderen vergleichbaren 
Branchenverband an, so dass als Schlichtungsstelle 
die BaFin in Betracht kommt.

Die Anleger haben verschiedene Möglichkeiten, 
mit der BaFin Kontakt aufzunehmen, um ihre Be-
schwerde einzureichen. Er kann einen Brief, ein Fax 
oder eine E-Mail an die BaFin schicken. Denn die Ba-

Fin benötigt eine schriftliche Darstellung des Sach-
verhalts sowie Kopien der wesentlichen Unterlagen, 
um dem Anliegen nachzugehen. 

Die Beschwerde ist mit den zugehörigen Unterlagen 
an folgende Adresse zuzusenden: 

Schlichtungsstelle bei der BaFin 
Referat ZR 3 
Graurheindorfer Str. 108 
D-53117 Bonn

Telefon: 0228 / 4108-0 
Fax: 0228 / 4108-62299  
E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de 

l) Keine Einlagensicherungen

Einlagensicherungen, etwa durch einen Garantie-
fonds oder vergleichbare Entschädigungsregelun-
gen, bestehen nicht.
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 XX.  Angaben zum Verkaufsprospekt

Für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind aus-
schließlich die bis zum Datum seiner Aufstellung tat-
sächlich bekannten oder erkennbaren Sachverhalte 
relevant. Alle Angaben und Sachverhalte wurden sorg-
fältig geprüft und entsprechen dem Kenntnisstand 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts.

Angaben, bei denen Dritte als Quellen herangezogen 
wurden, sind nicht gesondert überprüft worden. Sämt-
liche zukunftsbezogenen Angaben in diesem Verkaufs-
prospekt sind Prognosen.

Änderungen der Gesetze und deren Auslegung durch 
die Gerichte sowie die Änderung der Verwaltungspra-
xis (auch rückwirkend) und des wirtschaftlichen Um-
feldes, die sich auf das Beteiligungsangebot auswirken, 
können nicht ausgeschlossen werden.

Wiesbaden, 30.06.2021

Frank Wojtalewicz

Geschäftsführer
d.i.i. Investment GmbH

Marina Wettstein

Geschäftsführer
d.i.i. Investment GmbH

Thomas Mitzel

Geschäftsführer
d.i.i. Investment GmbH
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XXI.   Anhang

GESELLSCHAFTSVERTRAG

§ 1 Firma, Sitz
(1)  Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft 

und führt die Firma:

dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. 
Geschlossene Investment-KG.

(2)  Die Gesellschaft ist ein extern verwalteter ge-
schlossener inländischer Publikums-AIF im Sinne 
des Kapitalanlagesetzbuchs (KAGB).

(3)  Sitz der Gesellschaft ist Wiesbaden.

§ 2 Gesellschaftszweck, Gegenstand
(1)  Gegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich 

die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer 
festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaft-
lichen Kapitalanlage gemäß §§ 261 bis 272 KAGB 
zum Nutzen der Anleger. 

(2)  Der Gegenstand der Gesellschaft bezieht sich 
auf Investitionen in folgende Vermögensgegen-
stände:

a) Immobilien (einschließlich Wald, Forst- und 
Agrarland);

b) Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die 
nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Sat-
zung nur in Vermögensgegenstände gemäß a) 
sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermö-
gensgegenstände erforderlichen Vermögens-
gegenstände oder Beteiligungen an solchen 
Gesellschaften erwerben dürfen;

c) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB und

d) Derivate zu Absicherungszwecken.

(3)  Die Gesellschaft kann die Rechtsgeschäfte und 
Handlungen, die zur Erreichung ihres Zwecks 
erforderlich oder zweckmäßig sind, selbst vor-
nehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. 
Sie darf ferner Darlehen aufnehmen und hierfür 
Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft hat § 152 
KAGB zu beachten.

(4)  Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, gewerblich 
tätig zu werden und Tätigkeiten auszuüben bzw. 
Geschäfte zu betreiben, die einer Genehmigung 
oder Erlaubnis gemäß § 34c Gewerbeordnung 
oder gemäß § 32 Kreditwesengesetz bedürfen.

§ 3  Gesellschafter, Gesellschafts-
kapital, Kapitalanteile/Einlagen

(1)  Persönlich haftender Gesellschafter ist die 

d.i.i. Deutsche Invest Immobilien Verwaltungs 
GmbH mit Sitz in Gräfelfing, eingetragen im 
Handels register des Amtsgerichts München 
unter HRB 164846, Geschäftsanschrift: Prinz-
regentenstr. 56, 80538 (nachstehend „Komple-
mentär“ genannt).

Der Komplementär ist am Kapital und am Ver-
mögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Er ist zur 
Leistung einer Einlage weder berechtigt noch 
verpflichtet.

(2) Gründungskommanditist ist die

d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwaltungs 
GmbH mit Sitz in Wiesbaden eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden 
unter HRB 24924, Geschäftsanschrift: Bieb-
richer Allee 2, 65187 Wiesbaden (nachstehend 

„geschäftsführender Kommanditist“ genannt) 
mit einer Kommanditeinlage (Pflichteinlage) in 
Höhe von EUR 100,00 und einer in das Handels-
register einzutragenden Haftsumme in Höhe von 
EUR 1,00 (entspricht 1 % der Pflichteinlage).

Der Gründungskommanditist sowie die Anleger, 
die sich über die HIT Hanseatische Service Treu-
hand GmbH, mit Sitz in Hamburg, eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg 
unter HRB 99317, Geschäftsanschrift: Bei dem 
Neuen Krahn 2, 20457 Hamburg (nachstehend 

„Treuhandkommanditistin“ genannt) als weitere 
Kommanditisten an der Gesellschaft beteiligen, 
werden nachfolgend gemeinsam als Gesellschaf-
ter bezeichnet. 

(3)  Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 
daher zunächst EUR 100,00. Die Pflichteinlagen 
aller Gesellschafter bilden zusammen das Kom-
manditkapital der Gesellschaft. 

Die Treuhandkommanditistin ist ermächtigt und 
bevollmächtigt, ohne Zustimmung der Mitgesell-
schafter und unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB ihren Kapitalanteil an der 
Gesellschaft für Dritte („Treugeber“) auf bis zu 
EUR 20.000.000,00 („Zielkapital“) bzw. im Fal-
le einer Erhöhung des Zielkapitals durch den ge-
schäftsführenden Kommanditisten um bis zu 
weitere EUR 30.000.000,00 („Erhöhungsbe-
trag“) auf insgesamt bis zu EUR 50.000.000,00 
zu erhöhen und entsprechende Vereinbarungen 
mit Wirkung für alle Gesellschafter abzuschließen.
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Die Erhöhung des Kommanditkapitals kann in 
mehreren Teilschritten erfolgen. Die Beitritts-
phase der Gesellschaft endet am 30.09.2022 
oder, sofern das Zielkapital der Gesellschaft zu 
einem früheren Zeitpunkt voll platziert sein sollte, 
zu diesem früheren Zeitpunkt. Der geschäftsfüh-
rende Kommanditist ist berechtigt, die Beitritts-
phase ohne Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung bei Erreichen des Zielkapitals vorzeitig 
zu beenden d.h. er ist nicht verpflichtet, den Er-
höhungsbetrag ganz oder teilweise auszuschöp-
fen. Die Beitrittsphase kann vom geschäftsfüh-
renden Kommanditisten ohne Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung mit Wirkung für alle 
Gesellschafter in einem oder mehreren Schrit-
ten bis längstens 31.12.2022 verlängert wer-
den. Die Verlängerung der Beitrittsphase über 
den 31.12.2022 hinaus bedarf der Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung. Sollte bis zum 
30.09.2022 oder im Falle der Verlängerung der 
Beitrittsphase über den 31.12.2022 hinaus das 
Zielkapital nicht erreicht sein, so kann der ge-
schäftsführende Kommanditist die Erreichung 
des Unternehmenszwecks mit einem niedrige-
ren Kommanditkapital verfolgen. 

 (4)  Eine Erhöhung des Kommanditkapitals über den 
Erhöhungsbetrag hinaus bedarf, wie auch eine 
Änderung des Gesellschaftsvertrags mit die-
sem Inhalt, eines Beschlusses der Gesellschafter. 
Wird eine Kapitalerhöhung mit der erforderlichen 
Mehrheit beschlossen, so ist dies nicht mit einer 
Nachschusspflicht des einzelnen Gesellschafters 
verbunden. Es besteht also keine Pflicht zur Teil-
nahme an einer Kapitalerhöhung.

§ 4  Beitritt, Einlagen
(1) Das Beteiligungsangebot der Gesellschaft rich-

tet sich grundsätzlich an einzelne, in Deutsch-
land ansässige natürliche und juristische Perso-
nen. Mit Zustimmung der AIF-KVG können auch 
außerhalb von Deutschland ansässige Personen 
der Gesellschaft beitreten, sofern dies nicht zu 
rechtlichen, steuerrechtlichen oder administra-
tiven Belastungen oder Risiken für die Gesell-
schaft führt. 

Von der Beteiligung an der Gesellschaft aus-
geschlossen sind Staatsbürger der Vereinigten 
Staaten von Amerika („USA“) sowie US-Personen. 
Ebenfalls dürfen sich Anleger nicht auf Rechnung 
von Staatsbürgern der USA sowie US-Personen 
beteiligen.

US-Personen sind Personen, die

• Staatsangehörige der USA sind, oder

• in den USA oder ihren Hoheitsgebieten einen 
Wohnsitz bzw. Sitz haben, oder

• in den USA oder ihren Hoheitsgebieten steuer-
pflichtig sind, oder

• Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis für die USA (Green Card) sind, 
oder

• sonstige US-Personen im Sinne der Verord-
nung zur Umsetzung der Verpflichtungen aus 
dem Abkommen zwischen der Bundesrepub-
lik Deutschland und den Vereinigten Staaten 
von Amerika zur Förderung der Steuerehr-
lichkeit bei internationalen Sachverhalten und 
hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehr-
lichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten 
US-amerikanischen Informations- und Melde-
bestimmungen (FATCA-USA-Umsetzungsver-
ordnung) darstellen.

Weiter sind US-Personen auch juristische Perso-
nen und Personengesellschaften, die ihren Sitz 
in den USA oder ihren Hoheitsgebieten haben 
und/oder nach den Gesetzen der USA gegrün-
det wurden. Gleiches gilt für juristische Personen 
und Personengesellschaften, bei denen Gesell-
schafter oder wirtschaftliche Eigentümer mit ei-
ner Mehrheit der Beteiligung eines der in diesem 
Absatz genannten Merkmale aufweisen. 

Vorstehende Sätze gelten entsprechend in Be-
zug auf die folgenden Staaten: Kanada, Japan und 
Australien.

Alle Anlageinteressenten haben vor Annah-
me der Beitrittserklärung zu erklären, dass sie 
nicht unter die in den vorstehenden Sätzen ge-
nannten Kriterien fallen. Im Einzelfall können die 
Treuhandkommanditistin oder der geschäftsfüh-
rende Kommanditist entsprechende Nachweise 
anfordern. Tritt ein solches Beteiligungsverbot 
während der Laufzeit der Gesellschaft in der Per-
son eines Anlegers auf, so hat er dies der Gesell-
schaft unverzüglich mitzuteilen.

(2) Der Beitritt eines Treugebers/Anlegers zur Ge-
sellschaft erfolgt durch Abgabe einer Beitritts-
erklärung, die der Annahme durch die Treuhand-
kommanditistin bedarf. In der Beitrittserklärung 
ist insbesondere die gezeichnete Kommandit-
einlage des Treugebers („Pflichteinlage“) fest-
gelegt. Die Treuhandkommanditistin nimmt die 
Beitrittsangebote von Treugebern an und erhöht 
ihre Pflichteinlage entsprechend mit Beitritt des 
Treugebers. 

(3) Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag („Treu-
handvertrag“) wird durch Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung durch den jeweiligen Treu-
geber und die Annahme der Beitrittserklärung 
durch die Treuhandkommanditistin geschlossen. 
Der Treuhandvertrag ist fester Bestandteil des 
Gesellschaftsvertrags. Der Treugeber verzichtet 
auf den Zugang der Annahmeerklärung. Die Treu-
handkommanditistin oder der geschäftsführen-
de Kommanditist werden den Treugeber jedoch 
über die Annahme seiner Beitrittserklärung in 
Textform informieren.
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Mit dem Zustandekommen des Treuhandver-
trags wird die Treuhandkommanditistin beauf-
tragt, nach Maßgabe der Beitrittserklärung, des 
Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertrags 
ihren Kapitalanteil in Höhe der gezeichneten 
Pflichteinlage („Beteiligungsbetrag“) des Treu-
gebers zu erhöhen. Ihre Pflichteinlage erhöht sie 
dabei im eigenen Namen für Rechnung des Treu-
gebers um die von diesem übernommene mit-
telbare Pflichteinlage. Die entsprechend in das 
Handelsregister einzutragende Haftsumme be-
trägt jeweils 1 % des von dem jeweiligen Treu-
geber übernommenen mittelbaren Pflichteinlage. 

Im Innenverhältnis ist der Treugeber so zu stellen, 
als ob er mit dem eingezahlten Kapitalanteil, den 
die Treuhandkommanditistin gemäß Beitrittser-
klärung und Treuhandvertrag anteilig für ihn hält, 
unmittelbar Kommanditist geworden wäre.

Die Treuhandkommanditistin hat den übernom-
menen Kapitalanteil uneigennützig zu verwal-
ten und übt die Rechte und Pflichten des Treu-
gebers nach Maßgabe des Treuhandvertrags und 
des Gesellschaftsvertrags sowie unter Berück-
sichtigung auch der gemeinschaftlichen Interes-
sen aller Anleger und der aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs nach 
pflichtgemäßem Ermessen aus. Für Direktkom-
manditisten übernimmt sie die Verwaltung der 
Beteiligung nach Maßgabe dieses Vertrags und 
des Gesellschaftsvertrags.

Die Treuhandkommanditistin ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. Die Treu-
handkommanditistin hat das Treuhandvermögen 
getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu hal-
ten und zu verwalten. Demzufolge ist die treu-
händerisch gehaltene Beteiligung wirtschaftlich 
nicht dem Vermögen der Treuhandkommanditis-
tin, sondern dem Treugeber zuzurechnen.

(4) Die Mindestzeichnungssumme eines Anlegers 
an der Gesellschaft beträgt EUR 10.000,00. Hö-
here Pflichteinlagen müssen durch 1.000 ohne 
Rest teilbar sein. Die in das Handelsregister ein-
zutragende Haftsumme neu beitretender Gesell-
schafter beträgt EUR 100,00 pro EUR 10.000,00 
Pflichteinlage, demnach 1 % der Pflichteinlage.

(5) Zusätzlich zur übernommenen Pflichteinlage ha-
ben die Anleger einen Ausgabeaufschlag (soge-
nanntes Agio) in Höhe von bis zu 5 % der gezeich-
neten Pflichteinlage zu leisten. Pflichteinlage und 
Agio bilden zusammen die „Einlage“.

(6) Der Treugeber ist berechtigt, jederzeit die für 
ihn gehaltene Kommanditbeteiligung auch im 
Außenverhältnis zu übernehmen und sich selbst 
mit der auf ihn entfallenden Haftsumme als (Di-
rekt-Kommanditist) der Gesellschaft in das Han-
delsregister eintragen zu lassen („unmittelbare 
Beteiligung“). Der Treugeber trägt die Kosten der 
notariell beglaubigten Handelsregistervollmacht. 

Macht der Treugeber von diesem Recht Gebrauch, 
so tritt die Treuhandkommanditistin nunmehr in 
fremdem Namen auf und nimmt die Rechte des 
bisherigen Treugebers insoweit als Verwalter 
wahr; der bisherige Treugeber wird damit Direkt-
kommanditist im Sinne dieses Treuhandvertrags. 
Es gelten die Rechte und Pflichten dieses Treu-
handvertrags in entsprechender Weise fort, so-
weit sich aus der unmittelbaren Beteiligung nicht 
zwingend etwas anderes ergibt. Die Treuhand-
kommanditistin ist generell bis auf schriftlichen 
Widerruf bevollmächtigt, auch das Stimmrecht 
des Direktkommanditisten bei Gesellschafter-
versammlungen der Gesellschaft und anderen 
Beschlussfassungen auszuüben.

Will sich der Treugeber unmittelbar als Komman-
ditist in das Handelsregister eintragen lassen, so 
ist er zuvor verpflichtet, dem geschäftsführen-
den Kommanditisten der Gesellschaft und der 
Treuhandkommanditistin – jeweils für sich al-
lein – auf eigene Kosten eine umfassende, über 
den Tod hinaus wirksame Handelsregistervoll-
macht in notariell beglaubigter Form zu erteilen. 
Diese Vollmacht hat eine Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB zu enthalten und 
hat zu allen Anmeldungen zu berechtigen, insbe-
sondere zu

• Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten, 
auch des Vollmachtgebers;

• Eintritt und Ausscheiden von persönlich 
haften den Gesellschaftern;

• Änderung der Beteiligungsverhältnisse, des 
Kapitals und der Ergebnisverteilung der 
Gesell schaft;

• Änderung von Firma, Sitz und Zweck der Ge-
sellschaft;

• alle Umwandlungsvorgänge des UmwG und 
vergleichbare strukturverändernde Maßnah-
men;

• Liquidation der Gesellschaft;

• Löschung der Gesellschaft.

Die vorgenannte Vollmacht ist dem geschäftsfüh-
renden Kommanditisten der Gesellschaft und der 
Treuhandkommanditistin unverzüglich auf erstes 
Anfordern vorzulegen.

Unter der aufschiebenden Bedingung des ge-
genüber der Treuhandkommanditistin zu erklä-
renden Antrags des Treugebers auf Umwandlung 
des Treuhandverhältnisses, der Erfüllung der in 
vorstehendem Absatz geregelten Pflichten und 
der Eintragung des Treugebers in das Handelsre-
gister überträgt die Treuhandkommanditistin be-
reits hiermit einen der Beteiligung des Treugebers 
entsprechenden Kapitalanteil an den Treugeber, 
der mit Eintritt der vorgenannten Bedingungen 
unmittelbar Kommanditist wird. Der Treugeber 
nimmt diese Übertragung an.
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(7) Die Gesellschafter und der Komplementär sind 
von allen gesetzlichen Wettbewerbsverboten, 
insbesondere von § 112 Absatz 1 HGB, befreit. 
Sie sind berechtigt, sich auch an anderen Unter-
nehmen mit demselben oder einem vergleichba-
ren Unternehmensgegenstand zu beteiligen.

§ 5  Einzahlung der Einlagen, Aus-
schluss der Nachschusspflicht, 
Haftung der Gesellschafter

(1) Die Gesellschafter sind zur Barleistung ihrer Ein-
lage gemäß der Beitrittserklärung verpflichtet. 
Der Gesellschafter ist berechtigt und verpflich-
tet, die gemäß der Beitrittserklärung gezeich-
nete innerhalb einer Zahlungsfrist von 14 Ka-
lendertagen nach Zahlungsaufforderung durch 
den geschäftsführenden Kommanditisten mit 
schuldbefreiender Wirkung gegenüber der Treu-
handkommanditistin unmittelbar an die Gesell-
schaft auf das in der Beitrittserklärung angege-
bene, für die Gesellschaft eingerichtete Konto zu 
zahlen. Einzahlungen erfolgen durch vorbehalts-
lose und spesenfreie Banküberweisungen. 

(2) Ist die Einlage zum Fälligkeitstermin nicht oder 
nicht vollständig auf dem angegebenen Kon-
to der Gesellschaft eingegangen, so ist die Ge-
sellschaft berechtigt, von dem säumigen Ge-
sellschafter Verzugszinsen in Höhe von 5 % (in 
Worten: fünf Prozent) p.a. auf den nicht einge-
zahlten Betrag ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit 
bis zum Zeitpunkt der Einlagenleistung, der He-
rabsetzung der Einlage des Gesellschafters oder 
bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Gesell-
schafters aus der Gesellschaft gemäß nachste-
hendem Absatz 5 zu erheben. Die Zinsen werden 
nach der Eurozinsmethode auf der Basis von 360 
Tagen berechnet. Die Geltendmachung eines wei-
teren Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt.

(3) Der Anspruch der Gesellschaft auf Leistung der 
gezeichneten Einlage erlischt mit deren vollstän-
diger Einzahlung. Über die Verpflichtung zur Leis-
tung der in der Beitrittserklärung gezeichneten 
Einlage hinaus übernehmen die Gesellschaf-
ter keine weiteren Zahlungs- oder Nachschuss-
pflichten. Die Gesellschafter sind nicht verpflich-
tet, entstandene Verluste auszugleichen. Eine 
Nachschusspflicht der Gesellschafter ist ausge-
schlossen. 

(4) Eine Rückgewähr der Einlage oder eine Ausschüt-
tung bzw. Entnahme, die den Wert der Komman-
diteinlage unter den Betrag der im Handelsre-
gister eingetragenen Haftsumme herabmindert, 
darf nur mit Zustimmung des betroffenen Gesell-
schafters (Direktkommanditisten oder Treuge-
ber) erfolgen. Vor der Zustimmung ist der betrof-
fene Gesellschafter darauf hinzuweisen, dass er 
den Gläubigern der Gesellschaft als Direktkom-
manditist unmittelbar bzw. als Treugeber mittel-

bar aufgrund seiner Freistellungsverpflichtung 
gegenüber der Treuhandkommanditistin haf-
tet, soweit die im Handelsregister eingetrage-
ne Haftsumme durch die Rückgewähr oder Aus-
schüttung bzw. Entnahme zurückbezahlt wird.

(5) Zahlt ein säumiger Gesellschafter auch auf wei-
tere schriftliche Aufforderung der Gesellschaft 
nicht oder nicht vollständig, ist der geschäfts-
führende Kommanditist berechtigt, die gezeich-
nete Pflichteinlage nebst Ausgabeaufschlag des 
säumigen Gesellschafters auf die Höhe der be-
reits geleisteten Zahlung herabzusetzen oder 
den säumigen Gesellschafter aus der Gesell-
schaft auszuschließen. Alle notwendig geworde-
nen Aufwendungen für den Ausschluss oder die 
Herabsetzung des Anteils können dem säumigen 
Gesellschafter in nachgewiesener Höhe aufer-
legt werden, jedoch nicht mehr als 1,5 % des An-
teilwertes. Im Übrigen gilt § 149 Absatz 2 KAGB. 
Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, von 
dem mit dem Treugeber geschlossenen Treu-
handvertrag ganz oder teilweise zurückzutre-
ten. Bei der Entscheidung über den Rücktritt hat 
sich die Treuhandkommanditistin – soweit zu-
lässig und zumutbar – nach den Weisungen des 
geschäftsführenden Kommanditisten zu rich-
ten. Tritt die Treuhandkommanditistin ganz oder 
teilweise vom Treuhandvertrag zurück, so ist sie 
berechtigt, mit dem Teil ihres Kapitalanteils aus 
der Gesellschaft auszuscheiden, für den sie ge-
genüber dem jeweiligen Treugeber den Rücktritt 
erklärt hat. Die Herabsetzung des Kommandit-
anteils wird mit entsprechender Erklärung der 
Treuhandkommanditistin gegenüber dem ge-
schäftsführenden Kommanditisten wirksam.

§ 6 Gesellschafterkonten 
(1) Für jeden Gesellschafter werden Kapitalkonten 

(Absatz 2) und ein gesondertes Verrechnungs-
konto (Absatz 5) geführt.

(2) Für jeden Gesellschafter werden folgende Kapi-
talkonten geführt:

a) Ein Teil der Pflichteinlage eines Gesellschaf-
ters wird in Höhe der im Handelsregister ein-
getragenen Haftsumme auf dem Kapitalkon-
to I gebucht.

b) Der über den Betrag der Haftsumme hin-
ausgehende Anteil der bereits eingezahlten 
Pflichteinlage eines Gesellschafters wird auf 
dem Kapitalkonto II gebucht.

c) Gewinnunabhängige Entnahmen sowie sons-
tige Geschäftsvorfälle werden auf dem Kapi-
talkonto III gebucht.

d) Gewinne und Verluste werden auf dem Kapi-
talkonto IV gebucht (Gewinn- und Verlustvor-
tragskonto).
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(3) Der Anteil eines Gesellschafters am Kommandit-
kapital der Gesellschaft setzt sich aus dem Kapi-
talkonto I und II zusammen. Dieser ist unverän-
derlich und maßgebend für die Beteiligung am 
Vermögen der Gesellschaft, das Entnahmerecht, 
die Abfindung, das Auseinandersetzungsgutha-
ben und für die Ergebnisverteilung. 

(4) Die Salden auf den Kapitalkonten sind, soweit 
ein anderes nicht ausdrücklich geregelt ist, un-
verzinslich.

(5) Für den Leistungsverkehr und die sonstigen An-
sprüche zwischen der Gesellschaft und den Ge-
sellschaftern wird ein gesondertes Verrech-
nungskonto geführt. Das Konto hat im Verhältnis 
der Gesellschaft zu den Gesellschaftern Forde-
rungs- und Verbindlichkeitscharakter.

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung 
(1) Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch 

den Komplementär und durch den geschäfts-
führenden Kommanditisten, sofern und soweit 
aufgrund der Bestellung der AIF-KVG (§ 9) nicht 
speziellere Regelungen gelten. Der Komplemen-
tär und der geschäftsführende Kommanditist 
sind zur Einzelvertretung berechtigt. Der Kom-
plementär und der geschäftsführende Kom-
manditist sowie deren Geschäftsführer sind für 
Rechtsgeschäfte der Gesellschaft von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. 

(2) Zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet 
ist allein der geschäftsführende Kommanditist, 
sofern und soweit aufgrund der Bestellung der 
AIF-KVG (§ 9) nicht speziellere Regelungen gelten. 
Der Komplementär ist, soweit gesetzlich zuläs-
sig, von der Geschäftsführung ausgeschlossen. 

(3) Der geschäftsführende Kommanditist hat bei 
der Ausübung seiner Tätigkeit im ausschließli-
chen Interesse der Gesellschafter und Integri-
tät des Marktes und dabei unabhängig von der 
Verwahrstelle zu handeln. Er muss seine Tätig-
keit mit der gebotenen Sachkenntnis und Sorg-
falt und Gewissenhaftigkeit im besten Interes-
se des von ihm verwalteten Vermögens und der 
Integrität des Marktes ausüben und sich um die 
Vermeidung von Interessenkonflikten bemühen 
und dafür sorgen, dass unvermeidbare Konflikte 
unter der gebotenen Wahrung der Interessen der 
Gesellschafter gelöst werden. Der geschäftsfüh-
rende Kommanditist führt die Gesellschaft mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und 
stellt der Gesellschaft seine Geschäftserfahrun-
gen und -verbindungen nach besten Kräften zur 
Verfügung. Der geschäftsführende Kommandi-
tist ist darüber hinaus verpflichtet, die in § 15 
festgelegten Zuständigkeiten der Gesellschaf-
terversammlung sowie die von dieser gefassten 
Beschlüsse zu beachten. Er hat die Gesellschaft 
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

schriften und diesem Gesellschaftsvertrag zu 
führen. Handlungen, die nach Art und Umfang 
oder Risiko über den gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb der Gesellschaft hinausgehen, bedürfen 
eines zustimmenden Gesellschafterbeschlus-
ses. Im Übrigen unterliegen folgende Handlun-
gen – vorbehaltlich einer gegebenenfalls erfor-
derlichen Zustimmung der Verwahrstelle – dem 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb und bedürfen 
nicht der Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung:

a) Der Erwerb und die Veräußerung von Immo-
bilien, begrenzt bis zu einem Kaufpreis von 
jeweils höchstens EUR 50.000.000,00 ohne 
Berücksichtigung von Anschaffungsneben-
kosten je Objekt und entsprechend den An-
lagebedingungen in ihrer aktuellen Fassung;

b) Aufnahme von Fremdmitteln zur Zwischen-
finanzierung von Investitionen der Gesell-
schaft oder von Zielgesellschaften sowie die 
Bestellung hierfür üblicher Sicherheiten zur 
Überbrückung der Investitionen bis zur Ein-
zahlung der abgerufenen Pflichteinlagen, be-
grenzt auf einen Betrag bis höchstens jeweils 
EUR 30.000.000,00 je Objekt und entspre-
chend den Anlagebedingungen in ihrer aktu-
ellen Fassung;

c) Der Erwerb und die Veräußerung von min-
destens 75 % von mittelbar und unmittelbar 
gehaltenen Anteilen an inländischen Zielge-
sellschaften, deren Gesellschaftszweck der 
Erwerb, das Halten und Verwalten, das Be-
bauen und die Verwertung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten ist, 
sowie die Gründung solcher Zielgesellschaf-
ten, begrenzt auf Anteilskaufpreise bzw. die 
Übernahmen von Einlagen im Betrag von 
EUR 30.000.000,00 im Einzelfall und entspre-
chend den Anlagebedingungen in ihrer aktu-
ellen Fassung;

d) Abschluss, Änderung, Kündigung und Aufhe-
bung von Geschäftsbesorgungs- und Dienst-
leistungsverträgen mit Dritten für die Ge-
sellschaft (wie z.B. den Vertrag über eine 
Platzierungsgarantie) und Zielgesellschaften;

e) Eröffnung und Auflösung von Konten der Ge-
sellschaft und von Zielgesellschaften und die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs;

f) Buchführung für die Gesellschaft und für Ziel-
gesellschaften sowie die Aufstellung des Jah-
resabschlusses;

g) Einleiten, Führen und Beilegen von gerichtli-
chen und außergerichtlichen Rechtsstreitig-
keiten der Gesellschaft und von Zielgesell-
schaften;

h) Anpassung bestehender Dienstleistungs- 
und Geschäftsbesorgungsverträge der Ge-
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sellschaft und von Zielgesellschaften an die 
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen;

i) Für die bestellte AIF-KVG (§ 9): alle Maßnah-
men und Handlungen, die zur Erfüllung ihrer 
Pflichten gemäß KAGB erforderlich sind.

(4) Der geschäftsführende Kommanditist ist jeder-
zeit berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, Ge-
schäfte der Gesellschaft durch im Namen der Ge-
sellschaft zu beauftragende Dritte besorgen zu 
lassen. Entsprechende Verträge dürfen mit ver-
bundenen Unternehmen der Gesellschaft ge-
schlossen werden.

§ 8  Vergütung des Komplementärs, der 
Geschäftsführung und der Treu-
handkommanditistin, Haftung

(1) Der Komplementär der Gesellschaft erhält als 
Entgelt für seine Haftungsübernahme eine jähr-
liche Vergütung in Höhe von bis zu 0,100% des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes im je-
weiligen Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf 
monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der je-
weils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 
Überzahlungen sind nach Feststellung des tat-
sächlichen Nettoinventarwerts auszugleichen. 

Die Vergütung ist, beginnend ab dem Monat der 
Vertriebsfreigabe durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, zum jeweiligen Mo-
natsanfang in Höhe von 1/12 des Jahresbetrages 
zur Zahlung fällig. Scheidet der Komplementär 
aus der Gesellschaft aus oder tritt er unterjährig 
ein, so erhält er die Vergütung zeitanteilig für je-
den vollen Monat Zugehörigkeit zur Gesellschaft.

(2) Der geschäftsführende Kommanditist erhält für 
seine Geschäftsführungstätigkeit eine jährli-
che Vergütung in Höhe von bis zu 0,050 % des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes im je-
weiligen Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf 
monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der je-
weils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögli-
che Überzahlungen sind nach Feststellung des 
tatsächlichen Nettoinventarwerts auszuglei-
chen. Gesonderte Regelungen in etwaigen von 
der Gesellschaft oder von der AIF-KVG für die 
Gesellschaft abgeschlossenen Geschäftsbe-
sorgungsverträgen zur Wahrnehmung von Ge-
schäftsführungsaufgaben durch Dritte bleiben 
hiervon unberührt.

(3) Die Treuhandkommanditistin erhält für die Leis-
tungen, die sie allen Anlegern gegenüber er-
bringt (bspw. die Verwaltung der Kapitalkonten 
von Treugebern und Direktkommanditisten), eine 
jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,080 % 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im 
jeweiligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hier-
auf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der 
jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögli-

che Überzahlungen sind nach Feststellung des 
tatsächlichen Nettoinventarwerts auszugleichen.

(4) Der Komplementär und der geschäftsführen-
de Gesellschafter sowie deren jeweilige Organe 
unterliegen keinem Wettbewerbsverbot (§ 112 
HGB). 

(5) Soweit der Komplementär schuldhaft eine we-
sentliche Vertragspflicht verletzt, haftet er je-
weils nach den gesetzlichen Vorschriften. Das-
selbe gilt für seine Haftung für Schäden, die aus 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit des Gesellschafters (physische 
Schäden) entstehen.

(6) Die Gesellschaft stellt den Komplementär von 
jeglicher Haftung gegenüber gesellschafts-
fremden Dritten für Verluste, Kosten, Schadens-
ersatzleistungen und Anwaltshonorare frei, die 
durch seine Tätigkeit für die Gesellschaft ent-
steht, soweit der Komplementär nicht wegen 
seines die Dritthaftung auslösenden Verhaltens 
gemäß dem vorhergehenden Absatz auch ge-
genüber der Gesellschaft haftet oder soweit die 
Dritthaftung nicht auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Fehlverhalten beruht.

(7) Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Um-
satzsteuersätze. Bei einer Änderung des ge-
setzlichen Umsatzsteuersatzes werden die 
genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze 
entsprechend angepasst.  Sollten einzelne der 
dargestellten Leistungen von der Umsatzsteuer 
befreit sein oder werden, so bleiben die von der 
Gesellschaft zu zahlenden Beträge unberührt.

§ 9  AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft (AIF-KVG)

(1) Die Gesellschaft bestellt hiermit die d.i.i. Invest-
ment GmbH als externe AIF-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft gemäß § 154 Absatz 1 KAGB (nach-
stehend „die AIF-KVG“ genannt) und beauftragt 
diese mit der kollektiven Vermögensverwaltung 
gemäß § 1 Absatz 19 Nummer 24 KAGB für die 
Gesellschaft. Daneben wird die AIF-KVG für die 
Gesellschaft andere Aufgaben gemäß KAGB und 
i. S. v. Anhang 1 Nummer 2 der Richtlinie 2011/61 
EU übernehmen. Die Einzelheiten hierzu werden 
in einem separaten Verwaltungsvertrag mit der 
AIF-KVG geregelt.

(2) Der Komplementär und der geschäftsführen-
de Kommanditist werden ermächtigt, die ihnen 
nach diesem Vertrag obliegenden Befugnisse 
und Kompetenzen, soweit gesetzlich zulässig, 
auf die AIF-KVG zu übertragen. Sie sind berech-
tigt, der AIF-KVG alle zur Ausübung dieser Funk-
tion erforderlichen Vollmachten zu erteilen. Der 
geschäftsführende Kommanditist behält die or-
ganschaftliche Geschäftsführungsbefugnis, die 
gegenüber der AIF-KVG überwiegend auf die 
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Kontrolle der Einhaltung der Anlagebedingungen 
begrenzt ist. Der geschäftsführende Kommandi-
tist hat die zukünftigen Weisungen der AIF-KVG 
zu befolgen, um alle gemäß KAGB erforderlichen 
Bestimmungen zu erfüllen. Die AIF-KVG ist ver-
pflichtet, sämtliche aufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen, die an diese gestellt werden, zu er-
füllen.

(3) Die Gesellschafter erteilen hiermit ausdrück-
lich die Zustimmung zur Übertragung sämtlicher 
Befugnisse und Kompetenzen auf die AIF-KVG. 
Sie stimmen der Weitergabe aller erforderlichen 
personenbezogenen und sonstigen Daten der 
Gesellschaft bzw. der Gesellschafter an die mit 
der Verwaltung des Kommanditanlagevermö-
gens und mit der Anlegerverwaltung beauftrag-
te AIF-KVG zu.

(4) Die auf die AIF-KVG übertragenen Befugnisse 
und Kompetenzen sind von dieser entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften und den Rege-
lungen dieses Gesellschaftsvertrages wahrzu-
nehmen. Die Geschäftsführungsbefugnis der 
AIF-KVG umfasst insbesondere die Vornahme 
aller zum laufenden Geschäftsbetrieb der Ge-
sellschaft gehörenden Geschäfte und Rechts-
handlungen, die Überwachung der Einhaltung 
der von der Gesellschaft abgeschlossenen oder 
abzuschließenden Verträge sowie die Änderung 
oder die Aufhebung der Verträge.

(5) Die AIF-KVG bedarf zur Durchführung aller Maß-
nahmen und Rechtshandlungen, die über den ge-
wöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, der 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

(6) In Not- und Eilfällen hat die AIF-KVG das Recht 
und die Pflicht, unaufschiebbare Rechtsgeschäf-
te und/oder Rechtshandlungen, die über den ge-
wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft 
hinausgehen, auch ohne einen zustimmenden 
Gesellschafterbeschluss vorzunehmen. Hat die 
AIF-KVG hiervon Gebrauch gemacht, so hat sie 
die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu un-
terrichten.

(7) Die AIF-KVG ist im Rahmen der Bestellung ge-
mäß Absatz 1 ermächtigt, für die Gesellschaft ei-
ne Verwahrstelle nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des KAGB zu beauftragen. Die Gesellschafter 
erteilen hiermit ausdrücklich ihre Zustimmung 
zur Übertragung der gesetzlich vorgesehenen 
Befugnisse und Kompetenzen auf die Verwahr-
stelle sowie zur Weitergabe aller erforderlichen 
personenbezogenen und sonstigen Daten der 
Gesellschaft bzw. der Gesellschafter an die Ver-
wahrstelle.

(8) Der Komplementär und der geschäftsführende 
Kommanditist haben bezüglich der Anlage- und 
Verwaltungstätigkeiten gegenüber der AIF-KVG 
weder Weisungsbefugnisse noch Mitsprache-
rechte.

§ 10 Beirat
(1) Die Gesellschafter können einen Beirat wählen 

und sich hierfür selbst zur Wahl durch die Gesell-
schafterversammlung vorschlagen. Der Beirat ist 
kein Organ der Gesellschaft. Der Beirat besteht 
aus drei Mitgliedern. Zwei Mitglieder werden 
durch die Gesellschafterversammlung gewählt, 
ein weiteres Mitglied wird durch den Komple-
mentär bestimmt. 

(2) Die Mitglieder des Beirates werden für die Zeit 
von drei Jahren bestimmt. Nach Ablauf dieser Zeit 
bleibt ein Beiratsmitglied solange im Amt, bis ein 
Nachfolger gewählt ist. Eine Wiederwahl ist zu-
lässig. 

(3) Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Die Beschlüsse des Beirates haben für 
die Geschäftsführung der Gesellschaft Empfeh-
lungscharakter. Der Beirat ist nicht berechtigt, 
dem geschäftsführenden Kommanditisten Wei-
sungen zu erteilen. Er ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend 
sind. Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen-
den und kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(4) Aufgabe des Beirates ist die Beratung der Ge-
schäftsführung und der von dieser oder von 
der AIF-KVG im Namen der Gesellschaft beauf-
tragten Geschäftsbesorger. Der Beirat kann zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben Auskunft über 
einzelne Angelegenheiten der Geschäftsführung 
und des Geschäftsbesorgers verlangen und eines 
seiner Mitglieder oder einen sachverständigen 
Dritten auf Kosten der Gesellschaft beauftra-
gen, die Geschäftsbücher der Gesellschaft ein-
zusehen und einen Bericht hierüber zu erstatten. 
Der Beirat ist gegenüber der Gesellschafterver-
sammlung berichtspflichtig.

(5) Die Beiratsmitglieder können an den Gesellschaf-
terversammlungen teilnehmen. Die Geschäfts-
führung oder ein von ihr bestellter Vertreter kön-
nen an der Beiratsversammlung teilnehmen.

(6) Die Mitglieder des Beirates sind außerhalb der 
Gesellschaft zur Verschwiegenheit über ihre Tä-
tigkeit verpflichtet.

(7) Die Mitglieder des Beirats haften – mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit – nur für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. Schadensersatz-
ansprüche gegen den Beirat verjähren drei Jahre 
nach Kenntniserlangung des die Ersatzpflicht be-
gründenden Sachverhaltes, soweit sie nicht kraft 
Gesetzes einer kürzeren Verjährung unterliegen.
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§ 11  Kontrollrechte und Informations-
pflichten

(1) Den Gesellschaftern stehen die gesetzlichen 
Kontroll- und Informationsrechte gemäß § 166 
HGB zu. Sie haben insbesondere das Recht, die 
Handelsbücher und Papiere der Gesellschaft am 
Sitz der Gesellschaft einzusehen oder auf eigene 
Kosten durch einen Angehörigen der rechtsbera-
tenden, steuerberatenden oder wirtschaftsprü-
fenden Berufe einsehen zu lassen, um die Rich-
tigkeit des Jahresberichts zu überprüfen. Die 
Herausgabe, Mitnahme oder die Erstellung von 
Kopien, Aufzeichnungen oder Abschriften von 
einzelnen Vorgängen und Unterlagen ist von die-
sem Einsichtsrecht nicht umfasst. Eine Einsicht 
der Bücher und Papiere ist vorab mit der Gesell-
schaft abzustimmen und darf den ordentlichen 
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft nicht beein-
trächtigen.

(2) Der Gesellschafter ist zur Verschwiegenheit über 
die von ihm erlangten Informationen der Gesell-
schaft gegenüber gesellschaftsfremden Dritten 
verpflichtet.

(3) Die Geschäftsführung hat jährlich den Gesell-
schaftern über den Geschäftsverlauf durch Vor-
lage des von der AIF-KVG erstellten Jahresbe-
richts gemäß §§ 158, 135 KAGB zu berichten. 

§ 12  Gesellschafterversammlung, 
Umlauf verfahren

(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung für 
ein Geschäftsjahr findet spätestens bis zum 
30.06. des Folgejahres statt. Die ordentliche Ge-
sellschafterversammlung findet zum ersten Mal 
in 2021 statt. Sie findet als Präsenzveranstal-
tung oder im schriftlichen Verfahren („Umlauf-
verfahren“) statt. 

(2) Eine außerordentliche Gesellschafterversamm-
lung findet nach pflichtgemäßem Ermessen der 
Geschäftsführung, auf Antrag von Gesellschaf-
tern, die zusammen über mindestens 10 % des 
Gesellschaftskapitals verfügen, oder auf Antrag 
des Beirates statt. Der Antrag hat die Punkte, 
über die Beschluss gefasst werden soll, unter 
Angabe einer Begründung zu enthalten und ist 
schriftlich an die Geschäftsführung zu richten. 
Wird das schriftliche Umlaufverfahren eingelei-
tet, so können die Anleger der Durchführung des 
schriftlichen Umlaufverfahrens widersprechen, 
Absatz 7 Satz 2 und Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Ladungen zur Gesellschafterversammlung er-
folgen durch die Geschäftsführung in Textform 
an die der Gesellschaft zuletzt benannte An-
schrift des jeweiligen Gesellschafters. Im Falle 
des Umlaufverfahrens werden Gesellschafter-
versammlungen mit einfachem Brief durchge-

führt. Die Frist zur Einberufung der Gesellschaf-
terversammlung bzw. zur Durchführung des 
Umlaufverfahrens beträgt drei Wochen. In eil-
bedürftigen Fällen kann die Frist auf zehn Ta-
ge verkürzt werden. Maßgeblich für die Fristbe-
rechnung ist jeweils der Poststempel bzw. das 
Datum der Sendebestätigung. In der Einberu-
fung sind der Zeitpunkt, der Ort und die Tages-
ordnung der Gesellschafterversammlung sowie 
die Beschlussgegenstände vollständig anzuge-
ben. Im Schreiben für das Umlaufverfahren sind 
der Rückadressat, die Durchführungsfrist für die 
Beschlussfassung und die einzelnen Beschluss-
punkte sowie etwaige Erläuterungen der Ge-
schäftsführung anzugeben. Für die Einhaltung 
der Frist im Umlaufverfahren ist der Eingang der 
schriftlichen Stimmabgabe bei der Gesellschaft 
entscheidend. 

(4) Gesellschafterversammlungen finden grund-
sätzlich am Sitz der Gesellschaft statt, sofern 
die Gesellschafter nicht mit einfacher Mehrheit 
etwas anderes beschließen. Den Vorsitz in der 
Gesellschafterversammlung übernimmt die Ge-
schäftsführung. 

(5) Jeder Gesellschafter kann sich in einer Präsenz-
versammlung durch andere Mitgesellschafter, 
durch den geschäftsführenden Kommanditisten 
oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes mit 
Zustimmung des geschäftsführenden Komman-
ditisten durch einen gesellschaftsfremden Drit-
ten vertreten lassen. Die Treuhandkommandi-
tistin kann sich im Übrigen durch ihre Treugeber 
bezüglich der von ihr für diese gehaltenen Antei-
le vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat eine 
auf ihn lautende Originalvollmacht vorzuweisen. 
Die Vertretung ist gegenüber dem geschäftsfüh-
renden Kommanditisten, erforderlichenfalls un-
ter Angabe der Gründe, bis spätestens 18:00 Uhr 
des Vortags der Gesellschafterversammlung 
schriftlich anzuzeigen. 

(6) Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesell-
schafterversammlung und für eine eventuelle 
Vertretung trägt jeder Gesellschafter selbst. Die 
Kosten der Gesellschafterversammlung mit Aus-
nahme der persönlichen Kosten der Gesellschaf-
ter trägt die Gesellschaft.

(7) Hat die Geschäftsführung das schriftliche Ver-
fahren eingeleitet, so sind die Gesellschafter 
berechtigt, binnen zehn (10) Tagen nach Absen-
dung der Aufforderung zur Teilnahme am Ab-
stimmungsverfahren Widerspruch gegen die 
Abstimmung im schriftlichen Verfahren einzule-
gen. Erklären Gesellschafter, deren Pflichteinla-
gen zusammen mindestens 20 % des Komman-
ditkapitals entspricht, ihren Widerspruch, so ist 
die Geschäftsführung verpflichtet, unverzüglich 
eine Präsenzversammlung einzuberufen. Der Wi-
derspruch bedarf der Schriftform und ist an die 
Gesellschaft zu richten. Zur Einhaltung der Frist 
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von zehn (10) Tagen ist der Zugang bei der Ge-
sellschaft maßgebend.

(8) Der geschäftsführende Kommanditist hat der 
Präsenzversammlung über das abgelaufene und 
das laufende Geschäftsjahr entsprechend den 
Vorgaben des § 158 KAGB Bericht zu erstatten. 
Der Bericht hat den Geschäftsgang, die Lage der 
Gesellschaft, die beabsichtigte Geschäftspolitik 
und weitere grundsätzliche Fragen zu erfassen. 
Führt die Gesellschaft keine Präsenzversamm-
lung durch, so hat die Berichterstattung schrift-
lich zu erfolgen.

§ 13 Beschlussfassung
(1) Die Gesellschafterversammlung entscheidet 

durch Gesellschafterbeschluss. Eine ordnungs-
gemäß einberufene Gesellschafterversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, 
sofern der geschäftsführende Kommanditist und 
die Treuhandkommanditistin jeweils anwesend 
oder vertreten sind.

(2) Ist die Gesellschafterversammlung nicht be-
schlussfähig, so ist von der Geschäftsführung 
unverzüglich eine neue Gesellschafterversamm-
lung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen 
oder im Umlaufverfahren durchzuführen, die un-
geachtet der Zahl der anwesenden, vertretenen 
oder teilnehmenden Stimmen beschlussfähig ist, 
wenn hierauf in der Einberufung bzw. im Schrei-
ben für das Umlaufverfahren hingewiesen wurde.

(3) Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der einfa-
chen Mehrheit der in einer Präsenzversammlung 
anwesenden bzw. vertretenen oder am Umlauf-
verfahren teilnehmenden Stimmen, sofern nicht 
in diesem Gesellschaftsvertrag oder durch Ge-
setz ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebe-
ne Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt.

(4) Das Stimmrecht eines Gesellschafters bemisst 
sich nach seiner gezeichneten Kommanditein-
lage. Auf je EUR 1,00 entfällt eine Stimme. Der 
Komplementär verfügt über keine Stimme. Ein 
Bevollmächtigter, der mehrere Gesellschafter 
vertritt, kann für die von ihm vertretenen Ge-
sellschafter voneinander abweichende Stimmen 
abgeben. Im Übrigen kann ein Gesellschafter für 
seinen Kapitalanteil das Stimmrecht nur ein-
heitlich ausüben. Die Treuhandkommanditistin 
ist berechtigt, von ihrem Stimmrecht unter Be-
rücksichtigung der ihr aufgrund der jeweiligen 
Treuhandverträge von den Treugebern erteilten 
Weisungen unterschiedlich Gebrauch zu machen. 
Soweit der Treuhandkommanditistin keine Wei-
sungen vorliegen, enthält sie sich der Stimme.

(5) Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angele-
genheiten stimmberechtigt, es sei denn, dass es 
sich um ihre Entlastung oder um ihre Befreiung 
von einer Verbindlichkeit oder um die Entziehung 
eines ihnen zustehenden Rechts aus wichtigem 
Grund handelt oder ein Fall des § 21 Absatz 4 
vorliegt. In diesem Fall gilt das Stimmrechtsver-
bot auch für gesetzliche bzw. rechtsgeschäftlich 
bevollmächtige Vertreter und/oder Treuhänder 
des Gesellschafters.

(6) Gesellschafterbeschlüsse können nur binnen ei-
ner Ausschlussfrist von vier Wochen plus zwei 
Tagen ab Absendung des Protokolls durch Kla-
ge gegen die Gesellschaft angefochten werden. 
Maßgeblich für die Einhaltung der Anfechtungs-
frist ist der Zeitpunkt der Klageerhebung bei Ge-
richt. Nach Ablauf der Anfechtungsfrist gilt ein 
etwaiger Mangel des Gesellschafterbeschlusses 
als geheilt.

§ 14  Protokoll über die Ergebnisse der 
Gesellschafterversammlung

(1) Über die Ergebnisse der Gesellschafterver-
sammlung ist ein schriftliches Protokoll anzufer-
tigen. Dieses ist von der Versammlungsleitung 
zu unterzeichnen und allen Gesellschaftern und 
dem Beirat, sofern ein solcher gewählt ist, in Ko-
pie zu übersenden.

(2) Das Protokoll hat den Beschlussgegenstand und 
das Abstimmungsergebnis einschließlich etwai-
ger Enthaltungen zu enthalten, im Falle der Prä-
senzversammlung zusätzlich den Ort und den 
Tag der Versammlung, die Teilnehmer und die 
Gegenstände der Tagesordnung. 

(3) Der Inhalt des Protokolls gilt als richtig, sofern 
die Richtigkeit nicht binnen einer Frist von zwei 
Wochen ab Zugang des Protokolls beim Ge-
sellschafter gegenüber der Geschäftsführung 
schriftlich unter Angabe von Gründen gerügt 
wird. Das Protokoll gilt bei Übermittlung durch 
die Post am dritten Tag nach Aufgabe zur Post, 
bei elektronischer Übermittlung mit Absendung 
der Niederschrift als zugegangen.

§ 15  Zuständigkeit der Gesellschafter-
versammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist für folgende 
Beschlussfassungen zuständig:

a) Feststellung und Genehmigung des Jahres-
abschlusses;

b) Entlastung des Komplementärs, des ge-
schäftsführenden Kommanditisten und der 
AIF-KVG;

c) Wahl des Abschlussprüfers;
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d) Aufnahme eines neuen geschäftsführenden 
Kommanditisten gemäß § 23 Absatz 3 im 
Fall des Ausscheidens des geschäftsführen-
den Kommanditisten aus der Gesellschaft;

e) Verlängerung der Beitrittsphase über den 
31.12.2022 hinaus oder Erhöhung des Gesell-
schaftskapitals über den Erhöhungsbetrag;

f) Wahl, Entlastung der Beiratsmitglieder und 
die Abberufung von gewählten Beiratsmit-
gliedern;

g) Verlängerung der Dauer der Gesellschaft ge-
mäß § 21 Absatz 1;

h) Entnahmen gemäß § 18 mit Ausnahme der er-
gebnisunabhängigen Auszahlung gemäß § 18 
Absatz 2 Sätze 1 bis 4 und der Fälle gemäß 
§ 18 Absatz 3;

i) Ausschluss von Gesellschaftern, wobei § 5 
Absatz 5 unberührt bleibt;

j) Auflösung der Gesellschaft;

k) Kündigung des Verwaltungsvertrags mit der 
AIF-KVG aus wichtigem Grund gemäß § 314 
BGB sowie des Verwahrstellenvertrages;

l) Änderungen des Gesellschaftsvertrags; 

m) Umwandlung, Verschmelzung und Spaltung 
der Gesellschaft im Sinne des Umwandlungs-
gesetzes;

n) Verlängerung der Dauer der Investitions phase 
gemäß § 2 Nummer 4 Satz 2 der Anlagebe-
dingungen;

o) wesentliche Änderungen oder Neufassung der 
Anlagebedingungen;

(2) Beschlüsse gemäß Absatz 1 lit. a), b), c), d), e), 
f), g) und h) bedürfen der einfachen der in einer 
Präsenzversammlung anwesenden bzw. vertre-
tenen oder am Umlaufverfahren teilnehmenden 
Stimmen. Beschlüsse gemäß Absatz 1 lit.  i), j) k), 
l), m) und n) bedürfen einer Mehrheit von 75 % der 
in einer Präsenzversammlung anwesenden bzw. 
vertretenen oder am Umlaufverfahren teilneh-
menden Stimmen. Maßgeblich für die Feststel-
lung des gesamten stimmberechtigten Kapitals 
ist der Tag, an dem die Einladung zur Gesellschaf-
terversammlung an die Gesellschafter versandt 
wird.

(3) Beschlüsse über die Änderung der Anlagebedin-
gungen im Sinne des Absatz 1 lit. o), die mit den 
bisherigen Anlagegrundsätzen der Gesellschaft 
nicht vereinbar sind oder zu einer Änderung der 
Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte 
führen, ist nur mit Zustimmung einer qualifizier-
ten Mehrheit von Anlegern, die 2/3 des Komman-
ditkapitals auf sich vereinigen, möglich.

§ 16 Geschäftsjahr, Jahresbericht
(1) Das Geschäftsjahr endet zum 31.12. eines jeden 

Kalenderjahres. Das erste Geschäftsjahr der Ge-
sellschaft ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

(2) Die AIF-KVG wird verpflichtet, für die Gesell-
schaft eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung und Bilanzierung entsprechende 
Buchführung zu unterhalten. Die Gesellschaft hat 
innerhalb der gesetzlichen Frist nach Abschluss 
eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresbericht 
unter Beachtung der geltenden steuer- und han-
delsrechtlichen Vorschriften sowie der Vorschrif-
ten des KAGB aufzustellen. Die für Buchführung, 
Bilanzierung und Jahresbericht anfallenden Kos-
ten trägt die Gesellschaft. 

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 
von einem Abschlussprüfer gemäß § 159 KAGB 
zu prüfen und zu testieren. Der geprüfte Jah-
resabschluss und der geprüfte Lagebericht sind 
der Gesellschafterversammlung zum Zwecke 
der Feststellung des Jahresabschlusses vorzu-
legen. Bis zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses durch die Gesellschafterversammlung ist der 
Jahresbericht in den Geschäftsräumen der Ge-
sellschaft zur Einsichtnahme durch die Gesell-
schafter bereitzuhalten. Der Jahresbericht ist 
dem Beirat, sofern ein solcher gewählt ist, zur 
Erörterung vorzulegen.

(4) Den Gesellschaftern ist zusammen mit der Ein-
berufung der Gesellschafterversammlung, in 
der der Jahresabschluss festgestellt werden soll, 
mitzuteilen, an welchen Stellen der Jahresbericht 
gemäß KAGB zur Verfügung steht.

(5) Änderungen, die die Finanzverwaltung an den 
Positionen der Jahresabschlüsse im Rahmen 
steuerlicher Betriebsprüfungen vornimmt, gel-
ten auch im Verhältnis der Gesellschafter unter-
einander.

§ 17 Beteiligung am Ergebnis
(1) Der Komplementär ist am Gewinn und Ver-

lust der Gesellschaft nicht beteiligt. Die Vergü-
tungsansprüche des Komplementärs, des ge-
schäftsführenden Kommanditisten und der 
Treuhand kommanditistin werden im Verhältnis 
der Gesellschafter zueinander als Aufwand der 
Gesellschaft behandelt.

(2) Die Beteiligung eines Gesellschafters am Ergeb-
nis der Gesellschaft bestimmt sich nach dem Ver-
hältnis seines eingezahlten Kapitalanteils (Kapi-
talkonten I und II gemäß § 6 Absatz 2 lit. a) und 
b)) zur Summe aller eingezahlten Kapitalantei-
le am jeweiligen Bilanzstichtag, soweit nachfol-
gend nichts Abweichendes bestimmt ist.

(3) Das Ergebnis der Geschäftsjahre 2021 und 2022 
wird jeweils unabhängig vom Zeitpunkt des Bei-
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tritts eines Anlegers oder der Erhöhung der Ka-
pitaleinlage im Verhältnis seines eingezahlten 
Kapitalanteils (Kapitalkonten I und II gemäß § 6 
Absatz 2 lit. a) und b)) zur Summe aller eingezahl-
ten Kapitalanteile am jeweiligen Bilanzstichtag 
verteilt. Die Verteilung erfolgt dabei in der Wei-
se, dass das Ergebnis der Gesellschaft vom Zeit-
punkt des unwiderruflichen Beitritts eines An-
legers oder der Erhöhung der Einlage zunächst 
dem beitretenden Anleger bis zu der Höhe allein 
zugewiesen wird, in der vorher beigetretene An-
leger entsprechend ihres eingezahlten Kapital-
anteils am Ergebnis beteiligt waren. Durch die-
se Sonderregelungen soll sichergestellt werden, 
dass alle Anleger entsprechend ihrer Beteiligung 
am verbleibenden Ergebnis der Beitrittsphase 
gleichmäßig teilnehmen. Soweit die Sonderrege-
lung zum Abschluss des Geschäftsjahres, an dem 
die Beitrittsphase endete bzw. nach einer etwai-
gen Verschiebung des Schließungstermins zum 
Ende des Geschäftsjahres 2022 nicht zur Gleich-
stellung der Beteiligungen am Ergebnis entspre-
chend den Verhältnissen der eingezahlten Kapi-
talanteile führt, gilt diese Sonderregelung für die 
weiteren Geschäftsjahre entsprechend. Verluste 
werden den Kommanditisten auch im Fall eines 
negativen Kapitalkontos zugerechnet. Das nach 
Abzug dieser Vorabverteilung verbleibende Er-
gebnis wird auf alle Anleger im Verhältnis ihrer 
eingezahlten Kapitalanteile (Kapitalkonten I und 
II gemäß § 6 Absatz 2 lit. a) und b)) zur Summe 
aller eingezahlten Kapitalanteile am jeweiligen 
Bilanzstichtag verteilt. 

(4) Die Gesellschafter, die gemäß § 18 Absatz 2 Sät-
ze 1 und 2 eine ergebnisunabhängige Auszahlung 
erhalten haben, erhalten einen Frühzeichnerbo-
nus in Form eines Vorabgewinns aus zukünfti-
gen Gewinnen aus (mittelbaren) Verkäufen von 
Immobilien, der identisch ermittelt wird, wie die 
ergebnisunabhängige Auszahlung. Dieser An-
spruch auf Vorabgewinn entsteht jeweils im 
Fall von (mittelbaren) Verkäufen von Immobilien 
und wird den gemäß Satz 1 berechtigten Gesell-
schaftern im Verhältnis ihres jeweiligen Vorabge-
winnanspruchs zur Summe aller Vorabgewinnan-
sprüche gemäß Satz 1 zugewiesen und auf dem 
Kapitalkonto IV (§ 6 Absatz 2 lit. d)) erfasst.

(5) Allen Gesellschaftern werden Verlustanteile auch 
dann zugerechnet, wenn sie die Höhe ihrer Kapi-
talanteile übersteigen; eine Ausgleichspflicht er-
gibt sich hierdurch nicht.

(6) Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die Gesell-
schafter zum Nachweis von Sonderwerbungs-
kosten gesondert aufzufordern. Sonderwer-
bungskosten müssen bis spätestens 31.03. des 
Folgejahrs der Gesellschaft unter Vorlage von 
Belegen schriftlich mitgeteilt werden, anderen-
falls können zusätzliche Kosten für den jeweili-
gen Gesellschafter berechnet werden. Dies gilt 
entsprechend für Sonderbetriebsausgaben und 

-vermögen.

(7) Sollten gemäß den steuerlichen Vorschriften 
bei Gesellschaftern Ergebnisse als steuerlich 
beachtliche Sondereinnahmen oder Sonderwer-
bungskosten entstehen, so sind diese Ergebnis-
se für steuerliche Zwecke ausschließlich diesen 
zuzuweisen. Sofern hieraus für die Gesellschaft 
Mehrbelastungen resultieren, sind diese von 
dem verursachenden Gesellschafter zu tragen.

§ 18 Entnahmen
(1) Die Gesellschafter entscheiden über die Verwen-

dung von Liquiditätsüberschüssen (Entnahmen), 
soweit sie nicht nach Auffassung der AIF-KVG 
als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicher-
stellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft benötigt werden. Die Ge-
schäftsführung unterbreitet den Gesellschaftern 
einen Vorschlag über die Höhe der für das vor-
angegangene Geschäftsjahr zu beschließenden 
Entnahmen, falls die AIF-KVG über die Verwen-
dung von Entnahmen und deren Höhe entschie-
den hat. 

(2) Die Gesellschafter, deren Beitrittserklärung an-
genommen wurden und die ihre Pflichteinla-
ge zzgl. Ausagabeaufschlag vollständig geleis-
tet haben (Tag der Gutschrift auf dem Konto der 
Gesellschaft), erhalten eine ergebnisunabhängi-
ge Auszahlung in folgender Höhe von 2,00 % ihrer 
Pflichteinlage (ohne Ausgabeaufschlag) p.a. für 
die Zeit von vollständiger Gutschrift der Pflicht-
einlage zzgl. Ausgabeaufschlag bis zum Ablauf 
der Beitrittsphase. Die Auszahlungshöhe ist tag-
genau zu ermitteln. Diese ergebnisunabhängige 
Auszahlung wird auf dem Kapitalkonto III (§ 6 Ab-
satz 2 lit. c)) erfasst. Die Auszahlung erfolgt im 
Jahr 2023. 

Darüber hinaus nimmt jeder Gesellschafter im 
Verhältnis seines eingezahlten Kapitalanteils 
(Kapitalkonto I und II gemäß § 6 Absatz 2 lit. a) 
und b)) zur Summe aller und eingezahlten Kapi-
talanteile an den Entnahmen teil, sofern nicht in 
Absatz 4 etwas anderes bestimmt ist.

(3) Die Geschäftsführung ist berechtigt, Entnahmen 
für das jeweils laufende Geschäftsjahr auch vor 
einem Beschluss der Gesellschafter unterjährig 
zu veranlassen, soweit dadurch der Wert des Ge-
sellschaftsanteils des Gesellschafters nicht unter 
den auf dem Kapitalkonto I gemäß § 6 Absatz 2 
lit. a) gebuchten Betrag (Haftsumme) herabge-
mindert wird. Dies gilt auch dann, wenn der Ka-
pitalanteil durch Verluste gemindert ist. Auszah-
lungen sind jedoch unzulässig, soweit hierdurch 
beim Komplementär das zur Erhaltung des 
Stammkapitals erforderliche Vermögen vermin-
dert würde (§ 30 GmbHG).

(4) Soweit auf die an die Gesellschaft geleisteten 
Zahlungen Kapitalertragsteuer oder eine ande-
re vergleichbare Quellensteuer zu zahlen oder ei-
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ne solche bereits abgezogen worden ist oder die 
Gesellschaft aufgrund einer Verfügung oder Ver-
einbarung mit den Steuerbehörden Steuern ab-
zuführen hat und diese Steuern nur bestimmte 
Gesellschafter betreffen, ist der dafür erforderli-
che Betrag von den auf diese Gesellschafter ent-
fallenden Ausschüttungen von der Gesellschaft 
einzubehalten oder der Gesellschaft zu erstatten.

(5) § 5 Absatz 4 ist bei allen Auszahlungen zu be-
achten.

§ 19 Verfügung über Kommanditanteile
(1) Jeder Gesellschafter kann seinen Kommanditan-

teil durch Rechtsgeschäft unter Lebenden über-
tragen oder in sonstiger Weise darüber verfügen. 
Eine Übertragung ist nur an Personen möglich, 
die die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 die-
ses Vertrages erfüllen. Die Verfügung ist dem 
geschäftsführenden Kommanditisten vorab 
schriftlich anzuzeigen und bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit der Zustimmung des geschäftsführen-
den Kommanditisten, der seine Zustimmung nur 
aus wichtigem Grunde verweigern darf. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 

a) der neue Gesellschafter eine Person i. S. v. § 4 
Absatz 1 dieses Vertrages ist oder die vom ge-
schäftsführenden Kommanditisten angefor-
derten Nachweise gemäß § 4 Absatz 1 nicht 
oder nicht rechtszeitig erbracht werden, oder

b) der Gesellschaft fällige Ansprüche gegen den 
verfügungswilligen Gesellschafter zustehen, 
oder

c) der Gesellschaft und deren Gesellschaftern 
durch eine Übertragung erhebliche steuerli-
che Nachteile entstehen würden.

(2) Die Verfügung über einen Kommanditanteil kann 
jeweils nur mit einer Frist von drei Monaten mit 
Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahrs erfol-
gen. Die Verfügung über Teile von Kommandit-
anteilen ist ausgeschlossen, soweit hierdurch 
neue Kommanditanteile entstehen, die klei-
ner als EUR 10.000,00 sind und die nicht durch 
1.000 ohne Rest teilbar sind. Eine Verfügung, 
die zu einer Trennung von Nutzungsrechten an 
einem Kommanditanteil führt, insbesondere 
die Bestellung eines Nießbrauchs, ist unzuläs-
sig. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, 
über einen Teil ihrer Beteiligung zu verfügen, so-
weit sie auf Weisung eines Treugebers handelt 
und über dessen gesamte, durch sie gehaltene 
Beteiligung verfügt. Die Treuhandkommanditis-
tin ist verpflichtet, vor der Übertragung dem ge-
schäftsführenden Kommanditisten gegenüber 
nachzuweisen, dass die Übertragung in Über-
einstimmung mit dem Treuhandvertrag erfol-
gen wird.

(3) Beim Übergang der Gesellschafterstellung auf 
einen Dritten im Rahmen einer Gesamtrechts- 
oder Sonderrechtsnachfolge werden alle Kon-
ten gemäß § 6 unverändert und einheitlich fort-
geführt. Der Dritte tritt auch hinsichtlich eines 
etwaigen Vorabgewinns gemäß § 17 Absatz 4 in 
die Position des Verfügenden ein. Der Übergang 
einzelner Rechte und Pflichten hinsichtlich nur 
einzelner Gesellschafterkonten ist nicht möglich.

(4) Die im Zusammenhang mit einer Übertragung 
oder Teilung von Kommanditanteilen verbunde-
nen Kosten trägt der Gesellschafter. Die Kosten, 
zu denen auch eventuell bei der Gesellschaft an-
fallende Steuern gehören, werden diesem Gesell-
schafter von der Gesellschaft gesondert in Rech-
nung gestellt.

(5) Gegenüber der Gesellschaft gilt der bisherige 
Gesellschafter solange als Gesellschafter, bis 
der Gesellschaft die Übertragung des betroffe-
nen Kommanditanteils angezeigt worden ist. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, mit schuldbefreien-
der Wirkung gegenüber dem neuen Gesellschaf-
ter an den bisherigen Gesellschafter Auszahlun-
gen vorzunehmen, bis ihr die Übertragung des 
Kommanditanteils mitgeteilt worden ist.

(6) Der neu eintretende Gesellschafter bzw. der Ge-
sellschafter, der seinen Kommanditanteil er-
höht, stellt die Gesellschaft und die Gesellschaf-
ter von allen Vermögensnachteilen infolge des 
Gesellschafterwechsels, die durch Veräußerung 
oder sonstige Übertragung entstehen, frei. Er 
trägt das Risiko, dass er wegen solcher Mehrbe-
lastungen keinen Totalgewinn erzielt. Gestattet 
die Gesellschaft Entnahmen, so liegt hierin kein 
Verzicht gegenüber dem Gesellschafter auf die 
Geltendmachung von Ansprüchen aus etwaigen 
Mehrbelastungen und steuerlichen Nachteilen 
der Gesellschaft.

(7) Im Verhältnis zu den Gläubigern der Gesellschaft 
haftet der Erwerber eines Kommanditanteils 
nach seiner Eintragung in das Handelsregister 
summenmäßig beschränkt nach Maßgabe sei-
ner Haftsumme. 

(8) Der Erwerber eines Kommanditanteils muss voll-
umfänglich in die Rechte und Pflichten des über-
tragenden Gesellschafters aus diesem Vertrag 
eintreten. Die Verfügung über den Kapitalanteil 
bedarf der Schriftform.

(9) Im Innenverhältnis zwischen dem verfügenden 
Gesellschafter, dem Erwerber sowie der Gesell-
schaft ist jede (subsidiäre) Haftung für ausste-
hende Kapitaleinzahlungen oder andere Beträge 
durch den verfügenden Gesellschafter nach Ver-
fügung über den Kommanditanteil ausgeschlos-
sen. Eine gesamtschuldnerische Haftung des 
verfügenden Gesellschafters und des Erwerbers 
wird nicht begründet. Derartige Verpflichtungen 
gehen gegenüber dem Erwerber und gegenüber 
der Gesellschaft mit schuldbefreiender Wirkung 
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für den verfügenden Gesellschafter auf den Er-
werber über. Der Erwerber verpflichtet sich, den 
verfügenden Gesellschafter von sämtlichen An-
sprüchen vollumfänglich freizustellen. 

§ 20 Tod eines Gesellschafters
(1) Im Falle des Todes eines Gesellschafters geht 

sein Kommanditanteil auf seine Erben oder Ver-
mächtnisnehmer über, soweit bei diesen kein 
Ausschlussgrund gemäß § 22 vorliegt. 

(2) Die Erben eines Gesellschafters müssen sich 
durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des 
Erbscheines/Europäischen Nachlasszeugnisses/
Testamentsvollstreckerzeugnisses oder einer 
letztwilligen Verfügung nebst Eröffnungspro-
tokoll legitimieren; Vermächtnisnehmer durch 
Vorlage einer beglaubigten Abschrift der letzt-
willigen Verfügung nebst Niederschrift über die 
Eröffnung der Verfügung durch das Nachlassge-
richt und die Zustimmung des Erben. Werden der 
Gesellschaft ausländische Urkunden zum Nach-
weis des Erbrechts oder der Verfügungsbefug-
nis vorgelegt, so ist die Gesellschaft berechtigt, 
auf Kosten dessen, der seine Berechtigung auf 
die ausländischen Urkunden stützt, diese über-
setzen zu lassen und/oder ein Rechtsgutachten 
über die Rechtswirkungen der vorgelegten Ur-
kunden einzuholen. 

(3) Hat ein Gesellschafter mehrere nachfolgebe-
rechtigte Anleger zu Erben oder Vermächtnis-
nehmern seines Kommanditanteils bestimmt, so 
üben diese ihre Rechte durch einen gemeinsa-
men, schriftlich bevollmächtigten Vertreter aus 
ihrer Mitte aus, der insbesondere auch zur Ent-
gegennahme von Entnahmen/Zahlungen und Er-
klärungen zu ermächtigen ist.

(4) Solange die Legitimation eines Erben oder Ver-
mächtnisnehmers nicht erfolgt und ggf. ein ge-
mäß Absatz 3 erforderlicher gemeinsamer Ver-
treter nicht bestellt ist, ruhen die Rechte aus 
diesem Vertrag. Bis zum Zugang einer schrift-
lichen Vollmachtserklärung eines gemeinsamen 
Vertreters bzw. Testamentsvollstreckerzeugnis-
ses kann die Gesellschaft mit Wirkung gegenüber 
allen Rechtsnachfolgern an einen Rechtsnachfol-
ger ihrer Wahl Zustellungen vornehmen. 

(5) Die Realteilung eines Kommanditanteils im We-
ge der Nachlassauseinandersetzung eines Ge-
sellschafters ist ausgeschlossen, wenn da-
durch Kommanditanteile unter dem Betrag von 
EUR 10.000,00 entstehen sowie die entstehen-
den Beteiligungen nicht durch 1.000 ohne Rest 
teilbar sind oder wenn der übernehmende Ge-
sellschafter von der Beteiligung gemäß § 4 Ab-
satz 1 ausgeschlossen ist.

(6) Testamentsvollstreckung an Gesellschaftsantei-
len von Gesellschaftern ist zulässig. 

(7) Im Falle des Todes eines Gesellschafters tragen 
die Erben oder Vermächtnisnehmer, auf wel-
che der Kommanditanteil übergeht, alle durch 
den Erbfall der Gesellschaft entstehenden Kos-
ten, Steuern und Abgaben. Die Gesellschaft kann 
hierfür Freistellung und die Stellung einer ange-
messenen Sicherheit verlangen. Rechtsgeschäft-
liche Verfügungen über einen Kommanditanteil 
im Zuge der Erbauseinandersetzung sind nur 
nach Maßgabe des § 19 zulässig. Es ist Aufgabe 
der Erben, die steuerlichen Mitteilungspflichten 
zu erfüllen.

(8) Die oben genannten Bedingungen gelten auch 
beim Tod eines Treugebers.

§ 21 Dauer der Gesellschaft, Kündigung
(1) Die Gesellschaft dauert bis zum 31.12.2033. Ei-

ne Verlängerung der Grundlaufzeit kann durch 
Beschluss der Gesellschafter mit 50 % der ab-
gegebenen Stimmen einmalig oder in mehre-
ren Schritten um insgesamt bis zu zwei Jahre 
beschlossen werden. Zulässige Gründe für eine 
Verlängerung der Grundlaufzeit sind:

a) wenn der bei einer Liquidation der Gesell-
schaft zu erzielende Erlös für die Anlageobjek-
te unter Zugrundelegung einer Prognose der 
Wertentwicklung unattraktiv erscheint oder 

b) wenn während der Verlängerung der Grund-
laufzeit der Gesellschaft eine bessere als die 
bereits im Verkaufsprospekt angenommenen 
durchschnittliche Prognose der Wertentwick-
lung zu erwarten ist.

(2) Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsver-
hältnisses durch einen Gesellschafter während 
der Grundlaufzeit und im Fall der Verlängerungen 
der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-
gem Grund entsprechend § 133 Absatz 2 und 
Absatz 3 HGB bleibt hiervon unberührt; § 133 
Absatz 1 HGB findet keine Anwendung. Die Kün-
digung eines Gesellschafters hat nicht die Auflö-
sung der Gesellschaft, sondern nur das Ausschei-
den des kündigenden Gesellschafters zur Folge.

(3) Die Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Ab-
satz 2 Satz 2 hat schriftlich zu erfolgen und ist 
an den geschäftsführenden Kommanditisten zu 
richten. Kündigt der geschäftsführende Kom-
manditist aus wichtigem Grund, so hat die Kün-
digung schriftlich gegenüber dem Komplementär 
der Gesellschaft zu erfolgen. Der Treugeber hat 
die Kündigung an die Treuhandkommanditistin 
zu richten.

(4) Wenn Gesellschafter, deren Kapitalanteile insge-
samt mindestens 75 % des gesamten Komman-
ditkapitals der Gesellschaft bilden, die Gesell-
schaft wirksam aus wichtigem Grund kündigen, 
ist die Gesellschaft aufgelöst, es sei denn, die 
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verbleibenden Gesellschafter fassen mit min-
destens 50 % ihrer Stimmen einen Fortsetzungs-
beschluss. In diesem Falle hat der geschäftsfüh-
rende Kommanditist die Gesellschafter von der 
Kündigung unverzüglich zu unterrichten und eine 
Gesellschafterversammlung einzuberufen bzw. 
eine schriftliches Umlaufverfahren einzuleiten, 
in dem darüber abgestimmt wird, ob die Gesell-
schaft fortgesetzt wird. Gesellschafter, die ge-
kündigt haben, haben bei der Abstimmung kein 
Stimmrecht.

(5) Im Falle der Kündigung des Komplementärs oder 
des geschäftsführenden Kommanditisten gelten 
die Bestimmungen des § 23 Absatz 3 und 4 ent-
sprechend.

§ 22 Ausschluss eines Gesellschafters
(1) Der geschäftsführende Kommanditist ist, ab-

weichend von § 15 Absatz 1 lit. i), verpflichtet, 
einen Gesellschafter im Namen sämtlicher übri-
gen Gesellschafter aus der Gesellschaft auszu-
schließen, wenn

a) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
sein Vermögen mangels Masse abgelehnt 
wird oder der Gesellschafter eine außerge-
richtliche Einigung mit seinen Gläubigern über 
die Schuldenbereinigung nach den Vorschrif-
ten der Insolvenzordnung versucht hat oder 
der Kapitalanteil des Gesellschafters von ei-
nem Gläubiger gepfändet und die Vollstre-
ckungsmaßnahme nicht innerhalb von sechs 
Monaten aufgehoben wird,

b) ein sonstiger wichtiger Grund in der Person 
des betreffenden Gesellschafters vorliegt, der 
es den übrigen Gesellschaftern unzumutbar 
macht, das Gesellschaftsverhältnis bzw. das 
Vertragsverhältnis mit dem betreffenden Ge-
sellschafter fortzusetzen; dies gilt insbeson-
dere bei einer groben Pflichtverletzung seiner 
Gesellschafterpflichten gemäß § 133 Absatz 2 
und 3 HGB wie etwa die Nichterfüllung seiner 
Mitwirkungspflichten,

c) über seinen Nachlass ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wird, 

d) ein Gesellschafter nicht die persönlichen Vor-
aussetzungen gemäß § 4 Absatz 1 erfüllt.

(2) Ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Ausschei-
dens ruhen die Gesellschafterrechte des betrof-
fenen Gesellschafters. Kann der Zugang nicht auf 
dem Postweg bewirkt werden, scheidet der Ge-
sellschafter mit Absendung der Erklärung an die 
zuletzt der Gesellschaft schriftlich genannte An-
schrift aus.

(3) Die durch den Ausschluss eines Gesellschafters 
notwendig gewordenen Auslagen kann die AIF-
KVG von diesem Gesellschafter in nachgewiese-

ner Höhe, jedoch nicht mehr als 1,5 % des Anteil-
wertes verlangen.

§ 23 Ausscheiden eines Gesellschafters
(1) Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft 

aus, ohne dass es einer weiteren Handlung oder 
Erklärung bedarf, wenn

a) er das Gesellschaftsverhältnis außerordent-
lich aus wichtigem Grund im Sinne des § 133 
Absatz 2 und 3 HGB wirksam gekündigt hat, 
mit Zugang der Kündigung;

b) über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wird, mit Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens; 

c) ein Privatgläubiger des Gesellschafters das 
Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, mit 
Zugang der Kündigung;

d) er aus der Gesellschaft ausgeschlossen wor-
den ist, mit Zugang der Mitteilung (§ 22).

(2) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 
aus, so wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, 
sondern unter den verbleibenden Gesellschaf-
tern fortgeführt.

(3) Ein Ausscheiden des geschäftsführenden Kom-
manditisten aus der Gesellschaft ist nur mög-
lich, wenn die Gesellschafterversammlung auf 
den Zeitpunkt seines Ausscheidens einen neuen 
geschäftsführenden Kommanditisten bestimmt, 
der in alle Rechte und Pflichten des geschäfts-
führenden Kommanditisten eintritt.

(4) Ein Ausscheiden des Komplementärs ist nur 
möglich, wenn ein durch den geschäftsführen-
den Kommanditisten zu benennender Dritter 
der Gesellschaft als Komplementär mit soforti-
ger Wirkung beitritt oder ein Gesellschafter in die 
Stellung des Komplementärs wechselt. 

(5) Die durch das Ausscheiden eines Gesellschafters 
notwendig gewordenen Auslagen kann die AIF-
KVG von diesem Gesellschafter in nachgewiese-
ner Höhe, jedoch nicht mehr als 1,5 % des Anteil-
wertes verlangen.

§ 24 Abfindung
(1) Scheidet ein Gesellschafter ohne Rechtsnachfol-

ger aus der Gesellschaft aus, so hat er Anspruch 
auf eine Abfindung in Höhe des Nettoinventar-
werts seiner Beteiligung zum Stichtag seines 
Ausscheidens. Der Anteil des Gesellschafters am 
Nettoinventarwert der Gesellschaft bestimmt 
sich nach dem Verhältnis seines eingezahlten Ka-
pitalanteils (Kapitalkonto I und II gemäß § 6 Ab-
satz 2 lit. a) und b) zur Summe aller eingezahlten 
Kapitalanteile. Als Stichtag für die Ermittlung der 
Abfindung gilt der Schluss des letzten, vor dem 
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Wirksamwerden des Ausscheidens abgelaufe-
nen Geschäftsjahres der Gesellschaft.

(2) Der Nettoinventarwert ermittelt sich nach den 
aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften, ins-
besondere gemäß KAGB und nach den in Kraft 
getretenen EU-Verordnungen. Ein ideeller Ge-
schäftswert (Firmenwert) bleibt bei der Werter-
mittlung in jedem Fall außer Ansatz. Scheidet ein 
Gesellschafter nicht zum Ende eines Geschäfts-
jahres aus der Gesellschaft aus, so bleibt das Er-
gebnis des im Zeitpunkt des Ausscheidens lau-
fenden Geschäftsjahres für die Ermittlung des 
Nettoinventarwerts der Gesellschaft ebenfalls 
außer Ansatz. Ein etwaiger Vorabgewinn ge-
mäß § 17 Absatz 4 bleibt ebenfalls außer Ansatz.

(3) Der Nettoinventarwert und die Höhe der Ab-
findung sind von dem für das betreffende Ge-
schäftsjahr ordentlich bestellten Abschlussprü-
fer, der mit der Prüfung des Jahresberichts der 
Gesellschaft beauftragt ist, als Schiedsgutach-
ter gemäß §§ 317 ff. BGB unter Einbeziehung der 
Verwahrstelle gemäß § 83 Absatz 1 Nummer 1 
KAGB verbindlich festzustellen. Die Kosten trägt 
der ausscheidende Gesellschafter.

(4) Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten 
auszuzahlen, sofern die Liquiditätslage der Ge-
sellschaft dies zulässt. Die erste Rate wird sechs 
Monate nach ihrer verbindlichen Feststellung fäl-
lig. Die Abfindung ist vom Tage ihrer Feststellung 
an mit 0,3 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsen sind mit 
der letzten Rate zur Zahlung fällig. Auszahlungen, 
die der ausscheidende Gesellschafter nach dem 
Wirksamwerden seines Ausscheidens erhalten 
hat, werden auf die Abfindung angerechnet. Die 
Zahlung der Abfindung gilt nicht als Rückzahlung 
der Einlage. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
haftet der ausgeschiedene Gesellschafter nicht 
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

(5) Ausscheidende Gesellschafter können keine 
Sicherstellung ihrer Abfindung verlangen. Sie 
haben keinen Anspruch auf Freistellung von 
Gesellschaftsverbindlichkeiten oder auf Sicher-
heitsleistungen wegen künftiger Inanspruchnah-
me durch Gesellschaftsgläubiger. Eine Haftung 
der übrigen Gesellschafter, insbesondere des 
Komplementärs, für die Erfüllung des Anspruchs 
auf die Abfindung ist ausgeschlossen.

§ 25 Auflösung der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft kann, außer in den Fällen des 

§ 21 Absatz 1 und 4, auch zum Ende eines jeden 
Geschäftsjahrs durch Gesellschafterbeschluss 
gemäß § 15 Absatz 1 lit. j) in Verbindung mit Ab-
satz 2 aufgelöst werden. Im Falle einer Auflö-
sung ist die Gesellschaft durch die AIF-KVG als 
Liquidator abzuwickeln und das Gesellschafts-
vermögen zu verwerten. Im Falle der Kündigung 
des Verwaltungsvertrages mit der AIF-KVG wird 

die Gesellschaft nur dann durch die Verwahrstel-
le als Liquidator abgewickelt, wenn sich die Ge-
sellschaft nicht in einen intern verwalteten ge-
schlossenen Publikums-AIF umwandelt, keine 
andere externe AIF-KVG benennt oder kein an-
derer Liquidator bestellt und die Bestellung einer 
externen AIF-KVG von der BaFin genehmigt wird. 

(2) Der Liquidator verwertet das Gesellschaftsver-
mögen unter Wahrung der Interessen der Gesell-
schafter. Der Liquidator hat jährlich sowie auf den 
Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen 
Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anfor-
derungen gemäß § 158 KAGB entspricht.

(3) Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschafts-
vermögens wird dazu verwendet, zunächst die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, einschließ-
lich erfolgsabhängiger Vergütung, in der durch 
Gesetz festgelegten Reihenfolge, danach ge-
genüber Drittgläubigern, anschließend gegen-
über der Geschäftsführung sowie im Anschluss 
gegenüber den Gesellschaftern auszugleichen. 
Ein verbleibender Verwertungserlös (Auseinan-
dersetzungsguthaben) wird unter Berücksichti-
gung des § 17 Absatz 4 im Verhältnis der für die 
Gesellschafter geführten Kapitalanteile (Kapital-
konto I und II gemäß § 6 Absatz 2 lit. a) und b)) 
zueinander an die Gesellschafter ausgezahlt. Ei-
ne Haftung des Komplementärs für die Erfüllung 
der Gesellschafterforderungen ist ausgeschlos-
sen. Die Gesellschafter haften nach Beendigung 
der Liquidation nicht für Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft.

§ 26  Beitrittserklärung, Mitteilungen 
und Zahlungen

(1) Die Beitrittserklärung eines Gesellschafters ist 
Bestandteil dieses Vertrages. 

(2) Jeder Gesellschafter hat der Gesellschaft unver-
züglich Änderungen gegenüber den in der Bei-
trittserklärung erfolgten Angaben, insbesondere 
Änderungen des Namens, der Anschrift, Faxnum-
mer, E-Mail-Adresse, Wohnsitzfinanzamt, Steu-
ernummer und Bankverbindung, gegebenenfalls 
durch Vorlage geeigneter Nachweise, unaufge-
fordert mitzuteilen. Soweit für die Wahrnehmung 
der Kontrollpflichten der Verwahrstelle erforder-
lich, wird die Gesellschaft die personenbezoge-
nen und sonstigen Daten der Gesellschafter der 
Verwahrstelle zugänglich machen. Der vertrau-
liche Umgang mit diesen Daten ist entsprechend 
gesichert. Mitteilungen der Gesellschaft an die 
letzte übermittelte Adresse eines Gesellschaf-
ters gelten bei Übermittlung der Mitteilung durch 
die Post am dritten Tag nach Aufgabe zur Post, 
bei elektronischer Übermittlung mit ihrer Absen-
dung als dem Gesellschafter zugegangen. Dies 
gilt auch, wenn die Post die Schriftstücke nicht 
zustellen kann, weil die Anschrift nicht mehr 
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stimmt oder ein Gesellschafter für den Fall seiner 
Abwesenheit keinen Zustellungsbevollmächtig-
ten benannt hat. Zum Nachweis der Absendung 
genügt die schriftliche Bestätigung des mit dem 
Briefversand betrauten Mitarbeiters der Ge-
schäftsführung. Die Schriftform ist auch gewahrt 
durch Versendung per Telefax, per E-Mail oder 
im Wege der elektronischen Datenübermittlung. 
Maßgeblich für den Fristbeginn bei Versendung 
per Telefax, per E-Mail oder elektronischer Da-
tenübermittlung ist das auf dem jeweiligen Aus-
druck angegebene Original-Versanddatum, bei 
Versendung per Boten das Datum der Übergabe 
an den Boten. Alle Mitteilungen an Gesellschafter, 
wie Übersendung der Jahresberichte oder sons-
tige Informationen werden als Datei an die letz-
te übermittelte E-Mail-Adresse versendet; La-
dungen zu Gesellschafterversammlungen, die in 
Textform zu erfolgen haben, werden an die letzte 
übermittelte Adresse bzw. die letzte übermittel-
te E-Mail-Adresse versendet.

(3) Hat sich eine Adressänderung ergeben und hat 
der Gesellschafter dies der Gesellschaft nicht ge-
mäß Absatz 2 mitgeteilt, so kann er sich nicht da-
rauf berufen, Mitteilungen oder Erklärungen der 
Gesellschaft nicht erhalten zu haben. Ein Gesell-
schafter, der seine Verpflichtung gemäß Absatz 2 
dieser Vorschrift nicht erfüllt, ist der Gesellschaft 
gegenüber verpflichtet, diese von allen Aufwen-
dungen und Schäden freizuhalten, die ihr aus der 
Nichterfüllung dieser Verpflichtung entstehen. 
Die ihm selbst aus der Nichterfüllung eventuell 
entstehenden Nachteile trägt der Gesellschafter.

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zahlungsver-
pflichtungen gegenüber dem Gesellschafter 
durch Zahlung an die ihr zuletzt übermittelte 
Bankverbindung des Gesellschafters mit schuld-
befreiender Wirkung zu erfüllen.

(5) Verzieht ein Gesellschafter ins Ausland oder ist 
er im Ausland ansässig, so hat er einen inländi-
schen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

§ 27 Anlegerregister
Die von der Gesellschaft bestellte AIF-KVG und die 
Treuhandkommanditistin werden im Rahmen ihrer An-
legerverwaltungstätigkeit ein Anlegerregister mit den 
persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten der 
Gesellschafter führen, die den Angaben der Anleger 
in der Beitrittserklärung entnommen werden. Soweit 
ein Gesellschafter die AIF-KVG und die Treuhandkom-
manditistin nicht von der ihr obliegenden Verschwie-
genheitspflicht entbindet, darf die AIF-KVG die im An-
legerregister geführten Daten nur dem Komplementär, 
dem geschäftsführenden Kommanditisten, einem mit 
Geschäftsführungsaufgaben beauftragten Dritten, 
den zuständigen Finanzbehörden, dem Handelsregis-
ter, den die Gesellschaft finanzierenden Banken, der 
Verwahrstelle oder den zur Berufsverschwiegenheit 

verpflichteten Prüfern und Beratern der Gesellschaft 
zugänglich machen.

§ 28 Anlagebedingungen
Die Gesellschaft hat Anlagebedingungen gemäß KAGB 
erstellt, die nicht Gegenstand des Gesellschaftsver-
trags sind. In den Anlagebedingungen wird festgelegt, 
welche unterschiedlichen Vermögensgegenstände für 
die Gesellschaft prinzipiell erworben werden dürfen 
und es werden Anlagegrenzen festgelegt.

§ 29 Kosten
(1) Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, trägt 

die Gesellschaft die Kosten für diesen Vertrag 
und dessen Durchführung. Ausgenommen hier-
von sind die Kosten der Beglaubigung der Han-
delsregistervollmachten sowie die Kosten von 
Handelsregisteränderungen, die durch Abtretung 
oder teilweise Abtretung von Gesellschaftsan-
teilen sowie sonstige Verfügungen über Gesell-
schaftsanteile begründet werden. Diese Kosten 
trägt jeder Gesellschafter, der die Änderungen 
veranlasst, soweit in diesem Vertrag nicht be-
reits etwas anderes bestimmt ist. Dies gilt auch 
bei Handelsregisteränderungen im Todesfall.

(2) Hinsichtlich Ausschüttungen, Steuerrückzahlun-
gen und etwaiger anderer Zahlungsvorgänge tra-
gen die Anleger für die sie jeweils betreffenden 
Zahlungsvorgänge sämtliche Bankgebühren, ein-
schließlich der Bankgebühren für Zahlungsver-
kehr, falls ein Gesellschafter ins Ausland verzieht 
oder im Ausland ansässig ist.

§ 30 Schriftform
Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen 
nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Ände-
rung des Schriftformerfordernisses selbst.

§ 31 Schlussbestimmungen
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-

ges nichtig oder undurchführbar sein oder wer-
den, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen hiervon nicht berührt. Die Parteien ver-
pflichten sich, eine nichtige oder undurchführ-
bare Bestimmung durch eine wirksame und 
durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die in 
rechtsgültiger Form den angestrebten Zweck im 
Sinne des Vertrages erfüllt und dem angestreb-
ten wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe-
kommt. Die Parteien sind verpflichtet, bei der 
Festlegung der wirksamen und durchführbaren 
Bestimmung zusammenzuwirken. Entsprechen-
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des gilt für den Fall, dass dieser Vertrag eine Re-
gelungslücke enthält.

(2) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundes-
republik Deutschland.

(3) Sämtliche Rechtstreitigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Gesellschaftsverhältnis, wie zum 
Beispiel Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
Beitritt, Ausscheiden, Rechten und Pflichten von 
Gesellschaftern und Gesellschafterbeschlüssen, 
können als Aktiv- und Passivprozesse von der 
Gesellschaft selbst geführt werden.

(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über 
das Zustandekommen dieses Vertrages ist der 
Sitz der Gesellschaft, soweit dies in gesetzlich 
zulässiger Weise vereinbart werden kann.

Wiesbaden, 02.02.2021

d.i.i. Deutsche Invest Immobilien Verwaltungs GmbH, 
Geschäftsführer Frank Wojtalewicz 

Geschäftsführender Kommanditist
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwaltungs GmbH 
Geschäftsführer Frank Wojtalewicz und Thomas Mitzel
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TREUHAND- UND  
VERWALTUNGSVERTRAG

zwischen der

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

(nachstehend „Treuhandkommanditistin“ genannt)

und dem

Unterzeichner der Beitrittserklärung 

zur (mittelbaren) Beteiligung an der 

dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co.  
Geschlossene Investment-KG 

(nachstehend „Treugeber“ genannt)

wird nachfolgender Treuhand- und Verwaltungsver-
trag abgeschlossen:

Präambel 
Die Treuhandkommanditistin ist nach § 3 des Gesell-
schaftsvertrags der dii. Wohnimmobilien Deutsch-
land 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 
(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) ermächtigt 
und bevollmächtigt, ohne Zustimmung der Mitge-
sellschafter und unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB ihren Kapitalanteil an der 
Gesellschaft für Dritte („Treugeber“) auf bis zu 
EUR 20.000.000,00 („Zielkapital“) bzw. im Falle einer 
Erhöhung des Zielkapitals durch den geschäftsführen-
den Kommanditisten der Gesellschaft nach § 3 Ab-
satz 3 des Gesellschaftsvertrags um bis zu weitere 
EUR 30.000.000,00 („Erhöhungsbetrag“) auf insge-
samt bis zu EUR 50.000.000,00 zu erhöhen und ent-
sprechende Vereinbarungen mit Wirkung für alle Ge-
sellschafter abzuschließen. Der geschäftsführende 
Kommanditist ist berechtigt, die Beitrittsphase ohne 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung bei Er-
reichen des Zielkapitals vorzeitig zu beenden, d.h. er 
ist nicht verpflichtet, den Erhöhungsbetrag ganz oder 
teilweise auszuschöpfen. Der Treugeber ist nach dem 
Gesellschaftsvertrag berechtigt, den auf ihn entfal-
lenden treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteil 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge zu übernehmen 
und sich unmittelbar als Kommanditist der Gesell-
schaft („Direktkommanditist“) in das Handelsregis-
ter eintragen zu lassen. Treugeber sowie Direktkom-
manditisten werden nachfolgend zusammen Anleger 
genannt. 

§ 1 Abschluss des Treuhandvertrags  
1. Dieser Treuhand- und Verwaltungsvertrag („Treu-

handvertrag“) wird durch Unterzeichnung der Bei-
trittserklärung durch den jeweiligen Treugeber und 
die Annahme der Beitrittserklärung durch die Treu-
handkommanditistin geschlossen. Der Treugeber 
verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. 
Die Treuhandkommanditistin oder der geschäfts-
führende Kommanditist werden den Treugeber je-
doch über die Annahme seiner Beitrittserklärung in 
Textform informieren. Mit der Annahme kommen 
zugleich der Treuhandvertrag mit der Treuhand-
kommanditistin und damit die mittelbare Betei-
ligung an der Gesellschaft zustande. Der Treuge-
ber kann den Treuhandvertrag und damit zugleich 
seine mittelbare Beteiligung an der Gesellschaft 
gemäß der in der Beitrittserklärung enthaltenen 
schriftlichen Belehrung widerrufen. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs an die Treuhandkommanditistin.

2. Mit dem Zustandekommen dieses Treuhandver-
trags wird die Treuhandkommanditistin beauf-
tragt, nach Maßgabe der Beitrittserklärung, die-
ses Vertrags und des Gesellschaftsvertrags ihren 
Kapitalanteil in Höhe der gezeichneten Pflichtein-
lage („Beteiligungsbetrag“) des Treugebers zu er-
höhen. Die entsprechend in das Handelsregister 
einzutragende Haftsumme beträgt jeweils 1 % des 
von dem jeweiligen Treugeber übernommenen Be-
teiligungsbetrags.

§ 2 Treuhandverhältnis
1. Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, sich 

nach außen im eigenen Namen, im Innenverhältnis 
aber im Auftrag und für Rechnung des Treugebers 
nach Maßgabe dieses Vertrags und des Gesell-
schaftsvertrags an der Gesellschaft in Höhe des 
in der Beitrittserklärung angegebenen Betrags zu 
beteiligen. Sie hat den übernommenen Kapitalan-
teil uneigennützig zu verwalten und übt die Rechte 
und Pflichten des Treugebers nach Maßgabe die-
ses Treuhandvertrags und des Gesellschaftsver-
trags sowie unter Berücksichtigung auch der ge-
meinschaftlichen Interessen aller Anleger und der 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben des Kapitalanla-
gegesetzbuchs (KAGB) nach pflichtgemäßem Er-
messen aus. Demzufolge ist die treuhänderisch 
gehaltene Beteiligung wirtschaftlich nicht dem 
Vermögen der Treuhandkommanditistin, sondern 
dem Treugeber zuzurechnen. Gegenüber Gläubi-
gern der Treuhandkommanditistin gilt die treuhän-
derische Beteiligung als Sondervermögen, damit 
die sich aus dem wirtschaftlichen Eigentum er-
gebenden Rechte der Treugeber (z.B. Aussonde-
rungsrecht oder Rechte auf Vorabbefriedigung) 
ohne Rechtsverlust durchgesetzt werden können. 
Für Direktkommanditisten übernimmt sie die Ver-
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waltung der Beteiligung nach Maßgabe dieses Ver-
trags und des Gesellschaftsvertrags.

2. Das Rechtsverhältnis zwischen der Treuhandkom-
manditistin und dem Anleger sowie zwischen den 
Anlegern untereinander regelt sich nach den Vor-
schriften dieses Treuhandvertrags sowie den Vor-
schriften des Gesellschaftsvertrags in entspre-
chender Anwendung, und zwar auch insoweit, als 
ein besonderer Verweis auf die Rechte und Pflich-
ten der Anleger und der Treuhandkommanditistin 
in dem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich er-
folgt. Eine Abschrift des Gesellschaftsvertrags ist 
dem Treugeber vor Abschluss dieses Vertrags aus-
gehändigt worden. Dieser Treuhandvertrag ist fes-
ter Bestandteil des Gesellschaftsvertrags.

3. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, sich 
für eine Vielzahl von Treugebern an der Gesell-
schaft zu beteiligen, wie sie auch berechtigt ist, 
sich als Treuhandkommanditistin für Dritte an 
weiteren Gesellschaften zu beteiligen und die 
Kommanditbeteiligung an der Gesellschaft treu-
händerisch zu halten und uneigennützig zu ver-
walten. Die Treuhandkommanditistin ist weiter-
hin berechtigt, Kapitalanteile für eine Vielzahl von 
Direktkommanditisten zu verwalten.

4. Die Treuhandkommanditistin wird die Beteiligung 
des Treugebers zusammen mit weiteren Betei-
ligungen anderer Treugeber nach außen als ein-
heitliche Beteiligung halten. Sie wird in das Han-
delsregister als Kommanditist der Gesellschaft 
eingetragen und tritt nach außen im eigenen Na-
men auf. Sie vertritt den Treugeber insbesondere 
in den Gesellschafterversammlungen und übt sein 
Stimmrecht unter Berücksichtigung seiner Inter-
essen und Weisungen aus.

5. Im Innenverhältnis ist der Treugeber so zu stellen, 
als ob er mit dem eingezahlten Kapitalanteil, den 
die Treuhandkommanditistin gemäß Beitrittser-
klärung und Treuhandvertrag anteilig für ihn hält, 
unmittelbar Kommanditist geworden wäre. Dies 
gilt insbesondere für die Beteiligung am Vermögen 
und Ergebnis der Gesellschaft sowie für die Aus-
übung mitgliedschaftlicher Rechte, insbesondere 
für Stimmrechte und das Recht zur Teilnahme an 
Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft. 
Der Treugeber nimmt am Gewinn und Verlust der 
Gesellschaft teil und trägt entsprechend in Höhe 
seiner Beteiligung das anteilige wirtschaftliche 
Risiko wie ein im Handelsregister eingetragener 
Kommanditist. Insbesondere hat die Treuhand-
kommanditistin dem Treugeber alles herauszu-
geben und ihm unverzüglich weiterzuleiten, was 
sie in Ausübung dieses Vertrags für ihn erlangt, 
bspw. Auszahlungen, das Auseinandersetzungs-
guthaben, einen Liquidationserlös und alle sons-
tigen Ergebnisse, die auf die Beteiligung des Treu-
gebers an der Gesellschaft entfallen.

6. Die Treuhandkommanditistin wird von der Gesell-
schaft beschlossene Auszahlungen, die zu einer 
Reduzierung der Pflichteinlage des Treugebers 

unter den Stand der auf ihn anteilig entfallenden 
Haftsumme führen würden, abgesehen von den 
Schlussauszahlungen bei Liquidation der Gesell-
schaft, nur dann für den Treugeber in Empfang 
nehmen und an diesen weiterleiten, wenn dieser 
entsprechend der Regelung gemäß § 5 Absatz 4 
des Gesellschaftsvertrags seine Zustimmung er-
teilt hat oder zuvor als Kommanditist im Handels-
register eingetragen worden ist. Andernfalls wer-
den die nicht ausgezahlten Auszahlungsbeträge 
von der Gesellschaft auf einem Treuhandkonto 
verwahrt, welches von der Treuhandkommandi-
tistin verwaltet wird. Die Zinserträge stehen den 
Treugebern als Vorabgewinn zu. 

7. Die sich aus der Beteiligung ergebenden steuer-
lichen Wirkungen treffen ausschließlich die Treu-
geber.

8. Die Treuhandkommanditistin ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit.

9. Die Treuhandkommanditistin hat das Treuhand-
vermögen getrennt von ihrem sonstigen Vermö-
gen zu halten und zu verwalten.

10. Durch diesen Vertrag wird keine Gesellschaft der 
Treugeber untereinander begründet.

§ 3 Erbringung der Einlagen
1. Der Treugeber ist berechtigt und verpflichtet, die 

gemäß der Beitrittserklärung gezeichnete Ein-
lage innerhalb einer Zahlungsfrist von 14 Kalen-
dertagen nach Zahlungsaufforderung durch den 
geschäftsführenden Kommanditisten der Gesell-
schaft mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber 
der Treuhandkommanditistin unmittelbar an die 
Gesellschaft auf das in der Beitrittserklärung an-
gegebene, für die Gesellschaft eingerichtete Kon-
to zu zahlen. Einzahlungen erfolgen durch vorbe-
haltslose und spesenfreie Banküberweisungen.

2. Kommt der Treugeber trotz Mahnung und Nach-
fristsetzung mit Ausschlussandrohung durch den 
geschäftsführenden Kommanditisten der Gesell-
schaft seiner Zahlungsverpflichtung nicht oder 
nicht in voller Höhe nach, so ist die Treuhand-
kommanditistin berechtigt, von dem mit ihm ge-
schlossenen Treuhandvertrag ganz oder teilwei-
se zurückzutreten. Bei der Entscheidung über den 
Rücktritt hat sich die Treuhandkommanditistin – 
soweit zulässig und zumutbar – nach den Weisun-
gen des geschäftsführenden Kommanditisten der 
Gesellschaft zu richten. Tritt die Treuhandkom-
manditistin ganz oder teilweise vom Treuhand-
vertrag zurück, so ist sie berechtigt, mit dem Teil 
ihres Kapitalanteils aus der Gesellschaft auszu-
scheiden, für den sie gegenüber dem jeweiligen 
Treugeber den Rücktritt erklärt hat. Die Herab-
setzung des Kommanditanteils wird mit entspre-
chender Erklärung der Treuhandkommanditistin 
gegenüber dem geschäftsführenden Kommandi-
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tisten der Gesellschaft wirksam. Anstatt ihre Ein-
lage gemäß den vorstehenden Sätzen herabzuset-
zen, kann die Treuhandkommanditistin wahlweise 
auch neue Treuhandverhältnisse in Höhe des je-
weils herabzusetzenden Betrags eingehen. Im Fall 
des Ausscheidens nach vorstehendem Satz ist die 
Treuhandkommanditistin nach ihrer Wahl berech-
tigt, von der Gesellschaft die Abfindung des Treu-
gebers entsprechend § 24 des Gesellschaftsver-
trags oder die Auszahlung in Höhe der bereits von 
ihm geleisteten Zahlungen zu verlangen, jeweils 
abzüglich der bisher entstandenen Kosten. Tritt 
die Treuhandkommanditistin teilweise vom Treu-
handvertrag zurück, so ist sie berechtigt, den für 
den Treugeber gehaltenen Kapitalanteil auf den 
von diesem geleisteten Betrag herabzusetzen. 
Bei Abgabe der vorstehenden Erklärungen han-
delt die Treuhandkommanditistin – soweit erfor-
derlich – auch namens und in Vollmacht der Ge-
sellschaft und ihrer Gesellschafter unter Befreiung 
von den Beschränkungen des § 181 BGB. 

§ 4  Umwandlung des Treuhand-
verhältnisses

1. Der Treugeber ist gemäß § 4 Absatz 6 des Gesell-
schaftsvertrags berechtigt, jederzeit die für ihn 
gehaltene Kommanditbeteiligung auch im Außen-
verhältnis zu übernehmen und sich selbst mit der 
auf ihn entfallenden Haftsumme als Kommanditist 
der Gesellschaft in das Handelsregister eintragen 
zu lassen („unmittelbare Beteiligung“). Der Treu-
geber trägt die Kosten der notariell beglaubigten 
Handelsregistervollmacht. 

2. Macht der Treugeber von dem Recht nach § 4 Ab-
satz 6 des Gesellschaftsvertrags Gebrauch, tritt 
die Treuhandkommanditistin nunmehr in fremdem 
Namen auf und nimmt die Rechte des bisherigen 
Treugebers insoweit als Verwalter vorbehaltlich 
§ 5 Absatz 3 wahr; der bisherige Treugeber wird 
damit Direktkommanditist im Sinne dieses Treu-
handvertrags. Es gelten die Rechte und Pflichten 
dieses Treuhandvertrags in entsprechender Wei-
se fort, soweit sich aus der unmittelbaren Be-
teiligung nicht zwingend etwas anderes ergibt. 
Die Treuhandkommanditistin ist generell bis auf 
schriftlichen Widerruf bevollmächtigt, auch das 
Stimmrecht des Direktkommanditisten bei Ge-
sellschafterversammlungen der Gesellschaft und 
anderen Beschlussfassungen auszuüben.

3. Will sich der Treugeber nach § 4 Absatz 6 Gesell-
schaftsvertrag unmittelbar als Kommanditist in 
das Handelsregister eintragen lassen, so ist er 
zuvor verpflichtet, den geschäftsführenden Kom-
manditisten der Gesellschaft und der Treuhand-
kommanditistin – jeweils für sich allein – auf eige-
ne Kosten eine umfassende, über den Tod hinaus 
wirksame Handelsregistervollmacht in notariell 
beglaubigter Form zu erteilen. Diese Vollmacht hat 
eine Befreiung von den Beschränkungen des § 181 

BGB zu enthalten und hat zu allen Anmeldungen 
zu berechtigen, insbesondere zu

• Eintritt und Ausscheiden von Kommanditisten, 
auch des Vollmachtgebers;

• Eintritt und Ausscheiden von persönlich haften-
den Gesellschaftern;

• Änderung der Beteiligungsverhältnisse, des 
Kapitals und der Ergebnisverteilung der Gesell-
schaft;

• Änderung von Firma, Sitz und Zweck der Gesell-
schaft;

• alle Umwandlungsvorgänge des UmwG und ver-
gleichbare strukturverändernde Maßnahmen;

• Liquidation der Gesellschaft;

• Löschung der Gesellschaft.

Die vorgenannte Vollmacht ist dem geschäftsfüh-
renden Kommanditisten der Gesellschaft bzw. der 
Treuhandkommanditistin unverzüglich auf erstes 
Anfordern vorzulegen.

4. Unter der aufschiebenden Bedingung des gegen-
über der Treuhandkommanditistin zu erklärenden 
Antrags des Treugebers auf Umwandlung des 
Treuhandverhältnisses, der Erfüllung der in vor-
stehendem Absatz 3 geregelten Pflichten und der 
Eintragung des Treugebers in das Handelsregis-
ter überträgt die Treuhandkommanditistin bereits 
hiermit einen der Beteiligung des Treugebers ent-
sprechenden Kapitalanteil an den Treugeber, der 
mit Eintritt der vorgenannten Bedingungen unmit-
telbar Kommanditist wird. Der Treugeber nimmt 
diese Übertragung an.

§ 5 Rechte und Pflichten
1. Der Anleger kann die Rechte nach § 166 HGB selbst 

oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit ver-
pflichteten Angehörigen der rechts- oder steuer-
beratenden bzw. wirtschaftsprüfenden Berufe 
ausüben. Weitere Bevollmächtigte können durch 
Beschluss der Gesellschaft zugelassen werden.

2. Die Treuhandkommanditistin übt für den Anleger 
das Stimmrecht sowohl im Rahmen der schrift-
lichen Beschlussfassungen als auch in Gesell-
schafterversammlungen der Gesellschaft nach 
Maßgabe der ihr erteilten Weisungen aus. Dieser 
kann jedoch auch selbst an den Gesellschafterver-
sammlungen und an schriftlichen Abstimmungen 
teilnehmen und ist, sofern er nicht ohnehin als 
Kommanditist in das Handelsregister eingetra-
gen ist, hiermit unwiderruflich von der Treuhand-
kommanditistin bevollmächtigt, die auf ihn antei-
lig entfallenden Stimmen selbst oder durch einen 
Bevollmächtigten entsprechend § 13 des Gesell-
schaftsvertrags auszuüben.
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3. Der Anleger ist berechtigt, der Treuhandkomman-
ditistin bezüglich der Wahrnehmung der Rech-
te aus seiner Beteiligung Weisungen zu erteilen. 
Die Treuhandkommanditistin ist an die Weisun-
gen des Anlegers gebunden, sofern sie nicht mit 
dem Gesellschaftsvertrag oder diesem Vertrag 
in Widerspruch stehen. Erteilt der Anleger kei-
ne Weisungen, so ist die Treuhandkommanditis-
tin verpflichtet, sich der Stimme insoweit antei-
lig zu enthalten. Das Recht des Anlegers gemäß 
Absatz 2 Satz 2, das Stimmrecht in einer Gesell-
schafterversammlung selbst oder durch einen 
Bevollmächtigten im Sinne des § 13 des Gesell-
schaftsvertrags auszuüben, bleibt unberührt. 

4. Die Treuhandkommanditistin oder die Geschäfts-
führung der Gesellschaft hat den Anleger spätes-
tens drei Wochen vor dem maßgeblichen Termin 
von schriftlichen Beschlussfassungen und Gesell-
schafterversammlungen der Gesellschaft sowie 
über Beschlussgegenstände und gegebenenfalls 
die Tagesordnung zu unterrichten und seine Wei-
sung hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts 
einzuholen; in eilbedürftigen Fällen kann die Frist 
auf zehn Tage verkürzt werden. Beginn der Frist 
nach Satz 1 ist der Tag der Absendung (Poststem-
pel) oder das Datum der Sendebestätigung des 
entsprechenden Schreibens durch die Geschäfts-
führung der Gesellschaft. Der Anleger hat seine 
Weisung spätestens zwei Bankarbeitstage vor 
dem Datum der jeweiligen Beschlussfassung bzw. 
dem Ablauf der Frist für die jeweilige Stimmabgabe 
schriftlich gegenüber der Treuhandkommanditis-
tin – jeweils bei der Treuhandkommanditistin ein-
gehend – zu erklären.

5. Die Treuhandkommanditistin nimmt keine Be-
richts- oder Informationspflichten bezüglich der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ge-
genüber dem Anleger wahr. Die Treuhandkomman-
ditistin hat den Anleger weder unmittelbar über die 
Gesellschaft noch selbst, z.B. durch Übermittlung 
von Unterlagen, über wesentliche Geschäftsvor-
fälle zu unterrichten.

6. Die Treuhandkommanditistin hat dem Anleger 
auch nicht auf Verlangen Abschriften der Jahres-
berichte der Gesellschaft zu überlassen oder auf 
Anfrage über den Bericht gemäß Absatz 5 hinaus 
zu erläutern.

7. Die Treuhandkommanditistin führt keine buchhal-
terischen Tätigkeiten, keine Kontrolle oder Über-
wachung der AIF-KVG, der Gesellschaft oder deren 
Geschäftsführungen durch.

§ 6 Übertragung 
1. Für die Übertragung und die Belastung der Betei-

ligung des Treugebers gilt § 19 des Gesellschafts-
vertrags entsprechend. 

§ 7 Erbfolge
Stirbt der Anleger, so wird das Treuhandverhältnis mit 
dessen Erben fortgesetzt. § 20 Gesellschaftsvertrag 
findet entsprechende Anwendung.

§ 8 Dauer, Beendigung 
1. Der Treuhandvertrag ist grundsätzlich für die Dau-

er der Gesellschaft geschlossen. Nach § 21 des Ge-
sellschaftsvertrags ist die Dauer der Gesellschaft 
befristet bis zum 31.12.2033. Die Dauer der Gesell-
schaft kann maximal um zwei (auch sukzessive) 
bis längstens zum 31.12.2035 verlängert werden. 

2. Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis jeder-
zeit beenden, indem er gemäß § 4 die Beteiligung 
unmittelbar als Kommanditist übernimmt; das 
Vertragsverhältnis wird dann als Verwaltungs-
vertrag fortgesetzt. Im Übrigen kann ein Anleger 
diesen Vertrag während der – gegebenenfalls ver-
längerten – Dauer der Gesellschaft nur dann kün-
digen, wenn er als Kommanditist zur Kündigung 
seiner Gesellschafterstellung an der Gesellschaft 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags berechtigt wäre, d.h. er kann den 
Vertrag nur aus wichtigem Grund außerordentlich 
kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der je-
weilige Eingang bei der Treuhandkommanditistin 
maßgebend. 

3. Wird dieser Treuhandvertrag mit einem Direkt-
kommanditisten als Verwaltungsvertrag geführt, 
kann dieser den Vertrag während der – gegebe-
nenfalls verlängerten – Dauer der Gesellschaft nur 
kündigen, indem er die Gesellschaft nach Maßgabe 
des Gesellschaftsvertrags kündigt. In diesem Fall 
wirkt eine Kündigung der Gesellschafterstellung 
an der Gesellschaft zugleich als Kündigung dieses 
Treuhandvertrags. 

4. Andere in diesem Treuhandvertrag geregelten 
Kündigungsgründe bleiben unberührt.

5. Für die Beendigung des Treuhandverhältnisses 
gelten die § 23 und § 24 des Gesellschaftsver-
trags entsprechend. Der Treugeber erwirbt dem-
entsprechend insbesondere einen Abfindungsan-
spruch nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags.

6. In jedem Fall wird das Treuhandverhältnis erst be-
endet, wenn die treuhänderisch verwaltete Kom-
manditbeteiligung des Treugebers an der Gesell-
schaft voll abgewickelt ist. In den Fällen, in denen 
nach § 22 des Gesellschaftsvertrags das Gesell-
schaftsverhältnis beendet werden kann, endet im 
Verhältnis zu dem Treugeber der Treuhandvertrag 
nicht mit dem Eintritt der in den § 23 des Gesell-
schaftsvertrags bezeichneten Ereignisse, sondern 
erst nach der vermögensmäßigen Abwicklung des 
Ausscheidens des Treugebers und/oder der be-
schlossenen Liquidation der Gesellschaft.
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7. Die volle Abwicklung dieses Vertrags ist gegeben, 
wenn die Treuhandkommanditistin mit dem Anteil 
der Treugeber aus der Gesellschaft ausgeschieden 
ist und den Treugebern ein etwaiges Abfindungs- 
bzw. Auseinandersetzungsguthaben nach § 24 
des Gesellschaftsvertrags vollständig ausgezahlt 
wurde.

8. Dieser Vertrag endet ferner automatisch, wenn 
die Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft 
ausscheidet oder über das Vermögen der Treu-
handkommanditistin das Insolvenzverfahren er-
öffnet wurde, es sei denn, die Beteiligung ist nicht 
zur Insolvenzmasse gehörendes Vermögen.

Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der Treuhandkommandi-
tistin sowie den Fall der Ablehnung der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse tritt die 
Treuhandkommanditistin hiermit die für den Treu-
geber treuhänderisch gehaltene Kommanditbetei-
ligung an diesen ab. Der Treugeber ist in diesem 
Fall verpflichtet, der Treuhandkommanditistin 
auf Anforderung unverzüglich eine notariell be-
glaubigte Handelsregistervollmacht vorzulegen. 
Entsprechendes gilt, wenn von Gläubigern der 
Treuhandkommanditistin Maßnahmen der Ein-
zelzwangsvollstreckung in die Kommanditbetei-
ligung eingeleitet werden oder Treuhandvertrag 
sonst aus einem wichtigen Grund endet, der von 
der Treuhandkommanditistin zu vertreten ist. Der 
Treugeber nimmt die aufschiebend bedingte Ab-
tretung hiermit an.

§ 9 Vergütung 
Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Tätigkeit 
im Rahmen dieses Vertrags, die im § 8 Absatz 3 des 
Gesellschaftsvertrags geregelte Vergütung.

§ 10 Freistellung
1. Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch dar-

auf, von dem Treugeber von allen Verbindlichkeiten 
freigestellt zu werden, die ihr im Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der pflichtgemäßen treuhän-
derischen Verwaltung der Beteiligung des Treuge-
bers entstehen.

2. Der Freistellungsanspruch besteht gegenüber je-
dem Treugeber im Verhältnis seiner Einlage zur 
Summe der Einlagen aller Treugeber. Eine gesamt-
schuldnerische Haftung der Treugeber ist ausge-
schlossen. 

§ 11 Haftung 
1. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 

werden von der Treuhandkommanditistin mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrge-
nommen.

2. Die Treuhandkommanditistin und die sie vertre-
tenden natürlichen Personen haften, auch für ein 
vor dem Vertragsabschluss liegendes Verhalten, 
nur, soweit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last gelegt werden kann oder eine Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinal-
pflichten) oder die Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit vorliegt. Bei nicht vorsätzlicher 
und nicht grob fahrlässiger Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten ist der Umfang der Haftung 
auf Ersatz des typischen vorhersehbaren Scha-
dens, in jedem Falle aber insgesamt auf die Höhe 
des Kommanditkapitals beschränkt.

3. Die Treuhandkommanditistin hat die Richtigkeit 
und Vollständigkeit und Klarheit der Angaben 
und Informationen im Verkaufsprospekt der Ge-
sellschaft sowie von dieser beauftragter Dritter, 
aufgrund derer ein Treugeber seine Beteiligung 
erworben hat und der Gesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar beigetreten ist, nicht überprüft 
und übernimmt deshalb auch keine Haftung für 
die Auswahl und Bonität der Vertragspartner der 
Gesellschaft oder dafür, dass die Vertragspartner 
der Gesellschaft die eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt haben 
oder erfüllen werden. Weiter haftet die Treuhand-
kommanditistin weder für die Ertragsfähigkeit der 
Gesellschaft noch für den Eintritt der von Treuge-
bern oder der Gesellschaft verfolgten sonstigen 
wirtschaftlichen Ziele. 

§ 12 Verjährung
Ansprüche gegen die Treuhandkommanditistin aus 
Schäden infolge Verletzungen ihrer Sorgfaltspflicht 
unterliegen der regelmäßigen Verjährungsfrist.

§ 13  Kommunikation mit dem Anleger, 
Anlegerregister und Datenschutz

1. Die Treuhandkommanditistin führt zur Durchfüh-
rung dieses Vertrages alle Anleger in einem Regis-
ter. Der Treugeber wird nach wirksamer Annahme 
des Treuhandvertrags durch die Treuhandkom-
manditistin in das Register aufgenommen.

2. In dem Register werden der Nachname, der Vor-
name, die Anschrift, die Höhe der Beteiligung, das 
zuständige Wohnsitzfinanzamt, die Steuernum-
mer des Treugebers sowie sonstige wesentliche 
Angaben, die diesen betreffen und im Zusammen-
hang mit dessen Beteiligung stehen oder in sons-
tiger Weise für die Verwaltung der Beteiligung des 
Treugebers erforderlich sind, aufgeführt.

3. Die Treuhandkommanditistin ist weder verpflich-
tet noch ist es ihr gestattet – sofern sie hierzu 
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nicht gesetzlich verpflichtet ist oder die AIF-KVG 
oder die Gesellschaft ihr dieses genehmigt hat – 
dem Treugeber Angaben über weitere Treugeber 
zu machen oder ihm Einsicht in das Register zu 
gewähren. Sofern der Treugeber nicht schriftlich 
eingewilligt hat, ist die Treuhandkommanditistin 
abweichend davon nicht berechtigt, anderen Per-
sonen als dem vermittelnden Vertriebspartner, 
der Gesellschaft, dem Komplementär der Gesell-
schaft, der AIF-KVG, der von dieser beauftragten 
Verwahrstelle sowie deren jeweiligen Anwälten, 
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, den zu-
ständigen Finanzämtern, der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht oder Kreditgebern 
Auskünfte über die Eintragungen im Register zu 
erteilen. 

4. Der Anleger nimmt zur Kenntnis und ist einver-
standen, dass im Rahmen dieses Vertrags per-
sonenbezogene Daten auf EDV-Anlagen gespei-
chert werden. Er ist zudem damit einverstanden, 
dass die in die Platzierung des Eigenkapitals ein-
geschaltete Gesellschaft bzw. die eingeschaltete 
Person im erforderlichen Umfang über die Ver-
hältnisse der Gesellschaft und der Kommanditis-
ten unterrichtet wird.

5. Die Kommunikation mit dem Anleger führt die 
AIF-KVG, deren Aufgabe die Anlegerverwaltung 
ist. Dies gilt insbesondere (und beispielhaft aufge-
zählt) hinsichtlich der Informationen und Berichte 
über die Gesellschaft, administrativen Auskunfts-
anfragen der Anleger, Mitteilung von Ergebnissen 
an den Anleger, Einladungen zu Gesellschafterver-
sammlungen und schriftlichen Abstimmungen und 
der Zusendung der durch die Treuhandkommandi-
tistin angenommenen Beitrittserklärung mit Zah-
lungsaufforderung an den Anleger.

§ 14 Schlussbestimmungen
1. Die Treuhandkommanditistin hat im Rahmen die-

ses Treuhandvertrags sowie des Gesellschaftsver-
trags die Beteiligungen des Treugebers im Sinne 
einer uneigennützigen Verwaltungstreuhand zu 
verwalten. Für den Fall abweichender oder sich 
widersprechender Regelungen gelten die Bedin-
gungen des Gesellschaftsvertrags vorrangig.

2. Die Treuhandkommanditistin wird alles, was sie 
aufgrund dieses Treuhandverhältnisses und auf-
grund ihrer Rechtsstellung als Treuhandkomman-
ditistin erlangt, an den Anleger herausgeben, so-
weit dieser Vertrag nichts anderes vorsieht.

3. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags – 
auch Änderungen dieser Klausel – bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Schriftform.

4. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ge-
richtsstand ist Hamburg.

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags 
ganz oder teilweise unwirksam oder unanwendbar 
sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag 
eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt wer-
den. Anstelle der unwirksamen oder unanwend-
baren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll eine angemessene Regelung treten, die, so-
weit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, 
was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach 
dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt ha-
ben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.

Hamburg, den 

Treuhandkommanditistin

 , den 

Treugeber
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ANLAGEBEDINGUNGEN
 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen
den Anlegern und der

dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co.  
Geschlossene Investment-KG

Biebricher Allee 2

65187 Wiesbaden

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)

extern verwaltet durch die

d.i.i. Investment GmbH

Biebricher Allee 2

65187 Wiesbaden

(nachstehend „AIF-KVG“ genannt)

für den von der AIF-KVG verwalteten geschlossenen 
Publikums-AIF, die nur in Verbindung mit dem  
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE  
UND ANLAGEGRENZEN

§ 1  Vermögensgegenstände
1.   Die Gesellschaft darf folgende Vermögensgegen-

stände erwerben: 

 a)  Sachwerte in Form von Immobilien gemäß § 261 
Absatz 1 Nummer 1 KAGB in Verbindung mit Ab-
satz 2 Nummer 1 KAGB; 

 b)  Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach 
dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur 
Vermögensgegenstände im Sinne der Nummer 
1a) sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermö-
gensgegenstände erforderlichen Vermögensge-
genstände oder Beteiligungen an solchen Gesell-
schaften erwerben dürfen gemäß § 261 Absatz 1 
Nummer 3 KAGB;

 c) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

2.   Investitionen in Finanzinstrumente, die gemäß § 81 
Absatz 1 Nummer 1 KAGB in Verbindung mit Ar-
tikel 88 der Delegierten Verordnung (EU) Nummer 
231/2013 in Verwahrung genommen werden kön-
nen, sind ausgeschlossen.

§ 2  Anlagegrenzen
1.   Die Investition in die Vermögensgegenstände ge-

mäß § 1 Nummer 1 der Anlagebedingungen kann 
direkt oder über Zweckgesellschaften erfolgen. 
Mindestens 60 % des investierten Kapitals werden 
direkt oder über Zweckgesellschaften in die Vermö-
gensgegenstände gemäß § 1 Nummer 1a) der An-
lagebedingungen nach Maßgabe der nachfolgend in 
Nummer 2 festgelegten Kriterien investiert.

2.   Die Gesellschaft wird sich an mindestens zwei 
Zweckgesellschaften in der Rechtsform der Per-
sonengesellschaft mit Sitz in Deutschland betei-
ligen, um mittelbar in die Vermögensgegenstände 
gemäß § 1 Nummer 1a) der Anlagebedingungen mit 
insge samt mindestens 60 % des investierten Kapi-
tals nach folgenden Kriterien zu investieren:

 a)    in Deutschland belegenen und zu wohnwirt-
schaftlichen Zwecken bebauten Grundstücken 
oder belegenen bestehenden Wohnimmobilien;

 b)    in Wohnimmobilien, die mindestens 25 Wohnein-
heiten und einen Verkehrswert von mindestens 
EUR 2.000.000,00 pro Immobilie aufweisen.

    Die Personengesellschaften werden nachfol-
gend als „Zielgesellschaften“ bezeichnet.

3.   Währung der Gesellschaft, der Zielgesellschaften und 
der Beteiligungsgesellschaften ist der Euro.

4.   Die Investitionsphase beginnt ab Vertriebsfreigabe 
und endet am 31.12.2023. Während der Investiti-
onsphase dürfen bis zu 100 % des Wertes der Ge-
sellschaft in Bankguthaben i.S.v. § 1 Nummer 1c) 
gehalten werden, um es entsprechend diesen Anla-
gebedingungen zu investieren. Die Dauer der Inves-
titionsphase kann durch Beschluss der Gesellschaf-
ter mit 75 % der abgegebenen Stimmen um weitere 
zwölf Monate verlängert werden. Nach vollständiger 
Investition dürfen bis zu 20 % des investierten Kapi-
tals in Bankguthaben i.S.v. § 1 Nummer 1c) gehalten 
werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Li-
quidation bis zu 100 % des Wertes der Gesellschaft 
in Bankguthaben halten.

5.   Falls mittelbar keine weiteren Immobilien erworben 
werden können, haben die Anleger die Möglichkeit 
darüber zu entscheiden, ob der Gesellschaftsver-
trag und/oder die Anlagebedingungen geändert wer-
den sollen oder die Gesellschaft aufgelöst werden soll. 
Eine Änderung der Anlagebedingungen bedarf der Ge-
nehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin).

6.   Die Gesellschaft darf gemäß § 262 KAGB nur nach 
dem Grundsatz der Risikomischung investie-
ren. Der Grundsatz der Risikomischung ist erfüllt, 
wenn in drei Sachwerte im Sinne des § 261 Absatz 2 
Nummer 1 KAGB investiert wird und die Anteile je-
des einzelnen Sachwerts am Wert der Gesellschaft 
im Wesentlichen gelichmäßig verteilt sind oder bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Streu-
ung des Ausfallrisikos gewährleistet ist. Spätestens 
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18 Monate nach Beginn des Vertriebs wird die Gesell-
schaft risikogemischt investiert sein.

§ 3  Leverage und Belastungen
1.   Für die Gesellschaft dürfen Kredite bis zur Höhe von 

150 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und 
noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der 
Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Be-
träge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt 
von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und 
Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, 
aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind. Bei der Berech-
nung der vorgenannten Grenze sind Kredite, welche 
Gesellschaften im Sinne des § 261 Absatz 1 Num-
mer 3 KAGB aufgenommen haben, entsprechend 
der Beteiligungshöhe der Gesellschaft zu berück-
sichtigen. 

2.   Die Belastung von Vermögensgegenständen, die 
zu der Gesellschaft gehören, sowie die Abtretung 
und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhält-
nissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände 
beziehen, sind zulässig, wenn dies mit einer ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist 
und die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnah-
men zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter de-
nen die Maßnahmen erfolgen sollen, für marktüb-
lich erachtet. Zudem darf die Belastung insgesamt 
150 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und 
noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der 
Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Be-
träge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indi-
rekt von den Anlegern getragenen Gebühren, Kos-
ten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung 
stehen, nicht überschreiten. 

3.   Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme 
und die Belastung gelten nicht während der Dauer 
des erstmaligen Vertriebs der Gesellschaft, längs-
tens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab 
Beginn des Vertriebs. 

§ 4  Derivate 
 Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen 
nur zur Absicherung der von der Gesellschaft gehalte-
nen Vermögensgegenstände gegen einen Wertverlust 
getätigt werden. Dies gilt auch für die von der Gesell-
schaft gehaltenen Zielgesellschaften und der Beteili-
gungsgesellschaften.

ANTEILKLASSEN

§ 5  Anteilklassen 
 Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; ver-
schiedene Anteilklassen gemäß §§ 149 Absatz 2 in Verbin-
dung mit 96 Absatz 1 KAGB werden nicht gebildet. 

AUSGABEPREIS UND  
KOSTEN

§ 6   Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag, 
Initialkosten 

1.  Ausgabepreis 

  Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der 
Summe aus seiner gezeichneten Kommanditeinlage 
in die Gesellschaft und dem Ausgabeaufschlag. Die 
gezeichnete Kommanditeinlage beträgt für jeden 
Anleger mindestens EUR 10.000. Höhere Summen 
müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. 

2.   Summe aus Ausgabeaufschlag und Initialkosten 

  Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den 
während der Beitrittsphase anfallenden Initialkos-
ten beträgt maximal 13,196 % des Ausgabepreises. 
Dies entspricht 13,856 % der gezeichneten Kom-
manditeinlage.

3.   Ausgabeaufschlag 

  Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % der Komman-
diteinlage. Es steht der AIF-KVG frei, einen niedrige-
ren Ausgabeaufschlag zu berechnen. 

4.   Initialkosten 

  Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Gesell-
schaft in der Beitrittsphase einmalige Kosten in Höhe 
von bis zu 8,856 % der Kommanditeinlage belastet 
(Initialkosten). Die Initialkosten sind mit wirksamem 
Beitritt eines jeden Anlegers zur Zahlung fällig. 

5.   Steuern 

 a)   Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Um-
satz steuer sätze. Bei einer Änderung des ge setz li-
chen Umsatzsteuersatzes werden die ge nannten 
Bruttobeträge bzw. Prozentsätze ent sprechend 
angepasst. 

 b)   Sollten einzelne der dargestellten Leistungen von 
der Umsatzsteuer befreit sein oder werden, so 
bleiben die von der Gesellschaft zu zahlenden Be-
träge unberührt. 
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§ 7  Laufende Kosten 

1.   Summe aller laufenden Vergütungen 

  Die Summe aller laufenden Vergütungen an die AIF-
KVG, an Gesellschafter der AIF-KVG oder der Ge-
sellschaft sowie an Dritte gemäß den nachstehen-
den Nummern 2 bis 3 kann jährlich insgesamt bis 
zu 1,539 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen 
Geschäftsjahr betragen. Daneben können Transak-
tionsvergütungen gemäß Nummer 7 und eine er-
folgsabhängige Vergütung gemäß Nummer 8 be-
rechnet werden. 

2.   Bemessungsgrundlage 

  Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 
laufenden Vergütungen gilt der durchschnittliche 
Nettoinventarwert der Gesellschaft im jeweiligen 
Geschäftsjahr. Wird der Nettoinventarwert nur ein-
mal jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des 
Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende des 
Geschäftsjahres zugrunde gelegt. 

3.   Vergütungen die an die AIF-KVG und  
bestimmte Gesellschafter zu zahlen sind: 

 a)   Die AIF-KVG erhält für die Verwaltung der Gesell-
schaft eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 
1,309 % der Bemessungsgrundlage. Die AIF-KVG 
ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quar-
talsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der je-
weils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 
Überzahlungen sind nach Feststellung des tat-
sächlichen Nettoinventarwerts auszugleichen.

 b)   Der persönlich haftende Gesellschafter der Ge-
sellschaft erhält als Entgelt für seine Haftungs-
übernahme eine jährliche Vergütung in Höhe von 
bis zu 0,100 % der Bemessungsgrundlage im je-
weiligen Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf 
monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der je-
weils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 
Überzahlungen sind nach Feststellung des tat-
sächlichen Nettoinventarwerts auszugleichen.

 c)   Die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH er-
hält für die Leistungen, die sie allen Anlegern ein-
schließlich den  Direktkommanditisten gegenüber 
erbringt (bspw. die Verwaltung der Kapitalkonten 
von Treugebern und Direktkommanditisten), eine 
jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,080 % 
der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge-
schäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich 
anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktu-
ellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzah-
lungen sind nach Feststellung des tatsächlichen 
Nettoinventarwerts auszugleichen. 

 d)   Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien 2. Verwal-
tungs GmbH erhält für ihre Geschäftsführungs-
tätigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe von bis 
zu 0,050 % der Bemessungsgrundlage im jeweili-
gen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf mo-

natlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Über-
zahlungen sind nach Feststellung des tatsächli-
chen Nettoinventarwerts auszugleichen.

4.   Vergütungen und Kosten auf Ebene von  
Zielgesellschaften 

  Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Zielge-
sellschaften fallen Vergütungen, etwa für deren Orga-
ne und Geschäftsleiter, und weitere Kosten an. Diese 
werden nicht unmittelbar der Gesellschaft in Rechnung 
gestellt, wirken sich aber mittelbar über den Wert der 
Zielgesellschaft auf den Nettoinventarwert der Gesell-
schaft aus. Der Prospekt enthält hierzu konkrete Erläu-
terungen. 

5.  Verwahrstellenvergütung 

  Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle be-
trägt 0,033 % der Bemessungsgrundlage gemäß 
Nummer 2 im jeweiligen Geschäftsjahr, mindestens 
jedoch EUR 21.420,00. Die Verwahrstelle kann hie-
rauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der 
jeweils aktuellen Planzahlen, mindestens jedoch 
die anteilige Minimumvergütung, erhalten. Mögli-
che Überzahlungen sind nach Feststellung der tat-
sächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen. 

  Die Verwahrstelle kann nach der Maßgabe der im 
Verwahrstellenvertrag getroffenen Bestimmungen 
der Gesellschaft zudem Aufwendungen in Rechnung 
stellen, die ihr im Rahmen der Eigentumsverifika-
tion oder der Überprüfung der Ankaufsbewertung 
durch Einholung externer Gutachten entstehen.

6.    Aufwendungen, die zu Lasten der Gesellschaft 
gehen: 

 a)   Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallen-
der Steuern hat die Gesellschaft zu tragen:

   1)   Kosten für die externen Bewerter für die Be-
wertung der Vermögensgegenstände gemäß 
§§ 261, 271 KAGB;  

   2)   Bankübliche Depotkosten außerhalb der Ver-
wahrstelle, ggf. einschließlich der bankübli-
chen Kosten für die Verwahrung ausländischer 
Vermögensgegenstände im Ausland; 

   3)   Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr; 

   4)   Aufwendungen für die Beschaffung von 
Fremdkapital, insbesondere an Dritte gezahl-
te Zinsen;  

   5)   Für die Vermögensgegenstände entstehende 
Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, In-
standhaltungs- und Betriebskosten, die von 
Dritten in Rechnung gestellt werden); 

   6)   Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch 
deren Abschlussprüfer; 

   7)   Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für 
die Geltendmachung und Durchsetzung von 
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Rechtsansprüchen der Gesellschaft sowie der 
Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobe-
nen Ansprüchen;

   8)   Gebühren und Kosten, die von staatlichen und 
anderen öffentlichen Stellen in Bezug auf die 
Gesellschaft erhoben werden; 

   9)   Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb 
entstandene Kosten für Rechts- und Steuer-
beratung im Hinblick auf die Gesellschaft und 
ihre Vermögensgegenstände (einschließlich 
steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von 
externen Rechts- oder Steuerberatern in Rech-
nung gestellt werden;

   10)   Kosten für die Beauftragung von Stimm-
rechtsbevollmächtigten, soweit diese ge-
setzlich erforderlich sind; 

   11)   Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft 
schuldet;

   12)   Angemessene Kosten für Gesellschafterver-
sammlungen.

 b)   Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen 
Zielgesellschaften können ebenfalls Kosten nach 
Maßgabe von Buchstabe a) Ziffern 1–12 anfal-
len; sie werden nicht unmittelbar der Gesellschaft 
in Rechnung gestellt, gehen aber unmittelbar in 
die Rechnungslegung der Zielgesellschaft ein, 
schmälern ggf. deren Vermögen und wirken sich 
mittelbar über den Wertansatz der Beteiligung in 
der Rechnungslegung auf den Nettoinventarwert 
der Gesellschaft aus. 

 c)   Aufwendungen, die bei einer Zielgesellschaft oder 
sonstigen Beteiligungsgesellschaft aufgrund von 
besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, 
sind von den daran beteiligten Gesellschaften, die 
diesen Anforderungen unterliegen im Verhältnis 
ihrer Anteile zu tragen. 

7.   Transaktionsgebühr sowie Transaktions- und In-
vestitionskosten 

 a)   Die AIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermö-
gensgegenstandes gemäß § 1 Nummer 1a) und b) 
jeweils eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis 
zu 1,785 % des Kaufpreises erhalten. Werden die-
se Vermögensgegenstände veräußert, so erhält 
die AIF-KVG eine Transaktionsgebühr in Höhe von 
0,893 % des Verkaufspreises. Die Transaktionsge-
bühr fällt auch an, wenn die AIF-KVG den Erwerb 
oder die Veräußerung für Rechnung einer Zielge-
sellschaft tätigt, an der die Gesellschaft beteiligt 
ist. Der Gesellschaft werden darüber hinaus die 
auf die Transaktion ggf. entfallenden Steuern und 
Gebühren gesetzlich vorgeschriebener Stellen be-
lastet. 

   Im Fall des Erwerbs oder der Veräußerung eines 
Vermögensgegenstandes durch die AIF-KVG für 
Rechnung einer Zielgesellschaft, an der die Gesell-
schaft beteiligt ist, ist ein Anteil des Kaufpreises in 
Höhe des an der Zielgesellschaft gehaltenen Anteils 

anzusetzen. Im Falle des Erwerbs oder der Veräuße-
rung einer Beteiligung an einer Zielgesellschaft ist 
ein Anteil des Verkehrswerts der von der Zielgesell-
schaft gehaltenen Vermögenswerte in Höhe des an 
der Zielgesellschaft gehaltenen Anteils anzusetzen. 

   Der Gesellschaft können die im Zusammenhang mit 
diesen Transaktionen von Dritten beanspruchten 
Kosten unabhängig vom tatsächlichen Zustande-
kommen des Geschäfts belastet werden. 

 b)   Der Gesellschaft werden die im Zusammenhang 
mit nicht von Buchstabe a) erfassten Transak-
tionen, der Bebauung, der Instandsetzung, dem 
Umbau und der Belastung oder Vermietung/
Verpachtung der Vermögensgegenstände von 
Dritten beanspruchten Kosten belastet. Diese 
Aufwendungen einschließlich der in diesem Zu-
sammenhang anfallenden Steuern können der 
Gesellschaft unabhängig vom tatsächlichen Zu-
standekommen des Geschäfts belastet werden. 

8.  Erfolgsabhängige Vergütung 

  Die AIF-KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche er-
folgsabhängige Vergütung, wenn zum Berech-
nungszeitpunkt folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

 a)   die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer 
geleisteten Einlagen erhalten, wobei die Haft-
summe erst im Rahmen der Liquidation ausge-
kehrt wird, 

 b)   die Anleger haben darüber hinaus Auszahlun-
gen in Höhe einer durchschnittlichen jährlichen 
Verzinsung von 6 % bezogen auf ihre geleisteten 
Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des 
Investmentvermögens bis zum Berechnungs-
zeitpunkt erhalten. 

  Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige 
Vergütung für die AIF-KVG in Höhe von 17,85 % aller 
weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der Gesell-
schaft. Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige 
Vergütung wird jeweils zum Ende des Wirtschafts-
jahrs, spätestens nach der Veräußerung aller Vermö-
gensgegenstände, zur Zahlung fällig. 

  Im Rahmen der Ermittlung der erfolgsabhängigen Ver-
gütung werden Steuern, die nicht auf Gesellschafts-
ebene anfallen, sondern die die einzelnen Anleger 
unabhängig von ihren sonstigen persönlichen Verhält-
nissen schulden, die aber von der Gesellschaft für alle 
Anleger gemeinsam gezahlt worden sind, Auszahlun-
gen gleichgestellt.

9.   Geldwerte Vorteile 

  Geldwerte Vorteile, die die AIF-KVG oder ihre Gesell-
schafter oder Gesellschafter der Gesellschaft im Zu-
sammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft 
oder der Bewirtschaftung der dazu gehörenden Ver-
mögensgegenstände erhalten, werden auf die Ver-
waltungsvergütung angerechnet. 
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10.   Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten 

  a)   Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des 
Treuhandvertrags mit dem Treuhandkom-
manditisten und einer eigenen Eintragung als 
Kommanditist die ihm dadurch entstehenden 
Kosten für die notariell beglaubigte Handelsre-
gistervollmacht zu tragen. 

  b)   Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Gesell-
schaft oder bei dem Ausschluss oder der He-
rabsetzung des Anteils eines Gesellschafters 
kann die AIF-KVG vom Anleger Erstattung 
für notwendige Auslagen in nachgewiesener 
Höhe, jedoch nicht mehr als 1,5 % des Anteil-
wertes verlangen.

11.  Steuern

  a)   Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Um-
satzsteuersätze. Bei einer Änderung des ge-
setzlichen Umsatzsteuersatzes werden die 
genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze 
entsprechend angepasst. 

  b)   Sollten einzelne der dargestellten Leistungen 
von der Umsatzsteuer befreit sein oder wer-
den, so bleiben die von der Gesellschaft zu 
zahlenden Beträge unberührt. 

ERTRAGSVERWENDUNG,  
GESCHÄFTSJAHR, DAUER 
UND BERICHTE

§ 8  Ausschüttung 
 Die verfügbare Liquidität der Gesellschaft soll an die 
Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auf-
fassung der Geschäftsführung der Gesellschaft als an-
gemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung ei-
ner ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der 
Gesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbind-
lichkeiten oder zur Substanzerhaltung bei der Gesell-
schaft benötigt wird. Die Höhe der Auszahlungen kann 
variieren. Es kann zur Aussetzung der Auszahlungen 
kommen. 

 Die Ausschüttung von Veräußerungsgewinnen ist vorge-
sehen, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäfts-
führung der Gesellschaft als angemessene Liquidi-
tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Fortführung der Geschäfte der Gesellschaft bzw. zur Er-
füllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanz-
erhaltung bei der Gesellschaft benötigt wird. Die Höhe der 
Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der 
Auszahlungen kommen.

§ 9  Geschäftsjahr und Berichte 
1.   Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 

1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste 
Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das am 
31.12.2020 endet.

2.   Die Gesellschaft ist entsprechend dem Gesell-
schaftsvertrag der Gesellschaft bis zum 31.12.2033 
befristet (Grundlaufzeit). Sie wird nach Ablauf die-
ser Dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), es 
sei denn die Gesellschafter beschließen mit 50 % der 
abgegebenen Stimmen etwas anderes. Eine Verlän-
gerung der Grundlaufzeit kann durch Beschluss der 
Gesellschafter mit 50 % der abgegebenen Stimmen 
einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt 
bis zu 2 Jahre beschlossen werden. Zulässige Gründe 
für eine Verlängerung der Grundlaufzeit sind:

 a)   wenn der bei einer Liquidation der Gesellschaft zu 
erzielende Erlös für die Anlageobjekte unter Zu-
grundelegung einer Prognose der Wertentwick-
lung unattraktiv erscheint oder 

 b)   wenn während der Verlängerung der Grundlauf-
zeit der Gesellschaft eine bessere als die bereits 
im Verkaufsprospekt angenommenen durch-
schnittliche Prognose der Wertentwicklung zu 
erwarten ist.

  Während der Grundlaufzeit und im Fall der Verlän-
gerungen sind ordentliche Kündigungsrechte der 
Anleger ausgeschlossen.

3.   Im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft wer-
den die laufenden Geschäfte beendet, etwaige noch 
offene Forderungen der Gesellschaft eingezogen, 
das übrige Vermögen in Geld umgesetzt und etwai-
ge verbliebene Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
beglichen. Ein nach Abschluss der Liquidation ver-
bleibendes Vermögen der Gesellschaft wird nach 
den Regeln des Gesellschaftsvertrages und den an-
wendbaren handelsrechtlichen Vorschriften verteilt. 

4.   Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäfts-
jahres der Gesellschaft erstellt die Gesellschaft ei-
nen Jahresbericht gemäß § 158 KAGB in Verbindung 
mit § 135 KAGB, auch in Verbindung mit § 101 Ab-
satz 2 KAGB. Für den Fall einer Beteiligung gemäß 
§ 261 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 KAGB sind die in § 148 
Absatz 2 KAGB genannten Angaben im Anhang des 
Jahresberichtes zu machen. 

5.   Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt 
und in den wesentlichen Anlegerinformationen an-
gegebenen Stellen erhältlich; er wird ferner im Bun-
desanzeiger bekannt gemacht. 

§ 10  Verwahrstelle 
1.   Für die Gesellschaft wird eine Verwahrstelle gemäß 

§ 80 KAGB beauftragt; die Verwahrstelle handelt un-
abhängig von der AIF-KVG und ausschließlich im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Anleger.  
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2.   Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle rich-
ten sich nach dem Verwahrstellenvertrag, nach dem 
KAGB und den Anlagebedingungen. 

3.   Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maß-
gabe des § 82 KAGB auf ein anderes Unternehmen 
(Unterverwahrer) auslagern. 

4.   Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft 
oder den Anlegern für sämtliche Verluste, die diese 
dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig 
oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vor-
schriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Ver-
wahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung 
der Verwahraufgaben gemäß Nummer 3 unberührt.

(Stand: 18.03.2021)
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Wichtige Abkürzungen

AIF    Alternativer Investmentfonds

AIF-KVG  Kapitalverwaltungsgesellschaft

AktG    Aktiengesetz

AO    Abgabenordnung

BaFin   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BGB    Bürgerliches Gesetzbuch

EStG    Einkommensteuergesetz

GewStG  Gewerbesteuergesetz

GrEStG   Grunderwerbsteuergesetz

HGB    Handelsgesetzbuch

ImmoWertV  Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte  
     von Grundstücken 

KAGB   Kapitalanlagegesetzbuch

KStG    Körperschaftsteuergesetz

Level 2 Verordnung  Delegierte Verordnung [EU] Nummer 231/2013 der Kommission vom 19.12.2012  
     zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des  
     Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit,  
     Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung

Richtlinie 2011/61/EU  EU-Richtlinie 2011/61/EU vom 08.06.2011 über die Verwalter alternativer   
     Investmentfonds bzw. Manager of Alternative Investment Funds

SLA    Service Level Agreement

UStG    Umsatzsteuergesetz
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